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(Beginn: 11.00 Uhr) 

Vorsitzende Ulla Burchardt: Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen! Liebe Kollegen! Um Punkt 11 Uhr 
möchte ich heute unsere Anhörung zum 
Thema Änderung des Stammzellgesetzes 
eröffnen. 

Ich rufe den einzigen Punkt der Tages-
ordnung auf:  
 
 

  Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 
zu folgenden Vorlagen: 
 
Gesetzentwurf der Abgeordneten René 
Röspel, Ilse Aigner, Jörg Tauss, Thomas 
Rachel, Dr. Carola Reimann und weiterer 
Abgeordneter 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Stammzellgesetzes  
 
- BT-Drucksache 16/7981 - 
 
 
Federführend: 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung 
 
Mitberatend: 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 
Ausschuss für Gesundheit 
 
 

  Gesetzentwurf der Abgeordneten Ulrike 
Flach, Rolf Stöckel, Katherina Reiche 
(Potsdam), Peter Hintze, Jens Ackermann und 
weiterer Abgeordneter 
 
Entwurf eines Gesetzes für eine menschen-
freundliche Medizin - Gesetz zur Änderung 
des Stammzellgesetzes  
 
- BT-Drucksache 16/7982 (neu) - 
 
 
Federführend: 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung 
 
Mitberatend: 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 
Ausschuss für Gesundheit 
 
 

  Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert 
Hüppe, Marie -Luise Dött, Maria Eichhorn, 
Dr. Günter Krings, Philipp Mißfelder und 
weiterer Abgeordneter 
 
Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes zur Sicherstellung des 
Embryonenschutzes im Zusammenhang 
mit menschlichen embryonalen Stamm-
zellen 
(Stammzellgesetz - StZG) vom 
28. Juni 2002 
 
- BT-Drucksache 16/7983 - 
 
 
Federführend: 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung 
 
Mitberatend: 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 
Ausschuss für Gesundheit 
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  Gesetzentwurf der Abgeordneten Priska Hinz 
(Herborn), Julia Klöckner, Dr. Herta Däubler-
Gmelin, Hans-Michael Goldmann, Jochen 
Borchert und weiterer Abgeordneter 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Stammzellgesetzes  
 
- BT-Drucksache 16/7984 - 
 
 
Federführend: 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung 
 
Mitberatend: 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 
Ausschuss für Gesundheit 
 
 

  Antrag der Abgeordneten Priska Hinz (Her-
born), Julia Klöckner, Dr. Herta Däubler-
Gmelin, Hans-Michael Goldmann, Daniela 
Raab und weiterer Abgeordneter 
 
Keine Änderung des Stichtages im Stamm-
zellgesetz - Adulte Stammzellforschung 
fördern 
 
- BT-Drucksache 16/7985 (neu) - 
 
 
Federführend: 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung 
 
Mitberatend: 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 
Ausschuss für Gesundheit 
 
 

  weitere beratungsrelevante Vorlagen: 
   
  Leitfragen zur Anhörung auf  

- A-Drs. 16(18)235-DE und 16(18)235-EN - 
 

  Stellungnahmen der Sachverständigen auf 
- A-Drs. 16(18)236 a - fortlaufend 

   
   
   

  Berichterstatter/in: 
Abg. Eberhard Gienger [CDU/CSU] 
Abg. René Röspel [SPD] 
Abg. Cornelia Pieper [FDP] 
Abg. Dr. Petra Sitte [DIE LINKE] 
Abg. Priska Hinz (Herborn) [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN] 
 

 
 

Ich darf all diejenigen, die an dieser Anhö-
rung teilnehmen möchten, bitten, die Plätze 
einzunehmen.  

Ich erinnere freundlichst daran, dass alle 
Handys einen Schalter haben, mit dem man 
sie entweder ausstellen oder auf lautlos 
stellen kann. Da ich selber weiß, dass man 
das gerne vergisst, wenn man sich bei einer 
spannenden Veranstaltung befindet, habe 
ich die herzliche Bitte: Prüfen Sie das bitte 
nach.  

Ich wäre auch sehr dankbar, wenn die 
Gespräche hier im Raum am Rande allmäh-
lich abebben würden, damit wir uns gleich 
ganz konzentriert unserem Verhandlungs-
gegenstand widmen können. 

Ich darf Sie alle zusammen ganz herzlich 
begrüßen. Besonders herzlich begrüße ich 
die Sachverständigen zu unserer heutigen 
Anhörung, wissend, dass Sie die Einladung 
sehr kurzfristig erhalten haben. Ich bedanke 
mich im Namen der Kolleginnen und Kolle-
gen umso herzlicher für Ihr Kommen. Ich 
bedanke mich auch für die Stellungnahmen, 
die Sie uns vorab zur Verfügung gestellt ha-
ben. Wie immer sind diese für die Kollegin-
nen und Kollegen ausgesprochen hilfreich, 
um eine solche Anhörung vorzubereiten. 
Auch für die Auswertung sind sie sehr we-
sentlich.  

Zu den Sachverständigen möchte ich drei 
Anmerkungen machen, weil es für die Grup-
pen unter Umständen ganz wichtig ist, zu 
wissen, was mit ihren Sachverständigen ist. 
Professor Wiestler wird erst um 12.30 Uhr 
hier eintreffen. Professor Taupitz wird uns 
um 15.40 Uhr verlassen müssen; die Flug-
linien nehmen leider keine Rücksicht auf 
unsere Zeitgestaltung. Professor McGuckin 
wird seine Expertise in englischer Sprache 
vortragen. Hierfür wird die gesamte Anhö-
rung simultan gedolmetscht. Sie können die 
ausliegenden Kopfhörer benutzen. Wenn ich 
richtig informiert bin, ist ausgewiesen, welche 
Kanäle einzuschalten sind. Deutsch, so lese 
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ich gerade, ist auf Kanal 2 zu empfangen, 
Englisch auf Kanal 3.  

Besonders freuen wir uns über die große 
öffentliche Resonanz, die unsere Anhörung 
gefunden hat. Für eine Anhörung des Deut-
schen Bundestages ist eine erstaunlich 
große Zuhörerschaft anwesend. Auch das 
Presseecho ist, wie wir eben alle sehen 
konnten, erstaunlich groß. Es ist schön, dass 
Sie gekommen sind. Wir freuen uns über 
dieses öffentliche Interesse an der Thematik, 
die bei uns behandelt wird.  

Lassen Sie mich vorab eine Anmerkung 
machen. Mir ist heute Morgen ein Artikel der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung in die 
Hände gefallen, in dem leider etwas Fal-
sches behauptet wird. Es sei geplant gewe-
sen, dass diese Veranstaltung weitestgehend 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfin-
den sollte. Daran ist nichts wahr; das kann 
ich Ihnen sagen. Die Planung dieser Veran-
staltung ist sehr ordentlich, fair und konstruk-
tiv gewesen. Als Ausschussvorsitzende sage 
ich Ihnen: Alles andere, was verbreitet und in 
diesem Sinne veröffentlicht wird, ist - ich lege 
meine Hand dafür ins Feuer, dass hier alles 
mit rechten Dingen zugegangen ist - schlicht 
und ergreifend falsch. Ich bitte Sie herzlich 
darum, das weiterzugeben. 

Die heutige Anhörung unterscheidet sich 
im Verfahren erheblich von den Verfahren, 
die sonst bei Anhörungen oder anderen Ver-
anstaltungen im Deutschen Bundestag üblich 
sind. Da es um eine ethisch umstrittene 
Frage geht - in diesem Fall um den Import 
von Stammzellen -, haben wir als ordnendes 
und strukturierendes Prinzip nicht die Größe 
der Fraktionen gewählt, sondern das Struk-
tur- und Ordnungsprinzip sind die antrag-
stellenden Gruppen. Wie Sie wissen, gibt es 
vier Gruppen, die unterschiedliche Positionen 
vertreten. Ich will sie zur Übersicht und auf 
gar keinen Fall mit dem Anspruch auf inhalt-
liche Vollständigkeit schlagwortartig vorstel-
len und Ihnen damit einen Blick auf diese 
Runde ermöglichen. 

Die Gruppe, die zahlenmäßig bislang den 
größten Teil der Unterschriften gesammelt 
hat, vertritt die Auffassung, dass der Stichtag 
für den Import von Stammzellen einmalig auf 
den 1. Mai 2007 verschoben werden soll. Die 
Vertreter dieser Gruppe haben ihren Platz 
hinter den Schildern „Gruppe ‚Röspel’“. Von 
mir aus gesehen, sind sie auf der linken 
Seite.  

Die nach Zahl der bisherigen Unterstützer 
drittstärkste Gruppe fordert im Kern die Auf-

hebung der Stichtagsregelung. Sie wird als 
„Gruppe ‚Flach’“ bezeichnet. Sie sitzt etwas 
unterhalb der Empore und ist damit für die 
Zuschauer leider nicht sehr gut zu sehen. Ich 
schwöre aber, dass das keine Bedeutung 
hat.  

Eine weitere Gruppe ist der Ansicht, dass 
das bestehende Stammzellgesetz beibehal-
ten werden soll. Ihre Vertreter finden Sie 
hinter den Schildern mit der Bezeichnung 
„Gruppe ‚Hinz’“. Die Kolleginnen und Kolle-
gen dieser Gruppe sitzen auf der rechten 
Seite.  

Eine vierte Gruppe fordert eine Rückkehr 
zum Verbot eines Imports von Stammzellen 
und ist hinter den Schildern „Gruppe ‚Hüppe’“ 
zu finden. Aus meiner Sicht sitzt sie in der 
Nähe der Empore.  

Aber nicht nur die Aufteilung in inhaltlich 
organisierte Gruppen statt in Fraktionen un-
terscheidet diese Anhörung. Auch der Ver-
lauf ist entsprechend strukturiert, und zwar 
einvernehmlich in Vorbesprechungen zwi-
schen den Gruppensprechern und den Frak-
tionen im Ausschuss. So ist beispielsweise 
die Anzahl der Sachverständigen - es sind 
insgesamt zwölf - nach Stärke der Gruppen 
im Verhältnis von 5 : 4 : 2 : 1 entsprechend 
der Zahl der Unterzeichner der Gruppenan-
träge aufgeteilt worden.  

Auch das Fragerecht erfolgt nach diesem 
quantitativen Gruppenprinzip. Es erfolgt eine 
zeitliche Aufteilung nach Gruppenstärke 
analog der Regelung im Plenum. Dabei ist 
folgende Reihenfolge vorgesehen: Zuerst 
gibt es eine Fragerunde für alle Gruppen, bei 
der die Fragen nacheinander gestellt werden 
können. In einer zweiten Runde werden dann 
die drei Gruppen, die die meisten Unterstüt-
zer auf sich vereinen können, Fragen stellen 
können. Danach ist eine kurze Fragerunde 
der beiden unterzeichnerstärksten Gruppen 
vorgesehen. Anschließend kann dann noch 
die Gruppe mit den meisten Unterstützern 
Fragen stellen. Weil wir Kollegen haben, die 
sich bislang noch nicht entschieden haben, 
also im wahrsten Sinne des Wortes unent-
schieden sind, wird auch dieser Gruppe eine 
Runde für Fragen eingeräumt. Abschließend 
gibt es dann noch einmal eine komplette 
Fragerunde für alle. 

Ich habe das gesagt, auch wenn das jetzt 
für Sie vielleicht noch nicht nachvollziehbar 
ist. Aber Sie sollen wissen, dass das Recht, 
Fragen zu stellen, nicht willkürlich gehand-
habt wird. Vielmehr ist das ein faires und 
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unter allen Beteiligten ausgehandeltes 
Strukturprinzip. 

In jeder Fragerunde kann jede Gruppe 
maximal zwei Fragen stellen bzw. zwei Ant-
worten erhalten. Entweder stellt ein Kollege 
eine Frage an zwei Sachverständige oder 
zwei Fragen an einen Sachverständigen oder 
zwei Kollegen jeweils eine Frage an zwei 
Sachverständige. Auch darauf haben wir uns 
einvernehmlich geeinigt. - Ich sehe Nicken 
auf allen Seiten. 

Damit wir mit unserem Zeitplan und der 
gerechten Zeiteinteilung nicht durcheinan-
derkommen, dürfen Fragen und Antworten 
der Gruppe bzw. der Sachverständigen zu-
sammen nicht mehr als 20 Minuten in An-
spruch nehmen. Das gilt auch für die „Unent-
schiedenen“, denen ebenfalls eine Zeit von 
20 Minuten für Frage und Antwort zur Verfü-
gung steht. Hier können allerdings drei Ab-
geordnete eine Frage stellen. Wir werden 
dann sehen, wie viele von dieser Gruppe 
nachher im Raum sind.  

Die Gesamtzeit von insgesamt 
300 Minuten ist auf die Gruppen folgender-
maßen verteilt: Die Gruppe „Röspel“ hat 
100 Minuten, die Gruppe „Hinz“ 80 Minuten, 
die Gruppe „Flach“ 60 Minuten, die Gruppe 
„Hüppe“ 40 Minuten und die „Unentschiede-
nen“ 20 Minuten. Ich darf alle Beteiligten 
bitten, sich an diese einvernehmlich verabre-
deten Vorgaben zu halten. Damit ergibt sich 
für eine Frage- und Antwortrunde rein rech-
nerisch ein Zeitraum von zehn Minuten. Ich 
werde das Ende der Redezeit diesmal etwas 
konsequenter als bei sonstigen Anhörungen 
signalisieren, damit der Gerechtigkeit Ge-
nüge getan wird. Wir werden das also ganz 
formal handhaben. Sollten Gruppen ihre 
Redezeit nicht ausschöpfen, wird es, wie im 
Plenum üblich, keine Verlängerung der Re-
dezeit der Gruppen geben. Wenn zum 
Schluss viel Zeit übrig bleibt, werden wir 
sehen, was wir dann machen. Aber nach 
meinen Erfahrungen wird dies nicht der Fall 
sein.  

Ich darf an dieser Stelle noch einmal auf 
Presseberichte des heutigen Tages zurück-
kommen. Das ist nicht die erste Anhörung zu 
diesem Thema. Vielmehr haben wir bereits 
im Frühjahr letzten Jahres eine siebenstün-
dige Anhörung durchgeführt, ein sonst unüb-
liches Zeitmaß für eine solche Veranstaltung. 
Die heutige Anhörung ist eine Art Folgever-
anstaltung.  

Im Zuge der Zeitaufteilung habe ich die 
herzliche Bitte, dass Sie sich möglichst auf 

das Stellen von Fragen beschränken, damit 
der Sachverständige genügend Zeit für die 
Antwort hat. Entgegen den Gepflogenheiten 
bei Anhörungen ist kein Eingangsstatement 
der Sachverständigen vorgesehen, weil wir 
davon ausgehen, dass alle hier im Saal An-
wesenden, ob im Erdgeschoss oder in der 
ersten Etage, wissen, um welche Materie es 
geht. Zum Anlass der Anhörung möchte ich 
nichts weiter sagen.  

Die Beratungsgrundlagen dieser Anhö-
rung sind die Vorlagen, die auch draußen vor 
dem Saal zum Mitnehmen ausliegen. Das ist 
einmal der Antrag der Gruppe „Röspel“ auf 
der Drucksache 16/7981, dann der Antrag 
der Gruppe „Flach“ auf der Druck-
sache 16/7982 (neu), der Antrag der Gruppe 
„Hüppe“ auf der Drucksache 16/7983, ein 
Gruppenantrag auf der Drucksache 16/7984 
sowie auf der Drucksache 16/7985 (neu) der 
Antrag der Gruppe „Hinz“.  

Einige wenige technische Hinweise: Es 
wird keine Pause geben. Das Catering ist 
nach Beginn noch für zwei weitere Male be-
stellt, sodass es im Laufe der Zeit Möglich-
keiten gibt, sich zu versorgen. Vielleicht 
könnten wir, Herr Meyer, sehen, dass die 
Mitarbeiter des Caterings zu einem späteren 
Zeitpunkt nach draußen gehen, damit sich 
die auch Zuhörer stärken können. Fünf Stun-
den sind eine lange Zeit, die man nicht ohne 
Essen und Trinken zubringen sollte.  

Die Anhörung ist eine öffentliche Aus -
schusssitzung. Es wird von dieser Anhörung 
durch den Stenografischen Dienst des Deut-
schen Bundestages ein Protokoll in deut-
scher Sprache gefertigt, sodass all das, was 
heute hier verhandelt wird, im Anschluss 
nachgelesen und von allen ausgewertet wer-
den kann.  

Damit ist alles gesagt, was von dieser 
Stelle aus zu den Spielregeln und zum Ver-
lauf mitgeteilt werden musste. Von einigen 
Kolleginnen und Kollegen habe ich noch den 
Hinweis bekommen, uns aus Gründen der 
Fairness gegenüber den Sachverständigen 
darauf zu verständigen, dass die Abgeord-
neten die Anhörungszeit nicht extensiv dazu 
nutzen, Interviews zu geben. Schließlich 
erwarten wir von den Damen und Herren, die 
wir als Sachverständige eingeladen haben, 
dass sie die ganze Zeit im Raume sind. Aus 
Gründen der Fairness sollten wir uns deswe-
gen entsprechend verhalten. 

Wir beginnen jetzt mit der Befragung. 
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René Röspel (SPD): Ich habe eine Frage 
an den Naturwissenschaftler und Mediziner 
Professor Beier und eine Frage an den 
Theologen und Ethiker Herrn Professor 
Dabrock. Zunächst an Herrn Beier die Frage: 
Halten Sie eine Veränderung des Stamm-
zellgesetzes unter wissenschaftlichen Krite-
rien für erforderlich? Wenn ja: Warum ist eine 
Änderung notwendig? 

An Herrn Dabrock die Frage: Ist es 
grundsätzlich unter ethischen Erwägungen 
möglich, in einem Themenfeld wie der em-
bryonalen Stammzellforschung einen Kom-
promiss einzugehen, oder sind hier nur ver-
meintlich klare Ja- oder Neinpositionen 
denkbar? Wie verhält sich das in Bezug auf 
den Vorschlag unserer Gruppe, den Stichtag 
einmal zu verschieben? 

Sachverständiger Prof. Dr. Dr. Henning 
Beier (früher RWTH Aachen): Die an mich 
gerichtete Frage lautete, inwieweit es aus 
meiner Expertensicht erforderlich erscheint, 
das gegenwärtige Stammzellgesetz zu än-
dern. Aus meiner Erfahrung in der Arbeit der 
Zentralen Ethikkommission, die durch die 
Vorgaben im Stammzellgesetz eingesetzt 
wurde, kann ich mir im Augenblick keine 
andere Lösung als eine Veränderung vor-
stellen. Die Kommission hat die Aufgabe, 
Anträge auf Import von embryonalen 
Stammzellen zu prüfen und zu entscheiden, 
ob diese Anträge als hochrangig und alter-
nativlos eingestuft werden können und ob 
eine Importgenehmigung empfohlen werden 
kann. Diese wird dann vom Robert -Koch-
Institut geprüft. Das Institut ist in dieser An-
gelegenheit auch der Entscheidungsträger. 

In der Arbeit der Zentralen Ethikkommis-
sion hat sich bei den inzwischen mehrjähri-
gen Untersuchungen und Antragstellungen 
herausgestellt, dass zahlreiche Genehmi-
gungsempfänger, mit denen wir im ständigen 
Kontakt stehen, zuletzt wieder bei der fünf-
jährigen Bilanz unserer Arbeit im September 
des letzten Jahres, angeben, dass die impor-
tierten Zelllinien in der Qualität zunehmend 
gravierend schlechter werden. Was ist die 
Qualität einer Stammzelllinie? Die Qualität 
bestimmt sich für den Zellforscher in erster 
Linie in der Proliferationsaktivität. Das heißt 
auf Deutsch: Wie wachsen die Zellen, und 
wie vermehren sie sich zu identischen und 
entsprechend methodisch geteilten Zellen, 
die dann bei einer bestimmten Zahl für die 
weitere Arbeit in der Kulturschale verwendet 
werden können?  

Dieses Kriterium der Proliferations -
tendenz ist bei den importierten Stammzell-
linien immer schlechter geworden, wobei ein 
Genehmigungsempfänger mehr als ein hal-
bes Jahr versucht hat, die importierten Zellen 
überhaupt zum Wachsen zu bringen. Ein 
solches Frustrationserlebnis muss der Wis-
senschaftler eines so hochrangigen For-
schungsprojektes nicht unbedingt haben. 
Auch haben wir bei der Kooperation in euro-
päischen Projekten, also bei durch die EU 
geförderten Projekten, die Erfahrung ge-
macht, dass die deutsche Seite in der Zu-
sammenarbeit mit sehr guten und exzel-
lenten Stammzellforschern nicht nur aus 
England und Spanien, sondern auch aus 
Frankreich, Schweden und anderen Ländern, 
wo sehr intensiv embryonale Stammzellfor-
schung stattfindet, nicht die gleichen Start-
bedingungen hat und dass aus diesem 
Grunde ein Zugriff auf neuere Linien sinnvoll 
wäre.  

Dazu kommt die Diskussion, Alters -
erscheinungen ursächlich zu erklären. Neben 
nicht optimalen Kryokonservierungen bei 
langer Lagerung sind das möglicherweise 
auch genetische und epigenetische Verände-
rungen der Zelllinien, insbesondere Muta-
tionen. Diese können bei Alterserscheinun-
gen von Zellen, mit denen man ein als hoch-
rangig eingestuftes Forschungsprojekt 
durchführen will, zu Ungewissheiten führen, 
die den Forscher schlicht und ergreifend auf 
eine falsche Fährte locken könnten. Das ist 
ein Nachteil.  

Es wird immer wieder über die geringer 
werdende Anzahl von importierbaren Zell-
linien diskutiert. Das ist im Moment nicht das 
Entscheidende. Es gibt sehr unterschiedliche 
Statistiken. Man könnte im Grunde durchaus 
sagen: Eine bestimmte Zahl von Zellen kann 
man importieren. Diese Zahl müsste eigent-
lich bei ganz knapper Kalkulation ausreichen. 
Aber es ist eben so, dass die Qualität dieser 
Linien ganz rapide abnimmt. Das ist für einen 
Grundlagenforscher ein unhaltbarer Zustand. 
Wenn man im Wettbewerb mit internationaler 
Spitzenforschung arbeiten will, muss man 
gleiche Ausgangsbedingungen haben. Wenn 
man mit viel schlechteren Ausgangsbedin-
gungen in einen Wettbewerb einsteigt, dann 
hat man von Anfang an verloren. - Das war 
meine Antwort auf die erste Frage.  

Zu den detaillierten epigenetischen Ver-
änderungen der Zelllinien sollte man mög-
lichst jemanden befragen, der selbst mit die-
sen Zellen arbeitet. Ich kann nur berichten, 
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was wir in der täglichen Arbeit unserer Kom-
mission erleben.  

Sachverständiger Prof. Dr. Peter 
Dabrock (Universität Marburg): Der Herr 
Abgeordnete Röspel hat mich in Hinblick auf 
die verschiedenen Gesetzentwürfe gefragt, 
wie es um die Möglichkeit eines Kompromis-
ses bestellt sei, ob man also bei dieser stritti-
gen Frage immer nur mit Ja oder Nein ant-
worten könne und es überhaupt keine Zwi-
schenposition gebe. Er greift damit einige 
Voten aus der Bundestagsdebatte vom 
14. Februar 2008 auf: Verschiedene Abge-
ordnete mit durchaus sehr unterschiedlichen 
Positionen haben die These in den Raum 
gestellt, dass es keinen Kompromiss geben 
kann; damit haben sie einen Status Confes-
sionis aufgebaut. Diese Beiträge zeigen, 
dass offensichtlich weiterhin ein tiefer gesell-
schaftlicher Dissens bei der Frage der Ge-
staltung des Stammzellgesetzes herrscht. Es 
ist nun ein wenig erstaunlich, dass in 
Deutschland so lange ein Gesetz gewirkt hat, 
dessen Grundintention es ist, einen Kom-
promiss herzustellen; somit ist es rein empi-
risch betrachtet schwierig, die These zu ver-
treten, es könne keinen Kompromiss geben.  

Man kann natürlich normativ fragen, ob es 
bei dieser Frage tatsächlich keinen Kompro-
miss geben kann. Ich habe in meiner Stel-
lungnahme versucht, darzulegen, dass es 
formale und inhaltliche Mindestkriterien gibt, 
anhand derer man im einzelnen Fall sehr 
kritisch prüfen muss, ob aus ethischer Sicht 
ein Kompromiss möglich ist oder nicht.  

Hinsichtlich der formalen Bedingungen für 
einen Kompromiss muss geprüft werden, ob 
über gleichrangige Güter verhandelt wird, ob 
eine ernsthafte Abwägung stattgefunden hat, 
ob in der Sache faire Methoden angewandt 
wurden, ob kein Zwang auf Leute, die in die-
sem Feld arbeiten, ausgeübt wird und ob ein 
Handlungsraum eröffnet wird. Ein Kompro-
miss ist aber prinzipiell revisionsoffen; die 
Tatsache, dass das Stammzellgesetz ein 
Berichtsverfahren vorsieht, zeigt, dass dieser 
Gedanke grundsätzlich eine Rolle gespielt 
hat.  

Im Hinblick auf die Ethik ist der inhaltliche 
Gesichtspunkt besonders wichtig - er stellt 
eine negative Schranke dar -, ob durch eine 
Umsetzung des Vorhabens, über das ver-
handelt wird, Grundrechte oder gar - auch 
das wurde vorgebracht - die Menschenwürde 
an sich verletzt würde. Wenn das ganz klar 

der Fall wäre, könnte man natürlich keinen 
Kompromiss eingehen.  

Eine Aussage darüber kann aber wohl 
nicht so eindeutig sein wie die Aussage: eins 
plus eins ist zwei. Zwar entspricht es dem 
Grundkonsens aller christlichen Debatten-
beiträge, dass das menschliche Leben „von 
allem Anfang an“ zu schützen ist; aber es ist 
strittig, ob dieser Anfang mit der Fertilisation 
analytisch identisch ist, dass es also über-
haupt keine abweichende Denkmöglichkeit 
gibt. Wenn es keine abweichende Denkmög-
lichkeit gäbe, dürfte man keinen Kompromiss 
eingehen. Es ist aber mitnichten so. Die 
Frage, was es bedeutet, das Leben von An-
fang an zu schützen, ist durchaus strittig. 
Deshalb ist es meines Erachtens auch aus 
ethischer Sicht - vor allem aus sozialethi-
scher Sicht - möglich, hier einen Kompromiss 
einzugehen, mit dem man das hohe Gut des 
Rechtsfriedens wahrt, den Vertretern der 
unterschiedlichen Positionen Zugeständnisse 
macht und gleichzeitig einen gewissen 
Handlungsraum eröffnet.  

Das Stammzellgesetz von 2002 war von 
genau dieser Grundintention geprägt. Es 
hatte - auch vor dem Hintergrund der deut-
schen Geschichte - einen klar restriktiven 
Grundtenor; aber in diesem Grundtenor 
wurde die Forschung mit Stammzellen unter 
sehr hohen Auflagen erlaubt. Herr Professor 
Beier hat gerade die Bedingungen genannt, 
unter denen die Forschung zugelassen 
wurde.  

Man muss die Grundintention als Ganze 
im Blick behalten: Es ist eben nicht nur eine 
Verbotsintention, sondern eine Verbotsinten-
tion mit Erlaubnisvorbehalt. Wenn man die 
Auskunft der Naturwissenschaftler berück-
sichtigt, dass der Part, der ihnen zugestan-
den worden ist, nicht mehr erfüllt wird - Sie 
werden sicherlich weiter danach fragen -, 
dann ist meines Erachtens die Grundinten-
tion als Ganze strittig geworden. 

Dann kann man sich natürlich fragen: Wie 
steht es um den Stichtag? Ist der Stichtag ein 
Mittel zum Zweck, oder ist er selbst der 
Zweck des Gesetzes? Ich würde sagen: Die 
Grundintention des Gesetzes ist der Zweck - 
das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt -, nicht der 
Stichtag selbst. Man sollte ehrlicherweise 
nicht leugnen, dass das mit Problemen ver-
bunden ist. Wenn aber die Grundintention als 
solche verändert worden ist und wenn nicht 
sicher ist, dass hier die Menschenwürde und 
Grundrechte verletzt werden, dann ist es so-
wohl aus allgemeinethischer als auch aus 
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sozial- und verantwortungsethischer Per-
spektive legitim, eine Verschiebung des 
Stichtages durchzuführen. Der andere, gut-
gemeinte Kompromissvorschlag hat den 
ersten Gesichtspunkt - die Grundintention 
des Stammzellgesetzes von 2002 - nicht 
mehr im Blick.  

Vorsitzende  Ulla Burchardt: Es folgt nun 
die Fragezeit für die Gruppe „Hinz“. 

Julia Klöckner (CDU/CSU): Herr Thierse 
und ich werden zwei Fragen stellen. Wir 
richten sie an zwei verschiedene Sachver-
ständige. Meine Frage geht an Frau Profes-
sor Regine Kollek.  

Frau Professor Kollek, Sie haben im 
ehemaligen Nationalen Ethikrat die Stellung-
nahmen der Gruppe unterstützt, die sich 
gegen die Verschiebung des Stichtags aus-
sprach, unter anderem, weil es dann nicht 
bei einer einmaligen Verschiebung bleiben 
würde. Schon 2002, bei der Verabschiedung 
des Stammzellgesetzes, wurde beklagt, dass 
es Verunreinigungen der Stammzelllinien 
gebe, sodass Grundlagenforschung so gut 
wie gar nicht mehr möglich sei. Ist es wirklich 
zu einer Verknappung von brauchbaren em-
bryonalen Stammzellen in Deutschland ge-
kommen? Sind alle nach 2002 gewonnenen 
embryonalen Stammzellen längerfristig bes-
ser für die Grundlagenforschung oder die 
vergleichende Forschung geeignet?  

Dr. h. c. Wolfgang Thierse  (SPD): Meine 
Frage richtet sich an Professor Spaemann. In 
der Debatte wird immer wieder darauf ver-
wiesen, dass durch die Einschränkung der 
Stammzellforschung kranken Menschen 
nicht so ausreichend geholfen werden könne, 
wie es mit einer erweiterten Stammzell-
forschung möglich wäre. Salopp formuliert 
wäre es doch besser, kranken Menschen zu 
helfen als tiefgefrorenen Embryonen in ande-
ren Ländern, die sowieso nicht mehr ge-
braucht werden. Meine Frage ist nun: Ist es 
Ihrer Meinung nach aus ethischer Sicht ge-
rechtfertigt, dass der Staat die Forschung 
nach Therapien zur Heilung von Menschen 
zugunsten der Aufrechterhaltung des morali-
schen Schutzes von Embryonen einschränkt, 
selbst wenn es sich bei den verwendeten 
embryonalen Stammzellen um solche han-
delt, die bereits bestehen, für die also keine 
weiteren Embryonen verbraucht werden 
müssen?  

Sachverständige Prof. Dr. Regine Kol-
lek (Universität Hamburg): Die Frage ist, ob 
die alten Stammzellen noch für die Grund-
lagenforschung verwendet werden können 
und ob es eine Verknappung gibt bzw. ob die 
neuen Stammzellen viel besser sind. Die 
alten Stammzellen, die nach Deutschland 
importiert werden können, lassen sich ein-
deutig für die Grundlagenforschung verwen-
den. Ein Argument dafür liefern die aller-
neuesten Publikationen avancierter inter-
nationaler Gruppen, die etwa im Februar 
dieses Jahres erschienen sind: Sie forschen 
mit sogenannten induzierten pluripotenten 
Stammzellen - also mit adulten Stammzellen, 
die auf den Stand der embryonalen Stamm-
zellen zurückprogrammiert worden sind - und 
nutzen als Vergleichszellen H9-Zellen; das 
sind Stammzellen, die im sogenannten NIH-
Register stehen und nach Deutschland im-
portiert werden dürfen. Die Verwendung die-
ser alten Stammzellen ist also international 
etabliert. In Deutschland wird die H9-Zelle in 
17 von 25 genehmigten Projekten eingesetzt.  

Die Verwendung dieser H9-Zellen ist kein 
Zufall, kein Relikt und auch kein Einzelfall. 
Der Grund dafür, dass diese Zellen von vie-
len Gruppen genutzt werden, ist, dass sie zu 
den am besten charakterisierten embryona-
len Stammzellen gehören. Sie sind interna-
tional quasi zu einer Vergleichsgröße in der 
Stammzellforschung avanciert: Alle For-
schungen, bei denen die neuen iPS-Zellen - 
die Wunderzellen, die aus den adulten 
Stammzellen zurückprogrammiert worden 
sind - hergestellt werden, benutzen H9-Zel-
len oder ähnliche Zellen, die im NIH-Register 
stehen, als Vergleichszellen; sie lassen sich 
also noch sehr gut in der Grundlagenfor-
schung verwenden.  

Sie lassen sich auch deshalb gut in der 
Grundlagenforschung verwenden, weil bisher 
gar nicht nachgewiesen wurde, dass sie mit 
Viren kontaminiert sind; dies wird immer als 
Argument gegen ihre Verwendung angeführt. 
Die Zellen wachsen auf Mauszellen. Es wird 
immer behauptet, diese Mauszellen könnten 
Viren enthalten, die auch auf die in Deutsch-
land benutzbaren embryonalen Stammzellen 
übergehen. Es gibt eine Arbeit, in der diese 
Stammzellen untersucht worden sind; daran 
waren Herr Haverich und andere deutsche 
Wissenschaftler beteiligt. Es konnte nicht 
nachgewiesen werden, dass die Zellen, die 
in Deutschland verwendet werden, mit 
Mausviren kontaminiert sind. Natürlich sind 
all diese Stammzellen auf tierischen Seren, 
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auf tierischen Fütterzellen gewachsen - so 
wird in der Grundlagenforschung immer vor-
gegangen -, sodass sie nicht für die Therapie 
einsetzbar sind; aber für die Grundlagen-
forschung stellt das kein Hindernis dar. Fast 
alle Zellen, die in der Grundlagenforschung 
verwendet werden, wachsen auf solchen 
tierischen Feeder-Zellen.  

Ein weiteres Argument, das gegen eine 
Verwendung alter Stammzellen angeführt 
wird, sind genetische Veränderungen in den 
Zellen. Auch hier gibt es Publikationen zu 
Forschungen, bei denen mit den NIH-Zellen 
gearbeitet wurde - sie können auch nach 
Deutschland importiert werden -: Bei sechs 
NIH-Zelllinien konnte nach 140 Passagen - 
das ist für embryonale Stammzellen wirklich 
sehr viel; sie wurden immer wieder kultiviert - 
nur in einem einzigen Fall eine karyotypi-
sche, also genetische Veränderung nachge-
wiesen werden. Das heißt, man muss im 
Einzelfall mit genetischen Veränderungen 
rechnen. Bei therapeutischer Anwendung 
müsste man dem im Einzelfall nachgehen. 
Man kann aber keinesfalls generell sagen, 
dass all diese Zellen instabil sind und gene-
tische Veränderungen aufweisen.  

Ein drittes Argument, das gegen die Ver-
wendung alter Stammzellen angeführt wird, 
ist, dass die Zellen ein begrenztes Wachs-
tumspotenzial haben; Herr Beier hat das 
erwähnt. Auch hier kann man nicht verallge-
meinern. Es kann sehr gut sein, dass einmal 
die Zellen aus einem Röhrchen, das man aus 
dem NIH-Register bzw. aus Wisconsin erhält, 
nicht gut angehen. Auch das ist ein generel-
les Phänomen, das man bei allen Stamm-
zellen beobachten kann; es kann auch bei 
den neuen Stammzellen passieren, dass sie 
einmal nicht gut wachsen. Das ist aber nicht 
grundsätzlich der Fall.  

Wie wir alle wissen, arbeitet zum Beispiel 
Herr Brüstle an einem sehr großen Institut. 
Er hat dort quasi eine kleine Stammzellfarm - 
das habe ich neulich einem Bericht im 
Deutschlandfunk  entnehmen können -, in der 
er große Massen dieser Stammzellen kulti-
viert. Ich vermute, auch Herr Brüstle hat H9-
Zellen oder vergleichbare Zellen importiert.  

Eine weitere Frage war: Gibt es eine Ver-
knappung der Zellen? 2002 war im NIH-Re-
gister eine embryonale Stammzelllinie ver-
zeichnet, 2004 waren es 17, heute sind es 
21 Zelllinien, die alle nach Deutschland im-
portiert werden dürfen. Der Grund für das 
Anwachsen der Zahl verfügbarer Zellen liegt 
darin, dass NIH den entsprechenden 

Stammzellforschern Infrastrukturhilfen gege-
ben hat, also eine Kompensation dafür er-
bracht hat, dass sie Stammzellen, die vor 
dem 1. Januar 2002 erzeugt worden sind, zur 
Verfügung stellen. 

Vorsitzende  Ulla Burchardt: Frau Kol-
lek, darf ich Ihnen einen Hinweis geben? In 
den nächsten acht Minuten muss auch Ihr 
Kollege die Chance erhalten, zu antworten.  

Sachverständige Prof. Dr. Regine Kol-
lek (Universität Hamburg): Ich nenne nur 
noch ein Argument. - Zu den neuen Stamm-
zellen wird gesagt, es gebe welche, die xe-
nogen, also frei von Fremdproteinen, seien 
und damit auch im klinischen Bereich einge-
setzt werden könnten. Nach meiner Kenntnis 
gibt es nur eine Firma in Singapur, die ange-
kündigt hat, solche Stammzellen zur Verfü-
gung zu stellen. Mir ist es nicht gelungen - 
ich habe das in meiner Stellungnahme aus-
geführt -, irgendwo in der Literatur, auf der 
Homepage dieser Firma oder sonst wo einen 
Hinweis auf diese Zellen zu finden. Somit 
drängt sich mir die Vermutung auf - vielleicht 
können die Kollegen im Raum noch etwas 
dazu sagen -, dass es solche Zellen, die 
man - wenn man es überhaupt wollte - für 
den klinischen Einsatz am Menschen vor-
sehen könnte, zurzeit nicht gibt.  

Sachverständiger Prof. Dr. Robert 
Spaemann (früher Universität München): 
Herr Thierse, Sie haben die Ethik des Hei-
lens angesprochen. Ich glaube, es wird ver-
kannt, dass es problematisch ist, davon aus-
zugehen, dass die Heilung von Menschen 
den Vorrang vor der Tötung und Instrumen-
talisierung anderer haben müsse. Das ist 
natürlich nicht der Fall. Wir wissen von Men-
schenversuchen aus der Zeit des National-
sozialismus, die später vielen Menschen 
zugute kommen sollten; bei einer Abwägung 
von Leben gegen Leben wäre das also ge-
rechtfertigt gewesen. Das ist aber tatsächlich 
nicht zu rechtfertigen. 

Ja, wir sollen heilen, aber nur, wenn das 
ohne eine Instrumentalisierung von Wesen 
möglich ist, die nach deutscher Rechtsauf-
fassung - nach dem Spruch des Verfas-
sungsgerichtes - Menschenwürde besitzen. 
Was heißt das? Es wird vielfach so darge-
stellt, als würde die Forschungsfreiheit ein-
geschränkt; es gebe das Grundrecht der 
Forschungsfreiheit und das Grundrecht auf 
Leben, und nun müsse man abwägen. Ich 
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glaube, das ist von vornherein eine falsche 
Sichtweise; denn die Grundrechte haben 
immanente Schranken. Das ist zum Beispiel 
im Urteil über den Sprayer von Zürich zum 
Ausdruck gekommen, der sich auf die 
Kunstfreiheit berufen hat und damit rechtfer-
tigen wollte, auf Wänden, die ihm nicht ge-
hörten, zu malen. Das Gericht hat dann fest-
gestellt, die Kunstfreiheit werde durch die 
Eigentumsfreiheit nicht eingeschränkt; die 
Kunstfreiheit beziehe sich gar nicht auf 
künstlerische Tätigkeit unter rechtswidriger 
Verwendung fremden Eigentums.  

Das gilt hier nun a fortiori: Wenn das 
Verfassungsgericht den Boden dafür ge-
schaffen hat, dass Embryonen Träger von 
Menschenrecht en sind - das steht hier nicht 
zur Diskussion -, dann folgt daraus, dass alle 
Handlungen, deren Folgen sich auf Embryo-
nen beziehen, gerechtfertigt werden müssen, 
nicht mit dem hochrangigen Interesse ande-
rer, sondern mit dem eigenen Interesse des 
Embryos. Man könnte sagen, Embryonen 
hätten noch kein Interesse; das haben sie 
aber natürlich wohl. Zum Beispiel sagt je-
mand: Man hat versucht, mich abzutreiben 
oder mich zu töten. Er redet dann im Rück-
blick von sich. Wenn Embryonen Träger von 
Menschenrechten sind, dann gibt es tatsäch-
lich nur eine Ja/Nein-Entscheidung, nämlich: 
Sind sie Subjekte, gegenüber denen wir eine 
Rechtfertigungspflicht haben, und nicht nur 
Werte, die mit anderen Werten abgewogen 
werden können?  

Nach Kant beinhaltet die Menschen-
würde, dass sie gerade nicht - Wert gegen 
Wert - abwägbar ist; Menschenwürde heißt 
vielmehr, dass jedes menschliche Wesen 
Subjekt von Rechten ist. Wenn das der Fall 
ist, kann es in der Diskussion nicht um die 
Hochrangigkeit der Forschungsvorhaben 
gehen; denn mit Bezug auf den Embryo ist 
die Sache immer dieselbe: Für ihn macht es 
keinen Unterschied, ob er einem hochrangi-
gen oder niedrigrangigen Interesse geopfert 
wurde. Die Frage ist, ob es in seinem eige-
nen Interesse war, und diese Frage kann 
man in der Tat nur mit Ja oder Nein beant-
worten. 

Die Stichtagsregelung hatte einen Sinn. 
Man sagte: Handlungen sind unerlaubt, die 
die Tötung fremden, menschlichen Lebens 
zur Folge haben. Mit dem Stichtag sollte 
sichergestellt werden, dass kein ursächlicher 
Zusammenhang zwischen Tötung und For-
schung besteht. Nur Embryonen, die bereits 
vorher getötet wurden, können verwendet 

werden. Eine Verschiebung des Stichtages 
würde bedeuten, dass die Abgeordneten 
eingestehen, sich damals in die eigene Ta-
sche gelogen zu haben; denn sie wussten 
natürlich schon damals, dass das Reservoir 
irgendwann einmal zur Neige gehen würde. 
Meine Kollegin hat zu Recht gesagt, dass im 
Augenblick keine solche Not besteht. Es ist 
aber sicher, dass irgendwann ein solcher 
Engpass entstehen wird. Die Stammzellen 
sind nämlich nicht ewig verwendbar, und 
dann muss sowieso eine Entscheidung ge-
troffen werden.  

Eine Erneuerung der Stichtagsregelung 
oder eine Verschiebung des Stichtages 
würde bedeuten: Wir haben das mit dem 
Stichtag nur so gesagt, und im Ausland kön-
nen Tötungen von Embryonen weiterhin 
erfolgen. Das erinnert ein bisschen an das 
Folterverbot in Amerika: Wenn man im 
Ausland durch Folterung Geständnisse er-
zielen kann, kann man diese im eigenen 
Land vor Gericht verwerten. Das missbilligen 
wir. Strukturell ist das dasselbe wie in diesem 
Fall. Ich bitte darum, das nicht wörtlich zu 
nehmen; denn die einzelnen Fälle sind ganz 
unterschiedlich. Auch wenn ich die Nazizeit 
angesprochen habe, gilt: Das sind keine 
Vergleiche, sondern nur Strukturvergleiche. 
Die Form der Argumentation ist aber die-
selbe. Das muss uns, glaube ich, bei der 
Erörterung der Fragen leiten.  

Das bedeutet auch, dass diejenigen, die 
ein professionelles Interesse an der For-
schung mit embryonalen Stammzellen ha-
ben - sei es, weil sie Forscher auf diesem 
Gebiet sind, sei es, weil sie eine Institution 
vertreten, die für die Interessen der Forscher 
eintritt -, uns als Gutachter zwar wichtige 
Kenntnisse vermitteln, uns aber keinen un-
parteilichen Rat geben können; denn sie sind 
Partei. Sie vertreten eigene Interessen: For-
scherinteressen oder auch finanzielle Inte-
ressen.  

Diese Diskussion darf sich nicht zu sehr 
um die Rangordnung von Interessen drehen. 
Es geht darum, festzustellen, wer überhaupt 
Subjekt ist und wer nicht. Diese Frage kann 
man, wie gesagt, nur mit Ja oder Nein be-
antworten. 

Vorsitzende Ulla Burchardt: Jetzt kom-
men wir zur Gruppe „Flach“.  

Ulrike Flach (FDP): Für uns ist die ent -
scheidende Frage: Hat die embryonale 
Stammzelle Menschenwürde oder nicht? 
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Deswegen meine Frage an Herrn Professor 
Merkel: Ihr Kollege Professor Taupitz hat in 
seiner Stellungnahme gesagt, dass die 
Stammzellen keine Menschenwürde genie-
ßen. Ich würde gerne wissen, ob das auch 
nach Ihrer Meinung so ist. Wie würden Sie 
den Status der embryonalen Stammzelle 
definieren?  

Renate Schmidt (Nürnberg) (SPD): 
Meine Frage geht an Herrn Professor Schö-
ler: Gibt es für Sie einen wissenschaftlichen 
und/oder ethischen Grund, zwischen den aus 
dem Ausland eingeführten Stammzelllinien - 
bis zu einem bestimmten Stichtag - und der 
bisher in Deutschland nicht zugelassenen 
Herstellung von Stammzelllinien, zum Bei-
spiel aus sogenannten überflüssigen be-
fruchteten Eizellen, zu unterscheiden, und 
wieso ist es im erstgenannten Fall keine Tö-
tung menschlichen Lebens, im zweiten Fall 
aber Tötung menschlichen Lebens?  

Sachverständiger Prof. Dr. Reinhard 
Merkel (Universität Hamburg): Eigentlich 
kann ich meine Antwort ganz kurz fassen. 
Die Aussage des Kollegen Taupitz, die Sie 
zitiert haben, unterschreibe ich vollständig.  

Vor dem Hintergrund der Argumente, die 
bisher zu dieser Frage angetippt worden 
sind, vor allem von Herrn Spaemann, möchte 
ich auf etwas aufmerksam machen. Herr 
Spaemann, Sie haben natürlich recht, wenn 
Sie sagen, dass es, wenn es um den Schutz 
des Trägers von Menschenrechten geht, nur 
ein Ja oder Nein und kein Abwägen mit ir-
gendwelchen Forschungsinteressen gibt. 
Man kann lange darüber streiten, ob der 
Embryo dazugehört. Dieser Streit wird seit 
Jahren in Deutschland geführt. Ich mache 
aber darauf aufmerksam, dass sich das 
Stammzellgesetz nicht mit dem direkten 
Schutz von Embryonen befasst, sondern 
vom Import von menschlichen embryonalen 
Stammzellen handelt, die noch niemand als 
Träger von Menschenwürde und Lebens-
grundrechten angesehen hat. Es geht also 
allenfalls um eine Art  postmortaler Würde 
und postmortalen Lebensschutz oder, wie 
der Kollege Hillgruber es in seiner Stellung-
nahme formuliert hat, um den Schutz eines 
menschlichen Wesens, das - was man be-
denken muss - nicht mehr lebt, vor Körper-
verletzung. Herr Hillgruber, Sie postulieren 
den Schutz eines Grundrechts, das keinen 
Träger mehr hat. Das geht nicht. Das gibt es 
nicht.  

Es ist ganz deutlich zu sagen: Das 
Stammzellgesetz befasst sich nicht direkt mit 
dem Schutz von Trägern von Grundrechten, 
egal, ob man Embryonen dazu zählt oder 
nicht. Es befasst sich mit dem postmortalen 
Schutz, mit einer Art rückwirkendem, symbo-
lischem Schutz. Das hat viel mehr mit unse-
rer Pietät als mit dem Leben von Embryonen, 
die im Ausland für die Gewinnung von 
Stammzellen verwendet worden sind, zu tun.  

Zweitens. Herr Spaemann, Sie sagten mit 
Blick auf die Verfassung, dass Sie hier sozu-
sagen die Sicht der Ethik explizieren würden. 
Dazu muss man sagen, dass die übergroße 
Mehrheit der Ethiker der Welt diese Ihre 
Auffassung nicht teilt, und das sind keine 
dummen Leute. Die übergroße Mehrheit der 
Ethiker der Welt sagt: Der pränatale Lebens-
schutz beim Menschen ist nicht der gleiche 
wie der postnatale. Der Embryo verdient 
Schutz, auch rechtlichen, aber nicht den 
gleichen wie Sie und ich. Ich kann dazu nur 
sagen: Eine Ethik, die diesen Unterschied 
nicht abbilden kann, die nicht in der Lage ist, 
mit ihren Kriterien zwischen den menschen-
mörderischen medizinischen Versuchen der 
Nazis und der Gewinnung embryonaler 
Stammzellen durch hochrangige Forscher-
teams zu differenzieren, ist mir unheimlich.  

Von der Ethik noch einmal zurück zum 
Verfassungsrecht. Die Abgeordneten des 
Bundestages müssen sich als Gesetzgeber 
die Frage stellen, inwieweit sie bei solchen 
ethisch umstrittenen Fragen mit zwangs-
rechtlichen Verboten intervenieren dürfen. 
Vor dem Hintergrund der Verfassung dürfen 
sie das nur, wenn diese ethischen Positionen 
grundrechtlich zu validieren sind. Hier 
schließt sich der Bogen meiner Argumenta-
tion: Mit Blick auf das Stammzellgesetz sind 
all diese ethischen Fragen nicht grundrecht-
lich zu validieren. Das Stammzellgesetz - ich 
sage es noch einmal - handelt nicht von 
Embryonen, sondern von Stammzellen. Da-
mit ist die Antwort auf Ihre Frage, Frau Flach, 
auf eine breitere Basis gestellt worden.  

Sachverständiger Prof. Dr. Hans R. 
Schöler (Max-Planck-Institut für molekulare 
Biomedizin): Zum einen geht es um die 
Frage, ob seit 2002 wissenschaftliche oder 
ethische Gründe für die Ableitung von 
Stammzelllinien hinzugekommen sind. Die 
zweite Frage war, ob es sich um Tötung 
handelt, wenn Blastozysten aus dem Aus-
land verwendet werden, und ob es ein Unter-
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schied wäre, wenn man das in Deutschland 
tun würde. 

Gleichgültig, ob ein Blastozyst oder ein 
Achtzellstadium im Ausland oder im Inland 
verwendet wird: Der Embryo wird zerstört, 
um Stammzelllinien abzuleiten. Es gibt kei-
nen Grund, das anders zu sehen. Die Em-
bryonen, die im Ausland verwendet werden, 
sind überzählige Embryonen;  das ist jedem 
bekannt. Sie sind überzählig, weil sie nicht 
mehr der Erfüllung des Kinderwunsches 
eines Ehepaares dienen. Wenn man in 
einem anderen Land nach ethischen, wis-
senschaftlichen und religiösen Debatten zu 
dem Schluss gekommen ist, dass man diese 
Blastozysten einsetzen will, um Stammzell-
linien abzuleiten, dann sollten wir das zu-
nächst einmal akzeptieren.  

Wenn es darum geht, ob man diese 
Stammzelllinien importiert oder nicht, sollte 
man den Naturwissenschaftlern und Medi-
zinern die Abwägungsentscheidung zuge-
stehen. In unserem System müssen wir im-
mer wieder abwägen. Bei einer Abtreibung 
zum Beispiel werden das Recht der Frau und 
das Recht des Fetus gegeneinander abge-
wogen. Ich finde, man sollte, wenn es um 
den Import von Stammzellen geht, auch ein 
Recht auf Abwägung haben.  

Ich verstehe, weshalb man keine Blasto-
zysten aus Deutschland verwenden will, ob-
wohl es auch in Deutschland überzählige 
Embryonen gibt. Man sollte aber, wie ich 
finde, beachten, dass deutsche Stammzell-
forscher niemals gefordert haben, diese 
überzähligen Embryonen zu verwenden, um 
Stammzelllinien abzuleiten. Sie sagen: Wir 
verstehen, dass Deutschland ein besonderes 
Problem damit hat. Wir möchten uns in die 
Gesellschaft einbinden und die Gesellschaft 
nicht, wie Frau von Renesse gesagt hat, 
einer Zerreißprobe aussetzen. Lasst uns 
aber wenigstens abwägen dürfen, ob wir 
diese Stammzellen importieren, damit wir die 
Möglichkeit einer Therapie in Aussicht stellen 
können. 

Ich finde, es gibt seit 2002 neue wissen-
schaftliche Gründe, um neue Stammzelllinien 
zu importieren:  

Wir wussten damals gar nicht, wie 
schlecht die Zellen waren. Sie sind jetzt 
möglicherweise noch schlechter. Für mich ist 
aber entscheidend, dass sie damals schon 
schlecht waren, wir das nur nicht wussten. 
Wie man auf einer Website von WiCell lesen 
kann, wächst von 10 000 Zellen, die in eine 
Kulturschale genommen wurden, nur eine an 

und vermehrt sich. Da braucht man sich nicht 
zu wundern, dass diese eine Zelle, dieser 
eine Klon, in unterschiedlichen Laboren zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führt. Zwar 
kann zum Beispiel ein Oliver Brüstle aus 
Bonn diese Zellen vermehren - sobald die 
Zellen diese Krise überstanden haben, 
lassen sie sich natürlich vermehren -, man 
weiß nur noch nicht, was vermehrt worden 
ist. Ich wundere mich deshalb nicht, dass 
sich H9 in dem einen Labor alle 26 Stunden 
vermehrt, sich in einem anderen Labor aber 
nur alle 58 Stunden verdoppelt. Das ist ganz 
unterschiedlich.  

Man weiß inzwischen, wie man die Zellen 
besser einfrieren kann. Das Einfrieren von 
Zellen ist eine Kunst. Dazu brauchen Sie nur 
Herrn Fuhr aus Deutschland zu fragen. Das 
ist ganz kompliziert. Dafür gibt es Spezialis-
ten. Am Anfang hat man die Zellen so einge-
froren, wie man es damals konnte. Jetzt kann 
man es aber besser. Man kann sie besser 
kultivieren. Gerade technische Erkenntnisse 
sind hinzugekommen. Jetzt weiß man, wie 
man Zellen hegen und pflegen muss, wenn 
man sie vermehren will. Das wusste man 
damals nicht.  

Hinzu kommt - das ist vielen vielleicht 
nicht bekannt -, dass es zwei Stufen gibt: 
Zum einen gibt es die sogenannte Master-
bank. Das sind die ursprünglichen, frühen 
Passagen, die man einfriert, um mit ihnen zu 
arbeiten. Immer wenn man auf das Beste, 
auf die frühesten Passagen zurückgreifen 
will, greift man darauf zurück. Dann gibt es 
die sogenannten Arbeitsbänke, mit denen 
man immer wieder Experimente durchführt. 
Sie haben höhere Passagen. Ich denke 
nicht, dass James Thomson von WiCell die 
besten Zellen nach Deutschland schickt. 
Das, was er schickt, sind hohe Passagen. 
Man braucht sich nicht zu wundern, wenn die 
Zellen zum Teil nicht so gut sind. 

Ein anderes Argument: Wenn wir in 
einem europäischen Verbund mit Naturwis-
senschaftlern aus anderen Ländern zusam-
menarbeiten, werden diese uns natürlich ihre 
besten Zellen geben, weil wir in einem For-
schungsverbund sind und man gemeinsam 
Erkenntnisse erzielen will. Dann wären wir 
nicht mehr Empfänger zweiter Klasse, son-
dern könnten tatsächlich vorne mitspielen.  

Ich könnte noch eine ganze Reihe weite-
rer Gründe nennen, zum Beispiel die Epi-
genetik, die jetzt besser verstanden wird als 
damals. Es gibt eine ganze Reihe vo n Grün-
den. Seit 2002 sind bessere Zellen hinzu-
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gekommen. Ich vermute, dass es auch in 
Zukunft immer wieder überraschende Ergeb-
nisse geben wird; das haben uns die iPS-
Ergebnisse gezeigt. Es kann sein, dass es in 
einem halben Jahr einen Knaller gibt. Dann 
sagen wir vielleicht: Aus dem Grund waren 
die alten Zellen nicht so gut, und jetzt hätten 
wir gerne solche. Deswegen sollte man der 
Zentralen Ethik-Kommission für Stamm-
zellenforschung, die beim Robert -Koch-
Institut in Berlin angesiedelt ist, vertrauen. 
Wenn Wissenschaftler darlegen können, 
weshalb eine neue Zelllinie, die nach dem 
1. Mai 2007 entstanden ist, verwendet wer-
den soll - ich nehme den Röspel-Vorschlag 
zur Stichtagsverschiebung als Grundlage -, 
sollte man der Entscheidung eines solchen 
Gremiums vertrauen und gegebenenfalls der 
Einfuhr zustimmen.  

Vorsitzende Ulla Burchardt: Damit 
kommen wir zur Fragerunde der Gruppe 
„Hüppe“. 

Hubert Hüppe (CDU/CSU): Ich habe eine 
Frage an Professor McGuckin. Inzwischen 
verspricht zwar fast kein seriöser Forscher 
mehr kurzfristige therapeutische Möglichkei-
ten dank embryonaler Stammzellen; aber es 
gibt immer noch das Argument, dass man 
embryonale Stammzellen für die verglei-
chende Forschung, also für die Forschung 
mit adulten Stammzellen, braucht;  für den 
Bereich der adulten Stammzellen, wo es 
schon eine Menge Therapien gibt, seien sie 
unverzichtbar. Sowohl die Anfragen an die 
Bundesregierung als auch die Stellung-
nahmen zu Frage 10 haben gezeigt, dass, 
wenn man im adulten Bereich Ergebnisse 
erzielt hat, nicht auf embryonale Stammzel-
len zurückgegriffen worden ist. Weil Sie aus 
Großbritannien kommen, wo es im Vergleich 
mit Deutschland sehr viel weniger Restrik-
tionen für die embryonale Stammzell-
forschung gibt - sogar das Klonen und die 
Eizellspende, unter anderem für die Klon-
forschung, sind dort erlaubt -, wo aber trotz-
dem auf Stammzellen aus Nabelschnurblut 
und nicht auf Forschung mit embryonalen 
Stammzellen gesetzt wird, frage ich Sie: 
Welchen Vorteil haben aus Ihrer Sicht adulte 
Stammzellen gegenüber embryonalen 
Stammzellen, und bei welchen Krankheits-
bildern befinden sich diese bereits in klini-
schen Prüfungen?  

Dr. Konrad Schily (FDP): Meine Frage 
zielt in eine ähnliche Richtung, ist nur etwas 
konkreter. Sie richtet sich an Professor 
Dr. Strauer: Soweit mir bekannt ist, sind Sie 
einer der Ersten gewesen, der Herzinfarkt-
patienten mit adulten Stammzellen behandelt 
hat; vielleicht waren Sie sogar der Erste. Auf 
alle Fälle sind Sie einer der Pioniere der For-
schung mit adulten Stammzellen bei Herz-
krankheiten. Würden Sie bitte erläutern, wie 
die von Ihnen entwickelte Therapie funktio-
niert? Weil immer wieder auf die große Be-
deutung der embryonalen Stammzellen für 
die Forschung mit adulten Stammzellen hin-
gewiesen wird, frage ich Sie, ob Sie bei Ihrer 
therapeutischen Forschung auf Ergebnisse 
mit embryonalen Stammzellen angewiesen 
sind. 

Sachverständiger Prof. Dr. Colin P. 
McGuckin (Newcastle University) (Simultan-
übersetzung): Es stimmt: Wir haben weniger 
Einschränkungen im Vereinigten Königreich 
als in Deutschland. Das ist aber nicht wirklich 
vergleichbar mit anderen Ländern, wo immer 
noch extreme Einschränkungen vorliegen. 
Das Klonen, das im Vereinigten Königreich 
erlaubt ist, klappt noch nicht so gut. Eine 
Universität in Großbritannien, meine eigene, 
war in der Lage, das zu tun, aber nur einmal 
und dann nicht wieder. 

Es ist wichtig, zu verstehen, dass es über 
die gegenwärtigen Stammzellgesetze im 
Vereinigten Königreich keine einheitliche 
Meinung gibt. Man versucht, beim Euro-
päischen Gerichtshof dagegen vorzugehen. 
Man muss wissen, dass man die Öffentlich-
keit vorab kaum befragt hat. Das hat die briti-
sche Regierung jetzt vor. Das ist geplant. Ich 
würde behaupten, dass Eispenden gegen 
Bezahlung nicht akzeptiert werden. Das pas-
siert nur an meinem Universitätskranken-
haus. Das funktioniert im Vereinigten König-
reich nicht gut.  

Mit adulten Stammzellen und Nabel-
schnurblutzellen kann man mehr als 85 
Krankheiten behandeln. Das führt nicht zu 
Heilungen; aber es ist wichtig, dass klinische 
Studien dazu führen, dass Lähmungen und 
metabolische Gehirnkrankheiten behandelt 
werden. Die Nutzung dieser Zellen zeigt, 
dass es klinische Studien gibt. 10 000 
Patienten werden bereits mit Nabelschnur-
blutzellen behandelt, obwohl viele Gremien 
diese Forschung noch nicht finanziell unter-
stützen. Ich muss sagen, dass meine Arbeit 
nicht auf embryonale Stammzellen zurück-
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greift; in den letzten 20 Jahren war das nicht 
erfolgreich. Studien haben gezeigt: Viele der 
Charakteristika embryonaler Stammzellen 
sind nicht nur in embryonalen Stammzellen 
zu finden, sondern finden sich auch in ande-
ren Gewebearten. Dies wurde auch durch 
Studien in anderen Ländern belegt. Es gab 
Studien zu Krebszellen und anderen Kno-
chenmarkzellen.  

Obwohl Forscher, die Stammzell-
forschung betreiben, meinen, dass meine 
Arbeit ein Artefakt ist und in Magazinen ver-
öffentlicht wird, die nicht sehr verbreitet sind, 
kann ich sagen, dass es eine sehr neue For-
schung ist. Wir stehen in keinem Wettbewerb 
zueinander, sondern wir sollten uns darüber 
unterhalten, wie wir Therapien näher zum 
Patienten bringen. Die Stammzellforschung 
in der Welt ist von großem Wettbewerb ge-
prägt. Das geht zulasten der Patienten, die 
auf Heilung warten. Die Arbeit von Professor 
Yamanaka in Japan ist wirklich bahn-
brechend; aber sie ist nicht neu. Er hat schon 
lange daran gearbeitet. Ich muss sagen, 
dass das eine Charakterisierung ist: Die 
adulte Stammzellforschung kommt ganz gut 
voran. An meiner eigenen Universität gibt es 
zwei unterschiedliche Gruppen, die 
Fibroblasten in verschiedenen Keimblättern 
entwickeln, und zwar ohne die Vorgehens-
weise, die Professor Yamanaka fordert. Die 
Vorgehensweise, die er benutzt, ist schon 
seit einer ganzen Weile in der Krebsfor-
schung gut bekannt. 

Ein anderer Bereich, den wir in Betracht 
ziehen sollten, ist die öffentliche Wahrneh-
mung der Forschung mit Stammzellen. Ich 
glaube nicht, dass die meisten Formen der 
Stammzellen zur Krebsbehandlung beitragen 
können. Das müssen wir uns in Bezug da-
rauf, was manche Forscher in der Öffentlich-
keit kommunizieren, sehr genau anschauen. 
Mich beunruhigt zum Beispiel die Tatsache, 
dass die Forscher sagen, dass sie Parkinson 
heilen können. Als jemand, dessen Groß-
mutter und Vater an Parkinson leiden, kann 
ich Ihnen sagen, dass ich nicht der Meinung 
bin, dass embryonale Stammzellen oder 
andere Stammzellen Parkinson in den 
nächsten 20, 30 oder 50 Jahren heilen kön-
nen. Ich meine, mithilfe medikamentöser 
Behandlung können wir Fortschritte machen. 
Ich glaube, dass die Ökonomie der Gesund-
heit erfordert, dass bessere Medikamente für 
klinische Bedingungen entwickelt werden 
und dass die Überbetonung der Bedeutung 
der verschiedenen Arten von Stammzellen 

bei der Behandlung von Krankheiten ge-
stoppt werden sollte.  

Sachverständiger Prof. Dr. Bodo E. 
Strauer (Universität Düsseldorf): Für uns als 
Kliniker steht natürlich die Therapie des Pa-
tienten im Vordergrund. Es war in der Tat die 
Düsseldorfer Gruppe, die vor acht Jahren 
erstmals die Stammzelltherapie beim akuten 
Herzinfarkt einsetzen konnte. Was war der 
Hintergrund? Wir wissen, dass weltweit etwa 
50 Prozent aller Patienten an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen sterben - das ist so -, die 
meisten davon infolge eines Herzinfarktes. 
Die Sterblichkeit aufgrund von Herzinfarkt 
liegt weltweit bei circa 60 Prozent der Pa-
tienten, und davon - das kann man sich gut 
merken - haben 60 Prozent vor dem Infarkt 
keine Beschwerden. Das heißt, der Infarkt 
kommt in der Regel bzw. bei der Mehrzahl 
dieser Patienten aus heiterem Himmel.  

Es gibt eine ganze Reihe von Therapie-
möglichkeiten bei Herzinfarkt. Eine Möglich-
keit bieten die symptomatischen Maßnah-
men. Dazu zählen, wie Sie alle wissen, Bal-
londilatation und Stentimplantationen, also 
Eingriffe mit Herzkathetern. Das alles sind 
segensreiche Verfahren, die aber nur eine 
symptomatische Verbesserung der Perfu-
sion, der Durchblutung, anstreben, und nicht 
die Ursache, nämlich die Zerstörung des 
Zellgewebes, die Myokardnekrose, reparie-
ren.  

Unser Ziel damals war es, eine therapie-
bezogene Möglichkeit für unsere Patienten 
zu finden, mit der es möglich ist, den Herz-
infarkt auf eine klinisch akzeptable und si-
chere Weise klinisch kausal zu behandeln. 
Deswegen haben wir seinerzeit die adulte 
Stammzelltherapie mit Knochenmarkstamm-
zellen des Patienten weltweit erstmals einge-
setzt. Das Verfahren geht - ich wurde danach 
gefragt - so vor sich, dass unter örtlicher 
Betäubung Knochenmarkzellen entnommen 
werden. Sie werden gereinigt und filtriert. Es 
bleiben etwa 20 Kubikzentimeter Flüssigkeit 
übrig, die dem Patienten in einer zweiten 
Sitzung am gleichen Tage ebenfalls unter 
örtlicher Betäubung in das Herzkranzgefäß 
mit Techniken, die allgemein im Rahmen der 
klinischen Kardiologie akzeptiert sind, injiziert 
werden. Der Patient kann zuschauen, und 
nach einer halben Stunde ist das Verfahren 
in der Regel beendet. Diese Prozedur ist 
ungefährlich, wie eine übliche Routine-
diagnostik einsetzbar und hat keine Kompli-
kationen. Eine Möglichkeit für Komplikatio-
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nen, über die wir seinerzeit lange diskutiert 
haben, besteht hinsichtlich der Knochen-
markstammzellen, die verwendet werden. Es 
ist in der Tat so, dass es sich um autologe 
Zellen handelt, die - ich sage es etwas sa-
lopp - quasi wie eine Eigenbluttransfusion 
gegeben werden können und dann am Her-
zen ihre segensreiche Wirkung entfalten 
können. 

Was hat man gefunden? Gefunden 
wurde, und zwar auch in großen Metaanaly-
sen, dass sich im Falle eines Herzinfarkts 
durch diese Therapie die Herzfunktion um 
etwa 6 bis 30 Prozent verbessert, dass die 
Herzinfarktgröße abnimmt, dass die Durch-
blutung des Herzens signifikant gesteigert 
wird und dass der Glukosestoffwechsel deut-
lich zunimmt. Insgesamt sind dies Parame-
ter, die die gesamte Herzdynamik determi-
nieren. So wird eine erhebliche Verbesse-
rung - natürlich neben der klinischen Sym-
ptomverbesserung - des Zustandes dieser 
Patienten bewirkt. 

In Düsseldorf wurden bisher circa 500 
Patienten behandelt. Wir müssen sagen, 
dass durch diese Therapie bislang in sieben 
Jahren zwei Patienten gestorben sind. Wenn 
man bedenkt, dass die spontane Sterblich-
keit, die Absterbequote bei Herzinfarkt sonst 
bei 3 bis 5 Prozent pro Jahr liegt, ist dies ein 
sehr schönes Therapieresultat, das auf diese 
Weise erreicht werden konnte.  

Die drei großen Metaanalysen, die kürz -
lich publiziert und alle mit unserem Verfahren 
vorgenommen wurden - die Daten von Ab-
del-Latif, publiziert im letzten Jahr in den 
Archives of Internal Medicine, die Arbeit von 
Lipinski, publiziert in JACC, und die Arbeit 
von Burt, in JAMA gerade vor einer Woche 
publiziert -, zeigen alle das Ähnliche, fast das 
Gleiche, nämlich dass nach der Stammzell-
therapie mit autologen Knochenmarkstamm-
zellen Verbesserungen in der Größenord-
nung eintreten, wie ich sie gerade genannt 
habe. Insofern ist das ein Verfahren, das 
klinisch ungefährlich ist, das therapeutisch 
als Routine einsetzbar ist, das zu einer deut-
lichen Verbesserung der Symptome, der 
Beschwerden unserer Patienten führt, das 
zur Verbesserung des Kreislaufs führt und 
sehr wahrscheinlich - das muss noch statis-
tisch gesichert werden - zu einer Abnahme 
der Sterblichkeit dieser Patienten führt.  

Der erste Teil dieser Frage kann also da-
hin gehend beantwortet werden, dass wir auf 
diese Weise mit ungefährlichen adulten 
Stammzellen ein Therapieverfahren verfüg-

bar haben, das bei einem akuten Herzinfarkt 
segensreich wirkt. Das Verfahren ist statis-
tisch abgesichert und valide. 

Der zweite Teil der Frage bezieht sich 
darauf, ob vergleichbare Resultate mit dem 
Einsatz von anderen Zelltypen hätten erho-
ben werden können. Es gibt Versuche, die-
ses Verfahren mit Nabelschnurblutzellen 
durchzuführen und vergleichbare Daten zu 
finden. Das ist bisher nicht gelungen. Bislang 
haben klinische Forscher, die mit adulter 
Stammzelltherapie bei Herzinfarkt arbeiten, 
nicht auf das Wissen um embryonale 
Stammzellen zurückgegriffen. Bisher hat 
keiner das Wissen gebraucht, um die klini-
schen Daten mit adulten Stammzellen zu 
validieren. Das heißt, das ist eine Therapie-
richtung, die von dem Einsatz embryonaler 
Stammzellen völlig unabhängig ist.  

Der dritte Teil der Frage bezieht sich 
indirekt auf den Vergleich der beiden Zell-
typen. Natürlich ist jeder Vergleich interes-
sant; daran besteht gar kein Zweifel. Wir 
wüssten immer gern, was in anderen Fach-
gebieten vor sich geht und vice versa. Nur, 
bei der Stammzelltherapie am Herzen ist 
entscheidend, dass wir uns - spezifisch und 
charakteristisch - um das Unikat Zelle und 
um den Patienten kümmern. Darum geht es. 
Hier muss eine Evaluierung erfolgen. Die 
Zelle, die am Patienten hilft, muss untersucht 
werden.  

Ich will dazu ein Beispiel nennen. Wenn 
wir Skelettmuskelzellen, also Myoblasten, die 
ebenfalls bei Herzinfarkt eingesetzt werden 
können, benutzen, gibt es eine ganz hohe 
Rate an Komplikationen. Die Patienten be-
kommen alle Kammerflimmern und brauchen 
sehr spezielle Schrittmachersysteme. Wenn 
man diese Zelle spezifisch untersucht hätte, 
hätte man gefunden, dass das Connexin 43 
bei diesen Zellen in einer großen Zahl ver-
mindert oder gar nicht vorhanden ist. Das ist 
ein Faktor, der ganz entscheidend arhythmo-
gen wirkt. Das heißt, ein Vergleich zwischen 
der Herzmuskelzelle und dem Skelettmuskel 
hätte nichts gebracht. Man hätte a priori die 
Skelettmuskelzelle spezifisch untersuchen 
müssen, um herauszufinden, dass diese 
Zelle für diese Therapieform nicht geeignet 
ist.  

Der Goldstandard in der Herzinfarktthera-
pie ist nun einmal die adulte Stammzelle. Der 
Einsatz embryonaler Stammzellen ist bei 
dieser Therapieform - und auch bei anderen 
Therapieformen - nicht möglich. Alle Daten, 
die mir bekannt sind und die auch in den 
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Metaanalysen publiziert wurden, greifen nicht 
auf eine Erkenntnis mit embryonalen 
Stammzellen zurück. Der Einsatz von adul-
ten Stammzellen, der bereits seit etwa 40 bis 
50 Jahren bei verschiedenen Erkrankungen 
gesichert ist, ist halt auch bei der Herz-
infarkttherapie eine Maßnahme, die es mög-
lich macht, diesen Patienten sehr wirksam 
und segensreich zu helfen.  

Vorsitzende Ulla Burchardt: Wir starten 
damit die zweite Frage- und Antwortrunde.  

Ilse Aigner (CDU/CSU): Ich habe eine 
Frage an Herrn Professor Hilpert. Vonseiten 
der katholischen Kirche wurde in den ver-
gangenen Monaten mit Nachdruck die Posi-
tion vertreten, dass die Verwendung em-
bryonaler Stammzellen in Deutschland in 
jedem Fall abzulehnen ist. Würden Sie aus 
der Sicht der katholischen Theologie sowie 
aus grundsätzlichen ethischen Erwägungen 
heraus sagen, dass es für die Politik durch-
aus vertretbar wäre, die embryonale Stamm-
zellforschung in engen Grenzen weiterhin zu 
ermöglichen, etwa durch eine Verschiebung 
des Stichtages? 

Siegfried Kauder (Villingen-Schwennin-
gen) (CDU/CSU): Ich habe eine Frage an 
Herrn Professor Taupitz. Als Rechtspolitiker 
bewegt mich die verfassungsrechtliche Frage 
im Zusammenhang mit der Embryonenfor-
schung sehr. Es gibt eine Stellungnahme von 
Herrn Professor Hillgruber, der sich mit der 
verfassungsrechtlichen Frage intensiv aus-
einandersetzt. Er kommt zu dem Ergebnis, 
dass Embryonenforschung unter dem Grund-
recht der körperlichen Unversehrtheit unver-
tretbar und somit auch eine Verschiebung 
des Stichtages verfassungsrechtlich nicht 
zulässig sei. Teilen Sie diese Auffassung 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass zur 
Empfängnisverhütung die Spirale erlaubt ist, 
die das Einnisten einer befruchteten Eizelle 
verhindert? Sehen Sie die verfassungsrecht-
liche Problematik so wie Herr Professor 
Hillgruber, und zwar insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass man unter engen recht-
lichen Voraussetzungen auch eine Abtrei-
bung zulässt?  

Sachverständiger Prof. Dr. Konrad Hil-
pert (Universität München): Die Forschung 
mit humanen embryonalen Stammzellen ist 
natürlich ein höchstsensibles Gebiet. Das 
wissen Sie alle. Der Korridor einer möglichen 

Antwort auf die Frage, die Frau Aigner ge-
stellt hat, liegt in der Formulierung: in jedem 
Fall. Denn natürlich soll die Verwendung von 
embryonalen Stammzellen nicht schranken-
los und unkontrolliert sein. Darüber, dass das 
menschliche Leben auch in den vorgeburt-
lichen Stadien und sogar in seinen frühsten 
Stadien geschützt werden muss und nicht 
einfach zum Gegenstand forscherlichen 
Zugriffs gemacht werden darf, besteht keine 
Differenz. Dass die Kirchen und ihre Reprä-
sentanten diesbezüglich besondere Sorgfalt 
vom Gesetzgeber und von der Gesellschaft 
einfordern, muss man ihnen zugestehen.  

Trotz dieser Übereinstimmung im Grund-
sätzlichen glaube ich, dass die Ermöglichung 
der Forschung mit embryonalen Stammzel-
len, wie sie in unserem Stammzellgesetz als 
Ausnahme geregelt ist, und auch die Ver-
schiebung des Stichtags vertretbar sind. 
Folgende Eckdaten sind für mich hierfür ent-
scheidend. 

Erstens. Eine Verschiebung des Stichtags 
stellt keine Aufweichung, Aushöhlung oder 
Verwässerung des Lebensschutzes nach 
dem bisherigen Gesetz dar, sondern ermög-
licht dessen Fortschreibung unter den in den 
letzten Jahren eingetretenen Veränderun-
gen. 

Zweitens. Ich habe bislang noch keine 
schlüssige Antwort auf die Frage finden kön-
nen, weshalb die Zerstörung von verwaisten 
Embryonen durch Auftauen und Entsorgung 
ethisch würdiger sein soll als ihre Zerstörung 
durch Entnahme von Stammzellen für die 
medizinische Forschung, wenn feststeht, 
dass sie einer Frau nicht mehr eingesetzt 
werden können. Dieses Problem könnte man 
nur dadurch überzeugend lösen, dass man 
die ganze Reproduktionsmedizin verbietet 
und einstellt. Übrigens ist das auch die Posi-
tion des römischen Lehramtes in der Instruk-
tion „Donum Vitae“ von 1987.  

Drittens. Es ist für mich keine Frage, dass 
schon der Embryo, auc h der in vitro ge-
zeugte, an der Menschenwürde partizipiert. 
Aber ich habe allergrößte Schwierigkeiten mit 
der jetzt häufig verwendeten Redeweise von 
„embryonalen Menschen“ für Embryonen, die 
erst wenige Tage alt und noch außerhalb des 
Mutterleibes sind; meine Schwierigkeiten 
sind morphologischer, theologiegeschicht-
licher und theologischer Art. Denn dann 
müssten ja auch alle Embryonen im Mutter-
leib embryonale Menschen sein. Bei einem 
Scheitern der Nidation in mehr als 
50 Prozent der Fälle müsste das heißen, 
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dass mehr als 50 Prozent der Menschheit 
nach dem Plan des Schöpfers nicht zum 
Leben, geschweige denn zur Geburt zuge-
lassen werden. Das ist für mich ein unerträg-
licher - um nicht zu sagen: blasphemischer - 
Gedanke. Übrigens sind die vatikanischen 
Papiere da sehr viel sorgfältiger. Theologie-
geschichtlich ist es so, dass die Frage nach 
dem genauen Anfang des Lebens bzw. der 
Person mindestens 700 Jahre lang, bis zum 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, den 
Theologen überlassen war. Es gab im 
Grunde zwei Richtungen: die heute bevor-
zugte und eben auch die, die die Beseelung 
in einem sukzessiven System gesehen hat.  

Viertens. Die Regelungen des Stamm-
zellgesetzes sind ein Kompromiss der 
grundlegenden Positionen. Dieser Kompro-
miss hat in den letzten Jahren befriedend 
gewirkt. Herr Dabrock hat Entscheidendes 
dazu gesagt, nämlich dass Kompromisse et-
was verlangen, aber dass sie nicht zumuten, 
dass die Grundposition insgesamt aufgege-
ben werden muss. Das hat er hier bereits 
sehr schön dargestellt. Deshalb kann ich 
mich damit begnügen. 

Fünftens. Ich wage jetzt einmal, Folgen-
des zu sagen: Ich kann nicht erkennen, dass 
die im kirchlichen Raum favorisierten Emp-
fehlungen - keine Verschiebung des Stich-
tags oder gar die Ablehnung der embryona-
len Stammzellforschung in Deutschland - die 
Rettung auch nur eines einzigen Embryos 
bedeuten würden, jedenfalls nicht mit Si-
cherheit. Aber gerade darauf, meine ich, 
kommt es doch an, wenn man eine gesetz-
liche Regelung für Deutschland macht.  

Sachverständiger Prof. Dr. Jochen 
Taupitz (Universität Mannheim): Ich bin zur 
verfassungsrechtlichen Frage, zur Konsis-
tenz der deutschen Rechtsordnung, gefragt 
und insbesondere auf die Position von Herrn 
Hillgruber hingewiesen worden. Man muss 
ganz klar sagen, dass Herr Kollege Hillgruber 
mit seiner Forderung, die embryonale 
Stammzellforschung in Deutschland zu ver-
bieten, weil diese Forschung gegen die Ver-
fassung verstoße, eine absolute Ausnahme-
position in der deutschen Rechtswissen-
schaft einnimmt. 

Es gibt im Grunde niemanden in der 
deutschen Rechtswissenschaft, der sagt, die 
Stammzelle als solche - das hat Herr Merkel 
schon betont - habe Menschenwürde oder 
genieße Lebensschutz. Es geht immer nur 
um das in der Vergangenheit liegende Un-

recht. Es geht bei der Debatte über das 
Stammzellengesetz nicht - auch das will ich 
noch einmal im Anschluss an das, was Herr 
Merkel zutreffend betont hat, sagen - um den 
Verbrauch von Embryonen in Deutschland, 
sondern es geht darum, ob aus dem früheren 
Unrecht - wenn man es denn als Unrecht 
ansieht; das ist sehr umstritten - eine nach-
folgende Verwertungshandlung abgeleitet 
werden kann.  

Insofern muss man sehr deutlich sagen, 
dass auch der Verbrauch von Embryonen im 
Ausland nicht vom Recht auf körperliche 
Unversehrtheit erfasst wird, sondern allen-
falls vom Lebensschutz und Menschen-
würdeschutz, was aber äußerst umstritten ist. 
Der Lebensschutz, Herr Kollege Spaemann, 
ist durch unsere Verfassung ausdrücklich 
unter Gesetzesvorbehalt gestellt. Die Verfas-
sungsväter und -mütter haben ausdrücklich 
gesagt, dass der Gesetzgeber durch einfa-
ches Gesetz den Lebensschutz geborener 
Menschen einschränken darf; umso eher gilt 
das - das muss man doch wohl hinzufügen - 
für den Lebensschutz von Embryonen. Ob 
Embryonen und in welcher Ausprägung sie 
Menschenwürdeschutz und Lebensschutz 
genießen - ich sage es noch einmal -, ist hef-
tig umstritten. Die Auffassung in der deut-
schen Rechtswissenschaft, insbesondere der 
Verfassungsrechtler, geht zunehmend dahin, 
dass man sagt: Dieser Schutz ist jedenfalls 
nicht in gleicher Ausprägung gegeben, wie er 
geborenen Menschen zukommt. 

Auf die Frage von Herrn Kauder nach der 
Konsistenz unserer Rechtsordnung möchte 
ich antworten: Der Embryo im Mutterleib wird 
von einem Gegenrecht der Mutter unmittel-
barer erfasst als der Embryo in vitro. Sehr 
häufig heißt es ja, der Embryo in vitro sei 
besonders schutzbedürftig, während der 
Embryo im Mutterleib durch die Mutter ge-
schützt sei, deren originärer Wille ja im All-
gemeinen darin bestehe, den Embryo zu 
schützen.  

Die deutsche Abtreibungsregelung bringt 
außerdem zum Ausdruck, dass der Lebens-
schutz und die Menschenwürde eines Em-
bryos bzw. eines Fetus im Laufe des Heran-
wachsens zunimmt: In den ersten drei Mo-
naten einer Schwangerschaft ist Abtreibung 
straffrei; danach darf ein Fetus nur dann 
abgetrieben werden, wenn eine medizinische 
oder soziale Indikation, also eine Begrün-
dung, vorliegt. Wir alle haben wohl intuitiv 
sehr große Probleme mit den sogenannten 
Spätabtreibungen und sind der Meinung, sie 
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sollten nach Möglichkeit verhindert werden. 
Das heißt, unser Abtreibungsrecht, unsere 
Rechtspraxis und unsere Intuition, die, wie 
ich glaube, von der überwiegenden Mehrheit 
der Bevölkerung geteilt wird, machen deut-
lich, dass der Schutz, den ein Embryo bzw. 
ein Fetus genießt, zunehmen muss, je weiter 
seine Entwicklung fortgeschritten ist.  

Das ist nicht dadurch zu erklären, dass 
einem Embryo bzw. einem Fetus das Gegen-
recht der Mutter in vivo entgegensteht; denn 
das Gegenrecht der Mutter, also ihr Selbst-
bestimmungsrecht und ihr Persönlichkeits-
recht, den Embryo abtreiben zu lassen, ist im 
Verlauf des Heranwachsens des Embryos 
bzw. des Fetus in ihrem Körper immer das-
selbe. Vielmehr ist der immer größere 
Schutz, den der Embryo im Verlauf seines 
Heranwachsens genießt, nur durch unsere 
Rechtsordnung zu erklären. Mir hat noch nie 
eingeleuchtet, warum der zunehmende 
Schutz, der ab der Nidation einsetzt - denn 
unsere Abtreibungsregelungen gelten erst ab 
diesem Moment -, nicht auch für Embryonen 
in vitro vor der Implantation in den Mutterleib 
gilt.  

Im Übrigen muss man berücksichtigen, 
dass ein Embryo in vitro durch eine mensch-
liche Handlung in den Mutterleib gesetzt 
werden muss. Würde diese menschliche 
Handlung unterbleiben, würde er absterben. 
Es ist ja nicht so, dass man einen Embryo 
nur lange genug in einer Pet rischale heran-
wachsen lassen muss und dann irgendwann 
ein kleines Baby darin sitzt. Ohne die mütter-
lichen Signale ab der Nidation entwickelt sich 
ein Embryo bzw. ein Fetus nicht weiter. 
Deswegen ist es nicht willkürlich, zu sagen: 
Die Nidation ist ein entscheidender Ein-
schnitt. 

Ein weiteres Beispiel dafür, dass ein 
Embryo nach unserer Rechtsordnung selbst 
im Mutterleib nicht absolut geschützt ist, ist 
die Möglichkeit zum Gebrauch der schon 
angesprochenen Nidationshemmer, die ja 
bedenkenlos eingesetzt werden können. Sie 
führen dazu, dass sich ein vorhandener, 
lebensfähiger Embryo nicht einnistet, son-
dern im Mutterleib abstirbt. Dadurch, dass 
man ihm seine weitere Entwicklung vorent-
hält, wird er also getötet. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Beim 
Stammzellgesetz geht es nicht um die Ver-
wendung von Embryonen, sondern um die 
Verwendung von Zellen, die bereits in der 
Vergangenheit aus einem Embryo gewonnen 
wurden. Durch eine Verschiebung des 

Stichtages würde sich an dieser Rechtslage 
überhaupt nichts ändern. 

Vorsitzende Ulla Burchardt: Jetzt hat 
die Gruppe „Hinz“ das Fragerecht.  

Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe eine Frage an Herrn 
Strauer. In der Stammzelldebatte wird immer 
wieder das Argument vorgetragen, dass 
nichtembryonale Stammzellen nicht wie em-
bryonale Stammzellen das Potenzial haben, 
sich in alle möglichen Zellen zu differenzie-
ren, und dass adulte Stammzellforschung 
und embryonale Stammzellforschung daher 
nicht gleichwertig sind. Welche Eigenschaf-
ten von Stammzellen sind Ihrer Ansicht nach 
im Hinblick auf einen therapeutischen Ein-
satz positiv und welche negativ? Welche 
Stammzellen eignen sich aufgrund ihrer 
Eigenschaften besser für eine Therapie? 

Sachverständiger Prof. Dr. Bodo E. 
Strauer (Universität Düsseldorf): Die Diffe-
renzierungspotenziale der verschiedenen 
Arten von Stammzellen sind unterschiedlich 
groß. Vor dem Hintergrund, dass sich aus 
embryonalen Stammzellen ein Keimblatt mit 
allen drei Schichten - Mesoderm, Endoderm 
und Ektoderm - bilden lässt, haben embryo-
nale Stammzellen in der phylogenetischen 
Entwicklungsstufe in der Tat ein größeres 
Differenzierungspotenzial als adulte Stamm-
zellen, aus denen nur eine dieser drei 
Schichten gebildet werden kann.  

Zusammen mit diesem großen Differen-
zierungspotenzial kauft man allerdings, wenn 
man embryonale Stammzellen zu therapeu-
tischen Zwecken einsetzen würde, was ja 
noch unmöglich ist, ein sehr hohes Tumor-
risiko ein. Embryonale Stammzellen sind - 
etwas überspitzt formuliert - potenzielle Tu-
morzellen. Daher sind sie für eine klinische 
Therapie derzeit nicht geeignet. Häufig wird 
die Frage gestellt: Wie lange wird es noch 
dauern, bis sie für eine Therapie eingesetzt 
werden können? Dann heißt es immer: zehn 
bis 20 Jahre. Diese Antwort wurde allerdings 
schon vor zehn Jahren gegeben. Damit wäre 
man also schon bei 30 Jahren. Wie lange es 
noch dauern wird, bis embryonale Stamm-
zellen für eine Therapie eingesetzt werden 
können, ist also nach wie vor ungeklärt. Ob-
wohl man niemals nie sagen sollte, vermute 
ich: Wahrscheinlich werden sie nie für eine 
Therapie geeignet sein. Derzeit jedenfalls 
eignen sich embryonale Stammzellen für 
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therapiebezogene Anwendungen nicht. Die 
Hauptgründe dafür sind zwei ihrer Eigen-
schaften: erstens ihre hohe Tumorigenität, 
also ihre Tumorpotenz, zweitens die Absto-
ßungreaktionen. Letztere könnte man durch 
immunsuppressive Therapien in den Griff 
bekommen; das wäre klinisch kein großes 
Problem. Die Gefahr der Tumorentwicklung 
ist allerdings ein allen embryonalen Stamm-
zellen inhärentes Problem. Sie erlaubt es 
nicht, diese Zellen therapeutisch zu verwen-
den. 

Die Zellmechanismen, die in adulten 
Stammzellen ablaufen, sind vielfältig. Wir 
wissen, dass im Hinblick auf ihre Wirkung in 
der Muskulatur und in Organen wie der Leber 
oder dem Herz vier Mechanismen - all das ist 
in der Klinik realisierbar, wurde bereits an 
Patienten erprobt und ist nachprüfbar - eine 
Rolle spielen:  

Erstens können adulte Stammzellen um-
gewandelt werden: Es kann eine sogenannte 
Transdifferenzierung durchgeführt werden, 
wobei ein geringer Prozentsatz von ihnen 
sogar in Organzellen umgewandelt werden 
kann. 

Zweitens können adulte Stammzellen, 
zum Beispiel Knochenmarkstammzellen, an 
den Stellen, an die sie transplantiert werden, 
intrinsische Stammzellen des Organismus 
mobilisieren und freisetzen. Dadurch kann 
man endogen und organspezifisch für eine 
Stammzellmobilisierung sorgen. 

Drittens können adulte Stammzellen in 
den Organen, in die sie eingesetzt werden, 
Wachstumsfaktoren bzw. Zytokine freisetzen, 
die ihrerseits eine Organregeneration in 
Gang setzen. 

Viertens können exogen applizierte Kno-
chenmarkstammzellen im Organismus eine 
Zellfusion herbeiführen. Dass dieser Mecha-
nismus stattfindet, ist zwar nicht eindeutig 
gesichert, aber zumindest denkbar. 

Die adulten Stammzellen, die keine tumo-
rigenen Eigenschaften haben, sind also für 
den klinischen Einsatz geeignet. Die em-
bryonalen Stammzellen hingegen sind auf-
grund ihrer hohen Tumorpotenz und der Ab-
stoßungsreaktionen für den klinischen Ein-
satz nicht geeignet. Das große Differenzie-
rungspotenzial, das die embryonalen 
Stammzellen haben, nutzt unter therapeuti-
schen Gesichtspunkten nichts, da sie klinisch 
nicht verwendbar sind. 

Bezüglich der Perspektiven der adulten 
Stammzelltherapie ist zu sagen, dass sie im 
Prinzip zwar schon seit 50 Jahren klinisch 

zum Einsatz kommt, wir uns aber zugleich 
noch ganz am Anfang befinden, da eine 
Vielzahl von Fragen noch bearbeitet werden 
muss. Was mein Fachgebiet betrifft, denke 
ich zum Beispiel an die verschiedenen Tech-
niken zur Anwendung dieser Zellen im Her-
zen. So müsste man das Zellschicksal ver-
folgen und untersuchen, welche langfristigen 
Folgen der Einsatz einer solchen Zelle im 
Herzen hat. Auch die Mechanismen müssen 
weiter aufgeklärt werden, indem man den 
Blick auf die Randgebiete von gesundem 
Herzgewebe und krankem Herzinfarkt-
gewebe richtet und andere Parameter wie 
Herzrhythmusstörungen und Herzschwäche 
sowie Symptome der Patienten analysiert. Es 
gibt also noch eine Vielzahl offener Fragen. 
Das eröffnet gewaltige Perspektiven für die 
Zukunft der Forschung an diesen Zellen. 

Mein Fazit: Zum klinischen Einsatz adul-
ter Stammzellen sage ich eindeutig Ja. Zum 
klinischen Einsatz embryonaler Stammzellen 
sage ich eindeutig Nein. Gerade für adulte 
Stammzellen sind die Zukunftsperspektiven 
gut; hier könnnen noch viele Felder intensiv 
beforscht werden.  

Vorsitzende Ulla Burchardt: Ich schlage 
vor, in der nächsten Fragerunde doch wieder 
so vorzugehen, dass zunächst beide Frage-
steller der Gruppe ihre Fragen vortragen und 
diese dann zusammen beantwortet werden.  

Dr. Wolfgang Wodarg (SPD): Meine 
Frage richtet sich an Herrn Professor Hillgru-
ber. In der Debatte wird immer wieder das 
Argument angeführt, durch das Stammzell-
gesetz sei im Jahre 2002 zwar für einen 
verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen 
Embryonenschutz und Forschungsfreiheit 
gesorgt worden; dieser sei heute aber nicht 
mehr gegeben. Hat sich aus Ihrer Sicht ge-
genüber der Situation im Jahre 2002 etwas 
geändert, vor allem bezüglich der Beurteilung 
des Stammzellgesetzes im Hinblick auf den 
geschaffenen Ausgleich zwischen der Ver-
pflichtung des Gesetzgebers zum Schutz der 
Würde des Menschen und anderen Schutz-
rechten,  wie Freiheitsrechten für die For-
schung und Anspruchsrechten von Patien-
ten? 

Sachverständiger Prof. Dr. Christian 
Hillgruber (Universität Bonn): Nein, aus 
meiner Sicht hat sich nichts geändert. Aller-
dings bin ich der Auffassung - das habe ich 
auch schriftlich niedergelegt -, dass der Ge-
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setzgeber im Jahre 2002 in mancherlei Hin-
sicht rechtlich geirrt hat. Ausweislich des § 1 
des Stammzellgesetzes hat er einen Aus-
gleich zwischen der Garantie der Men-
schenwürde und des Lebensrechts, die er 
auf Embryonen bezogen hat, und der Ge-
währleistung von Forschungsfreiheit schaffen 
wollen. Die Forschungsfreiheit erstreckt sich 
aber von vornherein nicht auf den beliebigen, 
willkürlichen Zugriff auf Rechte oder Rechts-
güter anderer; hier möchte ich nachdrücklich 
das unterstreichen, was Herr Spaemann 
gesagt hat.  

Die „Vorenthaltung menschlichen For-
schungsmaterials“ ist also kein rechtferti-
gungsbedürftiger staatlicher Eingriff in die 
Forschungsfreiheit, auch wenn die Gegen-
auffassung, insbesondere im parlamentari-
schen Raum, sehr verbreitet ist. In meiner 
schriftlichen Stellungnahme habe ich auf 
einige Äußerungen jüngeren Datums hinge-
wiesen, die in die entgegengesetzte Richtung 
gehen. Ich will Ihnen kurz erklären, warum 
das der Fall ist.  

Die Väter und Mütter des Grundgesetzes 
haben die Garantie der Forschungsfreiheit 
mit keiner Schranke versehen. Der Grund 
dafür war aber nicht etwa, dass die Schöpfer 
des Grundgesetzes die Bedeutung der For-
schungsfreiheit überbewertet und die For-
schungsfreiheit als wichtiger angesehen 
hätten als das Grundrecht auf Leben, das nur 
unter einfachem Gesetzesvorbehalt steht, 
oder als die Garantie der Freiheit der Person. 
Der Schutz vor willkürlicher Verhaftung ist ja 
eines der zentralen Grundrechte, historisch 
betrachtet vielleicht sogar eine Art Ur-
sprungsgrundrecht. Diese Grundrechte sind 
also nicht deshalb unter einfachen Geset-
zesvorbehalt gestellt worden, weil sie weni-
ger bedeutsam als die Forschungsfreiheit, 
die scheinbar schrankenlos gewährleistet 
werden soll, sind. Näher liegt vielmehr eine 
andere Annahme, die mittlerweile auch von 
vielen Verfassungsrechtlern, die nicht gerade 
als Lebensschützer zu bezeichnen sind - ich 
verweise beispielhaft auf Pieroth/Schlink und 
auf den Bundesverfassungsrichter Hoffmann-
Riem -, geteilt wird. Demnach ist der Grund 
für die vorbehaltlose Gewährleistung der 
Forschungsfreiheit darin zu sehen, dass 
diese von vornherein nur für den eigenen 
Rechtskreis des Forschers vorgesehen war. 
Sinn und Schutzziel der Gewährleistung von 
Forschungsfreiheit ist also, dass die Er-
kenntnis- bzw. Wahrheitssuche des For-
schers bzw. Wissenschaftlers nicht durch ein 

amtliches Wahrheitsmonopol behindert oder 
beeinträchtigt wird. Bei seiner Wahrheits- 
bzw. Erkenntnissuche soll der Forscher frei 
sein. Selbstverständlich soll er dabei aber 
nicht beliebig auf die Rechte und Rechts-
güter anderer zugreifen dürfen. So darf kein 
Mediziner, der gleichzeitig Forscher ist, einen 
Alzheimerpatienten in Anspruch nehmen, nur 
weil sich dieser vortrefflich als Forschungs-
objekt eignen würde. Natürlich muss der 
Staat nicht rechtfertigen, warum er das nicht 
erlaubt. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: 
Der Zugriff auf Rechte und Rechtsgüter an-
derer setzt deren Zustimmung bzw. Einwilli-
gung voraus. Ein wichtiger Eckpunkt lautet 
also: Forschungsfreiheit ja, aber kein Zugriff 
auf die Rechte und Rechtsgüter anderer. 

An dieser Stelle möchte ich kurz auf die 
vermeintlichen Rechte von Kranken einge-
hen - das ist nämlich unter dem Gesichts-
punkt der Menschenrechte eine Schimäre -: 
Natürlich haben Kranke gewissermaßen 
einen Anspruch darauf, dass der Staat im 
Rahmen seiner Verpflichtung zur allgemei-
nen Gesundheitsvorsorge und Gesundheits-
förderung versucht, auch die Möglichkeiten 
der adulten Stammzellforschung ausschöpft, 
um Krankheiten zu bekämpfen. Das darf 
aber selbstverständlich nicht auf Kosten 
Dritter, also nicht unter Verletzung der Würde 
und des Lebensrechts Dritter, geschehen. 

Nun komme ich zum entscheidenden 
Punkt. In dieser Debatte ist der Eindruck 
erweckt worden, ich oder jemand anderes 
würde einer embryonalen Stammzelle Men-
schenwürde und Lebensrecht zusprechen. 
Das ist nicht der Fall. Es geht um die Men-
schenwürde und das Lebensrecht der Em-
bryonen, die getötet werden mussten, um 
embryonale Stammzellen zu gewinnen. Des 
Weiteren ist der Eindruck erweckt worden, 
dass, wenn die Embryonen tot sind, der ver-
fassungsrechtliche Mohr seine Schuldigkeit 
getan habe und gehen könne und dass es 
gegenüber den getöteten Embryonen kei-
nerlei Pflichten mehr gebe. Das ist falsch. 
Selbstverständlich haben auch getötete 
Menschen, insbesondere im embryonalen 
Stadium getötete Menschen, einen fortwäh-
renden Anspruch auf Achtung ihrer Würde. 
Der Staat kann diese Achtung nur dadurch 
zum Ausdruck bringen, dass er es strikt ab-
lehnt, aus dieser Tötungshandlung, die ein 
sehr schweres, strafwürdiges Unrecht dar-
stellt - das gilt übrigens auch aus Sicht des 
deutschen Gesetzgebers; ich darf an dieser 
Stelle auf das Embryonenschutzgesetz ver-
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weisen -, einen Nutzen zu ziehen. Dann 
setzte sich nämlich die Verletzung der Men-
schenwürde bzw. die Missachtung des Em-
bryos als Subjekt fort. Herr Spaemann hat 
vollkommen recht: Die Subjektstellung des 
Einzelnen, also der Umstand, dass man über 
niemanden als Forschungsobjekt verfügen 
darf, ist der Kerngehalt der Garantie der 
Menschenwürde.  

Dagegen ist geltend gemacht worden, ein 
solcher Achtungsanspruch könne nicht 
existieren, da es keinen Grundrechtsträger 
mehr gebe. Diese Auffassung spiegelt nicht 
den aktuellen Stand der verfassungsrecht-
lichen Diskussion wider. Herr Taupitz hat zu 
Recht betont, dass das Bundesverfassungs-
gericht einen postmortalen Persönlichkeits-
schutz anerkannt hat. Offensichtlich kann 
auch ein toter Mensch noch einen Achtungs-
anspruch haben. Wir haben kein Problem 
damit, ihm als Rechtsgutsträger diesen Ach-
tungsanspruch einzuräumen. Die einzige 
rechtstechnische Frage, die sich stellt, ist, 
wer dieses Recht geltend machen können 
soll. Dieses Problem haben wir gelöst, indem 
wir den nächsten Angehörigen das Recht 
verliehen haben, die Rechte des Verstorbe-
nen, also den Achtungsanspruch auf seinen 
postmortalen Persönlichkeitsschutz, in Pro-
zessstandschaft geltend zu machen.  

Nun komme ich auf die Aussage, es gebe 
keinen Rechtsträger, zu sprechen. In unse-
rem uralten BGB heißt es: Der Nasciturus ist 
erbfähig. - Was heißt das anderes, als dass 
er Träger des Erbrechts ist? Wir haben sozu-
sagen eine metaphysische Vorstellung da-
von, was Rechtsträgerschaft bedeutet. Nichts 
hindert uns daran, im Rahmen unserer 
Rechtsordnung einem toten oder einem noch 
nicht geborenen Menschen ein Recht zuzu-
ordnen. Genau das tun wir in unserer 
Rechtsordnung an einer Reihe von Stellen. 

Ich möchte noch kurz auf das gestufte 
Lebensrecht eingehen, das Herr Taupitz 
thematisiert hat. Über diese These wird im 
Moment vor allem deshalb diskutiert, weil sie 
ein Verfassungsrichterkandidat mit Verve 
vertreten hat. Alles, was dazu zu sagen ist, 
hat Herr Hoerster, der ebenfalls ein eher 
unverdächtiger Kollege ist, in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung zum Ausdruck ge-
bracht, indem er deutlich gemacht hat: Diese 
Auffassung ist mit Lebensrecht und Men-
schenwürde schlechthin unvereinbar. Das 
Bundesverfassungsgericht hat ihr im ersten 
und zweiten Abtreibungsurteil eine ganz 
klare Absage erteilt.  

Zusammenfassend ergibt sich für mich 
folgendes Bild: Bei der Frage, ob wir den 
Import und die Verwendung embryonaler 
Stammzellen, die im Ausland unter Verlet-
zung der Menschenwürde und des Lebens-
rechts der entsprechenden Embryonen ge-
wonnen worden sind, zulassen, stellt sich 
nicht das Problem der Forschungsfreiheit. 
Die Forschungsfreiheit erstreckt sich darauf 
nicht. Zwar sind die Embryonen tot; aber 
auch im embryonalen Stadium getötete Men-
schen haben einen fortwährenden Anspruch 
auf Achtung ihrer Würde, ihrer Subjektsqua-
lität. Das schließt aus meiner Sicht jede 
Verzweckung, jede Nutzung aus. Nein, der 
Respekt, auf den sie noch Anspruch haben - 
wenn Sie so wollen: den letzten Anspruch -, 
kann sich nur darin ausdrücken, dass man 
sie in ihrer Subjektsqualität anerkennt und es 
nicht zulässt, dass sie zum Forschungsobjekt 
gemacht werden.  

Rechte von kranken Menschen werden 
dadurch nicht verletzt. Ich will das ganz kurz 
sagen im Hinblick auf das, was Kollege 
Dabrock schriftlich ausgeführt hat. Er hat ja 
Bonhoeffer zitiert und hat suggeriert, dass 
wir, wie auch immer wir uns in dieser Frage 
entscheiden - für eine Ethik des Heilens oder 
für die strikte Achtung der Menschenwürde 
und des Lebensrechts -, Schuld auf uns la-
den würden. Doch das stimmt nicht. - Im 
Übrigen: Bonhoeffer hat sich im Zusammen-
hang mit der Tyrannenmord-Problematik, die 
hier gar nicht zur Debatte steht, geäußert. - 
Wie Herr Spaemann zu Recht gesagt hat: 
Wenn wir es ablehnen, dadurch zu heilen, 
dass wir töten, oder auch dadurch, dass wir 
von fremden Tötungen nur profitieren, dann 
ist das Ausdruck der strikten Achtungspflicht. 
Heilen, helfen, ja; aber niemals um diesen 
Preis.  

Vorsitzende Ulla Burchardt: Wir kom-
men nun zur Gruppe „Flach“. 

Michael Kretschmer (CDU/CSU): Ich 
habe eine Frage an Herrn Professor Schöler. 
Professor Strauer und Professor McGuckin 
haben uns erklärt, dass ihre Forschungspro-
jekte im Zusammenhang mit adulten Stamm-
zellen ohne die Erkenntnisse aus der huma-
nen embryonalen Stammzellforschung aus-
kommen. Wie bewerten Sie vor diesem Hin-
tergrund Ihre wissenschaftlichen Ergeb-
nisse? Vielleicht können Sie uns dazu eini-
ges erklären.  
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Rolf Stöckel (SPD): Ich möchte ebenfalls 
Professor Dr. Schöler fragen; lassen Sie sich 
dabei ruhig so viel Zeit wie Ihr Vorredner. Die 
Stichtagsregelung ist ja als Sperre kon-
struiert, damit nicht, weil in Deutschland nur 
unter restriktiven Bedingungen geforscht 
werden kann, im Ausland Embryonen zur 
Herstellung von hS-Zellen verbraucht wer-
den. Abgesehen von der Doppelmoral, die 
hinsichtlich der legalen Praxis der künst-
lichen Befruchtung, der Abtreibungen und 
der Verwendung von Nidationshemmern zur 
Verhütung angesprochen worden ist: Gibt es 
valide Anhaltspunkte und Erfahrungen, die 
es nahelegen, dass ohne Stichtagsregelung 
im Ausland mehr Embryonen zur Herstellung 
von humanen embryonalen Stammzellen 
verbraucht würden?  

Sachverständiger Prof. Dr. Hans R. 
Schöler (Max-Planck-Institut für molekulare 
Biomedizin): Wie viele Minuten habe ich? 

Vorsitzende Ulla Burchardt: 18 Minuten. 
Das haben Sie den Kollegen zu verdanken, 
die sehr kurze und präzise Fragen gestellt 
haben.  

Wenn ich bei dieser Gelegenheit etwas 
mitteilen darf: Bislang haben alle Gruppen 
kleine Zeitraster in Anspruch genommen, 
sodass wir im Moment keine Sorgen haben, 
mit der Zeit nicht auszukommen. 

Sachverständiger Prof. Dr. Hans R. 
Schöler (Max-Planck-Institut für molekulare 
Biomedizin): Es heißt, dass die embryonale 
Stammzellforschung keinen Einfluss auf die 
Forschung von Herrn McGuckin und Herrn 
Strauer gehabt habe. Ich finde es bezeich-
nend, dass man bis nach England gehen 
muss, um jemanden zu finden, der an adul-
ten Stammzellen forscht. Ich betrachte Herrn 
Strauer nicht als einen solchen Forscher. 

Ich habe Kollegen, die tatsächlich an 
adulten Stammzellen forschen, gefragt, ob 
sie folgendes Statement von mir unterstüt-
zen: 

Ich bin der festen Überzeugung, 
dass man sowohl embryonale als 
auch adulte Stammzellen untersu-
chen muss, um zu einem vollstän-
digen biologischen Verständnis zu 
gelangen. Weiterhin bin ich davon 
überzeugt, dass das therapeutische 
Potential beider nur begrenzt aus-
geschöpft werden kann, wenn man 
sich in der Forschung nur auf em -

bryonale oder auf adulte Stamm-
zellen konzentriert. Ein sowohl - als 
auch war in der Vergangenheit 
stimulierend und wichtig und wird 
es auch in Zukunft sein.  

Magdalena Götz, Axel Haverich, Anthony 
Ho, Wieland Huttner, Gerd Kempermann, 
Albrecht Müller, Gustav Steinhoff und Peter 
Wernet haben mir umgehend geantwortet - 
ich hatte ja nicht viel Zeit - und gesagt, ich 
solle das ruhig noch vehementer vortragen, 
als ich es hier formuliert habe.  

Der Kollege Anthony Ho hat uns schon 
öfter dargelegt, mit welchen Schwierigkeiten 
er im Rahmen der Forschung an adulten 
Stammzellen kämpfen musste, bis es letzt-
endlich zu einer therapeutischen Anwendung 
kommen sollte. Wir sollten also ein bisschen 
Geduld haben, was die embryonale Stamm-
zellforschung angeht. 

Ich habe gestern noch einmal die 
40 Seiten im Protokoll der Bundestags-
debatte vom 14. Februar gelesen. Viele be-
merkenswerte Darstellungen gab es in dieser 
Debatte; dieses Kompliment muss ich Ihnen 
machen. Eine Bemerkung möchte ich her-
vorheben, und zwar die des Abgeordneten 
Peter Hintze:  

Wer Wissenschaft so versteht, dass 
Forschung dort erlaubt ist, wo die 
Forscher von vornherein das thera-
peutische Endergebnis garantieren, 
der hat Wissenschaft nicht verstan-
den.  

Das Zusammenhalten, das Verstehen von 
sowohl adulten als auch embryonalen 
Stammzellen ist ganz wichtig. Es darf nicht 
im Sinne eines Wettbewerbs darum gehen, 
wer schon jetzt Therapien hat und wer nicht. 
Es geht darum, was uns die Biologie erzählt, 
und die erzählt uns, dass aus embryonalen 
Zellen - man spricht ja nicht von embryona-
len Stammzellen im Embryo; das sind ein-
fach pluripotente Stammzellen - adulte 
Stammzellen werden. Dieses Ineinander-
übergehen gilt es zu verstehen. Dazu muss 
man die adulten Stammzellen - ich sollte 
besser sagen: die somatischen Stamm-
zellen - verstehen. Es ist nämlich nicht so, 
dass aus pluripotenten Stammzellen unmit-
telbar Körperstammzellen werden. Es gibt 
etwas dazwischen. 

Damit die drei Keimblätter angelegt wer-
den können, müssen sich zunächst die em-
bryonalen Zellen, die pluripotenten Stamm-
zellen, vermehren. Wenn die Keimblätter 
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angelegt sind, werden die Organe gebildet. 
Dazu müssen sich die somatischen Stamm-
zellen vermehren. Sobald die Organe ausge-
bildet sind, müssen sie bloß aufrechterhalten 
werden. Was bedeutet das? Wenn die Or-
gane angelegt werden, verläuft die Teilung 
gleichmäßig - man nennt die Teilung dann 
symmetrisch -: Aus einer Stammzelle werden 
viele Stammzellen. Im adulten Organ verläuft 
die Teilung asymmetrisch: Es muss immer 
wieder erst eine Stammzelle gebildet werden 
und dann wieder etwas, was spezialisierter 
ist; das nennt man Homöostase. 

Die Chemiker haben es uns schon vor 
vielen Jahren vorgemacht: Wir müssen die 
Zwischenprodukte besser verstehen. Genau 
das haben wir gemacht, als wir aus embryo-
nalen Stammzellen neurale Stammzellen 
gewonnen haben, die wir dann verwenden 
konnten. Wenn wir diese Zwischenprodukte 
verstehen und sie etabliert haben, ist das 
ganze Gerede von Tumorigenität hinfällig. 

Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen: 
Wenn wir einer Maus Nervenstammzellen in 
die Schwanzvene injizieren, zirkulieren sie im 
Blutsystem und gehen durch die Blut -Hirn-
Schranke in das Gehirn, genau dorthin, wo-
hin sie müssen. Wir haben eine ganze Reihe 
von Mäusen untersucht: Keine hatte nach 
fünf Monaten einen Tumor. Dies gelang des-
halb, weil wir das Wissen, das wir bei der 
Forschung an adulten Stammzellen gewon-
nen haben, mit dem Wissen, das wir bei der 
Forschung an embryonalen Stammzellen 
gewonnen haben, kombinieren konnten. 

Wir sind ein Beispiel für ein Labor, das 
sowohl an adulten als auch an embryonalen 
Stammzellen als auch an den momentan 
angesagten iPS arbeitet. Die Forschung 
befruchtet sich hier wirklich auf einer ganzen 
Reihe von Ebenen. Dieses Verständnis wol-
len wir haben, auch mit unseren Kollegen. 
Wenn Herr McGuckin sagt, dass wir nicht 
kompetitiv sein sollen, sage ich: Natürlich 
nicht! 

Ich bin mit Herrn Professor Peter Wernet 
in einer Forschungs gruppe der DFG. Wir 
finden diese Nabelschnurblutzellen interes-
sant; wir wollen wissen, welches Potenzial in 
ihnen steckt. Die Zellen, die er hat - die 
USSCs -, vergleichen wir mit embryonalen 
Stammzellen. Wissenschaftlich ergibt sich 
eine solche Fragestellung ganz von selbst. 

Wie auch immer ein McGuckin oder ein 
Strauer vorgehen und ihre Ergebnisse erzie-
len: Jeder soll mit seinen Zellen glücklich 
werden und an ihnen forschen. Dass sie die 

Ergebnisse, die sie mit Stammzellen erzielt 
haben, auch hätten erzielen können, ohne 
auf die Erkenntnisse aus der Forschung an 
embryonalen Stammzellen zurückzugreifen, 
ist allerdings Humbug. Herr McGuckin be-
schreibt in seiner Publikation Stammzellen, 
die die Eigenschaften embryonaler Stamm-
zellen haben. Doch wie sollte er seine Zellen 
mit diesen vergleichen, wenn es die Erkennt-
nisse aus der Forschung an embryonalen 
Stammzellen nicht gäbe? 

Etwas anderes möchte auch ich, was 
meine Forschung angeht, nicht tun: Ich will 
die iPS, die wir untersuchen und für un-
glaublich spannend, für Zellen mit großem 
Potenzial halten, mit embryonalen Stamm-
zellen vergleichen. Wir wollen sie aber mit 
Zellen vergleichen, von denen wir wissen, 
dass sie gut sind. Nur so können wir die Zel-
len - das ist meine Zielsetzung - irgendwann 
zur therapeutischen Anwendung nutzen. 
Dass das nicht nur heiße Luft ist, sehen Sie 
an meiner Zusammenarbeit mit der Medizini-
schen Hochschule Hannover im Rahmen des 
Exzellenzclusters Rebirth. Dabei geht es 
langfristig um therapeutische Anwendungen; 
das ist doch klar. Die alten Zelllinien schei-
nen in der Tat die Eigenschaften von em-
bryonalen Stammzellen zu haben. Aber je 
näher die Versuche in Richtung Anwendung 
gehen, desto wichtiger ist die Qualität der 
Zellen. 

Gerade McGuckin ist ein wundervolles 
Beispiel dafür, wie die embryonalen Stamm-
zellen die Forschung befruchtet haben. In 
einer Publikation von McGuckin, die erst im 
Februar erschienen ist, geht es um ein sehr 
interessantes Gerät. Ich zitiere aus dem Pa-
per: 

A key finding … has been our ability 
to expand, maintain and differen-
tiate CBEs into potential hepatic 
progenitor cells …  

The … microbioreactor has pre-
viously been reported to support 
differentiation of human ES (em-
bryonic stem) cells by comple-
menting chemical cues efficiently ... 

Das ist sozusagen ein Hinweis, woher er 
die Idee für seine Versuche bekommen hat. 
Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur kann 
man nicht sagen, dass das nichts mit em-
bryonalen Stammzellen zu tun habe. Schon 
die Subtitel sagen: embryonale Stammzellen 
aus dem Blut. Das heißt, es sind Vergleiche 
durchgeführt worden, bei denen man die 
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Erkenntnisse derer, die an embryonalen 
Stammzellen forschen, verwendet hat. Wie 
gesagt, das alles ist legitim; man darf dann 
aber nicht so tun, als wäre das nicht der Fall. 

Ich möchte, was die Stichtagsregelung 
angeht, einen Punkt ansprechen, der mich 
irritiert: Wollen wir wirklich den Engländern, 
den Skandinaviern, den Israelis, den Franzo-
sen, den Spaniern vorwerfen, sie würden 
unmoralisch handeln, wenn sie mit Stamm-
zelllinien arbeiten? Wollen wir sozusagen die 
Musterschüler Europas sein? Diese Diskus-
sion erinnert mich an meine Schulzeit: Die 
Streber waren nicht gerade die Beliebtesten 
in der Klasse.  

(Hans -Michael Goldmann (FDP): 
Das ist ja nun ein bisschen 
anders! - Weitere Zurufe) 

- Doch, so ist es, wenn wir sagen, dass das, 
was dort geschehen ist, Unrecht sei.  

Vorsitzende Ulla Burchardt: Ich habe 
die herzliche Bitte, dem Sachverständigen, 
auch wenn er nicht von der eigenen Gruppe 
berufen worden ist, die Chance zu geben, 
seinen Vortrag weitgehend ohne Zwischen-
rufe zu halten. Wir haben das bei allen ande-
ren auch so gehalten. 

Sachverständiger Prof. Dr. Hans R. 
Schöler (Max-Planck-Institut für molekulare 
Biomedizin): Ich möchte noch etwas zu den 
Nabelschnurblutzellen sagen. Herr Strauer 
meinte ja, dass es da nicht viele Ergebnisse 
gibt. Es gibt durchaus Ergebnisse: Herr Ha-
verich zum Beispiel hat Nabelschnurblut-
zellen in ein künstliches Infarktmodell - im 
Schwein - injiziert. Als er sich die Herzen ein 
paar Wochen später ansah, konnte er fest-
stellen: Die Nabelschnurblutzellen waren 
verschwunden; wohl aber hatten die Herzen 
eine sehr gute Pumpaktivität. Was sagt uns 
das? Auch wenn die Zellen selber vielleicht 
nichts in Richtung einer Differenzierung in 
Kardiomyozyten bewirkt haben, zeigt uns das 
doch, dass wohl bestimmte Faktoren ausge-
schüttet worden sind, die das Überleben der 
Zellen in den Herzen unterstützt haben. 

Ich sehe sehr wohl ein Problem, diese 
Injektion Patienten zu geben, die sozusagen 
ein vernarbtes Gewebe haben. So weiß ich 
nicht, ob dieser Patient, dessen Fall immer 
wieder durch die Presse gegangen ist, als 
Beispiel für jemanden, der durch Stammzel-
len geheilt werden kann, taugt. Aus der Pu-
blikation, die ich gelesen habe, ging nicht 

hervor, ob nur Stammzellen injiziert worden 
sind oder ob die gesamte Knochenmarks-
fraktion injiziert worden ist. Stammzellen 
machen ja nur einen ganz geringen Prozent-
satz aus - wenige Zellen pro 100 000 oder 
pro Millionen Zellen im Knochenmark -, es 
sind ganz wenige. Deshalb weiß ich nicht, ob 
überhaupt durch Stammzellen etwas bewirkt 
worden ist. Dieser Patient, der jahrzehnte-
lang Herzprobleme hatte, mit dem es in der 
Therapie immer wieder auf und ab ging, dem 
Stents gesetzt worden sind, ist meines Wis-
sens letztes Jahr vier Monate nach der Be-
handlung gestorben; darüber haben wir al-
lerdings nichts lesen können.  

Damit will ich nicht sagen, dass diese Art 
der Knochenmarkstransplantation nicht 
durchgeführt werden sollte. Aber dieser Ein-
zelfall kann doch nicht dazu dienen, zu sa-
gen, dass wir die embryonale Stammzellfor-
schung nicht brauchen, weil wir schon große 
Erfolge haben. Wenn das Potenzial ausge-
schöpft werden soll, müssen Forscher so-
wohl an adulten als auch an embryonalen 
Stammzellen arbeiten.  

Die Geschichte hat gelehrt - damit möchte 
ich an den Gedanken des Herrn Hintze an-
knüpfen -: Wenn sich wissenschaftliche Er-
kenntnisse den Wunschvorstellungen der 
Politik unterordnen müssen, hat dies 
schwerwiegende Konsequenzen. Das sehe 
ich wie Herr Spaemann: nicht als direkten 
Vergleich, aber als strukturellen Vergleich. 
Dass dies nicht nur für den wissenschaft-
lichen Bereich zutrifft, der attackiert wird, 
sondern weiter reicht, zeigt ein Blick in die 
Geschichte der Biologie. Ein besonders gu-
tes Beispiel ist Lyssenko. Lyssenko war zur 
Regierungszeit von Josef Stalin der führende 
Biologe in der UdSSR. Er vertrat in der 
Nachfolge Lamarcks die Ansicht, dass er-
worbene Eigenschaften vererbt würden, und 
negierte die Existenz von Genen als un-
sozialistisch und deshalb falsch. Die Entste-
hung der Arten erfolge also nicht, wie 
Charles Darwin herausfand, durch Mutation 
und Selektion, sondern durch Vererbung 
erworbener Eigenschaften. Seine Theorien 
prüfte er in groß angelegten Landwirtschafts-
projekten. So säte er Weizen unter ungünsti-
gen klimatischen Bedingungen und fand im 
nächsten Jahr Roggenpflanzen auf dem 
Feld. Tatsächlich hatten sich Roggenpflan-
zen von benachbarten Feldern ausgesät. 
Lyssenko interpretierte dagegen solche Er-
gebnisse als Beleg für seine Thesen. Erset-
zen Sie nun „unsozialistisch“ durch „un-
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ethisch“ und betrachten Sie so manches 
Artefakt, das in Deutschland als Sternstunde 
präsentiert wird, dann sehen Sie, wie aktuell 
Lyssenko ist.  

Ich möchte daran erinnern, dass Volker 
Stollorz, als uns vor vier Jahren eine be-
stimmte Form der Herstellung von adulten 
Stammzellen präsentiert wurde, dies in der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 
als - lesen Sie den Artikel! - Lübecker 
„Pfingstwunder“ bezeichnet hat. Es ist toll, 
wie Stollarz, Bahnsen und andere das schon 
damals gesehen haben. Sie haben gesehen, 
dass die Darstellung in dieser Form nur 
heiße Luft war. Deshalb dürfen wir nicht nur 
ethisch akzeptierte Forschung unterstützen; 
wir müssen vielmehr die Forschung in ihrer 
Bandbreite unterstützen. 

Vorsitzende  Ulla Burchardt: Ich gebe 
den Zwischenstand zum restlichen Zeitgut-
haben der einzelnen Gruppen durch, damit 
Sie sich auf die nächsten Runden einstellen 
können. Nach den Aufzeichnungen des Se-
kretariats verfügt die Gruppe „Röspel“ über 
ein Zeitguthaben von 16 Minuten, die Gruppe 
„Hinz“ von sechs Minuten, die Gruppe 
„Flach“ von acht Minuten und die Gruppe 
„Hüppe“ von vier Minuten.  

Wir kommen jetzt zur dritten Runde, in 
der die Gruppen „Röspel“ und „Hinz“ das 
Fragerecht haben.  

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE): Meine Frage 
richtet sich an Professor Dabrock. Von eini-
gen Wissenschaftlern wird behauptet, dass 
man die Zerstörung eines Embryos und den 
Import humaner embryonaler Stammzellen 
gleichrangig zu bewerten habe, da die 
Stammzellen das Resultat der Zerstörung 
eines Embryos und damit auch einer Ver-
letzung der Menschenwürde seien. Sind aus 
ethischer Sicht die Zerstörung eines Em-
bryos und der Import humaner embryonaler 
Stammzellen gleichrangig zu bewerten, und 
wenn ja, müsste man dann nicht den beste-
henden Kompromiss aufkündigen? Wie wür-
den Sie diese Aufkündigung des Kompro-
misses ethisch bewerten? 

Dr. Carola Reimann (SPD): Ich habe 
eine Frage an Professor Wiestler zu den 
bereits angesprochenen Therapieoptionen. 
Wir können heute nicht mit Sicherheit abse-
hen, wann es der internationalen Forschung 
gelingen wird, eine erste klinische Studie - 
etwa mit Zelltherapeutika - unter Nutzung 

embryonaler Stammzellen durchzuführen. 
Kritiker nutzen dies - auch das ist heute 
schon angeklungen -, um die therapeutische 
Anwendbarkeit embryonaler Stammzellen 
pauschal und undifferenziert infrage zu stel-
len. Daher frage ich Sie, welche Aspekte und 
Faktoren derzeit die Entwicklung von Thera-
pien in der embryonalen Stammzellforschung 
behindern. 

Sachverständiger Prof. Dr. Peter 
Dabrock (Universität Marburg): Sie haben 
gefragt, ob die Zerstörung eines Embryos 
und der Import embryonaler Stammzelllinien 
gleichrangig sind und ob gegebenenfalls die 
Aufkündigung des Kompromisses in Betracht 
zu ziehen ist. Diese Fragen knüpfen an die 
Statements einiger anderer Kollegen aus der 
vorherigen Runde an, die insinuiert haben, 
dass das gleichrangig ist, wie Herr Professor 
Spaemann, der die These vertritt, dass der 
Embryo ein Subjekt ist. Darauf kann man nur 
mit Ja oder Nein antworten.  

Die Frage, ob Embryonen Subjekte sind, 
ist in der Tat strittig. Auch darüber muss 
nachgedacht werden. Vorher ist aber ein 
Unterschied zu beachten, auf den Professor 
Merkel schon eindringlich hingewiesen hat: 
In dieser Debatte geht es nicht um Embryo-
nen und ihre Zerstörung; vielmehr haben wir 
es formal mit der Folgehandlung einer Ur-
sprungshandlung zu tun: Der Import von 
hergestellten embryonalen Stammzelllinien 
ist die zweite Handlung, die aus einer ersten 
Handlung - nämlich der Herstellung überzäh-
liger Embryonen - hervorgeht.  

Man kann in der Tat darüber streiten, ob 
es überzählige Embryonen geben sollte. Ich 
halte das sowohl allgemeinethisch als auch 
sozialethisch und rechtlich für eine völlig 
legitime Frage. Wir dürfen nicht außen vor 
lassen, dass man die Zahl der überzähligen 
Embryonen in Deutschland nach der ersten 
Gesetzesfassung 2002 - sie ist immer noch 
in Kraft - de jure sehr gering hält, indem die 
aus ethischer Sicht als juristischer Trick zu 
bezeichnende Verfahrensregelung gefunden 
wurde, die Schutzwürdigkeit mit der Vereini-
gung von Ei und Samenzelle beginnen zu 
lassen, sodass die kryokonservierten Vor-
kerne nicht berücksichtigt werden. Man hätte 
damals das Embryonenschutzgesetz ändern 
müssen, was zu diesem Zeitpunkt nicht an-
stand. Insofern war die Frage nach dem Im-
port keineswegs so scheinheilig, wie es unter 
De-jure-Gesichtspunkten den Anschein hat. 
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Kurzum: Wenn man einerseits davon 
ausgeht, dass die Ursprungshandlung mora-
lisch problematisch ist und man die künftige 
Ausweitung dieser Handlung verhindern will, 
es aber andererseits überzählige Embryonen 
gibt - Herr Taupitz hat darauf aufmerksam 
gemacht -, die man nicht alle sozusagen zur 
Adoption freigeben will - auch darüber wurde 
debattiert -, muss man klären, ob die Folge-
handlung, die aus einer moralisch problema-
tischen Handlung hervorgeht und insofern in 
moralischer Hinsicht keine freie Handlung ist, 
eine Verletzung der Menschenwürde dar-
stellt. Das ist sozusagen das Missing Link. 
Die Frage des Imports ist dann sekundär; der 
Import ist nur eine Folgehandlung. Dabei 
wird von Herrn Hillgruber und Herrn Spae-
mann behauptet, dass in jedem Fall klar sei - 
nur darum geht es -, dass Embryonen von 
der Fertilisation an Träger der Menschen-
würde sind und dass das Verfassungsrecht 
hierauf eine eindeutige Antwort gibt. In ver-
fassungsrechtlicher Sicht ist das - das ent-
nehme ich der Literatur - alles andere als 
klar.  

Sie haben mich aber als Ethiker gefragt. 
Als Ethiker stelle ich zunächst einmal fest, 
dass die Definition „Die Fertilisation ist der 
Anfang menschlichen Lebens, und mensch-
liches Leben ist von Anfang an zu schützen“ 
kein analytisches Urteil ist. Vielmehr ist es 
der Versuch, aus einem mehr oder minder 
plausiblen und jeweils zur Diskussion zu 
stellenden Menschenbild heraus auf einen 
Zeitpunkt des Lebensbeginns rückzuschlie-
ßen, der - wie es Bischof Huber ausgedrückt 
hat - möglichst willkürarm ist.  

Ich schließe nicht aus - um der Debatte 
an dieser Stelle ein bisschen die Luft zu 
nehmen -, dass die Fertilisationsthese sehr 
viel für sich hat. Ich persönlich finde sie auch 
ziemlich plausibel. Aber als Ethiker - Ethik ist 
nicht nur Moralverstärkung, sondern die kriti-
sche und konstruktive Reflexion von Moral - 
muss ich mögliche Schwierigkeiten, die es im 
Hinblick auf Erkenntnisgewinnung und mora-
lische und rechtliche Konsequenzen gibt, im 
Blick behalten. Dann stelle ich ehrlicherweise 
fest - diese Ehrlichkeit erwarte ich auch von 
den Vertretern anderer Positionen -, dass es 
die Sicherheit, die hier vorgegaukelt wird, bei 
weitem nicht gibt. Herr Kollege Hilpert hat 
schon auf einige theologische und theologie-
geschichtliche Schwierigkeiten hingewiesen, 
die um einige lebensweltliche Inkonsisten-
zen - Herr Taupitz hat es bereits angespro-
chen - ergänzt werden können. Man kann 

auch auf theoretische Inkonsistenzen ver-
weisen. Sehr eindrucksvoll fand ich das von 
Herrn Hilpert vorgetragene Argument, dass 
er sich aus theologischen Gründen weigert, 
sich vorzustellen, dass mehr als die Hälfte 
aller Träger der Menschenwürde nach dem 
Plan unseres Schöpfers nicht zur Geburt zu-
gelassen würde.  

Das scheinen mir ernsthafte Argumente 
dafür zu sein, die vermeintlich eindeutige 
Sicherheit zumindest ein bisschen kritisch zu 
hinterfragen. In einer pluralistischen Gesell-
schaft, die ihre Ausdrucksform in einem de-
mokratischen Rechtsstaat findet, muss man 
sich damit befassen, wie man mit solchen 
Uneindeutigkeiten umgeht. Wenn es solche 
Uneindeutigkeiten gibt, dann muss man, 
meine ich, den Regelungen des Verfas-
sungsrechts Rechnung tragen, auch wenn 
man selbst nicht die liberalste Auffassung 
teilt. Das ist der Grund, warum ich an dieser 
Stelle - das hat nichts mit Doppelmoral zu 
tun, sondern mit der Möglichkeit einer kriti-
schen Reflexion - dem Entwurf der Gruppe 
„Röspel“ zustimme; denn er behält die 
Grundintention des Kompromisses bei und 
ermöglicht weiterhin verschiedene Optionen.  

Kurzum: Zerstörung von Embryonen und 
Import embryonaler Stammzelllinien sind 
weder auf der sachlichen noch auf der 
rechtlichen, moralischen und ethischen 
Ebene gleichzusetzen. Alles andere ist mei-
nes Erachtens eine bewusste, unterkom-
plexe Verschleierung. 

Sachverständiger Prof. Dr. Otmar D. 
Wiestler (Deutsches Krebsforschungszen-
trum): Gestatten Sie mir vorweg eine kurze 
Bemerkung. Mir ist etwas unwohl dabei, auch 
hier wieder zu hören, dass die verschiedenen 
Lager der Stammzellforschung etwas gegen-
einander agieren. Es ist aus medizinischer 
Sicht keine Frage, dass die Stammzellfor-
schung eines der wichtigsten Gebiete der 
Zukunft ist. Wir werden auf diesem Gebiet 
nur dann international eine Chance haben, 
wenn wir alle Kräfte bündeln und Erkennt-
nisse aus unterschiedlichen Richtungen zu-
sammenführen. Einige Beispiele, wie erfolg-
reich dieses Vorgehen sein kann, sind schon 
genannt worden.  

Es ist schwierig - das ist bei einem so 
komplizierten Forschungsfeld auch keine 
Überraschung -, zu prognostizieren, welcher 
Weg sich mittelfristig für die Medizin als 
gangbar oder der beste erweist. In manchen 
Fällen sind vielleicht die adulten Stammzel-
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len besser geeignet. Die Knochenmark-
erkrankungen sind dafür ein eindrückliches 
Beispiel, vielleicht auch Herzerkrankungen, 
obwohl ich dabei eher skeptisch bin; denn 
die Ergebnisse sind bei weitem nicht so ein-
deutig wie dargestellt. Bei komplexen Gewe-
ben wie dem des Gehirns oder anderen pa-
renchymatösen Organen stehen wir sicher-
lich vor ganz anderen Herausforderungen. 
Wir werden es nur schaffen, wenn wir die 
Expertise und Erfahrungen aus unterschied-
lichen Gebieten mit einbeziehen.  

Ich warne auch davor, die möglichen Be-
handlungsoptionen schon jetzt zu stark zu 
begrenzen, zum Beispiel auf die Möglichkeit 
der Transplantation. Dieses Gebiet kommt 
einem sicherlich sofort in den Sinn, vor allem, 
wenn man an Erkrankungen denkt, bei de-
nen im Körper ein sehr wichtiger Zelltyp 
ausfällt, das Organ selbst aber erhalten 
bleibt. Bei der Parkinson-Krankheit oder der 
Zuckerkrankheit bei jungen Menschen zum 
Beispiel haben wir derzeit besonders große 
Hoffnung. Aber die Bedeutung der Stamm-
zellforschung in ihren unterschiedlichen Fa-
cetten geht weit über die Idee der Trans-
plantationsmedizin oder der regenerativen 
Medizin hinaus. Sie bietet uns völlig neue 
Möglichkeiten, zu verstehen, wie sich 
menschliche Zellen entwickeln und warum 
die Entwicklung manchmal gestört ist. Wir 
bekommen völlig neue Möglichkeiten an die 
Hand, zu verstehen, wie sich Krankheiten 
entwickeln. Das ist die absolute Grundvor-
aussetzung dafür, moderne und erfolgreiche 
Therapien auf den Weg zu bringen. Das gilt 
ganz besonders für Gebiete wie die Krank-
heiten des Gehirns, bei denen wir üblicher-
weise auf Untersuchungen an Tieren oder 
tierischen Zellen beschränkt sind.  

Mein eigenes Gebiet - die Krebsfor-
schung - profitiert plötzlich enorm von der 
Stammzellforschung, und zwar nicht auf-
grund der Erkenntnis, dass man durch Ver-
pflanzung ungereinigter, unreifer embryona-
ler Stammzellen Geschwülste erzeugen 
kann - das ist schon relativ lange bekannt -, 
sondern weil sich erstens zunehmend he-
rausstellt, dass sich Krebserkrankungen im 
erwachsenen Körper wahrscheinlich aus 
Stammzellen entwickeln, und weil wir zwei-
tens festgestellt haben, dass in vielen Krebs-
geschwülsten eine kleine Gruppe von Krebs-
zellen Merkmale von Stammzellen enthält. 
Diese Krebszellen mit Stammzelleigen-
schaften sind wahrscheinlich in ganz beson-
derer Weise für einige der ungünstigen 

Eigenschaften von Krebserkrankungen ver-
antwortlich.  

Der letzte Punkt, der auch in dem Fra-
genkatalog anklingt: Ich glaube durchaus, 
dass die Möglichkeit, aus pluripotenten 
Stammzellen ausgereifte Zellen des mensch-
lichen Körpers zu gewinnen, auch neue 
Möglichkeiten für die Wirkstoffentwicklung 
und Wirkstoffprüfung mit sich bringen wird.  

Jetzt komme ich zur Frage, wie die Per-
spektive für embryonale Stammzellen zu 
bewerten ist. Diese Perspektive ist aus mei-
ner Sicht und sicherlich auch aus der aller 
anderen Kollegen auf diesem Gebiet schwer 
abschätzbar. Es gibt mögliche Risiken. Das 
ist schon angesprochen worden. Wenn man 
diese Zellen in unreiner Form verpflanzen 
würde, könnten sie zu sogenannten Missbil-
dungsgeschwülsten oder Tumoren führen. 
Hierin sehe ich aber nicht das Kernproblem. 
Das Problem ist dadurch, dass man diese 
Zellen aufreinigen kann und dass viele Un-
tersuchungen im Tiermodell durchgeführt 
wurden, technisch gelöst worden und damit 
weitgehend im Griff.  

Für viel gravierender halte ich das Pro-
blem, dass die in Deutschland verfügbaren 
Stammzelllinien, die vor dem Jahr 2002 her-
gestellt worden sind, unter Bedingungen 
gewonnen wurden, die eine auch perspekti-
vische Anwendung in der Medizin a priori 
ausschließen würden. Diese Zellen müssen 
aus tierischen Ammenzellen gezüchtet wer-
den. Sie enthalten tierische Eiweiße in den 
Nährmedien. All das wäre sicherlich für mög-
liche therapeutische Anwendungen völlig 
inakzeptabel. Diese Zellen durchlaufen auch 
Alterungsprozesse. Herr Schöler hat darauf 
hingewiesen. Sie häufen im Laufe der Zeit 
Mutationen an; sie haben das über viele 
Jahre getan. Auch sind das bekanntlich keine 
körpereigenen Zellen; vielmehr müssten 
Fremdzellen verpflanzt werden. Das hat Herr 
Strauer angesprochen. Man kann zwar heute 
Abstoßungsreaktionen medikamentös be-
handeln; aber wenn sich diese vermeiden 
ließen, wäre das sicherlich ein eleganterer 
Weg.  

Es gibt also eine ganze Reihe von Hür-
den, die der Anwendung fremder embryona-
ler Stammzellen in der Transplantations-
medizin entgegenstehen würden. Ich muss 
allerdings auch darauf hinweisen, dass sich 
bei einigen von mir genannten Krankheiten, 
die uns besonders interessieren - nämlich 
Krankheiten des Gehirns oder der Bauch-
speicheldrüse -, keinerlei Alternativen auf 
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dem Gebiet der adulten Stammzellen ab-
zeichnen, die versprechen würden, diese 
komplexen Probleme in konkreter Form zu 
lösen.  

Deshalb müssen wir aus meiner Sicht 
konsequent diesen parallelen Weg weiter-
gehen, gerade um die beste Lösung für die 
Medizin ausfindig zu machen. Dazu ist es 
unabdingbar, dass Wissenschaftler in 
Deutschland jetzt auch Zugang zu neueren 
Stammzelllinien erhalten, weil sie eine an-
dere Qualität haben und mehr Möglichkeiten 
für die Erforschung biomedizinischer Anwen-
dungen bieten und weil sie inzwischen inter-
national Standard geworden sind.  

Ich könnte ich mir durchaus vorstellen, 
dass Erkenntnisse aus der embryonalen 
Stammzellforschung, die jenseits der ur-
sprünglichen Transplantationsidee liegen, 
Eingang in die Medizin finden. Aber das ist 
letztlich nur ein Plädoyer dafür, wie groß die 
Bedeutung dieser Forschungsrichtung ge-
worden ist.  

Jochen Borchert (CDU/CSU): Meine 
Frage richtet sich an Professor McGuckin. 
Professor Schöler hat vorhin etwas kritisch 
angemerkt, dass wir einen Adulten-Stamm-
zell-Forscher aus dem Ausland eingeladen 
haben. Wir haben ihn eingeladen, weil For-
scher in Deutschland argumentieren, dass 
sie nicht mehr an EU-Projekten zur embryo-
nalen Stammzellforschung teilnehmen kön-
nen und international den Anschluss verlie-
ren. Es wird behauptet, in anderen Ländern 
sei vieles oder alles erlaubt, was in 
Deutschland verboten ist, und Deutschland 
beschreite damit im internationalen Kontext 
einen Sonderweg. Deswegen frage ich Pro-
fessor McGuckin: Welchen Stellenwert hat 
Ihrer Ansicht nach die embryonale Stamm-
zellforschung im Rahmen von Stammzell-
forschungsprojekten der Europäischen Union 
und auf internationaler Ebene? 

Birgitt Bender (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine Frage richtet sich an Frau Pro-
fessor Kollek. Es gibt immer wieder Diskus-
sionen über den Zusammenhang zwischen 
der Fortpflanzungsmedizin und der embryo-
nalen Stammzellforschung. In einigen Län-
dern, wie Spanien oder Großbritannien, 
spenden Frauen zum Teil gegen Entschädi-
gung Eizellen für die Stammzellforschung. 
Sowohl die Präimplantationsdiagnostik als 
auch die Eizellspende sind in Deutschland 
verboten. Welche Gefahren sehen Sie in 

dem Zusammenspiel von Fortpflanzungs-
medizin und Stammzellforschung? 

Sachverständiger Prof. Dr. Colin P. 
McGuckin (Newcastle University) (Simultan-
übersetzung): Zunächst glaube ich nicht, 
dass Deutschland hinsichtlich der Stamm-
zellforschung und der Stammzelltherapien 
verliert. Es gibt sehr viele Ärzte in Großbri-
tannien, die der Meinung sind, dass klinische 
Studien in Deutschland sehr viel fortschritt-
licher sind als in vielen anderen Ländern der 
Europäischen Union. Man weiß, dass es sehr 
viel bessere Systeme zur Förderung klini-
scher Studien gibt als in Großbritannien. Auf 
das deutsche System sollten Sie sehr stolz 
sein. Damit können Sie zufrieden sein. Je 
offener die Stammzellgesetze sind, desto 
geringer ist die Zahl der klinischen Studien in 
Großbritannien; das ist eine Tatsache. Es 
gab nur sehr selten solche Herzstudien wie 
in Rostock, Berlin und Düsseldorf. Deutsch-
land ist im klinischen Anwendungsbereich 
gut dabei. Wir haben Zuschüsse bekommen, 
die in Großbritannien eingesetzt worden sind. 
Aber insgesamt ist der Anteil der Stamm-
zellforschung gering. Das gilt auch im Hin-
blick auf die allgemeine Zusammenarbeit. 
Das müssen wir lösen, und zwar nicht nur in 
Deutschland, sondern in ganz Europa.  

Ich glaube nicht, dass embryonale 
Stammzelllinien die einzige Möglichkeit für 
Deutschland darstellen sollten. Ich habe in 
letzter Zeit im Namen der britischen Regie-
rung große Pharmaunternehmen in Indien, 
Korea und Japan besucht. In all diesen 
Unternehmen hat man entweder die Projekte 
mit embryonalen Stammzellen ganz einge-
stellt oder sie mit tierischen, anderen huma-
nen Stammzellen oder iPS-Zellen wie denen 
von Herrn Professor Yamanaka fortgeführt. 
Er hat sie zuerst an Mäusen getestet.  

Was die Notwendigkeit angeht, neue 
embryonale Stammzelllinien zu entwickeln, 
die nicht kontaminiert sind oder nach den 
GMP-Kriterien hergestellt wurden: Sehr viele 
Forscher sind nicht der Meinung, dass da-
durch die Forschung beschleunigt wird; denn 
solche Linien, die auch in meinem Kranken-
haus entwickelt werden, produzieren noch 
immer epigenetische Änderungen. Es gibt 
keine konkrete Antwort auf die Frage nach 
der Transplantation in den menschlichen 
Körper. Die fehlende Zusammenarbeit der 
Stammzellforscher im klinischen Bereich 
stellt zudem eines der größten Probleme dar. 
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Das führt dazu, dass es weniger klinische 
Studien gibt. 

Aus diesen Gründen sind embryonale 
Stammzellen nach meiner Meinung erst in 50 
Jahren transplantierbar. Wir müssen nun 
konkrete Entscheidungen treffen, damit un-
sere Patienten nicht weiter leiden. Wir müs-
sen uns alternative Therapien, wie medika-
mentöse oder chirurgische Behandlungs-
methoden, anschauen, die bereits weltweit 
eingesetzt werden. Selbst wenn sich 
Deutschland gegenüber embryonalen 
Stammzellen total öffnet, wird die Anzahl der 
Forscher, die hier arbeiten, nur zu einer 
5-prozentigen Steigerung im Bereich der 
Stammzellforschung beitragen. Man muss 
sich aus gesundheitsökonomischer Sicht und 
aus Sicht der Patienten ehrlich fragen, ob 
sich das wirklich lohnt. Deutschland ist schon 
in anderen Therapiebereichen sehr erfolg-
reich. Die Produktion von Zelllinien nach den 
GMP-Kriterien ist eine tolle Sache. Aber sie 
ist noch nicht ausgereift. Obwohl meine Uni-
versität weltweit führend ist, haben wir hier 
noch keine reproduzierbaren Ergebnisse 
erzielt. Das heißt, hier muss noch sehr viel 
Arbeit geleistet werden, bis wir diese Technik 
auch im menschlichen Bereich einsetzen 
können. 

Ein weiteres Problem der Forschung an 
embryonalen Stammzellen ist die fehlende 
Standardisierung zwischen den Labors. 
Selbst in Großbritannien haben es die meis-
ten Gruppen, die an embryonalen Stamm-
zellen forschen, mit einem echten Wettbe-
werbsumfeld zu tun. Deswegen weiß man 
noch nicht sehr viel über spontane und un-
kontrollierte Wachstumsmöglichkeiten bei 
embryonalen Stammzellen. Hier müssen 
noch sehr viele Tierversuche durchgeführt 
werden, bevor wir von der Stammzell-
forschung therapeutischen Nutzen einfordern 
können. Ich war in einem der Panels dabei, 
wo die Human Registry Grants (?) für das 
6. Rahmenprogramm analysiert hat. Wir ha-
ben uns über fünf Jahre um Zuschüsse be-
worben, weil der Wettbewerb in der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft der Stammzell-
forscher so stark ist. Wir haben 20 Gewebe 
aus adulten Stammzellen und Nabelschnur-
blut entwickelt und haben unsere Ergebnisse 
weltweit zur Verfügung gestellt. Im Unter-
schied zu dem, was Herr Professor Schöler 
gesagt hat, haben wir einen Artikel über aus 
Nabelschnurblut entwickeltes Nervengewebe 
im Magazin Nature veröffentlicht. Das wird 
bald allen kostenlos zur Verfügung stehen, 

die diese Arbeit wiederholen werden. Unsere 
Arbeit ist in vielen anderen Ländern schon 
wiederholt worden. Die von mir bereits er-
wähnte karitative Stiftung hat nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit Forschungs-
arbeiten finanziert. 4,5 Millionen Dollar sind 
in den letzten drei Monaten zusammen-
gekommen, um diese Arbeit zu finanzieren.  

Man hat gesagt, dass embryonale 
Stammzellen für die Toxizitätsprüfung von 
Medikamenten notwendig sind. Wir waren 
die Ersten, die eine Leber aus Stammzellen 
produzieren könnten. Wir haben das Verfah-
ren gemeinsam mit unseren Kollegen in 
pharmazeutischen Unternehmen und klini-
schen Forschungsinstitutionen, den CROs, 
entwickelt. Wir haben einen guten Zugang zu 
Nabelschnurblut. Embryonale Stammzellen 
sind sicherlich die beste Quelle, wenn es um 
Medikamententests geht. Etwas Gegenteili-
ges zu behaupten, wäre falsch; denn diese 
Stammzellen können sich epigenetisch sehr 
schnell und karyotypisch verändern und 
werden dann zu anormalen Zellen. Sie bieten 
dann überhaupt keinen Vorteil mehr. In je-
dem Krankenhaus sind schon jetzt gewaltige 
Mengen Nabelschnurblut vorhanden, zum 
Beispiel im DKMS-Blutbanksystem in 
Deutschland.  

Ich habe heute noch immer kein überzeu-
gendes Argument dafür gehört, dass die 
Forschung an embryonalen Stammzellen 
ihre Schwierigkeiten hinter sich lassen kann. 
Der Übergang der embryonalen Stammzellen 
ist kein Problem. Herr Schöler hat gesagt, 
dies sei irrelevant. Ich muss sagen, dass das 
eine sehr traurige Aussage ist. Ich wundere 
mich, dass Herr Schöler diese Forschungs-
arbeit so negativ bewertet. Das ist eine ziem-
liche Beleidigung, die er mir gegenüber zum 
Ausdruck bringt. Ich habe über seine Arbei-
ten noch nie solche Aussagen getroffen. 

Vielen Dank an Herrn Wiestler dafür, dass 
embryonale Stammzellen für Transplanta-
tionen bei Gehirnerkrankungen zur Verfü-
gung stehen. Ich sage das insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass solche Fälle in meiner 
Familie aufgetreten sind.  

Sachverständige Prof. Dr. Regine Kol-
lek (Universität Hamburg): Vielen Dank, Frau 
Bender, für die Frage nach den Gefahren, 
die aus dem Zusammenspiel von Fortpflan-
zungsmedizin und Stammzellforschung re-
sultieren können. Ich sehe in den finanziellen 
Anreizen für die Spende frischer Eizellen und 
Embryonen, die unmittelbar aus der 
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In-vitro-Fertilisationsbehandlung kommen, 
eine Gefahr. Von verschiedenen Stammzell-
forschern, unter anderem von Austin Smith 
und Miodrag Stojkovic, werden eingefrorene 
Embryonen für die Herstellung von Stamm-
zellen als sehr viel ineffizienter eingestuft als 
frische Embryonen oder Eizellen. Daher ist 
man bemüht, frische Embryonen direkt aus 
der reproduktionsmedizinischen Behandlung 
zu bekommen, und zwar als Spende von 
Frauen, die diese Embryonen nicht mehr 
oder nicht für die Etablierung einer Schwan-
gerschaft benötigen. Der Appell an altruisti-
sche Motive hat aber nicht ausgereicht, dass 
genügend Frauen freiwillig bereit sind, Em-
bryonen zu spenden. Aus diesem Grunde hat 
man in verschiedenen Ländern - teilweise 
erhebliche - finanzielle Anreize geschaffen, 
um Ei- und Embryonenspenden in ausrei-
chender Zahl zu erhalten. Beispielsweise gibt 
es in Glasgow am Centre for Reproductive 
Medicine seit 2007 ein Egg- and Em-
bryo-sharing-Programm, das einen Preis-
nachlass in Höhe von 2 000 Pfund für eine 
Eizellspende für die Stammzellforschung 
gewährt. In Großbritannien wurde von der 
Human Fertilisation and Embryology Autho-
rity im Februar 2007 die Policy geändert. 
Frauen, die Embryonen für die Stammzell-
forschung spenden, bekommen einen 
50-prozentigen Rabatt auf die Behandlungs-
kosten, die bei etwa 1 500 Pfund liegen - was 
nicht unerheblich ist. Das spanische Parla-
ment hat im Juni 2007 ein Gesetz erlassen, 
das die Nutzung von frischen Eizellen und 
Embryonen für die Klonforschung bzw. die 
Stammzellforschung erlaubt.  

Wenn man sich diese Entwicklung an-
schaut - es ist keineswegs sichergestellt, 
dass alle Stammzellen, die vor dem 1. Mai 
2007 erzeugt wurden, aus eingefrorenen 
Embryonen stammen; das ist ein gewisses 
Problem -, dann muss man nach der ethi-
schen Bewertung fragen. Hier zeigt sich ein 
zentrales, zumeist jedoch verdecktes ethi-
sches Problem in der Stammzellforschung, 
nämlich dass bei der Akquisition frischer 
Eizellen oder Embryonen ein Spannungsver-
hältnis zwischen dem Interesse der Frauen 
bzw. der Paare an einer reproduktionsmedi-
zinischen Behandlung sowie dem Interesse 
der beteiligten Wissenschaftler oder Ärzte an 
der Rekrutierung von Eizellen oder Embryo-
nen entsteht. Je größer der Bedarf an Em-
bryonen und Eizellen ist, desto größer wird 
die Gefahr, dass dieses Spannungsverhältnis 
zuungunsten der Frauen gelöst wird. Hier 

entsteht in einigen Ländern eine Rhetorik der 
Aufwandsentschädigung. Es wird ein Anreiz-
system geschaffen, worin eine Tendenz hin 
zur Kommerzialisierung der Eizell- und Em-
bryonenspende zu sehen ist. Das wider-
spricht ganz klar dem besonderen Status 
menschlicher Embryonen. 

Im Hinblick auf das in Deutschland gel-
tende Stammzellgesetz bedeutet das, dass 
die finanziellen Anreize, die im Ausland ge-
schaffen werden, vor allem ökonomisch un-
terprivilegierte Frauen ansprechen, die sich 
sonst keine IVF-Behandlung leisten können. 
Das kann zum Ausnutzen von ökonomischen 
oder psychosozialen Notlagen führen. Das 
bedeutet letztendlich, dass auch nach einer 
Änderung des Stammzellgesetzes oder der 
Streichung des Stichtages nicht sichergestellt 
werden kann, dass keine Stammzellen zum 
Einsatz kommen, die unter ethisch zweifel-
haften Bedingungen gewonnen wurden; 
denn das in Deutschland geltende Embryo-
nenschutzgesetz schreibt zwar vor, dass die 
Embryonen nicht mehr für die Etablierung 
einer Schwangerschaft gebraucht werden, 
nicht aber, dass sie kryokonserviert sein 
müssen. Frische Embryonen können auch 
von Paaren gespendet werden, die darauf 
verzichten, sie für eine Schwangerschaft ein-
zusetzen. Durch den Zugang zu frischen 
embryonalen Stammzelllinien würden deut-
sche Forscher möglicherweise von der 
Rechtspraxis in anderen Ländern profitieren, 
die mit den durch das Embryonenschutz-
gesetz gesetzten Standards bricht oder ek-
latant kollidiert. Das Embryonenschutzgesetz 
ist vom Ethos durchdrungen, dass der Kin-
derwunsch der alleinige Ausgangspunkt für 
das ärztliche Handeln ist und dass das Ent-
stehen überzähliger Embryonen oder Eizel-
len durch eine schonende Hormonbehand-
lung vermieden werden soll. Man kann se-
hen, dass in den Zentren, in denen frische 
Embryonen und Eizellen für die Stammzell-
forschung gewonnen werden, teilweise 
enorm viele Eizellen produziert werden. Dort 
ist die Stimulation höher, als das vielleicht bei 
uns in Deutschland der Fall ist. 

Hier zeigen sich Tendenzen und Pro-
bleme, von denen eventuell auch Stamm-
zellforscher in Deutschland profitieren wer-
den. Die Kommerzialisierung und die ethisch 
zumindest problematische Gewinnung mög-
lichst frischer, erfolgreich zu Stammzellen zu 
transformierender Embryonen und Eizellen 
stellen Probleme dar.  
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Vorsitzende Ulla Burchardt: Wir kom-
men nun zur vierten Runde, in der die 
Gruppe „Röspel“ aufgrund ihrer zahlenmäßi-
gen Stärke das Fragerecht hat.  

Ich kann die Gruppe der Unentschiede-
nen noch immer nicht personifizieren.  

(Jörg Tauss (SPD): Der Reisebus 
sucht noch einen Parkplatz!) 

Wenn sich niemand bei mir meldet - last 
call -, werden wir die fünfte Runde für die 
Unentschiedenen ersatzlos streichen und 
dann wie vereinbart fortfahren. Man kann 
sich aber auch nicht mehr umentscheiden 
und sich der Gruppe der Unentschiedenen 
anschließen. Alle, die hier sitzen, sind bereits 
identifiziert. 

Die Gruppe „Röspel“ hat das Fragerecht 
in der vierten Runde.  

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE): Herr Profes -
sor Taupitz, bei meiner Frage geht es um die 
Argumentationslinie von Professor Hillgruber 
und die Forschungsfreiheit. Sie haben in 
Ihrer schriftlichen Stellungnahme zur Sach-
verständigenanhörung im Forschungsaus-
schuss im vergangenen Jahr geschrieben, 
dass die Forschungsfreiheit durch die gel-
tende Stichtagsregelung, also den 1. Januar 
2002, unverhältnismäßig eingeschränkt 
werde. Dementsprechend wäre diese Stich-
tagsregelung verfassungswidrig. Sind Sie der 
Meinung, dass eine Verschiebung des 
Stichtages dazu beitragen könnte, das 
Problem der Verfassungswidrigkeit im Hin-
blick auf die Wiederherstellung der For-
schungsfreiheit zu lösen? Welche Position 
beziehen Sie hinsichtlich der Einschränkung 
der Forschungsfreiheit durch amtliche Vor-
gaben gerade im Kontext dieser Gesetzes-
diskussion?  

Eberhard Gienger (CDU/CSU): Herr 
Professor Hilpert, in der Diskussion taucht 
immer wieder der Gegensatz zwischen der 
Ethik des Heilens und dem Lebensschutz 
auf. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns 
die Frage beantworteten, was sich hinter 
dem Stichwort „Ethik des Heilens“ verbirgt 
und welchen Stellenwert Sie der Ethik des 
Heilens zumessen. 

Sachverständiger Prof. Dr. Jochen 
Taupitz (Universität Mannheim): Herr 
Hillgruber hat sehr pointiert gesagt: Ja zur 
Forschungsfreiheit, aber kein beliebiger, 
willkürlicher Zugriff auf Rechte anderer. Das 

unterschreibt jeder. Aber die herrschende 
Meinung unter den Verfassungsrechtlern ist, 
dass die Forschungsfreiheit mit anderen 
Rechtsgütern abgewogen werden muss. 
Dabei sind natürlich der Lebensschutz und 
die Menschenwürde in die Betrachtungen 
einzubeziehen, aber im Rahmen einer Ab-
wägung. Bei der Forschung an embryonalen 
Stammzellen geht es nicht - zum sechsten 
oder siebten Mal; das haben bereits ver-
schiedene Sachverständige betont - um den 
Lebensschutz oder die Menschenwürde von 
lebenden Embryonen, sondern um Derivate, 
um Folgehandlungen. Das Einzige, was Herr 
Hillgruber in der heutigen mündlichen Anhö-
rung völlig zu Recht angeführt hat, ist das 
postmortale Persönlichkeitsrecht, das das 
Bundesverfassungsgericht in der Tat aner-
kannt hat, allerdings stets bezogen auf gebo-
rene Menschen. Hier geht es um den sozia-
len Achtungsanspruch, dem wir dem Men-
schen schulden, der unter uns gelebt hat, der 
mit uns gewirkt hat, der in einer sozialen 
Gemeinschaft gelebt hat. Aber man kann 
einem Embryo in der Petrischale nicht ernst-
haft einen sozialen Achtungsanspruch in 
diesem Sinne zusprechen. 

Wenn man den postmortalen Persönlich-
keitsschutz so hoch ansetzt wie Herr Hillgru-
ber, dann müsste auch die postmortale Or-
ganspende verfassungswidrig sein; denn 
nach geltendem Recht können gestorbenen 
Menschen selbst dann für eine postmortale 
Organspende in Anspruch genommen wer-
den, wenn sie zu Lebzeiten keine eigene 
Entscheidung getroffen haben.  

(Sachverständiger Prof. Dr. 
Christian Hillgruber (Universität 

Bonn): Das halte ich auch für ver-
fassungswidrig!) 

- Okay, dann ist klar, wo die Fronten verlau-
fen. - Ich bin nicht der Auffassung, dass die 
postmortale Organspende verfassungswidrig 
ist. Ich bin vielmehr der Auffassung - das ist 
die herrschende Meinung unter den Juris-
ten -, dass die postmortale Organspende 
jedenfalls dann zulässig ist, wenn die Ange-
hörigen hilfsweise ihre Zustimmung gegeben 
haben. Bei den Embryonen sind die Angehö-
rigen die Eltern, die Gametenspender. Ich 
unterstelle, dass der Verbrauch von Embryo-
nen für die Stammzellherstellung nur mit 
Zustimmung der Gametenspender, also der 
nächsten Angehörigen, der Eltern, stattfindet.  

Die Forschungsfreiheit ist ein individuelles 
Grundrecht. Sie ist um ihrer selbst willen 
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geschützt und nicht wegen irgendwelcher 
therapeutischen Erfolge. Die heutige interes-
sante Debatte über die Fragen, was bei der 
Forschung an embryonalen Stammzellen 
herauskommt und welche Therapien daraus 
entwickelt werden, spielt aus verfassungs-
rechtlicher Sicht im Hinblick auf die For-
schungsfreiheit überhaupt keine Rolle. Ich 
sage noch einmal: Die Forschungsfreiheit ist 
um ihrer selbst willen geschützt. Sie ist nicht 
nur ein Grundrecht, das sozusagen den For-
schungsstandort Deutschland sichern soll, 
sondern sie ist ein individuelles Grundrecht. 
Der einzelne Forscher kann sich darauf be-
rufen. Herr Strauer kann sich auf sie berufen 
ebenso wie Herr Wiestler und Herr Schöler. 
Ich glaube, Herr Strauer wäre nicht sehr 
fröhlich, wenn man ihm sagte: Sie machen 
jetzt keine Kardiologie, sondern innere Medi-
zin oder Chirurgie.  

(Sachverständiger Prof. Dr. Bodo E. 
Strauer (Universität Düsseldorf): 

Das mache ich auch!) 

- Okay, es ist aber zu Recht Ihre eigene Ent-
scheidung, auf welchem Forschungsgebiet 
Sie sich betätigen wollen. 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist es 
völlig müßig, darüber zu streiten, ob die For-
schung, die mit embryonalen Stammzellen 
stattfindet, vielleicht auch mit adulten 
Stammzellen betrieben werden kann. Herr 
Wiestler kann sich, wenn er Forschung mit 
embryonalen Stammzellen betreiben will, auf 
das Grundrecht der Forschungsfreiheit be-
rufen. 

Ich habe damals in der Tat gesagt, dass 
ich die Stichtagsregelung in der bisherigen 
Form für verfassungswidrig halte. Die Natur-
wissenschaftler haben uns überzeugend 
aufgezeigt, dass die Stichtagsregelung im 
weiteren Verlauf dazu führt, dass immer we-
niger Forschung mit den in Deutschland 
verfügbaren Stammzellen möglich ist. Der 
Druck in Richtung Verfassungswidrigkeit wird 
gewissermaßen immer höher. Letztendlich 
kann nur das Bundesverfassungsgericht eine 
verbindliche Entscheidung treffen, ob das 
geltende Stammzellgesetz schon verfas-
sungswidrig ist oder ob dieser Punkt noch 
nicht erreicht ist. Man kann sich nur fragen, 
wie das Bundesverfassungsgericht mögli-
cherweise entscheiden wird. Für mich ist ein 
ganz klares Indiz, dass die Meinung unter 
den Verfassungsrichtern zunehmend dahin 
geht, dass das Stammzellgesetz schon ver-
fassungswidrig ist oder zumindest in die 

Nähe der Verfassungswidrigkeit rückt, und 
zwar schlichtweg aufgrund der Tatsache, 
dass die alten Zellen im Laufe der Zeit zu-
nehmend weniger brauchbar sind. 

Insofern nähme eine Verschiebung des 
Stichtags viel Druck in Richtung drohender 
Verfassungswidrigkeit. Offen gesagt verstehe 
ich nicht, warum man den 1. Mai 2007 als 
neuen Stichtag wählen will. Es kann doch 
niemand ernsthaft behaupten, dass irgendein 
Forscher im Ausland embryonale Stamm-
zellen gerade deshalb herstellt, weil in die-
sem Ausschuss eine Diskussion über Verän-
derungen begonnen wurde und weil man 
hofft, dass es in Deutschland losgeht und 
Deutschland neue Stammzellen importiert. 
Das hieße die Bedeutung dieses Ausschus-
ses und der Diskussion in Deutschland ein 
wenig zu überschätzen. Im Übrigen wird 
immer darauf hingewiesen, dass der deut-
sche Markt sehr klein ist. Dass gerade für 
diesen kleinen Markt in den vergangenen 
Monaten Stammzellen hergestellt wurden, 
glaube ich nicht. Wenn Sie diese Debatte 
nicht bald wieder führen wollen - es wird 
bereits in düsteren Farben gemalt und darauf 
verwiesen, dass eine einmalige Verschie-
bung keine endgültige Festlegung sein 
werde -, dann sollten Sie einen möglichst 
jungen, frischen Stichtag wählen und nicht 
einen, der quasi sein Lebensalter schon er-
reicht hat.  

Sachverständiger Prof. Dr. Konrad Hil-
pert (Universität München): Ich bin nach der 
Charakterisierung des Gegensatzes zwi-
schen der Ethik des Heilens und dem Le-
bensschutz gefragt worden. Es handelt sich 
um eine sehr griffige Antithese, die gern zur 
polemischen und vereinfachenden Charakte-
risierung der Gegenseite benutzt wird. In der 
ethischen Literatur ist mir so etwas noch 
nicht begegnet. Ein kritische Vorbehalt gegen 
das, was man als „Ethik des Heilens“ nennen 
könnte, ist sicherlich dann berechtigt, wenn 
die Aussicht auf eine Therapie für Krankhei-
ten, gegen die die Menschheit bisher hilflos 
war, benutzt wird, um ethische Bedenken 
hinwegzufegen. Solche Töne hat es bereits 
vor zehn und vor fünf Jahren am Rande der 
gesellschaftlichen Diskussion gegeben. 
Manchmal kommen solche Töne auch von 
jenseits des Großen Teichs. Wir sprechen in 
der Zentralen Ethikkommission dann von den 
„Angebern“ und personifizieren das nicht. 
Gemeint sind natürlich die Stimmen, die ver-
sprechen, dass schon in fünf oder zehn Jah-
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ren therapeutische Möglichkeiten im Einsatz 
gegen Krebs oder Alzheimer vorhanden sind. 

Damit es nicht bei einer Karikatur bleibt: 
Das berechtigte Anliegen, das mit der Formel 
„Ethik des Heilens“ manchmal chiffriert wird, 
ist, dass Gesundheitserhaltung, Gesund-
heitsversorgung und Gesundheitswiederher-
stellung seit der Antike - salus aegroti 
suprema lex - ganz zentrale Elemente des 
ärztlichen Standesethos sind. Diese kommen 
auch in Art. 2 des Grundgesetzes - das be-
trifft insbesondere das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit - und in einigen Menschen-
rechtskonventionen vor, die Deutschland 
unterzeichnet hat. Es gibt also so etwas wie 
ein Recht auf Gesundheitsversorgung und 
Gesundheitsschutz - auch wenn man das 
eher als ein soziales Grundrecht interpretie-
ren mag -, das den Staat und die staatlichen 
Organe verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
diese Forschung betrieben wird.  

Im geltenden Stammzellgesetz kommt 
dieser Aspekt nicht ausdrücklich vor, wohl 
aber als Fernziel der Forschung. Die thera-
peutische Perspektive fällt dabei unter den 
Gesichtspunkt der unbedingt erforderlichen 
und auch zu begutachtenden Hochrangig-
keit. Das Regelwerk des Stammzellgesetzes 
zielt auf einen Ausgleich zwischen hohem 
Lebensschutz und berechtigtem Interesse 
kranker Menschen an neuen Therapiemög-
lichkeiten. In allen vier vorliegenden Gesetz-
entwürfen kommt dieser Aspekt vor, teilweise 
in der Begründung, auch in dem Gesetzent-
wurf, der die Einstellung der Forschung an 
embryonalen Stammzellen zum Ziel hat. Das 
wird mit der Erfolglosigkeit dieser For-
schungsrichtung begründet. Wenn man das 
entsprechend interpretiert, dann bedeutet 
das: Wenn es bereits therapeutische Erfolge 
gäbe oder wenn solche greifbar wären, dann 
wäre das eine Rechtfertigung für die Fortset-
zung der Stammzellforschung. 

Die Unterscheidung zwischen der Unan-
tastbarkeit unentwickelter Embryonen, denen 
man Stammzellen entnehmen kann, und 
dem Schutz der Gesundheit derjenigen, die 
mittel- oder langfristig von der Forschung 
profitieren können, ist zu grob. Das ist eine 
Karikatur. Sie führt nicht weiter. Deshalb 
sollten wir uns in dem Rahmen bewegen, 
den viele Kollegen skizziert haben. Wir soll-
ten diese beiden hohen Güter abwägen und 
miteinander verbinden.  

Vorsitzende Ulla Burchardt: Trotz mei-
nes letzten Aufrufs hat sich niemand von der 

Gruppe der Unentschiedenen gemeldet, 
sodass ich diese Runde streiche.  

Wir gehen unverzüglich zur sechsten 
Runde über. Das Fragerecht haben in der 
Reihenfolge die Gruppen „Röspel“, „Hinz“, 
„Flach“ und „Hüppe“. Falls es dann noch 
Fragebedarf gibt, ist eine weitere Runde 
möglich. Zeit dafür haben wir noch.  

Es beginnt die Gruppe „Röspel“. 

Carsten Müller (Braunschweig) 
(CDU/CSU): Herr Professor Beier, Sie sind 
stellvertretender Vorsitzender der Zentralen 
Ethikkommision. Diese Kommission prüft 
Anträge auf den Import embryonaler Stamm-
zellen nach dem Stammzellgesetz im Hin-
blick auf die Hochrangigkeit der Forschungs-
ziele, die ausreichende Vorklärung des For-
schungsprojektes und die Notwendigkeit der 
Verwendung humaner embryonaler Stamm-
zellen, also mithin auf die Alternativlosigkeit. 
Können Sie gegebenenfalls unter Verweis 
auf aktuelle und genehmigte Forschungsvor-
haben erläutern, warum in Deutschland die 
Forschung an embryonalen Stammzellen für 
die Forschung an adulten Stammzellen auf 
diversen Forschungsfeldern erforderlich ist, 
zum Beispiel im Hinblick auf die Ansätze der 
Reprogrammierbarkeit von Zellen? 

Jörg Tauss (SPD): Wir haben eine kleine 
Koalitionskrise; denn das war meine Frage. 
Aber ich bin flexibel und richte meine Frage 
an Herrn Schöler. Auch mich interessiert die 
Antwort von Herrn Beier sehr, vor allem 
nachdem wir gelernt haben, dass die Aus-
einandersetzung adult/embryonal eher ein 
politischer denn ein wissenschaftlicher Streit 
ist; das ist bemerkenswert. 

Herr Schöler, können Sie uns darlegen, 
warum aus Ihrer Sicht die „alten“ Zellen nicht 
mehr in gewünschtem Maße für die Grundla-
genforschung verwendbar sind und warum 
Sie sich dennoch vor kurzem entschieden 
haben, einen weiteren Importantrag zu stel-
len? Dies wurde in der politischen Diskussion 
immer als widersprüchlich dargestellt. 

Sachverständiger Prof. Dr. Dr. Henning 
Beier (früher RWTH Aachen): Die Frage, die 
gestellt wurde, ist insofern klar, als in der 
Zentralen Ethikkommission vor der Empfeh-
lung, bestimmte embryonale Stammzelllinien 
einzuführen, zunächst die kritische Prüfung 
der Hochrangigkeit eines Forschungsprojekts 
erfolgt. Die Prüfung der Hochrangigkeit 
orientiert sich an den allgemeinen Kriterien 



Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 33 
[53. Sitzung am 03.03.2008] 

 DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST 

für Spitzenforschung. Zum einen wird eine 
innovative und redliche Darstellung verlangt, 
zum anderen muss sich dieses Forschungs-
projekt dadurch von alten Erkenntnissen 
absetzen, dass es neue Erkenntnisse zu 
gewinnen verspricht. Wenn wir Projekte zur 
embryonalen Stammzellforschung beurteilen, 
dann ist allerdings auch ganz wesentlich, 
dass nicht nur die Forschung als hochrangig 
gilt, die eventuell schon an tierischen em-
bryonalen Stammzellen hätte betrieben wer-
den können, sondern auch diejenige, die 
ganz spezifisch auf Entwicklungs- und Diffe-
renzierungsprozesse von humanen Zellen 
gerichtet ist und die verspricht, möglicher-
weise therapeutische Ansätze zu liefern. Es 
ist nicht so, dass ein hochrangiges For-
schungsprojekt schon eine therapeutische 
Anwendung garantieren muss; ein hochran-
giges Forschungsprojekt kann sich vielmehr 
grundsätzlich durch den Innovationsgehalt 
selbst definieren. Dabei ist zu beachten, dass 
das Terrain der wissenschaftlichen Wahrheit 
nicht verlassen wird. Ich glaube, dass zahl-
reiche Projekte, deren Durchführung wir 
empfohlen haben, ganz eindeutig eine 
Grundlagenforschung im Sinne der embryo-
nalen Entwicklungsgänge beinhaltet haben. 
Die Untersuchungen der embryonalen Ent-
wicklungsgänge, die sich sehr häufig in den 
embryonalen Stammzellen und ihrer Diffe-
renzierung spiegeln, sind von großem Er-
kenntniswert. Wenn zum Beispiel ein Projekt 
die Differenzierung von embryonalen 
Stammzellen, die sich zu neuralen Stamm-
zellen entwickeln sollen, untersuchen will und 
man das nicht mit den üblichen zellbiologi-
schen Zellkulturmethoden in einem zwei-
dimensionalen System durchführen kann, 
sondern man das in einem dreidimensiona-
len System durchführen muss, dann ist das 
eine ganz besondere Innovation, weil in die-
sem Projekt die Differenzierung von neuralen 
Zellen im Neuralrohr des Embryos absolut 
modellhaft nachgespielt wird. Das heißt, die 
Entwicklung im Embryo selbst geht nicht 
zweidimensional, sondern dreidimensional 
vor. Es kommt dann zu Untersuchungen, bei 
denen zum Beispiel typisch für Differenzie-
rungsgeschehen bestimmte Faktoren in Gra-
dienten angeordnet sein müssen. Ob das 
nun ein Hedgehog-Faktor oder ein anderer 
Transkriptionsfaktor ist, der als Entwick-
lungskontrollfaktor wirkt, spielt jetzt keine 
Rolle. Es kann aber zum Beispiel durch den 
einfachen methodischen Weg, in die dritte 
Dimension in der Zellkultur zu gehen, etwas 

erreicht werden, was man sonst weder mit 
einem Tierversuch noch mit den normalen 
Zellkulturuntersuchungen hätte erreichen 
können. Es wird also tatsächlich in diesem 
Projekt ein Innovationsgehalt sichtbar, der 
mit vielen anderen Fällen vergleichbar ist.  

Wenn das im Tierversuch hinreichend ge-
klärt ist, zum Beispiel bei der Maus oder bei 
einem Tier, welches als klassisches Modell 
für Regenerationserscheinungen gilt, dem 
mexikanischen Axolotl, dann ist es so, dass 
tatsächlich für die Differenzierung von ver-
gleichbaren humanen Zellen humane em-
bryonale Stammzellen erforderlich sind. Wir 
wissen, dass viele der entscheidenden Diffe-
renzierungsgänge nur möglich sind, wenn 
ganz bestimmte Gene angeschaltet und an-
dere abgeschaltet werden. Man spricht heute 
nicht vom Abschalten, sondern vom Silen-
cing, also vom Zur-Ruhe-Stellen bestimmter 
Gene. Diese Entwicklungskontrollgene - ver-
gleichbar sind die Pluripotenzgene - sind 
durch die zahlreichen Untersuchungen an 
embryonalen Geweben und an embryonalen 
Stammzellen erkannt worden. Auf diese Art 
und Weise haben wir die Möglichkeit, diese 
molekularen, genregulierenden Entwick-
lungsabschnitte oder Entwicklungsaktivitäten 
zu definieren. Das gibt uns für unzählige 
weitere Projekte Erkenntnisse, die man eben 
nur auf diese Art und Weise gewinnen kann. 
Das ist Grundlagenforschung.  Aber von die-
ser Grundlagenforschung - das ist heute 
schon mehrmals gesagt worden - können 
auch Bereiche der Medizin profitieren, die wir 
im Moment noch gar nicht kennen. Es wer-
den auf jeden Fall aus einem solchen allge-
meinen Prinzip der embryonalen Entwick-
lung, von der Embryogenese bis hin zur Or-
ganogenese,  Erkenntnisse gewonnen, die 
unendlich wertvoll zumindest für die Grund-
lagenforschung und eines Tages auch für die 
Therapie in der Medizin sein werden.  

Daraus ergibt sich für den letzten Teil der 
Frage, nämlich wie man die Vorteile aus den 
Kenntnissen der embryonalen Stammzellfor-
schung auf die adulte Stammzellforschung 
übertragen kann: Es ist ganz klar, dass viele 
der Differenzierungen von adulten Stamm-
zellen den gleichen Gesetzen folgen, nämlich 
dass bestimmte Entwicklungskontrollgene 
angestellt und wieder abgestellt werden. Es 
ist bei der adulten Stammzellforschung zu 
sehen, dass die Zellen, die noch eine hohe 
Potenz für Entwicklungen und für regenera-
tive Vorgänge haben, meistens solche Zellen 
sind, die den embryonalen Zellen sehr 
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ähneln. Sie sind sehr mobil und alles andere 
als fest differenzierte Zellen in der Histologie 
unserer Körpergewebe.  

Das ist im Übrigen mit Blick auf die schon 
erwähnten Erfolge der adulten Stammzell-
forschung unter Verwendung von Stamm-
zellen aus dem Knochenmark überhaupt 
nicht überraschend; denn das ist gerade der 
Teil unseres Körpers, unseres Körpergewe-
bes, der nicht die klassische feste Gewebe-
formation hat. Das Blut ist vielmehr ein flüs-
siges Gewebe, und alle Zellen, die es bilden, 
sind die beweglichsten Zellen, die wir zeit-
lebens haben. Deshalb ist die Beweglichkeit, 
diese Motilität und Mobilität, tatsächlich der 
Vorteil. Da sollten diejenigen, die an diesen 
adulten Stammzellen forschen, einfach ein-
mal in sich gehen und sich fragen, woran es 
liegt, dass man mit denen so gut arbeiten 
kann und mit denen solche Erfolge zu er-
zielen sind. Das liegt an der Natur selber. 
Das liegt nicht an der Forschung. Solche 
Erkenntnisse können wir Schritt für Schritt 
gewinnen, wenn wir diese Embryologie und 
die Biologie der embryonalen Stammzellen 
mit dem vergleichen, was sonst in unserem 
Körper geschieht, wenn wir wachsen, älter 
werden, bestimmte Funktionen unserer 
Organe nachzulassen beginnen und Gott sei 
Dank auch einige Reparaturvorgänge à la 
Regeneration erfolgen. 

(Jörg Tauss (SPD): Herr Röspel 
wusste, was der mexikanische 

Axolotl ist! Jetzt sind wir informiert!) 

Sachverständiger Prof. Dr. Hans R. 
Schöler (Max-Planck-Institut für molekulare 
Biomedizin): Ich hoffe, dass ich durch meine 
Antwort die Koalitionskrise ein bisschen ent-
schärfen kann.  

(Jörg Tauss (SPD): Die bezog sich 
nur auf das Klauen der Frage!) 

- Das ist schon klar. Etwas anderes habe ich 
auch nicht gemeint. - Es ging im Prinzip 
darum, weshalb die alten Zellen nicht in glei-
chem Maße zur Grundlagenforschung geeig-
net sind. Das war mir vollkommen klar, als 
ein neuer Mitarbeiter zu mir kam und fragte, 
ob er an einem Projekt mit humanen em-
bryonalen Stammzellen arbeiten könne. Er 
hatte in dem alten Labor mit humanen em-
bryonalen Stammzellen gearbeitet. Ich habe 
gesagt: Wenn wir jetzt einen Antrag einrei-
chen, dann schlägt sich Herr Hüppe auf die 
Schenkel, weil er genau das in der Diskus-

sion verwenden wird, um meine Glaubwür-
digkeit infrage zu stellen.  

(Jörg Tauss (SPD): Das macht der 
Kollege Hüppe nicht!) 

- Das hat er öffentlich oft genug getan. - Es 
war in diesem Fall tatsächlich so, dass ein 
neuer Mitarbeiter das Projekt durchführen 
wollte und ich ihn bat, zu warten. Er wollte 
nicht warten, sondern lieber forschen. Er 
sagte: Die sind besser als gar nichts. - Man 
kann tatsächlich bestimmte Aspekte unter-
suchen. Er hat darauf vertraut, dass ich mich 
schon darum kümmern werde, dass wir 
später neue Stammzelllinien bekommen.  

Aus verschiedenen Gründen sind die al-
ten Stammzelllinien wirklich schlecht. Man 
kann zwar bestimmte Aspekte untersuchen; 
aber je mehr in Richtung tiertherapeutisches 
Modellsystem geforscht wird, desto weniger 
kann man mit ihnen arbeiten. Um bei dem 
Herzmodell zu bleiben, das uns sehr interes-
siert: Wenn Sie am Schweineherzen den 
Versuch machen, ob menschliche Zellen 
einen Herzinfarkt kurieren, und alte Zellen 
nehmen, dann wissen Sie hinterher nicht, ob 
ein Problem, das auftaucht, an den alten 
Stammzellen lag oder an dem schlechten 
Versuch. Das ist keine Grundlage, um For-
schung zu betreiben. Für uns ist das beson-
ders wichtig, weil wir daran interessiert sind, 
menschliche Krankheitsmodelle mit den iPS 
in die Kulturschale zu bringen. Das ist näm-
lich die fantastische neue Sache. Man kann 
jetzt versuchen, von Patienten, die eine Er-
krankung auf genetischer Grundlage haben, 
die iPS abzuleiten. Wenn Sie dann das Wis-
sen nicht haben, was eigentlich humane 
embryonale Stammzellen sind und wie sie 
sich im Labor verhalten, dann können Sie 
solche Versuche erst gar nicht durchführen. 
Es ist immer wieder hervorgehoben worden, 
dass Herr Thomson die alten Zelllinien ver-
wendet hat. Sie müssen dabei natürlich auch 
sehen, dass Herr Thomson die Erfahrung 
von fast 15-jähriger Stammzellforschung an 
Primaten hat. Die haben wir nicht. Wir müs-
sen die irgendwie bekommen, wenn wir mit-
spielen wollen. So nimmt man eben das Radl 
anstatt des Ferraris, um wenigstens ein biss-
chen voranzukommen. 

Ich möchte aber noch etwas anderes sa-
gen. Es gibt in Harvard auf dem Gebiet der 
Kardiologie einen bedeutenden Forscher, 
Kenneth Chien. Als er in der öffentlichen 
Diskussion in Düsseldorf gefragt worden ist, 
wie unsere Versuche im Ausland gesehen 
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werden, da hat er geantwortet, es  kämen 
immer wieder Patienten zu ihm, die auf Ver-
suche verwiesen, bei denen Patienten Kno-
chenmarksinjektionen bekämen. Er habe zu 
den Patienten gesagt, sie sollten doch nach 
Deutschland oder nach Thailand gehen. 
Diese Antwort fand ich nicht so erfreulich für 
Deutschland. 

Ganz zum Schluss möchte ich denjenigen 
Kollegen hier ganz besonders danken, die 
Vertrauen in uns Stammzellforscher haben. 
Sie wissen, auf welchen Antrag ich mich 
besonders beziehe. Ich möchte Ihnen sagen, 
wie die Schweizer Kollegen nach der Volks-
abstimmung reagiert haben. Sie haben uns 
gesagt: Ihr könnt euch überhaupt nicht vor-
stellen, wie beflügelnd es gewesen ist, dass 
wir von der Bevölkerung dieses Vertrauen 
bekommen haben. - Ich plädiere hier für ein 
ebensolches Vertrauen.  

Vorsitzende Ulla Burchardt: Ich möchte 
die Gelegenheit nutzen, Geburtstagsglück-
wünsche auszusprechen. Frau Dr. Kiefer, 
Referentin der Unionsfraktion, hat heute 
einen runden Geburtstag, und zwar, wie ich 
finde, in einem jugendlichen Alter. Frau 
Dr. Kiefer, die beste Zeit für uns Frauen fängt 
in einem solchen Alter an. Herzlichen Glück-
wunsch. 

(Beifall) 

Wir kommen jetzt zur Gruppe „Hinz“. Frau 
Hinz, ich hoffe, Sie haben mir nachgesehen, 
dass ich diesen Einschub gemacht habe.  

Hans-Michael Goldmann (FDP): Ich 
möchte eine Frage an Professor Dr. Hillgru-
ber stellen und dabei an das anknüpfen, was 
vorhin Professor Dr. Taupitz gesagt hat. Ich 
war einmal Tierarzt; aber wir durften nicht 
jeden Tierversuch machen, auch wenn wir 
das gerne gewollt hätten. Es gibt also in 
puncto individuelle Forschungsfreiheit meiner 
Meinung nach schon Grenzen. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft hat in ihrer Stel-
lungnahme beklagt, dass deutsche Forscher 
die internationale Anschlussfähigkeit verlie-
ren, wenn sie in der embryonalen Stamm-
zellforschung eingeschränkt werden. Herr 
Professor Dr. Hillgruber, ist es aus Ihrer Sicht 
gerechtfertigt, für die derzeitigen Ziele der 
embryonalen Stammzellforschung Grund-
rechte wie den Embryonenschutz außer Kraft 
zu setzen, vor allen Dingen vor dem Hinter-
grund, dass das Gesetz ausdrücklich ein 

Gesetz zur Sicherung des Embryonenschut-
zes ist?  

Monika Knoche  (DIE LINKE): Meine 
Frage richtet sich an Frau Professor Kollek 
vor dem Hintergrund der grundsätzlichen 
Unterscheidung - das ist für mich sowohl in 
verfassungsrechtlicher als auch in men-
schenrechtlicher Hinsicht wichtig -, dass der 
Embryo in vivo den Schutz der Frau hat, 
durch Zeugung im Körper der Frau existiert, 
vor Fremdzugriffen geschützt und der 
Verzweckung nicht zugänglich ist, wohin-
gegen der Embryo in vitro durch Menschen-
hand erzeugt ist und als Mitglied der 
Menschheit in der sozialen Gemeinschaft der 
Menschen existiert. Daher müssen wir hier 
eine andere Bewertung vornehmen. Das hat 
gar nichts mit dem § 218 zu tun.  

Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie 
fragen: Wie bewerten Sie eigentlich Ent-
wicklungen in Richtung Kommerzialisierung 
des menschlichen Embryos und der aus ihm 
gewonnenen Stammzellen auch mit Blick auf 
die Tatsache, dass in anderen Ländern, die 
kein Embryonenschutzgesetz haben, nun 
auch die Eispende kommerzialisiert wird und 
die Frauen zu Eizellproduzentinnen werden? 
Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach das 
Patentrecht und die Möglichkeit, Patent-
schutz für diese Grundlagenforschung an-
zumelden? Welche Auswirkungen hat das 
auf die Forschungsfreiheit selber?  

Sachverständiger Prof. Dr. Christian 
Hillgruber (Universität Bonn): Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft beklagt die Ein-
schränkungen selbstverständlich. Herr 
Schöler und auch andere Sachverständige 
haben das ebenfalls getan. Nach meiner 
Überzeugung, die sich allerdings deutlich von 
der des Kollegen Dabrock unterscheidet, ist 
die Beantwortung der Frage klar: Wenn em-
bryonale Stammzellforschung nur möglich 
ist - das ist jedenfalls gegenwärtig Stand der 
Dinge -, wenn Embryonen dafür getötet wer-
den, dann ist konsequenterweise jeder Ver-
such, aus dieser Tötungshandlung Nutzen zu 
ziehen, unzulässig, weil das der bestehen-
den Pflicht des Staates zur Achtung der 
Menschenwürde widerspricht, und dann darf 
eine solche embryonale Stammzellforschung 
nicht stattfinden. Das ist die notwendige 
Konsequenz. Darin liegt, wie ich bereits aus-
geführt habe - ich darf das noch einmal im 
Hinblick auf die Entgegnung des Kollegen 
Taupitz sagen -, kein Eingriff in die For-
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schungsfreiheit, weil sich diese von vorn-
herein nicht auf die Rechte anderer erstreckt. 
Das ist keine Frage der Abwägung. Die For-
schungsfreiheit geht von vornherein so weit 
nicht. 

Ich teile das Grundanliegen des Stamm-
zellgesetzes. Ich will keinen Zweifel daran 
lassen, dass im Sinne der Formel „näher am 
Grundgesetz“ der Antrag, der hier gestellt 
worden ist und der es bei der derzeitigen 
Rechtslage belassen will, natürlich allemal 
den Anträgen vorzuziehen ist, die den Stich-
tag verlegen oder gar aufheben wollen; denn 
Letzteres würde einen noch verfassungs-
ferneren Zustand und eine wesentlich gravie-
rendere Missachtung der Menschenwürde 
bedeuten.  

Dessen ungeachtet muss ich betonen, 
dass das Stammzellgesetz einen Webfehler, 
einen Strukturfehler hat. Ich habe das schon 
mit Blick auf § 1 des Stammzellgesetzes zu 
verdeutlichen versucht. Ich will es noch ein-
mal anhand von § 4 Abs. 3 klarmachen. Dort 
heißt es:  

Die Genehmigung 

- also die Genehmigung zur Einfuhr und 
Verwendung embryonaler Stammzellen -  

ist zu versagen, wenn die Gewin-
nung der embryonalen Stammzel-
len offensichtlich im Widerspruch zu 
tragenden Grundsätzen der deut-
schen Rechtsordnung erfolgt ist. 

Das ist ein völlig richtiger Satz, der den ordre 
public geltend macht, wenn es um die Frage 
des Imports geht. Aber diese Frage kann 
doch nur mit einem kategorischen Ja beant-
wortet werden. Ja, nach unseren Wertmaß-
stäben, nach unserer Wertentscheidung für 
Menschenwürde und Lebensrecht für jeden 
Menschen, unabhängig von seinem Ent-
wicklungsstadium - das Verfassungsgericht 
hat das übrigens jüngst wieder in der Ent-
scheidung zum Luftsicherheitsgesetz in einer 
nicht zu überbietenden Klarheit formuliert -, 
ist dies schwerstes Unrecht. Dann kommt ein 
merkwürdiger, sibyllinischer Satz 2 in § 4 
Abs. 3, der den Satz 1 konterkariert:  

Die Versagung kann nicht damit 
begründet werden, dass die 
Stammzellen aus menschlichen 
Embryonen gewonnen wurden. 

Dieser Satz müsste korrekt formuliert heißen: 
unter Tötung von Embryonen gewonnen 
wurden. - Da ist die Widersprüchlichkeit aus 

meiner Sicht im Stammzellgesetz. Da sehe 
ich eine Problematik.  

Jetzt zur Frage, wie es sich mit den hoch-
rangigen Forschungszielen verhält. Ich teile 
im Grundansatz die Auffassung von Herrn 
Spaemann. Hochrangigkeit oder Nichthoch-
rangigkeit vermag in keinem Fall die Tötung 
und die anschließende Verwendung embryo-
naler Stammzellen zu rechtfertigen. Wenn 
man sich aber überhaupt einmal auf diese 
Argumentation einlässt, dann scheint es mir 
hochproblematisch zu sein, wenn jetzt ten-
denziell die Verwendung ausgeweitet wird, 
etwa auf die Prüfung der Toxizität von Medi-
kamenten. Ich bin kein medizinischer Ex-
perte. Deshalb habe ich mich bei solchen 
Fragen immer zurückgehalten. Ich würde 
aber vermuten - das scheint naheliegend zu 
sein -, dass dann, wenn man die Toxizität 
von Medikamenten seriös prüfen will, eine 
Reihe von Untersuchungen durchgeführt 
werden müssen und damit insgesamt die 
Verwendung von embryonalen Stammzellen 
ausgedehnt wird. Wahrscheinlich steigt der 
Embryonenverbrauch zu diesem Zweck. Dies 
hielte ich auch vor dem Hintergrund - das 
haben Sie zu Recht betont - des Gesetzes, 
das immerhin „Gesetz zur Sicherstellung des 
Embryonenschutzes im Zusammenhang mit 
Einfuhr und Verwendung menschlicher em-
bryonaler Stammzellen“ heißt, für unzulässig.  

Erlauben Sie mir noch eine kurze Bemer-
kung zu dem, was der Kollege Dabrock ge-
sagt hat. Kompromisse können gut sein, aber 
sie können auch schlecht sein. Aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht muss ich mich zu-
nächst einmal fragen, ob der Kompromiss 
verfassungsgemäß ist oder nicht. Ein verfas-
sungswidriger Kompromiss kann kein guter 
Kompromiss sein. Da gibt es einige Fragen. 
Ich stimme mit Herrn Merkel überein, dass 
wir uns für Ja oder Nein entscheiden müs-
sen. Es hilft nicht weiter, wenn Herr Dabrock 
sagt, er habe auch Sympathie für die Auffas-
sung und halte sie für die richtige, nämlich 
dass ab Fertilisation ein Rechtssubjekt vor-
handen ist, der Embryo, der Menschenwürde 
und Lebensrecht beanspruchen kann, dann 
aber sagt, das sei alles sehr umstritten, man 
könne es auch anders sehen und deshalb 
könne man einen Kompromiss schließen. 
Nein, ich richte das vor allem an Sie als Par-
lamentarier, meine Damen und Herren: Sie 
sind primäre Rechtsanwender unserer Ver-
fassung. Sie können diese Frage nicht 
offenlassen. Sie müssen sie entscheiden. 
Wenn Sie sie so entscheiden, wie ich es für 
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richtig halte, dann führt kein Weg daran vor-
bei, dass hier die Forschungsfreiheit, die, wie 
gesagt, von vornherein so weit nicht geht, 
dahinter zurückstehen muss. Dieser Frage 
kann man einfach nicht ausweichen. 

Ich bin über Herrn Dabrocks schriftliche 
Stellungnahme, die weitgehend theologiefrei 
ist, überrascht gewesen. Es gibt darin nur 
das Bonhoeffer-Zitat. Weiter gibt es keinen 
Hinweis. Der Gottesglaube ist völlig irrele-
vant. Sie haben Bonhoeffer einmal zitiert. Ich 
möchte noch ein Zitat von Bonhoeffer brin-
gen, das aus meiner Sicht für unsere Frage 
und die Frage, die Sie, Herr Dabrock, umge-
trieben hat, wesentlich einschlägiger ist. Es 
geht um die Frage, ob es sich schon um 
menschliches Leben handelt oder nicht. Diet-
rich Bonhoeffer hat darauf eine, wie ich 
denke, ziemlich klare Antwort. Er schreibt 
bezogen auf die Frucht im Mutterleib - natür-
lich konnte er noch nicht über Embryonen in 
vitro sprechen -: 

Die Erörterung der Frage, ob es 
sich hier schon um einen Menschen 
handele oder nicht, 

- das ist die Frage, die Sie, Herr Dabrock, 
umgetrieben hat - 

verwirrt nur die einfache Tatsache, 
dass Gott hier jedenfalls einen 
Menschen schaffen wollte und dass 
diesem werdenden Menschen vor-
sätzlich das Leben genommen wor-
den ist. 

Das scheint mir eine wirklich einschlägige 
und sehr eindeutige theologische Aussage 
zu sein, die aus meiner Sicht hilfreicher als 
die von Herrn Dabrock vorgestellte Ethik des 
Kompromisses gewesen wäre.  

Noch eine letzte Bemerkung: Herr Taupitz 
hat darauf abgestellt, die Gametenspender 
hätten zugestimmt. Ich bitte Sie: Eltern - 
darum geht es - haben ein Elternrecht, näm-
lich das zur Fürsorge, aber kein selbstherr-
liches Verfügungsrecht über ihre Nachkom-
menschaft. Sie können ihre Zustimmung zu 
Heileingriffen geben, um die Gesundheit 
ihres Kindes zu erhalten; sie haben aber 
nicht das Recht - nicht das mindeste Recht -, 
ihr Kind, den Menschen in seinem embryo-
nalen Stadium, zum Forschungsobjekt zu 
machen. Diese Selbstherrlichkeit haben sie 
nicht. Wir haben es also mit einer Verfügung 
von Nichtberechtigten zu tun, die den Status 
des Embryos in keiner Weise tangieren kann.  

Jörg Tauss (SPD): Frau Vorsitzende, 
darf ich Sie etwas im Zusammenhang mit der 
Geschäftsleitung fragen? 

Vorsitzende Ulla Burchardt: Gerne. 

Jörg Tauss (SPD): Es war so, dass hier 
ungefragt sehr intensiv auf Herrn Dabrock 
eingegangen wurde. Sollte Herr Dabrock 
nicht die Möglichkeit haben, kurz zu antwor-
ten? 

(Zuruf der Abg. Priska Hinz (Her-
born) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)) 

Vorsitzende Ulla Burchardt: Herr Kol-
lege, wer die Anhörung von Beginn an ver-
folgt hat, wird festgestellt haben, dass Sach-
verständige sehr umfangreich die Gelegen-
heit genutzt haben, nicht nur auf die Fragen 
der Abgeordneten zu antworten, sondern 
auch auf andere hier anwesende Sachver-
ständige Bezug zu nehmen. Insofern möchte 
ich zu der jetzt schon fortgeschrittenen 
Stunde nicht von dem Verfahren abweichen, 
dass wir nicht auf Einzelne eingehen. Sie 
erinnern sich an die Kontroverse zwischen 
den Herren McGuckin und Schöler. Wenn wir 
das jetzt zulassen, gibt es eine Schwierigkeit.  

Wir haben im Moment folgende Situation: 
Wir sind gut in der Zeit. Es ist jetzt noch der 
Kollege Seifert zu uns gestoßen, der sich in 
die Gruppe der „Unentschiedenen“ eingereiht 
hat. Ich mache folgenden Vorschlag: Wenn 
wir die sechste Runde beendet haben, be-
kommen Sie die Gelegenheit, Ihre Frage zu 
stellen. Wir hätten dann die Chance, zu einer 
siebten, nicht weiter unterteilten Runde zu 
kommen. In dieser Runde könnten alle, die 
der Meinung sind, dass einer ihrer Sachver-
ständigen noch zu irgendetwas Stellung 
nehmen sollte, die Gelegenheit bekommen, 
eine konkrete, kurze Frage zu stellen.  

(Jörg Tauss (SPD): Vielen Dank!) 

Wenn Sie damit einverstanden sind, würde 
ich das in der letzten Runde unterbringen. 
Dann können alle von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, ihrem Sachverständigen 
den Ball zuzuspielen. 

Sachverständige Prof. Dr. Regine Kol-
lek (Universität Hamburg): Frau Knoche hat 
die Patentierung und Kommerzialisierung 
von embryonalen Stammzellen und die 
Kommerzialisierung der Eizellspende ange-
sprochen. Dazu habe ich vorhin schon eini-
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ges ausgeführt. Grundsätzlich ist zur Kom-
merzialisierung der Eizellspende zu sagen, 
dass sie in der Tat Probleme mit sich bringt. 
Wenn Anreize für die Eizellspende gesetzt 
werden, dann  - das haben wir an verschie-
denen Stellen schon gesehen - gibt es pro-
blematische Entwicklungen. Ich möchte an 
Zwangssituationen erinnern und daran, wie 
sie entstehen können. Letztlich war alles 
gefälscht, was Herr Hwang im Rahmen sei-
ner Klonforschung in Korea gemacht hat. Er 
hat seine Mitarbeiterinnen nicht auf kommer-
zielle, dafür aber auf andere Weise gedrängt, 
Eizellen für seine Forschung zu spenden. 
Dies ist vielleicht nur die Spitze des Eisber-
ges.  

Für die Stammzell- und Klonforschung 
braucht man Eizellen und Embryonen. Um 
immer sicher zu sein, dass die Praxis ethisch 
und sozial sauber ist, bedarf es möglicher-
weise sehr viel mehr Einblick, als unsere 
Stammzellkommission in Deutschland, die 
solche Anträge prüft, haben kann. Damit 
möchte ich aber nicht deren Arbeit infrage 
stellen. 

Zur Frage der Patentierung von Stamm-
zellen: In der europäischen Patentrichtlinie ist 
laut der Ordre-public- oder der Gute-Sitten-
Klausel die Patentierung von Stammzellen 
verboten. Dies gilt ebenso für die Herstellung 
von menschlichen Embryonen zu kommer-
ziellen oder industriellen Zwecken.  

Allerdings hat die Patentrichtlinie gewisse 
Lücken und bietet Interpretationsspielräume. 
Dies hat dazu geführt, dass zwei Patent-
anträge vom Europäischen Patentamt ur-
sprünglich genehmigt worden sind - unter 
anderem ein Antrag von Herrn Brüstle. Da-
gegen ist von Greenpeace Einspruch erho-
ben worden. Daraufhin hat das Europäische 
Patentamt dieses Patent eingeschränkt, wo-
gegen dann Herr Brüstle Einspruch erhoben 
hat. Diese Sache ist also nicht entschieden, 
und wir wissen auch nicht, in welche Rich-
tung sie sich entwickelt.  

Es hat sich gezeigt, dass das Europäi-
sche Patentamt mittlerweile sehr kritisch 
geworden ist und die Sensibilisierung in der 
Öffentlichkeit wahrnimmt. Im Patentamt und 
im Patentgericht gibt es derzeit sehr viele 
Anhörungen, um herauszufinden, wie man 
die Ordre-public-Klausel im Hinblick auf 
diese Forschung interpretieren muss.  

Das heißt aber nicht, dass überall auf der 
Welt ähnlich vorgegangen wird. In den USA 
ist die Situation ganz anders. Dort gibt es 
weder eine solch restriktive Politik des Pa-

tentamtes, noch gibt es eine Ordre-public-
Klausel. Es kann also sehr viel patentiert 
werden. Es können embryonale Stammzellen 
patentiert werden. Wenn ich richtig informiert 
bin, gibt es auch schon über 800 Patente auf 
die Herstellung von embryonalen Stammzel-
len bzw. davon abgeleiteten Zellen, also 
Verfahren, bei denen neuronale oder andere 
Vorläuferzellen erzeugt werden, Stammzel-
len kultiviert werden usw. Das schließt die im 
Rahmen solcher Verfahren hergestellten 
embryonalen Stammzellen ein.  

In den USA gibt es zahlreiche Patent -
auseinandersetzungen, die für die Forscher 
eine sehr große Rechtsunsicherheit beinhal-
ten. Das ist vielleicht einer der Gründe dafür, 
dass viele der tatsächlich existierenden 
Stammzellen auf der Welt de facto gar nicht 
verfügbar sind. Wenn man sich die entspre-
chenden Register anschaut, erkennt man, 
dass Stammzellen aufgrund der komplizier-
ten Material Transfer Agreements - diese 
sind notwendig, damit Forscher mit solchen 
Stammzellen arbeiten können - letztlich gar 
nicht für die Forschung verfügbar sind, weil 
sie mit Patentansprüchen belegt sind. Es ist 
dann entweder teuer oder schwierig, an ih-
nen weiterzuforschen und mithilfe der ge-
wonnenen Erkenntnisse neue Medikamente 
zu entwickeln.  

Das wäre die kommerzielle Anwendung. 
Dann greift auch das Patent, welches zwar 
meist eine Freiklausel für die Forschung be-
inhaltet, aber nicht für die kommerzielle Ver-
wendung der Forschungsergebnisse. Das 
Ziel ist es aber gerade, Therapien zu ent-
wickeln oder therapienahe Forschung mit 
diesen Stammzellen zu betreiben und viel-
leicht auch Medikamente zu entwickeln, ent-
weder embryonale Stammzellen und später 
auch adulte Stammzellen so zu verändern, 
zu stimulieren und zu kontrollieren, dass sie 
für den therapeutischen Einsatz geeignet 
sind.  

Stammzellpatentierung stellt in den USA 
ein Hindernis für die Forschung dar. Selbst in 
Europa haben sich Forscher gegen die Pa-
tentierung von Stammzellen ausgesprochen - 
ich weiß nicht, ob einige der hier Anwesen-
den der ursprünglichen Initiative in Deutsch-
land angehört haben -, weil diese Gefahr 
schon absehbar war.  

Wenn man sich weiter mit der Kommer-
zialisierung befasst, stellt man fest, dass zum 
Teil daran gedacht wird, Stammzellen nicht 
nur direkt für die therapeutische Anwendung 
weiterzuentwickeln, sondern auch Test-
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systeme für toxische Substanzen oder Medi-
kamente zu entwickeln. Dies ist schon viel-
fach erwähnt worden; Herr McGuckin hat es 
kritisch hinterfragt.  

Trotzdem gibt es den Gedanken, dass 
embryonale Stammzellen als Testsystem für 
teratogene oder möglicherweise embryo-
schädliche Substanzen dienen können. 
Durch ein solches Vorgehen - das ist auch 
gesagt worden - hätte der Contergan-Skan-
dal vielleicht vermieden werden können.  

Eine Nebenbemerkung: Contergan hat 
verhindert, dass sich die menschlichen Ex-
tremitäten ausbilden. Wenn man so etwas an 
embryonalen Stammzellen testen wollte, 
dann müsste man diese embryonalen 
Stammzellen zu etwas älteren Embryonen 
heranwachsen lassen, um die Extremitäten-
anlagen und deren Störung zu beobachten. 
Ob das ethisch verantwortlich ist, ist noch 
eine ganz andere Frage. 

Zurück zu den Testsystemen. Wenn man 
embryonale Stammzellen tatsächlich als 
Testsysteme für Medikamente, Kosmetika 
oder andere Chemikalien benutzen möchte, 
dann muss man die Testsysteme weit über 
die Grundlagenforschung hinaus entwickeln. 
Man muss daraus standardisierte, ubiquitär 
einsetzbare Testsysteme machen. Diese 
müssen zugelassen sein, damit sie nach 
klinischen oder auch vorklinischen Tests 
Gültigkeit und Aussagekraft haben und die 
Ergebnisse überall vergleichbar sind.  

Man kann also nicht einfach irgendeine 
Stammzellkultur einsetzen, sondern es muss 
ein vollentwickeltes Testsystem sein. Das ist 
aufwendig. Damit das realisiert wird, braucht 
man finanzielle Anreize. Das heißt: Niemand 
wird ein solches Testsystem entwickeln, 
wenn er nicht auch kommerzielle Interessen 
vertritt. Deshalb sind die Entwicklung em-
bryonaler Stammzellen für solche toxikologi-
schen Testsysteme und die Kommerzialisie-
rung praktisch nicht voneinander zu trennen.  

In diesem Zusammenhang hat die Euro-
päische Gruppe für Ethik in ihrer am 12. Juli 
2007 veröffentlichten Stellungnahme zur 
ethischen Bewertung der durch das 7. For-
schungsrahmenprogramm geförderten Pro-
jekte auch auf die ethischen Probleme der 
Kommerzialisierung von embryonalen 
Stammzellen hingewiesen. Sie hat die Auf-
fassung vertreten, dass die Kommerzialisie-
rung embryonaler Stammzellen und davon 
abgeleiteter Anwendungen dem Respekt vor 
der Menschenwürde nicht gerecht werden. 
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die 

Stammzellen für Toxizitätstests oder auch als 
Ersatz für Tierversuche eingesetzt werden.  

Es ist davon auszugehen, dass es zu 
Konflikten zwischen wirtschaftlichen Zielen 
einerseits und der Befolgung ethischer Stan-
dards andererseits kommt, wenn sich Paten-
tierung und Kommerzialisierung etablieren. 
Ich bin davon überzeugt, dass für Toxizitäts-
tests - das hat auch Herr McGuckin deutlich 
gemacht - veritable Alternativen zur Verfü-
gung stehen: nicht nur Zellen von Tieren, 
sondern auch Stammzellen aus der Leber 
und aus anderen Systemen. Daher ist die 
Entwicklung solcher Toxizitätstests mit dem 
Stammzellgesetz in gar keiner Weise verein-
bar. 

Vorsitzende Ulla Burchardt:  Damit sind 
wir bei der Gruppe „Flach“. 

Cornelia Pieper (FDP): Ich habe zwei 
Fragen an Herrn Professor Merkel. 

Als Erstes möchte ich Sie bitten, Herr 
Merkel, uns den Unterschied im rechtlichen 
Status von Embryos und Stammzelllinien 
noch einmal deutlich zu erklären, weil in den 
Antworten einiges vermischt worden ist. 
Vielleicht können Sie in diesem Zusammen-
hang auch die Rechtslage in anderen euro-
päischen Staaten darstellen. 

Als Zweites möchte ich auf das von Herrn 
Professor Taupitz Gesagte zurückkommen. 
Es geht mir um Ihre Erklärung, Herr Profes-
sor Taupitz, wie sich der Grad der Ein-
schränkung der Forschungsfreiheit dadurch 
verändert, dass die zur Verfügung stehenden 
Linien immer älter werden. Herr Merkel, führt 
das Stammzellimportgesetz - so möchte ich 
es einmal nennen - nicht mehr oder weniger 
in Richtung Forschungsverbot statt in Rich-
tung Forschungsfreiheit? Anders formuliert: 
Welche Konsequenzen müssten wir als Ge-
setzgeber aus der heutigen Diskussion, aus 
den unterschiedlichen Auffassungen der 
Stammzellforscher ziehen? 

Sachverständiger Prof. Dr. Reinhard 
Merkel (Universität Hamburg): Zur ersten 
Frage, also der Frage sozusagen nach dem 
Profil des Unterschieds zwischen Stammzell-
linien und Embryonen. Auf der Hand liegt 
natürlich, dass Stammzelllinien von nieman-
dem ernsthaft als Inhaber subjektiver Grund-
rechte angesehen werden; bei Embryonen 
wird darüber gestritten. Herr Hillgruber hat in 
beredten Worten dargestellt, wohin es führt, 
wenn man die Position konsequent durch-
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hält, die er vertritt - der Embryo habe die 
gleichen Grundrechte wie die hier im Raum 
Anwesenden -, etwa zum Postulat der Ver-
fassungswidrigkeit der postmortalen Organ-
spende und damit zum Verbot derselben. Er 
vertritt die Auffassung: Obwohl es im 
Stammzellgesetz um Stammzelllinien, also 
nicht um Rechtssubjekte, geht, sind die 
Rechte von Rechtssubjekten unmittelbar 
betroffen, nämlich die der Embryonen, aus 
denen die Stammzelllinien stammen.  

Herr Hillgruber, Sie nennen zwei Argu-
mente. Das gibt mir Gelegenheit, den Unter-
schied, nach dem ich gefragt worden bin, 
noch einmal scharf zu profilieren. 

Das erste Argument ist das der Men-
schenwürde, der postmortalen Würde. Wenn 
Sie das ernst nehmen, dass es sich bei der 
postmortalen Würde, die natürlich zum recht-
lichen Schutz etwa postmortaler Persönlich-
keitsrechte führen kann, um genau das glei-
che Grundrecht handelt wie bei Ihrer und 
meiner Würde, nämlich unmittelbar aus Art. 1 
des Grundgesetzes, dann dürfen Sie auch 
keinerlei Abwägungen im Umgang mit Lei-
chen zulassen. Sie müssen bei der Frage 
beginnen, ob das, was der Leiche, die man in 
einem Gletscher im Ötztal gefunden hat, dem 
sogenannten Ötzi, angetan wurde, nicht 
eigentlich eine Menschenwürdeverletzung 
ist, und Sie müssen kommen bis zu der 
Frage, ob unsere Rechtsnormen Bestand 
haben können, die eine Autopsie vorschrei-
ben, wenn nur der leiseste Verdacht einer 
Unregelmäßigkeit bei einem Todesfall auf-
taucht, egal ob es sich der Verstorbene tes-
tamentarisch oder sonst wie verbeten hat, 
nach seinem Tod aufgeschnitten zu werden. 
All diese Dinge sind nach Ihrer Position 
kategorisch einer Abwägung nicht zugänglich 
und für verboten zu erklären. Das ist nicht 
der Standpunkt unserer Rechtsordnung. 

Ich bewundere als sozusagen passio-
nierter Logiker die Konsistenz, mit der Sie 
Ihre Position durchhalten. Das ist nicht die 
Position unserer Rechtsordnung. Sie des-
avouieren in Wahrheit nicht nur Ihre Prämis-
sen, die zu bizarren Ergebnissen führen, 
sondern Sie desavouieren mit solchen Pos-
tulaten die fundamentalen Normen der Ver-
fassung selbst. Wenn man die Rechte aus 
den Fundamentalnormen wie Art. 1 und 
Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes - Men-
schenwürde und Grundrecht auf Leben - 
freigiebig allen möglichen Entitäten und Si-
tuationen zuschreibt und sehenden Auges in 
Kauf nimmt, dass die Rechtsordnung nach-

her sämtliche Hintertüren öffnet, um die dar-
aus zu ziehenden Konsequenzen - das geht 
von der Frage des Schwangerschaftsab-
bruchs bis hin zu den Beispielen, die ich 
schon genannt habe - zu vermeiden, dann 
diskreditiert man die fundamentalen Normen 
der Verfassung selbst. 

Ich fürchte, ich bin ein besserer Schützer 
der Menschenwürde, wenn ich sage: Lassen 
Sie uns ehrlich damit umgehen und eben 
nicht flunkern! Das Flunkern desavouiert 
diese fundamentalen Normen der Verfas-
sung. Es geht um embryonale Stammzellen, 
nicht um Embryonen! 

Als Zweites nennen Sie den Schutz des 
Körpers und sprechen von Körperverletzung. 
Sie sagen, Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes 
sei bei der Verwendung von embryonalen 
Stammzellen einschlägig. Um ehrlich zu sein: 
Das ist innerhalb der Rechtsordnung 
schlechterdings nicht konsensfähig. Ich habe 
noch niemals von jemandem gehört, an To-
ten könne eine Körperverletzung begangen 
werden. So etwas wie eine Leichenschän-
dung ist strafbar; aber eine Körperverletzung 
kann man bei pränatalem Leben nicht einmal 
an lebenden Embryonen begehen, die zur 
Austragung und zur Geburt bestimmt sind. 
Die pränatale Schädigung in vivo durch die 
Mutter und selbst die vorsätzliche Schädi-
gung durch Alkohol- und Drogenkonsum sind 
straflos. Es ist eine eindeutige Entscheidung 
unserer Rechtsordnung, nicht einmal das 
wirkliche pränatale Leben durch die Schaf-
fung eines Tatbestandes der Körperverlet-
zung zu schützen, geschweige denn Em-
bryonen, die überhaupt nicht mehr am Leben 
sind. Sie haben da tatsächlich eine bizarre 
Position. 

Daraus folgt, dass Sie damit die For-
schungsfreiheit nicht einschränken können. 
Ihre Bemerkung, dass die Forschungsfreiheit 
immanente Schranken hat und an den 
Rechten anderer endet, ist vollkommen rich-
tig. Aber ich frage mich und Sie: Wer hat das 
denn jemals bezweifelt? 

Was Sie bei toten Embryonen als aktuelle 
Grundrechtsverletzungen, offenbar bei ak-
tuell vorhandenen Grundrechtsträgern, gel-
tend machen, ist nicht haltbar. Herr Ta upitz 
hat mit Recht gesagt, dass Sie damit eine 
singuläre Position in der deutschen Verfas-
sungsrechtslandschaft vertreten. Die mögen 
Sie vertreten; überzeugend ist sie nicht. 

Zum Zweiten bin ich gefragt worden, 
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ob 
es nicht auf ein Forschungsverbot hinaus-
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läuft, wenn man auf der Grundlage dieser 
Argumente, die nicht plausibel zu machen 
sind, mit der strikten Stichtagsregelung aus-
schließt, dass Stammzelllinien, die nach dem 
1. Januar 2002 erzeugt worden sind, zur 
Forschung in Deutschland verwendet werden 
können. Ja, das läuft natürlich de facto auf 
ein Forschungsverbot hinaus.  

Sie haben mit den anwesenden Naturwis-
senschaftlern intensiv die Frage diskutiert, ob 
die embryonale Stammzellforschung eigent-
lich noch erforderlich ist. Ich habe mich bei-
läufig gefragt, was den Gesetzgeber die in-
ternen Debatten der Naturwissenschaftler 
angehen. Sie gehen den Gesetzgeber nur 
etwas an, soweit es um das Kriterium der 
Erforderlichkeit geht. Wenn eine ethisch 
problematische und umstrittene Forschung 
nicht erforderlich ist, weil ihre Funktionen 
vollständig von einer anderen Forschung 
übernommen werden können, die ethisch 
unumstritten ist, dann ist die erstere nicht 
zuzulassen; darüber sind wir alle uns ver-
mutlich einig. Aber der Gesetzgeber darf sich 
doch keinesfalls in die internen Streitereien 
der Naturwissenschaftler einmischen und 
sozusagen entscheiden nach dem Motto: Wir 
als Gesetzgeber beziehen Stellung, ob die 
eine Partei oder die andere Partei recht hat.  

Was Herr McGuckin hier vorgetragen hat, 
ist alles andere als konsensfähig. Das haben 
Sie an dem Widerspruch von Herrn Schöler 
gemerkt. Manches davon ist im Übrigen 
ebenfalls bizarr. Die Prognose von Herrn 
McGuckin, dass in den nächsten 50 Jahren 
aus der embryonalen Stammzellforschung 
keinerlei therapeutische Anwendung ent-
stehen wird, ist von einer erstaunlichen Un-
erschrockenheit, um nicht zu sagen: Naivität. 
Für den Zeitraum von einem halben Jahr-
hundert solche Prognosen zu treffen, ist 
schlechterdings nicht möglich. Das heißt für 
Sie als Gesetzgeber, dass Sie sich auf so 
etwas nicht stützen können. Sie können 
keine eindeutig herrschende Meinung unter 
den Stammzellforschern ausmachen, was 
die Frage angeht, ob die embryonale 
Stammzellforschung entbehrlich geworden 
ist und keine plausiblen Ziele mehr verfolgt. 
Wenn das aber so ist, dann sollten Sie an-
erkennen, dass das Grundrecht der For-
schungsfreiheit Sie verpflichtet, sich von so 
etwas fernzuhalten und solche „Das ist nicht 
mehr erforderlich“-Thesen nicht zu überneh-
men. Nach meinem Eindruck sagt sogar eine 
Mehrheit der Stammzellforscher: Wir brau-
chen die embryonale Stammzellforschung 

nach wie vor, um die Ziele, die damit verfolgt 
werden, zu erreichen. - Der Gesetzgeber hat 
sich dann sub specie der Forschungsfreiheit 
mit der Entscheidung, ob diese Forschung 
noch erforderlich ist oder nicht, zurückzuhal-
ten. 

Vorsitzende Ulla Burchardt: Nun geht 
das Fragerecht an die Gruppe „Hüppe“. 

Maria Eichhorn (CDU/CSU): Ich habe 
eine Frage an Professor Hillgruber. - Es wird 
immer wieder auf das Risiko für deutsche 
Forscher hingewiesen, sich bei internationa-
len Kooperationen im Bereich der Stamm-
zellforschung nach § 13 des Stammzell-
gesetzes strafbar zu machen. Das gilt insbe-
sondere für Amtsträger oder im öffentlichen 
Dienst beschäftigte Forscher. Wie bewerten 
Sie die Strafrechtsregelung im Stammzell-
gesetz? Sehen Sie gegebenenfalls Bedarf, 
diese zu ändern? 

Dr. Stephan Eisel (CDU/CSU): Meine 
Frage richtet sich an Professor Spaemann. - 
Es ist immer wieder das Argument zu hören, 
dass unabhängig von Regelungen in 
Deutschland Forschungsfortschritte im Aus-
land entstehen könnten, wir die Ergebnisse 
in Deutschland nutzen könnten und deswe-
gen eine nationale Regelung nicht erforder-
lich sei. Was halten Sie von diesem Argu-
ment? Was halten Sie von dem Argument, 
dass wir gar nicht in der Pflicht seien, die 
Grundwerte und ethischen Grundvorausset-
zungen des Grundgesetzes, nämlich die 
Einschränkung der Forschungsfreiheit durch 
Art. 1 des Grundgesetzes, auch im inter-
nationalen Bereich durchzusetzen? Reicht es 
also, sich auf die nationale Diskussion zu 
beschränken, oder haben wir dazu einen 
Auftrag, das, was wir national für richtig hal-
ten, auch international durchzusetzen? 

Sachverständiger Prof. Dr. Christian 
Hillgruber (Universität Bonn): Die Vorschrift 
des § 13 des Stammzellgesetzes wirft in der 
Tat einige Fragen auf und hat zu Unklar-
heiten geführt. Insofern besteht hier wohl ein 
gewisser Handlungsbedarf. Aber ich will 
gleich offen sagen: Damit ist nicht präjudi-
ziert, in welcher Richtung Handlungsbedarf 
besteht.  

Zunächst stellt sich die Frage - auch Herr 
Kollege Taupitz, glaube ich, hat sie in seiner 
schriftlichen Stellungnahme aufgeworfen -, 
ob denn das Stammzellgesetz gerade in 
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seiner Strafbestimmung des § 13 auch die 
Verwendung embryonaler Stammzellen im 
Ausland erfasst. Ich kann nicht erkennen, 
dass hier anders als im Embryonenschutz-
gesetz der Anwendungsbereich von vorn-
herein auf das Inland beschränkt wäre. Es 
gibt dann bei Forschungskooperationen in 
der Tat besondere Fragestellungen straf-
rechtlicher Art. Hier besteht aus meiner Sicht 
also Klärungsbedarf. Wegen des Grundsat-
zes „nulla poena sine lege“, also des Grund-
satzes der strafrechtlichen Bestimmtheit, 
muss man sich klar darüber werden, welche 
Tatbestände strafbewehrt sein sollen und 
welche nicht. Damit ist aber nicht die Antwort 
auf die Frage präjudiziert, ob tatsächlich ent-
kriminalisiert werden muss. 

Ausgangspunkt ist meines Erachtens Fol-
gender: Die Strafbarkeit der Verwendung im 
Ausland, die nicht unseren Maßstäben ent-
spricht, ist verfassungskonform; umgekehrt 
wäre die Aufhebung dieser Strafbarkeit nicht 
verfassungswidrig. Ich sprach eben von dem 
strikten Achtungsanspruch, den auch der tote 
Embryo geltend machen kann und der seiner 
Vernutzung entgegensteht. Das präjudiziert 
aber nicht zwingend, im Sinne einer Straf-
barkeitspflicht, dass man diesen Tatbestand, 
sofern er im Ausland verwirklicht wird, unter 
Strafe stellt.  

Bei der Frage, ob man hier Strafbarkeit, 
soweit sie denn besteht, aufhebt, sollte man 
sich darüber klar werden, dass hier unter 
Umständen Gleichheitsprobleme entstehen. 
Der deutsche Gesetzgeber muss sich fragen, 
ob es unter dem Gesichtspunkt der Strafwür-
digkeit, die er im Prinzip bejaht hat, einen 
Unterschied macht, je nachdem ob die em-
bryonalen Stammzellen unter Verstoß gegen 
das Stammzellgesetz eingeführt und ver-
wendet werden oder ob diese Verwendung 
im Ausland geschieht. Mir ist prinzipiell nicht 
einsichtig, dass Letzteres weniger strafwür-
dig sein sollte. Im ersten Fall wird das deut-
sche Strafrecht sozusagen durch den In-
landsbezug - die Tat findet im Inland statt - 
herausgefordert. Soweit es um die Beteili-
gung deutscher Stammzellforscher an der 
Verwendung im Ausland geht, wäre das ak-
tive Personalitätsprinzip ebenfalls hinrei-
chender Anknüpfungspunkt für eine Strafbar-
keit. Es will also wohlerwogen sein, ob man 
hier Strafbarkeit aufhebt. 

Ich stimme mit den Kollegen allerdings 
darin überein, dass aus Gründen des straf-
rechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes die in 
der Tat etwas unklare Regelung des § 13 

des Stammzellgesetzes präzisiert werden 
muss, aber, wohlgemerkt, nicht notwendi-
gerweise im Sinne der Aufhebung der Straf-
barkeit.  

Sachverständiger Prof. Dr. Robert 
Spaemann (früher Universität München): Zur 
Strafbarkeit von Aktivitäten deutscher For-
scher im Ausland hat sich Herr Hillgruber 
gerade schon geäußert. Habe ich richtig 
verstanden, dass Sie, Herr Abgeordneter, 
fragen, ob ich es für sinnvoll halte, eine na-
tionale Regelung zu treffen, oder - - Ich habe 
die Alternative nicht ganz verstanden. 

Dr. Stephan Eisel (CDU/CSU): Meine 
Frage war, ob die Annahme, dass die Ergeb-
nisse von Forschungen im Ausland - unter-
stellt, sie seien erfolgreich - in einigen Jahren 
oder Jahrzehnten in Deutschland ohnehin 
genutzt werden würden, uns der Notwendig-
keit enthebt, eine nationale Regelung zu 
treffen, und ob eine nationale Regelung mit 
dem Auftrag verbunden ist, für ihre Durch-
setzung auch international zu sorgen. 

Sachverständiger Prof. Dr. Robert 
Spaemann (früher Universität München): 
„Jedenfalls für ihre Durchsetzung internatio-
nal zu werben“, würde ich sagen. 

Ich möchte zweierlei ansprechen. Das 
Erste hängt auch mit dem zusammen, was 
Herr Schöler vorhin als Frage formulierte: 
Sollen wir uns einbilden, wir wüssten es bes-
ser als andere? - Wenn eine nationale Ge-
setzgebung von der nationalen Gesetz-
gebung anderer abweicht, dann folgt sie den 
Einsichten, die in der Diskussion in den 
Gremien gewonnen worden sind. Man wird 
nicht formulieren: „Wir müssen uns immer 
den anderen anschließen; weil Amerika die 
Todesstrafe hat, müssen auch wir sie einfüh-
ren“, sondern die Auffassung vertreten, dass 
sich die Amerikaner eher uns anschließen 
sollten. Der Hinweis „Andere tun das doch 
auch“ scheint mir ein ganz schlechtes Argu-
ment zu sein, weil das immer eine Spekula-
tion à la baisse ist.  

Zu dem anderen Punkt. Herr Hillgruber 
hat auf Rechten von Toten insistiert. Ich 
würde hier eigentlich etwas anders argumen-
tieren. Weil das offensichtlich strittig ist, 
scheint mir das entscheidende Problem nicht 
zu sein, was man mit toten Embryonen 
macht und ob man das machen darf. Es 
scheint mir wichtig zu sein, dass die eigene 
Praxis für die Tötung von Embryonen nicht 
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ursächlich ist. Es geht auch nicht um den 
Schutz von Stammzellen, sondern es geht 
um den Schutz von Embryonen. Deshalb 
scheint mir die damals getroffene Regelung - 
man hat einmalig einen Stichtag festgelegt - 
noch akzeptabel zu sein. Man wollte aus-
schließen, dass unsere Gesetzgebung auf 
irgendeine Weise für die Tötung von Em-
bryonen ursächlich ist, sei es auch nur durch 
die Aussicht darauf, Embryonen in Deutsch-
land absetzen zu können. Bei einer Ver-
schiebung des Stichtages entfällt das alles. 
Auf eine solche Verschiebung haben manche 
schon gewartet. Wenn einmal verschoben 
wird, ist vollkommen klar, dass immer wieder 
verschoben wird, weil die Argumente diesel-
ben bleiben. Von daher muss man im 
Grunde sagen: Die Verschiebung ist fast 
gleichbedeutend mit der Aufhebung. 

Die Strafbarkeit ist nach meiner Ansicht 
zentral begründet in der Ursächlichkeit. Ver-
schieben wir den Stichtag, wird unsere Pra-
xis ursächlich sein, wenn auch nicht immer 
direkt in dem Sinne, dass Embryonen getötet 
werden, um sie zu verkaufen. Aber es genügt 
schon, dass eine gewisse Alibifunktion bzw. 
eine Gewissensentlastung derer, die das 
machen, vorliegt. Sie können nämlich sagen: 
Wenn wir sie für Forschungszwecke in 
Deutschland hergeben, dann sind sie noch 
zu etwas gut. - Allein das würde für eine Ab-
lehnung reichen. Eine Verschiebung des 
Stichtages ist praktisch identisch mit einer 
Aufhebung dieser Regelung. Darüber müsste 
sich die Gruppe, die das vorschlägt, im Kla-
ren sein. 

Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE): Ich habe 
eine nahezu gleichlautende Frage - zum 
einen bezieht sie sich auf den rechtlichen 
und zum anderen auf den ethischen Aspekt - 
an Herrn Hillgruber und an Herrn Spaemann. 
Wir akzeptieren jetzt gewissermaßen, dass 
Embryonen das Rohmaterial für die For-
schung zum Wohle der Menschheit sind. 
Wäre es nicht sehr leicht möglich, zu argu-
mentieren, dass man das analog auch bei 
einwilligungsunfähigen Menschen, zum Bei-
spiel bei Menschen mit geistiger Behinde-
rung, machen könnte? Teilen Sie meine Be-
fürchtung, dass das eine Art Dominoeffekt 
bewirken könnte? 

Sachverständiger Prof. Dr. Christian 
Hillgruber (Universität Bonn): Ich bin Ihnen 
für diese Frage sehr dankbar. Wir müssen 
das Autonomieprinzip - nichts anderes meint 

die Subjektsqualität - in der Tat zwingend 
hochhalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass 
irgendjemand anderes als der Rechtsgut-
träger selbst über seine körperliche Integrität 
entscheidet. Herr Merkel hat gerade ver-
sucht, dies lächerlich zu machen, indem er 
sagte, der Tote habe noch ein Recht auf 
körperliche Unversehrtheit. Es ist aber falsch, 
sich darüber lächerlich zu machen. Denn ich 
möchte im Wege der Vorausverfügung si-
cherstellen können, was nach meinem Tod 
mit meinem Leichnam geschieht.  

Ich habe erhebliche Zweifel, ob der Hirn-
tod der Tod im verfassungsrechtlich maß-
geblichen Sinne ist. Aber auch wenn man 
unterstellt, es wäre so, dann bliebe immer 
noch das Recht auf körperliche Unversehrt-
heit. Herr Merkel, eine Autopsie ist nicht un-
zulässig; denn sie stellt keine Vernutzung 
dar. Es besteht vielmehr das legitime Anlie-
gen der Strafverfolgungsbehörden, die To-
desumstände aufzuklären und insbesondere 
die Frage zu beantworten, ob es sich um 
einen vorsätzlich herbeigeführten Tod han-
delt, für den jemand strafrechtlich verant-
wortlich ist. Das ist in der Tat ein Eingriff in 
meine körperliche Unversehrtheit, die mir 
auch als toter Mensch noch zusteht.  

Herr Taupitz, dieser Eingriff ist aber auf-
grund des Gesetzesvorbehalts in Art. 2 
Abs. 2 Satz 3 des Grundgesetzes gerecht-
fertigt. Bei einer Autopsie, die ausschließlich 
dem Zweck dient, festzustellen, wie es zu 
dem Tod gekommen ist, liegt keine Verzwe-
ckung oder Vernutzung vor, die ein Angriff 
auf die Menschenwürde wäre. Die Men-
schenwürde ist nicht angetastet und damit 
nicht verletzt. Dass in meine körperliche Un-
versehrtheit eingegriffen wird, ist in diesem 
Falle gerechtfertigt. Aber einen Eingriff bei-
spielsweise zu Forschungszwecken würde 
ich mir verbitten. 

Selbstverständlich halte ich es für verfas -
sungsrechtlich zulässig, dass jeder Einzelne 
gezwungen wird, sich über die Frage Klarheit 
zu verschaffen, ob er zu einer Organspende 
bereit ist oder nicht. Aber aufgrund des Auto-
nomieprinzips kann dies nur der Rechtsgut-
träger selbst bestimmen und niemand ande-
res. Die Angehörigen würden im Falle der 
Organspende in eine unmögliche Situation 
gebracht werden. Wir wissen doch alle, dass 
aus Gründen der Pietät kein Mensch will, 
dass sein nächster Angehöriger sozusagen 
aufgeschnitten wird. Aber es ist eben nicht 
nur ein Pietätsproblem, sondern auch ein 
Rechtsproblem. Es ist eine Frage der Auto-



Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 44 
[53. Sitzung am 03.03.2008] 

 DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST 

nomie. Nichts spricht dafür, das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit dem Toten vorzu-
enthalten. 

Zurück zu Ihrer Frage in Bezug auf die 
Einwilligungsunfähigen. Das ist in der Tat ein 
großes Problem. Ich gebe Ihnen von meinem 
Standpunkt aus die kategorische Antwort: 
Für Einwilligungsunfähige gilt, dass sie nicht 
zur Verfügung stehen. Sie selbst können 
nicht einwilligen, und niemand anderes kann 
für sie einwilligen. Diese Position werden wir 
aber nur beibehalten können, wenn wir das 
Autonomieprinzip strikt aufrechterhalten und 
hier jede Form von Abwägung, die eingeführt 
werden soll, nicht zulassen. Das Autonomie-
prinzip steht nicht zur Disposition. Wenn wir 
in diesem Punkte Lockerungsübungen ma-
chen - da gebe ich Ihnen recht -, wird das 
über kurz oder lang höchst dramatische Fol-
gen für die Situation dieser Menschen haben. 
Sie sind nicht selbstbestimmungsfähig, und 
Fremdbestimmung über sie, sofern sie nicht 
fürsorglicher Natur ist, muss kategorisch 
ausgeschlossen werden. 

Sachverständiger Prof. Dr. Robert 
Spaemann (früher Universität München): Sie 
haben die gleiche Frage an mich gerichtet. 
Da ich nicht unnötigerweise Redezeit bean-
spruchen will, möchte ich nur erklären, dass 
ich dem zustimmen kann, was Herr Hillgru-
ber gesagt hat.  

Vorsitzende Ulla Burchardt: Wir kom-
men damit zu der angekündigten letzten 
Runde. Alle Kollegen haben jetzt Gelegen-
heit, den von ihnen benannten Sachverstän-
digen Fragen zu stellen. Mit Blick auf einen 
Artikel, der heute in der Süddeutschen Zei-
tung erschienen ist, möchte ich allerdings 
feststellen, dass es nicht so ist - dieser Ein-
druck wird in dem Artikel erweckt -, dass die 
Sachverständigen der Abgeordnetengruppe, 
von der sie als Sachverständige benannt 
wurden, nach dem Munde reden. Was ge-
rade in überregionalen und renommierten 
Zeitungen im Moment an Kommentaren ge-
äußert wird, ist unglaublich und sucht sei-
nesgleichen. Wir haben bis jetzt ein faires 
und transparentes Verfahren durchgeführt, 
bei dem sich die Abgeordneten nach ihren 
jeweiligen Positionen organisieren. 

Auch in dieser letzten Runde werden wir 
uns an die getroffenen Spielregeln halten. 

Ich möchte an dieser Stelle noch 
erwähnen, dass Herr Professor Taupitz um 

15.40 Uhr gehen muss. Mögliche Fragen an 
ihn sollten also bald gestellt werden. 

René Röspel (SPD): Ich möchte keinen 
der von uns benannten Sachverständigen 
fragen, sondern Frau Kollek eine Frage stel-
len. Sie schreiben auf Seite 7 Ihrer Stellung-
nahme zu Recht, dass Herr Yamanaka bei 
seinen Erfolgen bezüglich der iPS-Zellen 
Stammzelllinien benutzt hat, die im NIH-Re-
gister aufgeführt waren. Das heißt, Sie sug-
gerieren zu Recht, dass Erkenntnisse aus 
der Forschung an Vorstichtagszellen in die 
Arbeiten von Yamanaka eingeflossen sind. 
Auf der anderen Seite bestätigen Sie mit 
dieser Aussage, dass embryonale Stamm-
zellforschung für die weitere Forschung an 
adulten oder iPS-Zellen zumindest nicht un-
wichtig ist. 

Wenn ich die Arbeiten von Yamanaka 
richtig gelesen habe, dann ist es so, dass er 
in seinen älteren Arbeiten über Mäuse, die 
man durchaus als Grundlage für seine weite-
ren Arbeiten im Humanbereich ansehen 
kann, Veröffentlichungen zitiert, in denen 
Vor- und auch Nachstichtagszellen behandelt 
werden. Ich kann mit gutem Gewissen also 
nicht sagen, dass Erkenntnisse aus der em-
bryonalen Stammzellforschung nicht in die 
Arbeiten geflossen sind, die zu iPS-Zellen 
oder hES-Zellen durchgeführt wurden. 

Gleichzeitig sagt Yamanaka, dessen er-
klärtes Ziel es ist, auf die embryonale 
Stammzellforschung verzichten zu können, 
dass für eine Übergangszeit embryonale 
Stammzellforschung unverzichtbar und not-
wendig sei. Deswegen geht meine Frage an 
Sie, Frau Kollek, wie man Yamanaka als 
Kronzeugen für die Erfolge der Forschung, 
die ohne embryonale Stammzellen aus-
kommt, nehmen kann. Nach den Zitaten, die 
ich in den letzten Monaten gelesen habe, 
hält er die embryonale Stammzellforschung 
zumindest für notwendig. 

Ilse Aigner (CDU/CSU): Meine erste 
Frage geht an Professor Wiestler. Es wird 
gesagt, dass man die embryonale Stamm-
zellforschung nicht mehr braucht, weil sich 
bisher keine klinischen Studien ergeben ha-
ben. Sehen Sie außer der direkten therapeu-
tischen Anwendung wie Transplantation an-
dere Gründe für die embryonale Stammzell-
forschung? 

Meine zweite Frage geht an Professor 
Hilpert. Die katholische Kirche ist sehr kon-
sistent in ihrer Argumentation. Sowohl die 
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künstliche Befruchtung als auch alle anderen 
Eingriffe werden abgelehnt. Aber einzelne 
Personen haben durchaus widersprüchliche 
ethische Haltungen. Diese Widersprüchlich-
keit spiegelt sich auch bei uns wider, was die 
Regelungen zur Abtreibung und die Haltung 
zur Stammzellforschung betrifft. Wie kann es 
sein, dass jemand den Lebensschutz bei der 
embryonalen Stammzellforschung sehr 
nachdrücklich betont, auf der anderen Seite 
in Sachen Abtreibung aber eine vollkommen 
andere Haltung einnimmt? 

Jörg Tauss (SPD): Ich habe eine Frage 
an Herrn Dabrock. Die juristischen Sachver-
halte sind insbesondere nach Ihren Stellung-
nahmen und denen von Herrn Merkel sehr 
klar geworden. Sie haben die Ausführungen 
von Herrn Hillgruber auf meine Intervention 
hin gehört. Ich möchte Sie darum bitten, da-
rauf noch kurz einzugehen. 

Dr. Petra Sitte  (DIE LINKE): Meine Frage 
richtet sich an Herrn Professor Taupitz. In 
diesem Land wie auch in anderen Staaten 
gibt es Wertegemeinschaften auf Basis ver-
schiedener Wertekonzeptionen. Wir sehen 
das auch an der heutigen Debatte. Wie sollte 
der plurale, säkulare Rechtsstaat im Rahmen 
der Änderung der Stammzellgesetzgebung 
mit dieser Problematik umgehen? Was ist 
Ihre Empfehlung dazu? 

Sachverständiger Prof. Dr. Jochen 
Taupitz (Universität Mannheim): Der plurale, 
säkulare Staat darf sich selbstverständlich 
nicht auf die Seite einer theologischen Rich-
tung schlagen. Wenn verschiedene Rechts-
güter und Werte gegeneinanderstehen, dann 
muss er versuchen, diese in einen schonen-
den Ausgleich zu bringen. Der Streit dreht 
sich natürlich um die Frage, welche Rechts-
güter und welche Werte hier im Spiele sind. 
Der säkulare Staat darf jedenfalls nicht etwas 
gebieten, was einem Menschen aufgrund 
seiner ethischen, moralischen Überzeugung, 
seiner Glaubenshaltung und seines Gewis-
sens verboten ist. Er darf aber auch nichts 
verbieten, was einem Menschen von seinem 
Gewissen geboten wird. Aber um diese bei-
den Grenzen geht es in der heutigen Debatte 
um das Stammzellgesetz nicht. Diese Gefah-
ren stehen hier gewissermaßen nicht im 
Raum. Ich sage noch einmal: Hier muss es 
einen schonenden Ausgleich geben. 

Ich wundere mich diesbezüglich über 
Herrn Hillgruber. Herr Merkel hat vorhin lo-

bend gesagt, seine Argumentation sei kon-
sistent. Aber in seinem letzten Diskussions-
beitrag hat er gezeigt, dass seine Haltung 
keineswegs konsistent ist. Er hat das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit ins Spiel ge-
bracht, hat aber hinzugefügt, das dürfe durch 
den Gesetzgeber eingeschränkt werden. Da 
haben Sie also mit anderen Worten Ihre 
Spielwiese, soweit es um das Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit bei Embryonen geht, 
wenn man es denn überhaupt anerkennt, 
was ich nicht tue.  

Inkonsistent ist auch, dass er vorhin noch 
die postmortale Menschenwürde ins Spiel 
gebracht hat, auf die Herr Merkel eingegan-
gen ist. Wenn man die postmortale Men-
schenwürde anerkennt - was gegen unsere 
Auffassung ist -, dann ist kein Abwägen mehr 
möglich, und dann kann man keine Differen-
zierung wie Herr Hillgruber machen. Man 
kann also nicht sagen, dass im Rahmen der 
Strafverfolgung die Menschenwürde ange-
tastet werden darf und gegebenenfalls gegen 
den Willen des verstorbenen Menschen eine 
Obduktion stattfinden kann, aber für For-
schungszwecke und für andere hochrangige 
Ziele ein Eingriff in die postmortale Men-
schenwürde nicht erfolgen darf. Diese von 
ihm vorgenommene Abwägung dürfte von 
seinem Standpunkt aus eigentlich nicht er-
laubt sein. Wenn man die postmortale Men-
schenwürde ins Spiel bringt - was ich nicht 
für richtig halte -, dann ist die Sache sozu-
sagen gegessen; denn dann darf nichts ge-
schehen, also auch keine Obduktion im 
Rahmen der Strafverfolgung. Dass Strafver-
folgungsinteressen per se höher anzusiedeln 
sind als Forschungsinteressen, das kann 
man nicht behaupten. 

Im Übrigen geht es bei dieser Debatte - 
da komme ich noch einmal auf den säkularen 
Staat zurück - keineswegs um eine Spekula-
tion à la baisse, wie Herr Spaemann es ge-
sagt hat. Es ist nicht so, dass alles den Bach 
heruntergeht und dass der nächste Schritt 
vorprogrammiert ist, wenn man die Tür ein 
bisschen weiter öffnen würde. Diese Auffas-
sung ist ein Affront gegenüber den verant-
wortungsvollen Parlamentariern in unserem 
Staat, die sich in fünf oder zehn Jahren, 
wenn möglicherweise wieder Druck aus der 
Wissenschaft kommt, die Frage stellen müs-
sen, ob sie diesem Druck nachgeben sollten 
oder ob sie die Grenze so geschlossen hal-
ten sollten, wie es früher beschlossen wurde. 
Der verantwortungsvolle Gesetzgeber hat die 
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Maßstäbe zu setzen und die Grenzen festzu-
schreiben. 

Im Übrigen ist es nicht so - das gilt auch 
für den internationalen Rechtsvergleich -, 
dass alles immer liberaler wird. Es gab früher 
Staaten, in denen die Folter zugelassen war. 
Auch in Deutschland war dies viele Jahrhun-
derte lang der Fall. Dann hat sich aber ir-
gendwo auf der Welt der Gedanke durchge-
setzt, dass Folter die Menschenrechtsverlet-
zung ist. Die Staaten waren gut beraten, 
dass sie sich umgeschaut und sich die Frage 
gestellt haben, warum es andere Länder 
anders machen und ob die eigene Position 
noch die richtige ist. Es kann sein, dass die 
ethischen Maßstäbe strenger werden. Wir 
haben heute in unserer Gesellschaft einen 
sehr großen Persönlichkeitsschutz und einen 
sehr großen Datenschutz. Wir haben eine 
Ausweitung der Schweigepflicht für viele Be-
rufe. Es gibt also eine Anhebung des ethi-
schen Standards. Für manche geht es in 
anderer Hinsicht auf der ethischen Leiter 
herunter. Das sind die Wandlungen, die sich 
weltweit vollziehen. Davon muss man Kennt-
nis nehmen und sich immer selbst fragen, ob 
die eigene Position noch die richtige ist. 

Ich wundere mich, welche Heilserwartun-
gen an das Stammzellgesetz gestellt werden. 
Jetzt soll die Kommerzialisierung bezogen 
auf das Gewebe durch das Stammzellgesetz 
weltweit im Zaum gehalten werden. Wir ha-
ben in Deutschland kein Verbot der kommer-
ziellen Eizellspende für Forschungszwecke. 
Im Transplantationsgesetz gibt es ein Kom-
merzialisierungsverbot. Aber dieses Verbot 
betrifft nur Organe und Gewebe, die für die 
Heilbehandlung eines anderen Menschen 
bestimmt sind. Jetzt soll das Stammzell-
gesetz dazu herhalten, eine Kommerzialisie-
rung der Eizellspende zu verhindern, obwohl 
wir in unserer Rechtsordnung kein striktes 
Verbot für eine solche Kommerzialisierung 
haben. Warum erwartet man also von dem 
Stammzellgesetz, dass dadurch alle Pro-
bleme weltweit gelöst werden? Das ist falsch.  

Das Stammzellgesetz sollte sich auf seine 
originären Ziele beschränken. Es verbietet 
aus gutem Grund den Import von embryo-
nalen Stammzellen, wenn für die Embryonen 
ein Entgelt gezahlt wurde. Dieses Problem ist 
durch das Gesetz also gelöst. Mehr sollte 
man in diesem Zusammenhang nicht hinein-
nehmen. 

Sachverständiger Prof. Dr. Peter 
Dabrock (Universität Marburg): Ich möchte 

von dem großen evangelischen Theologen 
Eberhard Jüngel ausgehen, der gesagt hat, 
dass jeder Satz einer theologischen Anthro-
pologie in einen Satz einer nichttheologi-
schen Anthropologie übersetzbar sein muss, 
wenn man sich nicht in Sondergruppen-
semantik erschöpfen will. Es ist eine beliebte 
Strategie, Theologen darauf festzulegen, nur 
zu predigen und Dinge von sich zu geben, 
die mit den Mitteln der säkularen Vernunft 
nicht direkt einsichtig sind. Dies ist eine ge-
schickte Marginalisierungsstrategie, gegen 
die sich auch die katholische Kirche immer 
gewehrt hat, indem sie darauf gepocht hat, 
dass die Fragen des Naturrechts für jeden 
Menschen guten Willens einsichtig sein sol-
len. 

Mir ist es wichtig, festzuhalten, dass jeder 
Mensch von Anfang an Gottes Ebenbild ist 
und sich in säkularer Sprache reformulieren 
lässt. Es geht um das Ringen bezüglich der 
Frage, was unter der Menschenwürde zu 
verstehen ist. Wenn unterschiedliche Kon-
zeptionen der Menschenwürde aufeinander-
prallen, dann muss man diejenigen, die den 
Glaubensauffassungen am ehesten entspre-
chen, identifizieren. Wenn der Mensch 
Ebenbild Gottes ist und Gott das Geheimnis 
der Welt ist, dann muss jeder Mensch von 
Anfang an als ein Geheimnis geachtet wer-
den. Das heißt abwehrrechtlich gesehen: 
Jeder Mensch ist von Anfang an zu schüt-
zen. 

Ich habe in meiner Stellungnahme auch 
deutlich gemacht, dass es eine Ethik des 
Heilens, die elementare Abwehrrechte eines 
Trägers der Menschenwürde umgehen 
würde, nicht geben darf. Es geht hier um den 
Import von überzähligen Embryonen, die für 
die Herstellung von embryonalen Stammzell-
linien benutzt worden sind. Die Frage ist, ob 
der Embryo aus dem Ausland ein Träger der 
Menschenwürde ist oder ob er das nicht ist. 
In diesem Zusammenhang spielt die Strittig-
keit der empirischen Identifikatoren eine 
Rolle. Da wurde mir vorhin ein Zitat von Diet-
rich Bonhoeffer in Erinnerung gerufen. Wir 
alle schätzen Bonhoeffer. Aber in der katho-
lischen Kirche gibt es unterschiedliche Grade 
dieser Wertschätzung.  

Seit Papst Leo XIII. ist es so, dass Tho-
mas von Aquin für alle anderen Theologen 
maßgeblich ist. Thomas von Aquin war der 
Auffassung, dass sich jedoch nicht sagen 
lässt, im Samen - das ist nach der naturwis-
senschaftlichen Erkenntnis seinerzeit das, 
was wir heute als das entwicklungsfähige 
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Genom betrachten würden; Sie ahnen die 
Parallele - sei von Anfang an eine ihrem We-
sen vollendete Seele, deren Tätigkeit wegen 
des Fehlens der Organe allerdings nicht in 
Erscheinung träte. Er sagte weiter: Vor der 
Entfaltung der Organe des Körpers ist dem-
nach die Seele im Samen nicht aktuell ent-
halten.  

Das war nicht nur eine reine Spekulation. 
Sein Lehrer, Albertus Magnus, hatte genau 
diese These vertreten. Auch im Judentum 
wird das Wachsen des Einzelnen aus der 
Beziehungshaftigkeit heraus betont. Daher 
kommt diese Religion zu der Auffassung, 
dass das menschliche Leben erst mit der 
Nidation beginnt. Sehr erfreulich finde ich es, 
dass Herr Spaemann in seiner letzten Stel-
lungnahme gesagt hat, eine einmalige 
Stichtagsverschiebung hielte er für nachvoll-
ziehbar, weil der Import nicht ursächlich für 
die Vernichtung gewesen sei. Wenn das der 
Fall ist, dann kann man tatsächlich sagen, 
dass es hier Differenzen in der kategorischen 
Beurteilung der Situation gibt. Deswegen 
meine ich, dass Sie sich als Parlamentarier 
für einen Kompromiss entscheiden müssen, 
der die unterschiedlichen Positionen, die im 
ersten Kompromiss zutage getreten sind, 
auch weiter fortschreibt. 

Sachverständiger Prof. Dr. Konrad Hil-
pert (Universität München): Ich wurde ge-
fragt nach der Asymmetrie zwischen sehr 
rigidem Lebensschutz in puncto Stammzell-
forschung und liberalerer Positionierung, 
wenn es um den Schwangerschaftskonflikt 
geht. Die katholische Kirche ist in ihren offi-
ziellen Stellungnahmen sehr klar und sehr 
konsistent: Sie lehnt beides ab.  

Theologiegeschichtlich muss man sich 
das so erklären, dass die Tradition nur den 
Fall der Abtreibung im Auge hatte und dass 
dieser Fall in den letzten 30 Jahren auf die 
Reproduktionsmedizin und auf die dadurch 
eröffneten neuen Möglichkeiten erweitert 
wurde. Das ist in der Theorie sehr konsistent. 
Das Problem ist aber, dass sich diese Posi-
tion in der Praxis nicht durchhalten lässt. Es 
gibt in Deutschland etwa 8 000 reproduk-
tionsmedizinisch gezeugte Kinder und 
80 000 Versuche pro Jahr. Das ist ein Fakt. 
Niemand kann einfach zur Tagesordnung 
übergehen und sagen: Das darf nicht sein; 
diese Kinder darf man nicht taufen. Das 
heißt, die Chance, die es vielleicht einmal 
gegeben hat, diese Technik nicht zu nutzen, 
ist sozusagen aus historischen Gründen 

passé, und man muss jetzt vernünftige Lö-
sungen für die Praxis finden. 

Bei Kirchenleuten ist manchmal diese 
Asymmetrie festzustellen. Ich glaube, dass 
die starken Vorbehalte gegenüber der 
Stammzellforschung etwas damit zu tun ha-
ben, dass sich viele Menschen Sorgen ma-
chen, einerseits weil es Vorgänge im Minia-
turformat sind, andererseits weil die Ent-
wicklung so ungeheuer schnell ist und viele 
sich fragen, wo das hinführt. Sie brauchen 
Orientierung; sie suchen Sicherheit, und dort, 
wo diese Sicherheit nicht absehbar ist, ent-
stehen Ängste. Ängste können ein Thema 
auch - so nenne ich es immer - hypen; sie 
können einem Thema eine symbolische 
Funktion für den ganzen Bereich des Le-
bensschutzes geben. 

Ich meine, dass - wenn Sie mir gestatten, 
das so zu sagen - diese spezielle Frage zur-
zeit unangemessen stark kontrovers und mit 
vielen Emotionen diskutiert wird. Positiv ge-
sagt: Der Faktor Vertrauen und der Faktor 
Information spielen eine ungeheure Rolle, 
um rational mit den Problemen, die es sicher 
gibt - Frau Kollek hat einige genannt -, um-
zugehen und Regelwerke zu schaffen, die - 
jenseits der Alternativen Totalverbot und 
Eröffnung aller Möglichkeiten - sozusagen 
Leitplanken sind und die Entwicklung steu-
ern. 

In diesem Zusammenhang noch ein Wort 
der Würdigung zur Stichtagsregelung. Es ist 
sicher richtig, wenn hier gesagt wurde, dass 
dieses Instrument nicht zu oft angewendet 
werden dürfe, weil es sonst unglaubwürdig 
werde. Aber man könnte die Verschiebung 
des Stichtags auch so verstehen, dass das 
Parlament die Entwicklung in diesem Bereich 
unter Kontrolle haben möchte und der Bevöl-
kerung sagen will: Wir schaffen jetzt eine 
gesetzliche Regelung für voraussichtlich fünf 
oder sieben Jahre oder jedenfalls - Sie brau-
chen die Zahl der Jahre gar nicht festzule-
gen - für einen gewissen Zeitraum, für den 
man die sichtbaren und die sich abzeichnen-
den Probleme im Blick hat, und dann sehen 
wir weiter. 

In diesem Sinne verstehe ich auch den 
Schlussparagrafen im Stammzellgesetz, wo 
Sie Ihrer eigenen Regierung die Verpflich-
tung ins Stammbuch schreiben, die Entwick-
lung zu beobachten und alle zwei Jahre 
einen Bericht abzuliefern. Auch unsere 
Kommission tut das.  

Ich möchte Sie quasi - falls mir das über-
haupt zusteht - auffordern, an diesem Ver-
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trauen zu arbeiten. Dann können Sie der 
Bevölkerung das Ganze auch besser erklä-
ren. Wir als Kommission versuchen, das 
Unsrige zu tun und diese Anträge solide und 
redlich zu begutachten und zu bewerten.  

Sachverständige Prof. Dr. Regine Kol-
lek (Universität Hamburg): Herr Röspel, da 
Sie meine Stellungnahme wahrscheinlich 
erst heute Morgen bekommen haben, sehe 
ich es Ihnen nach, dass Sie dort etwas gele-
sen haben, was da nicht steht. Ich habe mit 
keinem Wort, weder in meiner Stellung-
nahme noch heute hier, gesagt, dass ich 
ganz und gar gegen die embryonale Stamm-
zellforschung bin. Ich habe auch in meiner 
Stellungnahme beim Nationalen Ethikrat 
dafür plädiert, den Stichtag so, wie er ist, 
beizubehalten. Das ist meine Position. Die 
Gründe dafür habe ich zum Teil schon ge-
nannt; im Übrigen finden Sie sie in meiner 
Stellungnahme. 

Zu den Versuchen von Yamanaka: Sie 
können auf Seite 8 meiner Stellungnahme 
nachlesen, dass die avanciertesten For-
schungsgruppen es heute nicht für zwingend 
notwendig halten, für den Vergleich auf neue 
Stammzellen zurückzugreifen, sondern häu-
fig die alten benutzen.  

Vielleicht noch zwei, drei weitere Argu-
mente. Ich habe hier eine Arbeit der interna-
tionalen Stem Cell Initiative vom Sommer 
letzten Jahres liegen. In dieser werden 
57 Stammzelllinien, neue und alte, im Detail 
auf ihre Eigenschaften als embryonale 
Stammzelllinien hin überprüft und miteinan-
der verglichen. Da sind ausgeprägte Expres-
sionsmuster usw. dargestellt; alle Eigen-
schaften, die Stammzellen haben sollen, 
werden untersucht. Darunter sind eine ganze 
Reihe von Stammzellen, die aus dem NIH-
Register stammen. Sie unterscheiden sich in 
keiner Weise von den neuen Stammzellen. 
Auch das ist ein weiteres Argument dafür, 
dass die alten und die neuen Stammzellen 
nach allen Kriterien, wie sie heute in der wis-
senschaftlichen Literatur veröffentlicht sind, 
sehr wohl, jedenfalls in großen Teilen, 
gleichwertig sind. 

Ein weiteres Argument in diesem Zu -
sammenhang ist, dass heute im internatio-
nalen Forschungsbereich die Musik im Be-
reich der iPS spielt, also der Rückprogram-
mierung von adulten Stammzellen in ein 
vorhergehendes Stadium, ob das nun em-
bryonal ist oder nicht ganz so weit, was ja für 
die therapeutische Anwendung viel besser 

ist, weil man dann nicht das Problem der 
Tumorbildung hat. Das ist der interessante 
Forschungsbereich, in dem die avanciertes-
ten Forschungsgruppen arbeiten. 

Wie schnell der Fortschritt vorangeht, wird 
beispielsweise daran erkennbar, dass man 
vor zwei Tagen in der internationalen Presse 
lesen konnte, dass in einer kalifornischen 
Firma die iPS, also die induzierten pluri-
potenten Stammzellen, die ja den embryo-
nalen sehr ähnlich sind, erzeugt werden 
konnten, nicht indem man die relativ unan-
genehmen retroviralen Vektoren nimmt, um 
da diese relativ unangenehmen Gene 
hineinzubringen, sondern indem diese Gene 
mithilfe von Kohlenstoffteilchen reingebracht 
werden, sodass sie dort nicht mehr in das 
Genom integrieren. Man hat jetzt also auch 
neue Methoden entwickelt, die das Ganze 
innerhalb weniger Wochen ein Stück voran-
gebracht haben. Ich bin ganz sicher, dass wir 
innerhalb der nächsten Wochen oder Monate 
deutliche Entwicklungen sehen werden, wie 
man adulte Stammzellen zurückprogrammie-
ren kann.  

Ich habe vor ein paar Tagen mit Kollegen 
aus dem Fraunhofer-Institut in Lübeck ge-
sprochen, die sich mit Stammzell-Enginee-
ring beschäftigen, also Herrn Fuhr und sei-
nen Kollegen. Sie haben überhaupt kein 
Interesse an embryonalen Stammzellen für 
die anwendungsnahe Forschung; denn sie 
haben zum Beispiel aus Pankreaszellen plu-
ripotente Zellen isoliert, die sogar Herzmus-
kelzellen machen. 

Angesichts so schneller Entwicklungen ist 
die Forderung nach einer Verschiebung des 
Stichtages für mich schon fast - entschuldi-
gen Sie, wenn ich das sage - etwas ana-
chronistisch, weil die Musik in diesem For-
schungsbereich heute eben ganz woanders 
spielt. Daher rührt auch mein Widerstand, 
den Stichtag noch einmal zu verschieben. 
Auch alle anwesenden Stammzellforscher 
haben gesagt, dass sie ganz sicher sind, 
dass in ein paar Jahren neue Zellen zur 
Verfügung stehen, die vielleicht für be-
stimmte Anwendungen interessanter sind. 
Aber das sind Anwendungen, die auf klini-
sche Anwendung hinzielen. Sie haben nicht 
in dem Sinne argumentiert, dass sie die 
neuen Zellen nur für die Grundlagenfor-
schung nutzen wollen.  

Ich kann als Biologin, die selber mit 
Stammzellen und retroviralen Vektoren ge-
arbeitet hat, nur sagen, dass ich auf die re-
programmierten adulten Stammzellen setzen 
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würde. Das ist meine Überzeugung. Ich bin 
damit einverstanden, dass mit den Zellen, die 
wir haben, geforscht wird; das ist für mich ein 
erträglicher Kompromiss. Aber ich finde, wir 
müssen da nicht mehr machen.  

(René Röspel (SPD): Aber warum 
sagt Yamanaka etwas anderes? 

Das war die Frage!) 

Vorsitzende Ulla Burchardt: Ich bitte um 
kurze Antworten, damit heute alle noch zum 
Zuge kommen.  

Sachverständiger Prof. Dr. Otmar D. 
Wiestler (Deutsches Krebsforschungszen-
trum): Frau Aigner hatte die Frage gestellt, 
wo weitere Anwendungen für die Stamm-
zellforschung liegen und ob wir dafür pluri-
potente embryonale Stammzellen benötigen. 
Das ist in der Tat ein sehr wichtiger Punkt. 
Das große Interesse an der Stammzell-
forschung in der Forschung und in der Medi-
zin rührt ja nicht daher, dass die öffentliche 
Debatte so intensiv wäre, sondern daher, 
dass dieses Forschungsfeld mittlerweile in 
fast alle Bereiche der biomedizinischen For-
schung ausstrahlt. Ein Aspekt ist dabei die 
Transplantationsmedizin, unbenommen all 
ihrer Schwierigkeiten, die heute vielfach an-
geklungen sind. Tatsächlich ist es so, dass 
die Bedeutung dieser Forschung weit über 
die regenerative Medizin hinausgeht, vor 
allem die Bedeutung der Stammzellfor-
schung an menschlichen Zellen. Das beginnt 
mit etwas ganz Offensichtlichem: Diese Zel-
len bieten uns völlig neue Möglichkeiten, zu 
verstehen, wie sich in unserem Körper Zellen 
und Organe entwickeln, und zwar im 
menschlichen Körper und in menschlichen 
Organen. Wir werden auch völlig neue Mög-
lichkeiten bekommen, die Entstehung 
menschlicher Krankheiten zu studieren, vor 
allem mithilfe von Stammzellen, die Verände-
rungen im Erbgut tragen. Einige Zellen sind 
ja international auf der Basis ererbter Defekte 
gewonnen worden. Aber natürlich wird es in 
Zukunft auch möglich sein, Veränderungen 
zellulärer Signalwege und zellulärer Gene zu 
erzeugen. Dies wird die Krankheitsforschung 
beim Menschen entscheidend beflügeln, 
wieder vor allem in Geweben, die sich als 
besonders komplex und humanspezifisch 
erweisen, wie zum Beispiel das Gehirn, das 
zentrale Nervensystem. Deshalb ist es gar 
nicht überraschend, dass sich gerade die 

Hirnforschung massiv diesem Gebiet zuge-
wandt hat. 

Ich habe vorher bereits kurz ausgeführt, 
dass auch die Krebsforschung mittlerweile 
enorm von der humanen Stammzellfor-
schung profitiert, weil wir gelernt haben, dass 
es viele Gemeinsamkeiten zwischen Krebs-
zellen und Stammzellen gibt, dass sich wahr-
scheinlich viele Krebskrankheiten aus 
Stammzellen im Körper entwickeln - das ist 
eine Frage, die in Bezug auf Erwachsene 
lange völlig ungelöst war - und dass es in 
Krebsgeschwülsten Krebszellen gibt, die 
Stammzellmerkmale beinhalten und wahr-
scheinlich für den Verlauf der Krankheiten 
enorm wichtig sind. 

Heute ist viel von den Arbeiten von 
Shinya Yamanaka gesprochen worden und 
von seiner Beobachtung, dass man, aus-
gehend von Befunden, die an embryonalen 
Stammzellen gewonnen worden waren, Vor-
läuferzellen auch aus dem menschlichen 
Körper zurückprogrammieren kann in so-
genannte induzierte pluripotente Stammzel-
len. Das ist in der Tat eine aufregende Ent-
wicklung; das würden wir alle hier am Tisch 
unterschreiben. Es ist aber auch eine Ent-
wicklung, die sehr schön zeigt, wie wichtig 
der Zugang zu embryonalen Stammzellen 
war, um diese Tür zu öffnen.  

Im Übrigen stimme ich Herrn Schöler völ-
lig zu: Bei den induzierten pluripotenten 
Stammzellen sind sehr viele Fragen offen, 
und es gibt viele Hinweise in der neueren 
Literatur, dass sie eben nicht identisch sind, 
sondern sich zum Beispiel in 1 000 Genen im 
Expressionsmuster von menschlichen em-
bryonalen Stammzellen unterscheiden.  

Im Übrigen ist Herr Yamanaka selbst - ich 
weiß nicht, wie viele von Ihnen ihn persönlich 
kennen - ein wunderbares Beispiel dafür, in 
welche Schwierigkeiten man geraten kann, 
wenn man in einer ungelösten gesetzlichen 
Situation forscht. In Japan gibt es ein sehr 
strenges Stammzellgesetz, das bis heute 
den Zugang zu embryonalen Stammzellen 
praktisch unterbindet. Für Herrn Yamanaka 
waren diese Arbeiten, wie er selbst immer 
sehr eindrucksvoll schildert, nur möglich, weil 
er sich regelmäßig etwa zwei Monate im Jahr 
in San Francisco aufhält und dort die Chance 
nutzt, mit humanen Zellen zu arbeiten.  

Angesichts all der Anwendungen, die jen-
seits der Transplantationsmedizin liegen und 
die nach meiner eigenen Einschätzung 
wahrscheinlich sehr viel früher Eingang in die 
medizinische Praxis finden werden als in 
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50 Jahren, wie es Herr McGuckin gesagt hat, 
sind wir ganz besonders auf embryonale 
Stammzellen angewiesen, weil diese Zellen 
eben unbegrenzt vermehrbar sind, ganz im 
Gegensatz zu vielen adulten Stammzellen, 
wo das bis heute trotz intensivster Anstren-
gungen nicht gelungen ist, und weil wir viele 
Wege der Entwicklung und der Pluripotenz 
letztlich nur an diesen Zellen studieren kön-
nen. 

Für mich ist ganz klar, dass wir, wenn wir 
jetzt nicht den Zugang öffnen, auch mit den 
neuen Zellen, die neue Eigenschaften ha-
ben, solche vergleichenden Untersuchungen 
durchführen zu können, uns letztlich von 
diesem Gebiet, das sich international massiv 
entwickelt, verabschieden können.  

Vorsitzende Ulla Burchardt:  Die 
nächste Runde geht an Herrn Geis, Frau 
Klöckner und Herrn Goldmann, nochmals mit 
der Bitte um kurze Fragen und kurze Ant-
worten, weil sonst die Letzten keine Chance 
mehr haben. 

Julia Klöckner (CDU/CSU): Eine Frage 
an Herrn Professor Strauer. Es wird immer 
wieder gesagt, wenn das Stammzellgesetz 
so bliebe, wie es jetzt ist, sei es um den For-
schungsstandort Deutschland schlecht be-
stellt; dann sei der Forschungsstandort 
Deutschland gefährdet. Teilen Sie diese Ein-
schätzung? Und teilen Sie meine Einschät-
zung, dass es, wenn wir den Stichtag einmal 
verschieben würden, in der Natur der Sache 
und auch der Forscher läge, immer wieder 
eine Anpassung zu fordern? Liegt nicht die 
Zukunft - auch des Forschungsstandortes - in 
der adulten Stammzellforschung, in der wir 
doch weltweit führend sind?  

Norbert Geis (CDU/CSU): Meine Frage 
geht an Herrn Professor Hillgruber. Herr 
Professor Hillgruber, ich hätte gerne von 
Ihnen eine Erklärung, weshalb Sie dem Em-
bryo ab Vereinigung der beiden Vorkerne die 
Menschenwürde zubilligen. Aufgrund Herrn 
Dabrocks Erklärung zur Sukzesszivbesee-
lung - er meinte Thomas von Aquin, in Wirk-
lichkeit aber wohl Aristoteles - 

(Heiterkeit) 

Vorsitzende Ulla Burchardt: Ich glaube, 
das mit der Sukzesszivbeseelung war jetzt 
ein echter Beitrag zur Weiterbildung, Kollege 
Geis. 

Norbert Geis (CDU/CSU): - ich bin durch 
die Erklärung von Herrn Dabrock dazu ange-
reizt worden - und aufgrund dessen, was 
Herr Taupitz gesagt hat, nämlich dass da-
durch, dass wir in unserer Rechtsordnung 
unterschiedlich ahnden - beim Embryo, beim 
eingenisteten Embryo, beim Fetus, bei der 
Abtreibung und schließlich beim geborenen 
Menschen -, eine unterschiedliche Würde 
anzusetzen sei, meine Frage an Sie: Kann 
man das so sagen? Herr Hilpert sagte, erst 
nach der Nidation. Ich habe Herrn Dabrock 
zitiert und versucht, auch Herrn Taupitz noch 
einmal ins Spiel zu bringen. Die Frage also 
an Sie: Wann und mit welchem Grund kann 
man wirklich ernsthaft sagen: ab Vereinigung 
von Ei und Samenzelle?  

Hans-Michael Goldmann (FDP): Auch 
ich habe eine Frage zur Weiterbildung, und 
zwar an Professor Dr. Dabrock. Ich habe 
schon einige Gespräche mit Frau Bischöfin 
Käßmann geführt und würde gerne von 
Ihnen einen für mich bestehenden Wider-
spruch aufgeklärt bekommen. In der Süd-
deutschen Zeitung werden Sie heute mit 
folgender Aussage zitiert:  

Aus dem Blick gerät, was der Bio-
ethiker Peter Dabrock in seiner 
Stellungnahme antippt: Die For-
scher verlangen nach neuen 
Stammzellen, weil diese „for-
schungsökonomisch anreizstärker 
erscheinen“ - weil sie auf dem „For-
schungsmarkt“ leichter erhältlich, 
leichter verwertbar sind. 

Ist das der Standpunkt, den Sie 
vertreten? Wie ist dieser Standpunkt mit der 
Position in Einklang zu bringen, dass Sie für 
eine Stichtagsverschiebung sind?  

Sachverständiger Prof. Dr. Peter 
Dabrock (Universität Marburg): Da ich nur 
fünf Minuten Zeit habe, muss ich an dieser 
Stelle einfach darauf verweisen, dass Sie 
bitte diesen Satz im Kontext lesen. Er ist 
völlig aus dem Kontext gerissen. Ich bringe 
dort verschiedene Argumente, warum For-
scher sich für die Stichtagsverschiebung 
einsetzen. Wenn das unter vielen verschie-
denen Argumenten ein Argument ist, dann 
halte ich das für durchaus statthaft. Auch in 
theologischen Diskussionen begegnet man 
immer wieder dem Vorwurf, man könne mit 
einer Sache Gewinne erzielen - als ob das 
unstatthaft wäre.  
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Gerade an dieser Stelle glaube ich nicht, 
dass das genannte Argument eine hinrei-
chende Begründung wäre; aber es ist ein 
Aspekt im Rahmen eines viel größeren Kon-
textes, den ich in meiner Stellungnahme 
umfangreich darzustellen versuche. Das 
halte ich für legitim. Es wäre scheinheilig, 
etwas anderes festzustellen. Gerade wenn 
von der anderen Seite kritisiert wird, dass 
auch solche Argumente eine Rolle spielen, 
dann kann man sagen: Ja, auch das spielt 
eine Rolle, aber natürlich nicht die entschei-
dende. - Insofern war das ein völlig aus dem 
Kontext gerissenes Zitat.  

Vorsitzende Ulla Burchardt: Da haben 
Sie jetzt etwas erlebt, was Politiker häufiger 
erleben: dass aus stundenlangen Interviews 
zwei Sätze herausgegriffen werden, die dann 
die Headlines werden.  

Sachverständiger Prof. Dr. Christian 
Hillgruber (Universität Bonn): Die Frage war, 
welche Gründe dafür sprechen, dem Men-
schen ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung 
von Ei und Samenzelle Menschenwürde 
zuzusprechen. Das Verfassungsgericht hat in 
seinen beiden Entscheidungen zur Abtrei-
bung von 1975 und 1993 die, wie ich finde, 
richtigen Gründe dafür genannt. Das Verfas-
sungsgericht hat betont, dass es dieser Zeit-
punkt ist, von dem ab die genetische Identität 
und Individualität menschlichen Lebens fest-
gelegt ist und der Mensch sich als Mensch 
entwickelt und nicht erst zum Menschen. 
Bemerkenswerterweise hat das Verfas-
sungsgericht diese Begründung gewählt, um 
darzulegen, dass dem Embryo und dann 
dem Fetus „jedenfalls“ - so die Formulierung 
des Verfassungsgerichts - ab Nidation Men-
schenwürde zukommt. Diese Begründung ist 
der Sache nach allerdings eher eine Begrün-
dung für den Zeitpunkt der Verschmelzung 
von Ei und Samenzelle. Deswegen auch die 
Formulierung des Verfassungsgerichts, „je-
denfalls“ ab diesem Zeitpunkt. Das Verfas-
sungsgericht zitiert darüber hinaus das All-
gemeine Landrecht für die Preußischen 
Staaten von 1794, wo die Rede davon ist, 
dass die allgemeinen Rechte der Menschheit 
dem Kind bereits ab dem Zeitpunkt der 
Empfängnis zustehen. 

Es schließen sich noch weitere Gründe 
an. Ich muss mich aber jetzt aus Zeitgründen 
darauf beschränken.  

Das scheint mir - auch Herr Dabrock 
räumt das ein - eine Begründung von hoher 

Plausibilität zu sein. Die Garantie der Men-
schenwürde ist ganz bewusst - ich habe das 
auch in meiner schriftlichen Stellungnahme 
noch einmal dargelegt - so formuliert worden, 
dass vom Menschen die Rede ist, nicht vom 
Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt: 
ab Nidation, ab Geburt. Es ist auch nicht von 
menschlichem Leben die Rede. Ich habe an 
sich kein Problem mit der Formulierung 
„menschliches Leben“. Sie wird aber dazu 
missbraucht, zu behaupten, es gebe 
menschliches Leben, dem noch keine volle 
Würde zukommt. 

Das betrifft den zweiten Punkt. Es kann 
hier keine Abstufungen geben. Würde meint 
Subjektqualität; die kann man nicht abstufen. 
Man kann sie nicht stufenweise ansteigen 
und der Logik nach dann auch wieder absin-
ken lassen. Das führt darüber hinaus zu dem 
bemerkenswerten, geradezu absurden Er-
gebnis, dass menschliches Leben zu dem 
Zeitpunkt, wo es besonders schutzwürdig ist, 
wo es sich nicht selbst schützen kann, näm-
lich ganz am Anfang und ganz am Ende, am 
wenigsten Schutz haben soll. Das ist eine 
absurde Konsequenz dieser Theorie des 
gestuften Lebensschutzes, der - ich darf das 
noch einmal betonen - das Verfassungs-
gericht eine glasklare Absage erteilt hat.  

Erlauben Sie mir eine ganz kurze Bemer-
kung zum Stichwort „auftauen und sterben 
lassen“. Hier wird der Eindruck erweckt, als 
ob das dasselbe wäre wie die bewusste Tö-
tung eines Embryos, um daraus embryonale 
Stammzellen zu gewinnen. Das ist schlicht 
falsch. Jeder von uns muss sterben. Sollte es 
für einen sogenannten überzähligen Embryo 
keine Adoptivlösung geben, dann muss er 
sterben. Ihn sterben zu lassen dadurch, dass 
man ihn auftaut, also die Kryokonservierung 
beendet, ist kein Tötungsakt, der mit dem 
Forschungszugriff auf den Embryo vergleich-
bar wäre. Das scheint mir ganz evident zu 
sein.  

Das beantwortet auch den letzten Punkt. 
Es besteht kein Widerspruch, wie Herr Tau-
pitz meint, wenn ich sage, dass eine Autop-
sie ein Eingriff in die körperliche Unversehrt-
heit ist, der aber gerechtfertigt werden kann. 
Das ist eben kein Angriff auf die 
Selbstzweckhaftigkeit des Menschen. Aber 
genau dieser liegt in dem Forschungszugriff. 
Niemandem zunutze sein zu müssen für 
fremde Zwecke, für beliebige fremde Zwe-
cke, für Forschungszwecke, das ist geradezu 
der Kern der Menschenwürde.  



Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 52 
[53. Sitzung am 03.03.2008] 

 DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST 

Sachverständiger Prof. Dr. Bodo E. 
Strauer (Universität Düsseldorf): Die Frage 
lautete kurz formuliert: Ist der Forschungs-
standort Deutschland gefährdet, wenn die 
embryonale Stammzellforschung nicht 
weiterbetrieben wird, und wie ist es mit dem 
Stichtag? Dazu einige Daten bezüglich der 
Therapiemöglichkeit. Ich muss ja als Kliniker 
und Arzt vom Bedarf ausgehen. Wenn ich 
davon ausgehe, dann brauche ich für eine 
Reihe von Erkrankungen Therapiemöglich-
keiten, die es bisher nicht gibt. Eine Reihe 
von Erkrankungen, die wir heute noch gar 
nicht erwähnt haben, können sehr erfolgreich 
mit adulten Stammzellen behandelt werden. 
Das sind - um auf meinem Gebiet zu blei-
ben - Herzschwäche, Herz -Rhythmus-Stö-
rungen, aber auch - was japanische Kollegen 
herausgefunden haben - die periphere Ver-
schlusskrankheit, das Raucherbein, die 
Schaufensterkrankheit und auch der diabeti-
sche Fuß, wo exzellente Therapieresultaten 
erzielt werden, einschließlich Abheilung der 
Fußnekrosen. Weitere Krankheitsbilder, die 
damit exzellent behandelt werden können, 
sind der Lupus erythematodes, also Kolla-
genkrankheiten, Immunerkrankungen, Ge-
lenkserkrankungen, rheumatoide Arthritis, 
Knochen- und Knorpelerkrankungen, Darm-
erkrankungen wie der Morbus Crohn und 
auch neurologische Krankheitsbilder wie die 
Multiple Sklerose. Man kann diesen Katalog 
noch fortsetzen. Die Auswahl soll nur zeigen, 
dass es einen ganz erheblichen Bedarf für 
den Einsatz adulter Stammzellen in der klini-
schen Medizin gibt. - Das war der eine Teil 
der Frage. 

Der zweite ist der nach der unbedingten 
Notwendigkeit. Als ich seinerzeit Doktorand 
bei einem Physiologen in Göttingen war, bei 
Professor Cramer, ein berühmter Mann, 
wurde alles erforscht, was interessant war. 
Da wurde gar nicht danach geschaut, was 
klinisch wichtig ist und was unbedingt ge-
macht werden muss. Sein Konzept war: Jede 
Forschung wird sich eines Tages sicher als 
richtig herausstellen und bewähren.  

Der Nachfolger, bei dem ich Assistent 
war, vertrat eine ganz andere Richtung: Es 
wird überwiegend das geforscht, wofür ein 
klinischer Bedarf besteht. Wir können uns - 
das war vor über 40 Jahren - nicht leisten, all 
das zu beforschen, was machbar ist. Wir 
müssen auch nicht alles machen, was ge-
macht werden kann. Wir sollten uns auf das 
konzentrieren, was uns mit Blick auf den 
Patienten klinisch weiterbringt. - In diesem 

Kontext wurden damals eine ganze Reihe 
von Verfahren entwickelt, die auch heute 
noch gültig sind und viele Patienten weiter-
gebracht haben.  

Ich will vor diesem Hintergrund nur sagen: 
Für mich steht der klinische Einsatz der Zel-
len im Vordergrund. Das gelingt heutzutage 
eindeutig mit den adulten Stammzellen für 
eine Reihe von Erkrankungen, die mit ande-
ren Zellen nicht behandelbar sind.  

Vorsitzende Ulla Burchardt: Nun ist die 
Gruppe „Flach“ an der Reihe. 

Ulrike Flach (FDP): Ich habe eine Frage 
an Professor Merkel. Der entscheidende 
Unterschied unseres Antrages ist ja der 
Wegfall des Stichtages. Aus diesem Grunde 
hätte ich von Ihnen gerne eine juristische 
Einschätzung dieses Wegfalls.  

Rolf Stöckel (SPD): Ich habe eine Frage 
an Professor Schöler zum Stand der For-
schung. Bei der bisherigen Forschung mit 
embryonalen Stammzellen in Deutschland 
sind, glaube ich, 25 Projekte betroffen und 
17 Stammzelllinien. Wie ist denn der zu er-
wartende künftige Rahmen bei den vorlie-
genden Vorschlägen zu Gesetzesänderun-
gen, und wie realistisch ist etwa die Aussicht 
auf Erfolg bei der Entnahme von embryona-
len Stammzellen, ohne Embryonen zu zer-
stören? 

Sachverständiger Prof. Dr. Reinhard 
Merkel (Universität Hamburg): Der Wegfall 
der Stichtagsregelung würde kein rechtliches 
Problem darstellen. Ich akzeptiere dabei die 
Prämisse des Stammzellgesetzes, dass eine 
kausale Rückwirkung auf die Verwendung 
von Embryonen im Ausland zur Gewinnung 
von Stammzelllinien von Deutschland aus 
gesetzlich so gut es geht ausgeschlossen 
werden soll. Darüber könnte man lange de-
battieren. Das haben wir hier sozusagen 
zunächst einmal als Konsens und als Vor-
aussetzung der ganzen Diskussion fest-
gehalten. Daran halte ich fest.  

Wenn der Gesetzgeber das Ziel verfolgt, 
eine kausale Rückwirkung auf die Stamm-
zellgewinnung im Ausland von Deutschland 
aus zu vermeiden, dann gilt für dieses ge-
setzgeberische Anliegen wie für jedes ge-
setzgeberische Anliegen, dass eine be-
stimmte Schwelle des erlaubten Risikos - das 
ist der geläufige Terminus technicus in der 
Rechtswissenschaft - sozusagen ins Auge 
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gefasst werden muss. Darüber wird das Ri-
siko unerlaubt; darunter muss der Gesetz-
geber es nicht drücken. Die Auffassung, es 
müsse ein Nullrisiko gesetzlich verankert 
werden, das definitiv jede denkbare Rückwir-
kung von Deutschland aus ausschließt, ist 
falsch. Der Gesetzgeber hat eine ganze 
Reihe weiterer Möglichkeiten, um die kausale 
Rückwirkung in diesem vernünftigen Rahmen 
des erlaubten Risikos auszuschließen. Das 
wären etwa ein nachlaufender Stichtag, ein 
gleitender Stichtag, der ein halbes Jahr Ka-
renzzeit zwischen den Import der Stamm-
zellen nach Deutschland und der Verwen-
dung des Embryos legt, oder andere Siche-
rungsmöglichkeiten. 

Zu glauben, er müsse - und er dürfe das 
auch nur - das unter die Schwelle, die man 
„erlaubtes Risiko“ nennt, drücken, ist irrig. 
Denn das kollidiert - dagegen muss es ab-
gewogen werden - mit der Forschungsfrei-
heit. Wenn man das einsieht, dann ist klar: 
Es gibt erheblich vernünftigere Regelungen 
zur Kontrolle dessen, ob diese kausale 
Rückwirkung ausgeschlossen ist, als einen 
starren Stichtag, einen Stichtag, der inzwi-
schen sechs Jahre zurückliegt. Ich meine, 
ein gleitender Stichtag mit einer Karenzfrist 
von einem halben Jahr wäre verfassungs-
rechtlich vollkommen unproblematisch. 
Ebenfalls verfassungsrechtlich unproblema-
tisch wäre die Streichung des Stichtags. Die 
Kontrolle dessen, dass nicht aus Gründen 
des Bedarfs in Deutschland im Ausland Em-
bryonen verbraucht werden, könnte auf an-
derem Weg erfolgen.  

Sachverständiger Prof. Dr. Hans R. 
Schöler (Max-Planck-Institut für molekulare 
Biomedizin): Bei der Entnahme von Zellen 
mit dem Ziel, embryonale Stammzelllinien 
abzuleiten, ohne den Embryo zu schädigen, 
sehe ich persönlich ein Problem. Ich sehe 
nicht, dass man mit Sicherheit sagen kann: 
Es ist möglich, dem Embryo Zellen zu ent-
nehmen, ohne ihn zu schädigen. - Gerade 
diejenigen, die durch In-vitro-Fertilisation 
solche Embryonen in der Kulturschale haben 
und die wünschen, dass sich dieser implan-
tiert und entwickelt, wären am wenigsten 
davon begeistert, dass man ihm auch noch 
Zellen entnimmt. Ich persönlich würde das 
als problematisch ansehen.  

Zum Stand der Forschung: Ich denke, 
man kann den Amerikanern viel vorwerfen. 
Folterung ist etwas, was man ihnen vorwer-
fen sollte; denken Sie nur an das Water-

boarding usw. Das ist etwas, was man ihnen 
wirklich mit Recht vorwerfen kann, weil es 
meines Erachtens gegen internationales 
Recht verstößt. Das Gleiche kann man aber 
nicht in Bezug auf die Frage, wie man 
Stammzellen gewinnt, behaupten. Das ist ein 
anderes Problem. Was man den Amerika-
nern bestimmt nicht vorwerfen kann, ist, dass 
sie nicht wüssten, auf welches Pferd sie set-
zen. Sie haben immer wieder gezeigt, dass 
sie genau wissen, auf welches Pferd sie set-
zen, und sie setzen nun einmal auf die em-
bryonalen Stammzellen. Wenn Sie sich die 
Situation in Kalifornien oder in anderen 
Staaten anschauen, werden Sie sehen: Es 
wird sehr viel in die embryonale Stammzell-
forschung investiert. In diesem Maße gibt es 
das in Europa nicht. Deutsche Wissen-
schaftler würden ausgeschlossen sein, an 
von der EU geförderten Projekten mitzu-
arbeiten, weil sich deutsche Stammzell-
forscher daran nicht beteiligen dürften. Das 
wäre aus meiner Sicht schon ein großes 
Problem. 

Ich möchte noch Folgendes anführen: Sie 
werden mit der embryonalen auch die adulte 
Stammzellforschung schädigen, wenn Sie 
die embryonale Stammzellforschung in 
Deutschland lahmlegen.  

Zum Abschluss komme ich wiederum auf 
Lyssenko zurück. Lesen Sie - das kann ich 
nur empfehlen - das Buch von Shores Med-
wedjew „Der Fall Lyssenko - Eine Wissen-
schaft kapituliert“! Da wird genau gezeigt, 
was passiert ist, inwieweit die Schädigung 
eines Gebietes dazu geführt hat, dass die 
Biologie an sich geschädigt wurde. Ich sehe 
voraus, dass das auch hier geschieht, und 
zwar nicht nur dadurch, dass Wissenschaftler 
ins Ausland gehen, sondern auch dadurch, 
dass Wissenschaftler dort bleiben oder dass 
andere Bereiche geschädigt werden. Wenn 
ich hier einen „slippery slope“ sehen würde, 
dann wäre es jener, dass wir uns, wenn wir 
uns beim nächsten Mal treffen, über Kreatio-
nismus und solche Dinge unterhalten wer-
den, also darüber, ob es Evolution tatsäch-
lich gegeben hat. Das ist es, was ich vorher-
sehe.  

Hubert Hüppe (CDU/CSU): Ich habe eine 
Frage an Herrn McGuckin. Nachdem jetzt 
offensichtlich die meisten nicht mehr damit 
rechnen, dass es bei der Transplantation 
embryonaler Stammzellen irgendeinen the-
rapeutischen Erfolg gibt, nachdem auch die 
Firma ESI in Singapur die therapeutische 
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Forschung unter Verwendung von embryo-
nalen Stammzellen eingestellt hat, nachdem 
auch Herr Professor Wegener vom Bundes-
verband der Pharmazeutischen Industrie 
gesagt hat, es gebe kein Interesse an der 
embryonalen Stammzellforschung, nachdem 
selbst Ian Wilmut, der überhaupt gar keine 
ethischen Probleme hat und der von der 
Lizenz zum Klonen sprach, nicht mehr klont 
und nicht mehr mit der embryonalen Stamm-
zellforschung weitermacht, frage ich: Gibt es 
denn für den Bereich, der dann noch übrig 
bleibt - das ist hier ja genannt worden -, zum 
Beispiel für die Prüfung von Giften und ande-
res, Alternativen bei anderen Stammzellen, 
sodass man auch dafür die embryonalen 
Stammzellen nicht braucht?  

Sachverständiger Prof. Dr. Colin P. 
McGuckin (Newcastle University) (Simultan-
übersetzung): Ich persönlich bin folgender 
Meinung: Andere Stammzellen, zum Beispiel 
solche aus Fruchtwasser, Nabelschnurblut, 
Knochenmark, sind frei erwerblich. Da gibt es 
auch keine ethischen Bedenken. Mit ihnen 
kann man Medikamententests machen; man 
kann viele Gewebe herstellen. 

Zu Ihrer Frage. Es ist sehr schwer vo-
rauszusehen, ob embryonale Stammzellen 
verwendet werden müssen. Es ist sehr 
schwierig, genug Gewebe jeglicher Art aus 
Stammzelllinien herzustellen - ob es sich 
dabei nun um Lebergewebe handelt oder um 
anderes -, das man dann für den Test von 
Medikamenten benutzen kann. Ich denke, 
das ist einer der Forschungsbereiche, bei 
dem noch viel Arbeit übrig bleibt. Ich sage 
nicht, dass niemand das erreichen wird. Aber 
die Tatsache, dass pharmazeutische Unter-
nehmen jetzt Nabelschnurblutbanken anle-
gen, zeigt doch, dass das sehr zukunftsver-
sprechend ist. Das größte einschlägige Un-
ternehmen in Indien mit einem Umsatz von 
3 Milliarden US-Dollar pro Jahr hat eine Na-
belschnurblutbank gekauft, und es plant, 
diese Tests durchzuführen. Ein Unternehmen 
in New Jersey hat ebenfalls eine Nabel-
schnurblutbank gekauft. Die größten phar-
mazeutischen Unternehmen in Europa haben 
mich in Bezug auf dieses Medikamententest-
programm angesprochen. Ich sehe keine 
Vorteile bei embryonalen Stammzellen.  

Man hat mir vorgeworfen, dass es viel-
leicht 50 Jahre dauern wird, bis man die 
embryonalen Stammzellen anwenden kann. 
Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass diese 
Technologie sehr schwierig ist. Die erste 

Nabelschnurbluttransplantation hat 1939 
stattgefunden. Die erste Transplantation fand 
1970 in den USA statt; die erste europäische 
Transplantation fand 1988 statt. 60 Jahre 
nach dem ersten Einsatz von Nabelschnur-
blut sind wir nur in der Lage, etwa 
20 Krankheiten zu behandeln. Bei 65 weite-
ren Krankheiten befinden wir uns in der Ex-
perimentierphase. Ich denke, keine Therapie 
wird einfach sein. Für viele Krankheiten sind 
die Therapien so komplex, und uns fehlt das 
Verständnis dieser Krankheiten. Deswegen 
ist es so schwierig.  

In Anbetracht der Tatsache, dass wir 
auch adulte Stammzellen für die Entwicklung 
von Medikamenten nehmen können und 
dass wir krebsbekämpfende Moleküle aus 
Stammzellen gewonnen haben, denke ich, 
dass die adulten Stammzellen sehr vielver-
sprechend sind. Ich weiß nicht, ob embryo-
nale Stammzellen eine Routinetherapie wer-
den können; aber was ich Ihnen sagen kann, 
ist, dass es noch sehr, sehr lange dauern 
wird. 

Vorsitzende Ulla Burchardt: Damit, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir, 
wirklich fast auf die Minute genau, am Ende 
der für unsere heutige Anhörung zur Ände-
rung des Stammzellgesetzes vereinbarten 
Zeit. Ich darf mich bei Ihnen allen sehr herz-
lich bedanken. Ich glaube, Sie alle haben mit 
uns den Eindruck, dass es eine notwendige, 
sinnhafte und hochinformative Anhörung 
gewesen ist, eine Anhörung, die nach fairen 
Regeln verlaufen ist.  

Ich bedanke mich im Namen der Kolle-
ginnen und Kollegen vor allen Dingen bei 
den Damen und Herren Sachverständigen. 

(Beifall) 

Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass 
die Entscheidungsfindung auf eine noch fun-
diertere Basis gestellt werden kann. 

Ich darf mich bei den Zuhörerinnen und 
Zuhörern für ihr Interesse bedanken. Wir 
hätten gern öfter ein solch großes Interesse, 
wenn wir Forschungsangelegenheiten be-
handeln. Sie sind auch zu den nächsten öf-
fentlichen Anhörungen sehr herzlich eingela-
den.  

Ich bedanke mich bei all denen, die für 
das organisatorische Gelingen verantwortlich 
gewesen sind, beim Sekretariat, insbeson-
dere bei den Dolmetschern des heutigen 
Tages, bei Frau Unverdorben, Frau Adams 
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und Herrn Klinghammer. Sie haben einen 
ganz schwierigen Job gemacht.  

Sie werden ja verfolgen, welche Konse-
quenzen wir aus der heutigen Anhörung zie-
hen werden. Ich denke, das wird mit Sicher-
heit noch vor dem Sommer der Fall sein. 

(Ende der Anhörung: 16. 00 Uhr) 

 

 

Ulla Burchardt, MdB 

Vorsitzende 
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Leitfragen zur Anhörung am 3. März 2008  
zum Thema „Änderung des Stammzellgesetzes“ 

 
 

1) Welche neuen ethischen, rechtlichen oder wissenschaftlichen Aspekte haben sich 
seit 2002 ergeben, die eine Änderung des Stammzellgesetzes begründen?  

2) Wie bewerten Sie die vorliegenden Gesetzentwürfe und Anträge zur Änderung bzw. 
Beibehaltung des Stichtages insbesondere im Hinblick auf die Grundintention des 
Stammzellgesetzes?  

3) Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung im Stammzellgesetz mit Blick auf 
das Grundgesetz: Schafft die aktuelle Regelung heute wie 2002 einen 
verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen den verschiedenen zu schützenden 
Grundrechtspositionen (Menschenwürde, Recht auf Leben, Forschungsfreiheit)? 
Inwiefern würde sich dieser Ausgleich durch eine Änderung des Stichtages 
verändern?  

4) Hat sich und falls ja, in welchen Punkten, seit der Anhörung von Sachverständigen im 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vom 9. Mai 2007 
die wissenschaftliche, ethische und gesellschaftliche Debatte über die 
Stammzellforschung verändert und wie ist dieser Wandel gegebenenfalls zu 
bewerten?  

5) Welche neueren Forschungsergebnisse (Stichwort: Reprogrammierung / iPS-Zellen) 
machen die Forschung an und mit embryonalen Stammzellen verzichtbar? 

6) In welchem Umfang kann mit den in Deutschland zugelassenen embryonalen 
Stammzellen Grundlagenforschung betrieben werden?  

7) Sind die nach 2002 entwickelten neuen embryonalen Stammzellen für den 
therapeutischen Einsatz bei Menschen geeignet? Kann davon ausgegangen werden, 
dass sich diese embryonalen Stammzellen genau wie die vor 2002 entwickelten 
Stammzellen epigenetisch/genetisch verändern – und, falls ja, in welchem Zeitraum 
wird dies geschehen? Inwiefern wirken sich die veränderten Kulturbedingungen auf 
die Stabilität der neueren Stammzelllinien aus? Wie hoch schätzen Sie die Zahl der 
unter standardisierten Bedingungen und frei von tierischen Zellen und Seren 
(xenobiotic-free) kultivierten humanen embryonalen Stammzelllinien, die vor dem 1. 
Mai 2007 gewonnen wurden und zugleich seitens ihrer Hersteller für den Bezug 
bereit stehen? 

8) Entsprechen aus Ihrer Sicht neuere Forschungsziele der embryonalen 
Stammzellforschung – z.B. toxische Prüfung von Medikamenten – der Intention des 
Stammzellgesetzes hinsichtlich der Alternativlosigkeit und der Hochrangigkeit des 
Forschungszieles gegenüber dem Embryonenschutz? 

9) Inwieweit halten sie die embryonale Stammzellforschung, insbesondere mit neueren 
Stammzellen, als vergleichende Forschung für alternative Methoden der 
Stammzellforschung für notwendig, z.B. hinsichtlich der Frage, ob die Eigenschaften 
von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) denen von humanen 
embryonalen Stammzellen entsprechen? Welche Erkenntnisse sind hierbei von 
besonderer Bedeutung?  

10) Welches sind aus Ihrer Sicht die bedeutendsten Ergebnisse der embryonalen 
Stammzellforschung, die für die Nutzbarmachung adulter Stammzellen in heutigen 
und künftigen Therapien eine zentrale Rolle spielen? 

11) Im Zusammenhang mit der Debatte um die Forschung an und mit embryonalen 
Stammzellen wird immer wieder ihre Bedeutung für die Therapie von Krankheiten wie 



zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, Diabetes oder Herzkrankheiten 
hervorgehoben. Welchen Stellenwert hat die embryonale Stammzellforschung im 
Vergleich zu anderen Forschungsansätzen, bei denen Therapien für die Behandlung 
dieser Krankheiten entwickelt werden? 

12) Bitte bewerten Sie die Entwicklungsperspektiven der embryonalen 
Stammzellforschung sowie der therapeutisch ausgerichteten Stammzellforschung 
insgesamt in Deutschland unter Bezugnahme auf die unterschiedlichen 
Regelungsvorschläge.  

13) Medienberichte schildern, dass in einigen Ländern wie USA, Korea, Großbritannien 
oder Spanien inzwischen Stammzellforscher möglichst frische Eizellen und 
Embryonen für ihre Forschungszwecke bevorzugen, was unter anderem dazu geführt 
hat, dass Frauen zum Teil finanzielle Anreize erhalten, damit diese ihre Eizellen für 
die Stammzellforschung zur Verfügung stellen. Wie bewerten Sie diese geschilderten 
Entwicklungen aus ethischer Sicht und welchen Einfluss könnte eine Änderung der 
Stichtagsregelung im Stammzellgesetz darauf haben?  

14) Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen 
europäischen Ländern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem Vergleich die 
deutsche aktuelle Regelung? 
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Leitfragen und Antworten zur Anhörung des Ausschusses 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung am 3. März 2008 

zum Thema »Änderung des Stammzellgesetzes« 
 
 

1. Welche neuen ethischen, rechtlichen oder wissenschaftlichen Aspekte haben 
sich seit 2002 ergeben, die eine Änderung des Stammzellgesetzes begründen? 

Die verfassungsrechtlichen Vorgaben, an denen sich das geltende Stammzellgesetz und 
jede Änderung desselben messen lassen müssen, haben sich nicht verändert – mit einer 
Ausnahme: Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 GG wurde durch die Föderalismusreform neu gefasst. Die 
Wörter »künstliche Befruchtung beim Menschen« wurden ersetzt durch die Formulierung 
»medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens«. Der verfassungsändernde Ge-
setzgeber wollte damit klarstellen, »dass die Kompetenz alle Bereiche der modernen Fort-
pflanzungsmedizin für den Menschen umfasst, etwa auch medizinisch unterstützte natürliche 
Befruchtungen wie z. B. nach Hormonbehandlungen« (BT-Drs. 16/813, 14).  

Nach einer in der Literatur vertretenen Ansicht sollte bereits mit der 1994 eingefügten kon-
kurrierenden Zuständigkeit für die künstliche Befruchtung beim Menschen nach dem Willen 
des historischen verfassungsändernden Gesetzgebers der gesamte Bereich der Fortpflan-
zungsmedizin erfasst werden (statt aller: Degenhart, in: Sachs [Hrsg.], GG [42007], Art. 74 
Rn. 109). Dieser angebliche Wille ist im Verfassungstext aber nicht zum Ausdruck gekom-
men (Degenhart a.a.O.). Für die Embryonenforschung, die in diesem Kompetenztitel über-
haupt nicht thematisiert wird, gilt das erst Recht. Es ist daher zumindest missverständlich, 
wenn Oeter (in: v. Mangoldt/Klein/Starck [Hrsg.], GG II [42000], Art. 74 Rn. 217) »angesichts 
der für das verfassungsändernde Gesetzgebungsverfahren aufweisbaren Erwägungen« da-
von ausgehen will, dass auch die Embryonenforschung erfasst sei: In der Begründung des 
Gesetzentwurfs (BT-Drs. 12/6000, 33f.), auf die Oeter sich bezieht, wird die Materie »Emb-
ryonenforschung« mit keinem Wort erwähnt. Es ist deshalb auch reine Spekulation, wenn 
Kunig (in: v.Münch/ders., GG III [52003], Art. 74 Rn. 123) behauptet, der sog. Embryonen-
transfer und die Embryonenforschung unterfielen Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 (a.F.) GG ebenfalls, 
da es »dem verfassungsändernden Gesetzgeber nicht unterstellt werden« könne, »die ge-
nannten Bereiche ausblenden zu wollen«. Demgegenüber ist mit Nachdruck zu betonen, 
dass das Grundgesetz gem. Art. 79 Abs. 1 S. 1 GG nur durch ein Gesetz geändert werden 
kann, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Der mutmaßli-
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che Wille des verfassungsändernden Gesetzgebers eröffnet dem Bund keine Gesetzge-
bungskompetenzen, da Art. 70 Abs. 1 GG bestimmt, dass die Länder das Recht der Gesetz-
gebung haben, soweit »dieses Grundgesetz« nicht dem Bund Gesetzgebungskompetenzen 
verleiht. 

Durch die Grundgesetzänderung im Jahr 2006 hat sich an der kompetenzrechtlichen Lage 
nichts geändert. Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat von der Möglichkeit, auch die 
Regelungsmaterie »Embryonenforschung« dem Bund eindeutig »zuzuschlagen«, keinen 
Gebrauch gemacht. Es ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber die Materie »medizinisch 
unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens« bzw. »moderne Fortpflanzungsmedizin« nur 
sinnvoll regeln kann, wenn er die durch das Stammzellgesetz in den Blick genommenen 
Rechtsfragen des Schutzes der Würde der im Ausland (!) zu Forschungszwecken vernichte-
ten Menschen im embryonalen Stadium mitregelt, was unter Umständen für eine Annexkom-
petenz bzw. eine Kompetenz kraft Sachzusammenhangs spräche. Bei Degenhart, der dies 
wohl anders sieht, findet sich die sehr zurückhaltende Formulierung, dass die Kompetenz für 
die Embryonenforschung »allenfalls im Wege des Sachzusammenhangs« begründet werden 
könne (Degenhart, in: Sachs [Hrsg.], GG [42007], Art. 74 Rn. 109, ähnlich zurückhaltend für 
die alte Rechtslage [»wohl noch ›kraft Sachzusammenhangs‹«] auch Dederer, JZ 2003, 986 
[987 m. Fn. 7]). Ein solcher Sachzusammenhang kann jedoch – wenn überhaupt – nur für 
die Forschung an sog. überzähligen Embryonen angenommen werden, die im Inland bei 
künstlichen Befruchtungen »anfallen«. Stettner, der die noch weitergehende Auffassung ver-
tritt, dass auch die Embryonenforschung von dem neugeschaffenen Kompetenztitel erfasst 
sein soll, macht mit Recht darauf aufmerksam, dass die – so verstandene! – Kompetenz-
norm »im Hinblick auf die grundrechtlichen Grenzen, an die sie stößt, sowie im Hinblick auf 
eine mögliche legitimierende Wirkung erhebliche Fragen« aufwirft (Stettner, in: Dreier 
[Hrsg.], GG II Supplementum 2007 [2007], Art. 74 Rn. 127). Gerade wegen einer möglichen, 
aber unbeabsichtigten Legitimationswirkung für die Forschung an Embryonen oder mit emb-
ryonalen Stammzellen darf dem – insoweit schweigenden – verfassungsändernden Gesetz-
geber hier weder ein mutmaßlicher Wille unterstellt noch der von ihm neu gefasste Kompe-
tenztitel derart weit ausgelegt werden.  

Nur die strafrechtlichen Regelungen des Stammzellgesetzes sind – wie die Regelungen des 
Embryonenschutzgesetzes – durch die in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG begründete konkurrierende 
Gesetzgebungskompetenz für das Strafrecht gedeckt; für eine darüber hinausgehende Reg-
lementierung des Imports und der Verwendung embryonaler Stammzellen ist der Bund nicht 
zuständig, auch nicht »kraft Sachzusammenhangs« mit der in Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 GG ge-
regelten Materie. Das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG) verpflichtet den 
Bundesgesetzgeber, einer Nichtigerklärung der formell verfassungswidrigen Regelungen des 
Stammzellgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht zuvorzukommen und diese mit 
deklaratorischer Wirkung aufzuheben. Die in den Entwürfen Röspel u.a. (BT-Drs. 16/7981), 
Hüppe u.a. (BT-Drs. 16/7983) und Hinz u.a. (BT-Drs. 16/7984) vorgesehenen Modifikationen 
der Strafdrohung sind kompetenzrechtlich unbedenklich. Für den strafrechtlichen Schutz der 
Würde der zur Stammzellgewinnung vernichteten Embryonen ist der Bund zuständig (Art. 74 
Abs. 1 Nr. 1, Art. 72 Abs. 2 GG); die Wahrung der Rechtseinheit erfordert im gesamtstaatli-
chen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung. Schon aus kompetenzrechtlichen Grün-
den verfassungswidrig ist dagegen der Entwurf Flach u.a. (BT-Drs. 16/7982), in dem gar kei-
ne Strafdrohung mehr vorgesehen ist, so dass jeglicher, allein kompetenzbegründender 
strafrechtlicher Anknüpfungspunkt fehlt. 

2. Wie bewerten Sie die vorliegenden Gesetzentwürfe und Anträge zur Änderung 
bzw. Beibehaltung des Stichtages insbesondere im Hinblick auf die Grundinten-
tion des Stammzellgesetzes? 

Zweck des Stammzellgesetzes ist es ausweislich seines § 1, »die Menschenwürde und das 
Recht auf Leben zu achten und zu schützen und die Freiheit der Forschung zu gewährleis-
ten«. Der Gesetzgeber ging ausweislich der Begründung des Gesetzes davon aus, dass die 
Forschung an embryonalen Stammzellen und deren Einfuhr zu diesem Zweck in den 
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Schutzbereich der in Art. 5 Abs. 3 GG vorbehaltlos garantierten Wissenschafts- und For-
schungsfreiheit falle und dass daher ein vollständiges Verbot der Einfuhr und der Verwen-
dung embryonaler Stammzellen nicht zu rechtfertigen sei (BT-Drs. 14/8394, 7f.). 

Diese Grundannahmen sind jedoch in mehrfacher Hinsicht verfehlt. Peter Lerche hat schon 
Mitte der 1980er Jahre darauf hingewiesen, dass der innere Sinn der Forschungsfreiheit pri-
mär im Verbot staatlichen Forschungsrichtertums liegt und »nicht auf irgendeine Bevorzu-
gung gegenüber jenen kollidierenden Rechtsgütern« zielt, »deren Rechtssubstanz durch 
Forschung instrumental beansprucht werden soll« (ders., in: Lukes/Scholz [Hrsg.], Rechts-
fragen der Gentechnologie [1986], 88 [90f.]). In der aktuellen Literatur hat sich beispielsweise 
Herdegen dieser Aufassung angeschlossen und ausgeführt, dass der gesetzliche Schutz von 
Embryonen »überhaupt keinen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit« bildet, da dieses Grund-
recht keinen Zugriff auf fremdes Leben deckt, der sonst (nach einfachem Recht) unerlaubt ist 
(ders., in: Söllner u.a, GS Heinze [2005], 357 [365]). Die Wissenschaftsfreiheit »gilt der spe-
zifischen wissenschaftlichen Betätigung erlaubten Verhaltens« (Pieroth/Schlink, Grundrechte 
[232007], Rn. 626). Die Gegenauffassung (vgl. etwa Pernice, in: Dreier [Hrsg.], GG I [22004], 
Art. 5 III [Wissenschaft] Rn. 30) vermag keinerlei Gründe für eine darüber hinausgehende 
Privilegierung der Wissenschaftsfreiheit anzuführen. Der Schutzzweck der Wissenschafts-
freiheit besteht vielmehr allein darin, staatliche Einwirkungen auf den Gewinn und die Ver-
mittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse abzuwehren, weil diese mit der Wissenschaft als 
planmäßiger und methodisch angeleiteter Suche nach Wahrheit unverträglich sind. Der For-
scher genießt daher zwar nach Art. 5 Abs. 3 GG »alle Freiheit des Forschens, aber nicht des 
Bewirkens nachteiliger Folgen für Dritte« (Hoffmann-Riem, in: Bäuerle u.a. [Hrsg.], Haben wir 
wirklich Recht? [2003], 53 [64f.]). 

Der Import und die Verwendung embryonaler Stammzellen fallen folglich von vornherein 
nicht in den Schutzbereich der Forschungsfreiheit, wenn sie fremde Rechtsgüter berühren. 
Der Gesetzgeber des Stammzellgesetzes von 2002 geht zwar davon aus, dass embryonale 
Stammzellen »in ethischer Hinsicht […] nicht wie jedes andere menschliche biologische Ma-
terial angesehen werden« könnten, da »zur Gewinnung embryonaler Stammzellen Embryo-
nen verbraucht werden« müssten (BT-Drs. 14/8394, 7). Dann heißt es aber weiter: »Der Er-
werb nicht in Deutschland hergestellter embryonaler Stammzellen sowie die Forschung mit 
ihnen einschließlich ihrer Vermehrung und Kultivierung steht nicht im Konflikt mit anderen 
Verfassungsgütern, sofern er auf bereits existierende Stammzellen beschränkt wird.« (BT-
Drs. 14/8394, 8). Ganz in diesem Sinne hat in der Literatur u.a. Müller-Terpitz behauptet, 
dass die über eine Stichtagsregelung hinausgehenden Regelungen »lediglich moralische 
Überzeugungen« schützten (ders., Das Recht der Biomedizin [2006], 52).  

Diese Annahme ist jedoch verfehlt, da die Würde der zur Stammzellgewinnung vernichteten 
Menschen im embryonalen Stadium nicht nur durch den Vorgang der Stammzellgewinnung 
selbst, sondern auch durch den Import und die Verwendung der Stammzellen  betroffen ist. 
Wer sie erwirbt und an ihnen forscht, erwirbt und verwendet menschliche Körpersubstanz – 
Körpersubstanz, die dem Menschen, von dem sie stammt, rechtlich zugeordnet bleibt. Das 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) wird in der Diskussion oft 
übersehen, ist hier jedoch einschlägig: Jeder Mensch – auch der schon verstorbene Mensch 
– hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Die Obduktion zur Aufdeckung von Strafta-
ten, die Entnahme von Organen zur Transplantation, der Umgang mit dem Leichnam berüh-
ren das Recht des verstorbenen Menschen auf körperliche Unversehrheit (richtig Schacht-
schneider/Siebert, DÖV 2000, 129 [133f.]). Die Frage, ob auch die Würde des Embryos be-
troffen ist, kann daher an dieser Stelle offen bleiben. Entscheidend ist: Der Import und die 
Verwendung embryonaler Stammzellen stehen im Konflikt mit anderen Verfassungsgütern. 
Wenn der Gesetzgeber diesen Konflikt regelnd bewältigt, greift er nicht in eine Freiheit ein, 
die dem Forscher von vornherein zusteht. Das bedeutet: Die Regelungen des Stammzellge-
setzes, die die Einfuhr und die Verwendung embryonaler Stammzellen einschränken, sind 
kein Eingriff in die Forschungsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG) der Stammzellforscher, denn 
»die Selbstbestimmung des Forschers erfasst nicht die Verfügung über ein anderes Grund-
rechtssubjekt« (Isensee, in: Höffe/Honnefelder/ders./Kirchhof, Gentechnik und Menschen-
würde [2002], 37 [72]). 
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Die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit hat allerdings nicht nur eine Abwehr-, sondern 
auch eine Förderdimension (statt aller: Lerche a.a.O., 93f.). Die allgemeine Pflicht, For-
schung und Wissenschaft zu fördern und die Rahmenbedingungen zu schaffen, die For-
schung und Wissenschaft erst möglich machen und gedeihen lassen, wird durch die beson-
dere Schutzpflicht für das Leben und die körperliche Unversehrtheit kranker Menschen 
(Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) verstärkt. Diese staatliche Schutzpflicht gebietet zwar dem Grunde 
nach die Unterstützung medizinischer Forschung, die – mittel- oder langfristig – Heilungs-
chancen für bisher unheilbare Krankheiten verspricht, dies jedoch keinesfalls auf Kosten Drit-
ter. Das verbietet der Eigenwert jedes einzelnen menschlichen Lebens (so bereits Hillgruber, 
in: de Wall/Germann [Hrsg.], FS Link [2003], 637 [652]).  

Die Pflicht zur Achtung der Würde der im embryonalen Stadium verbrauchten Menschen 
(Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG), die neben die Schutzpflicht für die körperliche Unversehrtheit der bei 
der Stammzellgewinnung vernichteten Embryonen (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) tritt, setzt der For-
schungsförderung eine unübersteigbare Grenze. Diese Achtungspflicht, die nicht mit dem 
Tod eines Menschen endet (BVerfGE 30, 173 [194] – Mephisto), ist weder auf Deutsche 
noch auf in Deutschland befindliche Menschen beschränkt (aA ohne Begründung Müller-
Terpitz, Das Recht der Biomedizin [2006], 52; differenzierter zur Frage der territorialen 
Reichweite des Art. 1 Abs. 1 GG Dederer, JZ 2003, 986 [993 Fn. 70]), sondern bezieht sich 
auf alle Menschen. Da der Gesetzgeber nur durch ein striktes Import- und Verwendungsver-
bot die Achtung zum Ausdruck bringen kann, die er auch den im Ausland zur Stammzellge-
winnung vernichteten Menschen im embryonalen Stadium schuldet, bedarf die Frage, ob die 
postmortale Achtungspflicht einer Abwägung mit gegenläufigen Verfassungsgütern über-
haupt zugänglich ist, keiner Entscheidung (bejahend wohl BVerfGE 30, 173 [196], katego-
risch aA BVerfG-K NJW 2001, 2957 [2958f.]). Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Gesetz-
geber verfassungsrechtlich nicht verpflichtet ist, den Import und die Verwendung embryona-
ler Stammzellen »freizugeben«. Im Gegenteil: Er ist vielmehr verpflichtet, durch ein striktes 
Import- und Verwendungsverbot seiner Achtungspflicht für die Würde der bei der Stammzell-
gewinnung vernichteten Menschen im embryonalen Stadium Genüge zu tun und deutlich zu 
machen, dass er die Art und Weise der Stammzellgewinnung missbilligt, weil sie die Würde 
von Menschen verletzt. Aufgrund des unauflöslichen Zusammenhangs mit der Zerstörung 
von Embryonen sind der Import und die Verwendung embryonaler Stammzellen uneinge-
schränkt abzulehnen. 

Im Hinblick auf die Grundintention des Stammzellgesetzes – »die Menschenwürde und das 
Recht auf Leben zu achten und zu schützen und die Freiheit der Forschung zu gewährleis-
ten« (§ 1) – ist daher nur der Entwurf Hüppe u.a. (BT-Drs. 16/7983) als verfassungsgemäß 
zu bewerten. Eine Beibehaltung des status quo (so der Antrag Hinz u.a. [BT-Drs. 16/7985]) 
kommt schon aus den sub 1. genannten kompetenzrechtlichen Gründen nicht in Betracht. 
Zudem verletzt der Gesetzgeber, wenn er an § 4 Abs. 3 S. 2 StZG festhält, wonach die Ver-
sagung der Genehmigung für Einfuhr und Verwendung embryonaler Stammzellen nicht da-
mit begründet werden darf, dass diese aus menschlichen Embryonen gewonnen wurden, 
eklatant seine Pflicht zur Achtung der Würde aller Menschen – auch derer, die vor dem 
1. Januar 2002 zur Stammzellgewinnung vernichtet wurden. Verfassungswidrig sind schließ-
lich die Entwürfe, die für eine einmalige Verschiebung des Stichtags (so der Entwurf Röspel 
u.a. [BT-Drs. 16/7981]) oder dessen Streichung eintreten (Entwurf Flach u.a. [BT-
Drs. 16/7982]), da der Gesetzgeber damit seine Pflicht, die Würde des Menschen zu achten 
(Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG), in noch größerem Maße als bisher verletzen würde. 

Prima facie verfassungsrechtlich unbedenklich sind die Entwürfe, soweit sie Modifikationen 
der Strafandrohung des Stammzellgesetzes vorsehen (Entwurf Hinz u.a. [BT-Drs. 16/7984 – 
Klarstellung des Anwendungsbereichs auf das Inland], Entwurf Hüppe u.a. [BT-Drs. 16/7983 
– Anpassung der Strafandrohung], Entwurf Röspel u.a. [BT-Drs. 16/7981 – Klarstellung des 
Anwendungsbereichs auf das Inland]). Der Gesetzgeber ist weder verfassungsrechtlich ver-
pflichtet, die Strafdrohung für den Import und die Verwendung embryonaler Stammzellen im 
bisherigen Umfang aufrechtzuerhalten, noch ist die derzeit gültige Strafandrohung verfas-
sungswidrig. Es wirft allerdings gleichheitsrechtliche Probleme auf, wenn zwar die Einfuhr 
und die Verwendung embryonaler Stammzellen in Deutschland bestraft werden, nicht aber 
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die Auslandsverwendung durch deutsche Forscher, da in beiden Fällen die staatliche Ach-
tungspflicht nach Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG gleichermaßen betroffen ist. Das strafrechtliche Be-
stimmtheitsgebot (Art. 103 Abs. 2 GG) erfordert eine hinreichend präzise Fassung des Straf-
tatbestands und seines räumlichen und personellen Geltungsbereichs. Die derzeit offenbar 
bestehenden Unsicherheiten (s. dazu Taupitz, JZ 2007, 113 [119 mwN]) sollten durch eine 
Klarstellung ausgeräumt werden.       

3. Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung im Stammzellgesetz mit Blick 
auf das Grundgesetz: Schafft die aktuelle Regelung heute wie 2002 einen verfas-
sungsgemäßen Ausgleich zwischen den verschiedenen zu schützenden Grund-
rechtspositionen (Menschenwürde, Recht auf Leben, Forschungsfreiheit)? Inwie-
fern würde sich dieser Ausgleich durch eine Änderung des Stichtages verän-
dern? 

Auf die Ausführungen sub 2. wird verwiesen. Das Stammzellgesetz war schon 2002 verfas-
sungswidrig, und daran hat sich nichts geändert. Eine Verschiebung oder Abschaffung des 
Stichtags würde die Verfassungswidrigkeit vertiefen.  

15. Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen europäi-
schen Ländern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem Vergleich die 
deutsche aktuelle Regelung? 

Über die Rechtslage in anderen europäischen Ländern finden sich aktuelle Informationen 
u.a. bei Heyer/Dederer (Hrsg.), Präimplantationsdiagnostik, Embryonenforschung, Klonen. 
Ein vergleichender Überblick zur Rechtslage in ausgewählten Ländern (2007). Dort heißt es 
zusammenfassend zur Frage der Verwendung von humanen embryonalen Stammzellen 
(131): »Für die Verwendung (einschließlich des Imports) von hES-Zellen ist die ›Regelungs-
abstinenz‹ der meisten Staaten kennzeichnend. Eindeutig verboten ist die Verwendung von 
hES-Zellen nur selten (Litauen, Norwegen; wohl auch Polen). Soweit die Verwendung oder 
der Import der hES-Zellen ausdrücklich zugelassen werden (Deutschland, Kanada, Lettland, 
Niederlande), gelten vereinzelt sehr strenge embryobezogene Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen.« 

Die Frage, wie die deutsche aktuelle Regelung im Vergleich zu den Regelungen anderer 
europäischer Staaten zu beurteilen ist, ist keine Rechtsfrage (instruktiv dazu aus politikwis-
senschaftlicher Sicht aber beispielsweise Fink, Leviathan 35 [2007], 107ff.). Mit Nachdruck 
ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Rechtslage in anderen Ländern nicht auf die 
verfassungsrechtliche Beurteilung deutscher Gesetze am Maßstab des Grundgesetzes 
»durchschlagen« kann. Herdegen hat zwar die Auffassung vertreten, dass sich Verletzungen 
der Menschenwürde mit »einer gewissen Evidenz« erschließen müssten und dass der recht-
vergleichende Befund, dass Staaten mit »hoch entwickelter Sensibilität für personale Wür-
de« bestimmte Formen der Grundlagenforschung oder Therapie schwerwiegender Krankhei-
ten »unter eingehender Abwägung« zuließen, die Evidenz der Menschenwürdeverletzung 
»nachhaltig erschüttern« müsse, da das Grundgesetz »kein spezifisch deutschrechtliches 
Menschenbild« statuieren wolle (ders., JZ 2001, 773 [775]). Demgegenüber ist festzuhalten, 
dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes nach allgemeiner Auffassung »auf die auch 
medizinischen Verbrechen des Nationalsozialismus mit der Unantastbarkeitsformel des 
Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG reagiert« haben (statt aller: Hufen, JZ 2004, 313). Es gibt daher schon 
historisch gute Gründe, »an einem speziell deutschen Würdebegriff festzuhalten« (dies er-
wägend nunmehr auch Herdegen, in: Söllner u.a. [Hrsg.], GS Heinze [2005], 357 [363]).  

Im Übrigen geht auch der EGMR davon aus, dass es in der Frage von Natur und Status des 
Embryos bzw. Fötus keinen europäischen Konsens gibt, obwohl Elemente ihres Schutzes 
angesichts wissenschaftlicher Fortschritte und künftiger Konsequenzen bei der Erforschung 
genetischer Manipulationen, medizinisch unterstützter Fortpflanzung oder Experimenten mit 
Embryonen sichtbar würden (Vo gegen Frankreich, Beschwerde Nr. 53924/00, EuGRZ 2005, 
568 [576 Rz. 84]). In Anbetracht des fehlenden Konsenses über die wissenschaftliche und 
rechtliche Definition des Lebensbeginns hat der Gerichtshof daher darauf hingewiesen, dass 
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den Staaten hinsichtlich der Beantwortung der Frage, wann menschliches Leben beginnt und 
zu schützen ist, ein Beurteilungsspielraum zukommt (Vo gegen Frankreich, Beschwerde 
Nr. 53924/00, EuGRZ 2005, 568 [575 Rz. 82]). Dieser Beurteilungsspielraum setzt sich bei 
der Beurteilung von Fragen der Fortpflanzungsmedizin fort (Evans gegen Vereinigtes König-
reich, Beschwerde Nr. 6339/05, EuGRZ 2006, 389 [395 Rz. 62]).   

Die Bundesrepublik Deutschland ist keinesfalls verpflichtet, ihren hohen verfassungsrechtli-
chen Standard interpretatorisch dem niedrigeren europäischen Schutzniveau anzugleichen. 
Deutschland hat seine eigene Geschichte und singuläre Unrechtserfahrungen, die auch ver-
fassungsrechtlich verarbeitet worden sind. So verbietet Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG angesichts 
traumatischer Erfahrungen beispielsweise alle Arten von Folter strikt und ausnahmslos (dazu 
statt aller die Beiträge in Bestermöller/Brunkhorst, Rückkehr der Folter [2006]), und dieses 
Verbot bleibt selbstverständlich davon unberührt, wie sich andere Länder heute oder in Zu-
kunft zu dieser Frage verhalten. Nichts anderes gilt für die Bewertung medizinischer Prakti-
ken, und es geht nicht an, diesen Hinweis als »Totschlagargument« zu diffamieren, wie das 
in der Literatur bisweilen geschieht (vgl. etwa Hufen a.a.O.). Nach dem Krieg war es vor al-
lem Gustav Radbruch, der in der Diskussion um die zu leistende Re-Humanisierung der 
Rechtsordnung darauf aufmerksam machte, dass Kant in der Humanität vornehmlich die 
Achtung der Menschenwürde gesehen habe, die es gebiete, den Menschen als Selbstzweck 
zu behandeln und es verbiete, ihn zu einem bloßen Mittel für fremde Zwecke herabzuwürdi-
gen (SJZ 1947, 131 [132]). Art. 1 Abs. 1 GG, in dem die »Würde des Menschen« in diesem 
Sinne als Rechtsbegriff Aufnahme fand, wurde dann vor allem von Günter Dürig als Verbot 
der »Degradierung des Menschen zum Ding« gedeutet (ders., in: Maunz/ders. [Hrsg.], GG, 
Art. 1 [Stand: 1958] Rn. 28). Für Dürig war es keine Frage, dass auch dem »nasciturus« 
Menschenwürde zukomme (a.a.O., Rn. 24) und dass im Augenblick der Zeugung ein neuer 
Mensch entstehe, der sich durch seinen »Geist[], der ihn abhebt von der unpersönlichen Na-
tur und ihn aus eigener Entscheidung dazu befähigt, seiner selbst bewusst zu werden, sich 
selbst zu bestimmen und sich und die Umwelt zu gestalten« (a.a.O., Rn. 18), auszeichne.  

Diese Auffassung, die auch in den beiden Abtreibungsentscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts deutlich zum Ausdruck kommt (BVerfGE 39, 1ff; BVerfGE 88, 203ff., dazu 
näher Hillgruber, ZfL 2003, 38ff.; auch zur Gegenauffassung bei Merkel, Forschungsobjekt 
Embryo [2002], 26ff.) ist heute bekanntlich nicht mehr unbestritten. In der Literatur zeichnet 
sich vielmehr ein Trend dahin ab, erst dem geborenen Menschen Würdeschutz zuzubilligen 
(so beispielsweise Dreier, DÖV 1995, 1036 [1040]; ders., in: ders. [Hrsg.], GG I [22004], 
Art. 1 I Rn. 81ff.) bzw. jedenfalls den »vollen« Würdeschutz geborenen Menschen vorzube-
halten (so beispielsweise Herdegen, in: Maunz/Dürig [Hrsg.], GG, Art. 1 Abs. 1 [Stand: Feb-
ruar 2005] Rn. 55ff.). Verkannt wird dabei aber, dass sich die Väter und Mütter des Grund-
gesetzes ganz bewusst für die Rede von der Würde »des Menschen« (und nicht, wie zu-
nächst erwogen, des menschlichen »Lebens«, des menschlichen »Daseins« oder des 
menschlichen »Wesens«) entschieden haben, um deutlich zu machen, dass sie »an das 
›Menschsein‹ im Sinne von Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG keine über die vegetativ-biologische Exis-
tenz (›Dasein‹) hinausgehenden Bedingungen knüpfen wollten« (so zutreffend Hartleb, 
Grundrechtsschutz in der Petrischale [2006], 197f.). Jeder Mensch »hat« deshalb Würde, 
und es gibt wegen der durch Art. 1 Abs. 2 und 3 GG hergestellten Verknüpfung von Würde- 
und Grundrechtsschutz auch keinen einzigen Menschen, der zwar ein Recht auf Leben, aber 
keine Würde hat.  

Der in der aktuellen Debatte u.a. von der Bundesjustizministerin (Plenarprotokoll 16/142, 
14911) behauptete »Spielraum« beim Schutz des menschlichen Leben verengt sich be-
trächtlich, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass es unter dem Grundgesetz kein würdeloses 
menschliches Leben gibt. In seiner Luftsicherheitsgesetz-Entscheidung hat das Bundesver-
fassungsgericht betont, dass es unter der Geltung des Art. 1 Abs. 1 GG »schlechterdings 
unvorstellbar« sei, auf der Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung unschuldige Men-
schen vorsätzlich zu töten (BVerfGE 115, 118 [157]). Der Achtungsanspruch, der sich aus 
der Würde ergebe, die jeder Mensch »ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seinen kör-
perlichen oder geistigen Zustand, seine Leistungen und seinen sozialen Status« besitze, sei 
»unabhängig auch von der voraussichtlichen Dauer des individuellen menschlichen Le-
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bens«, da der Mensch selbst nach seinem Tod Anspruch auf Achtung seiner Würde habe 
(BVerfGE 115, 118 [152]). Man wende also nicht ein, dass es in der vorliegenden Debatte 
»nur« um Stammzellen gehe, die aus »überzähligen« Embryonen gewonnen wurden: 
»Chancenlosigkeit für ein Weiterleben eröffnet keineswegs die Möglichkeit des existenzzer-
störenden Zugriffs« (richtig Höfling, in: Sachs [Hrsg.], GG [42007] unter Hinweis auf BVerfG 
aaO), und die zur Stammzellgewinnung vernichteten Embryonen haben auch nach ihrer Zer-
störung einen Anspruch auf Achtung ihrer Würde.       

Der Philosoph Reinhold Aschenberg hat in seiner 2003 erschienenen Studie »Ent-
Subjektivierung des Menschen. Lager und Shoah in philosophischer Reflexion« darauf auf-
merksam gemacht, dass der funktionale Sinn der Konzentrationslager der Nationalsozialis-
ten darin bestanden habe, Menschen die Verdinglichung, die ihnen widerfahre, spürbar wer-
den zu lassen (a.a.O., 274 und passim). Das Ziel massenhafter Tötung, der Verwandlung 
»menschliche[r] Subjekte in einen Haufen Materie« hätte nämlich durch rasche Exekution 
wesentlich einfacher erreicht werden können (a.a.O.). Diese spezifische Unrechtserfahrung, 
die Unrechtserfahrung der »Subjektivitätsdestruktion« (Aschenberg a.a.O., 278) ist es, die 
zur Aufnahme des Würde-Artikels in das deutsche Grundgesetz geführt hat. Dies mag be-
denken, wer die hier vertretene Rechtsauffassung im Vergleich mit der Rechtslage in ande-
ren Ländern für unangemessen restriktiv hält. 

 

 

Zusammenfassung 

Das derzeit geltende Stammzellgesetz ist schon deshalb in weiten Teilen verfassungswidrig, 
weil der Bund 2002 zur umfassenden Reglementierung des Imports und der Verwendung 
embryonaler Stammzellen gar nicht zuständig war, auch nicht kraft eines angeblichen Sach-
zusammenhangs mit der Materie »künstliche Befruchtung beim Menschen«. Die Neufassung 
des Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 GG (»medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens«) 
durch die Föderalismusreform hat daran nichts geändert: Der Bund ist nach wie vor nur für 
den strafrechtlichen Schutz der bei der Stammzellgewinnung vernichteten Menschen im 
embryonalen Stadium zuständig (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG iVm Art. 72 Abs. 2 GG), nicht aber 
für eine umfassende Reglementierung der Materie. Schon formell verfassungswidrig ist da-
her der Entwurf Flach u.a. (BT-Drs. 16/7982), in dem keine Strafdrohung für den Import und 
die Verwendung embryonaler Stammzellen mehr vorgesehen ist, sondern nur noch ein Ver-
bot mit Erlaubnisvorbehalt. 

Restriktionen des Imports und der Verwendung embryonaler Stammzellen greifen nicht in die 
Forschungsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) ein, da dieses Grundrecht schon tatbestandlich nicht 
den Zugriff auf fremde Rechtsgüter schützt und der Import und die Verwendung embryonaler 
Stammzellen sowohl das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit der zur Stammzellge-
winnung vernichteten Menschen im embryonalen Stadium (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) als auch 
deren Würde (Art. 1 Abs. 1 S. 1 und 2 GG) berühren. Der Gesetzgeber ist nicht verpflichtet, 
Forschern den Import und die Verwendung embryonaler Stammzellen zu gestatten, da er nur 
durch ein striktes Import- und Verwendungsverbot seiner Achtungspflicht für die Würde der 
bei der Stammzellgewinnung vernichteten Menschen im embryonalen Stadium (Art. 1 Abs. 1 
S. 2 GG) nachkommen kann. Nur der Entwurf Hüppe u.a. (BT-Drs. 16/7983) ist daher mate-
riell verfassungsgemäß. Die anderen Entwürfe und der Antrag Hinz u.a. (BT-Drs. 16/7985), 
der sich für eine Beibehaltung des status quo ausspricht, sind verfassungswidrig. 

Die vergleichsweise strengen verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für den Umgang 
mit Menschen erklären sich historisch: Art. 1 Abs. 1 GG ist eine Reaktion auf die auch medi-
zinischen Verbrechen der Nationalsozialisten, auf die spezifische, singuläre Unrechtserfah-
rung der Subjektivitätsdestruktion. 
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Methodische Vorbemerkung: Die vorgelegten Leitfragen überschneiden sich zum Teil erheblich. 
Um daraus sich zwangsläufig ergebende Überschneidungen bei der Beantwortung zu vermeiden, 
werde ich die Fragen en bloc beantworten.  
Diejenigen, die sich dennoch an den vorgegebenen Leitfragen orientieren wollen, finden im Text 
fortlaufend Hinweise (markiert durch unterstrichene Lettern in Klammern), welche der Leitfragen 
gerade in den Blick genommen wird.  
Die vorangestellte kurze Zusammenfassung ermöglicht eine schnelle Orientierung in meiner 
Stellungnahme. Die Fußnoten dienen allein einzelnen Vertiefungen und Nachweisen; sie sind für 
den Nachvollzug der Argumentation nicht zwingend. 
 
 
Zusammenfassung: Zunächst skizziere ich, warum sich das 2002er-StZG in sozial- und 
verantwortungsethischer Perspektive im Prinzip bewährt hat (Nr. 1-3). Dazu trägt vor allem bei, 
dass es längere Zeit Rechtsfrieden bewahrt hat. Die zu diesem Zweck von allen Beteiligten 
eingegangenen erheblichen Zumutungen (Nr. 2) gegenüber eigenen Grundüberzeugungen sowie 
weitere ethisch relevante Kriterien (Nr. 4-5) bestätigen: Das 2002er StZG ist ein Gesetz, das nicht 
nur einen politischen, sondern auch einen ethisch akzeptablen Kompromiss auf verfassungsrechtlich 
solider Grundlage (Nr. 6-8) darstellt.  
Vor dem Hintergrund dieser bedeutsamen, sozialethisch tragfähigen und rechtspolitisch sinnvollen 
Befriedung, aber auch aufgrund neuerer Entwicklungen in der Stammzellforschung (Nr. 9-16), die 
die erneute Debatte veranlasst haben, beurteile ich anschließend die vier vorliegenden 
Gesetzentwürfe (Nr. 17-25). Die Entwürfe Flach und Hüppe gehen auf den gesellscha ftlich 
wichtigen und ethisch verantwortlichen Ertrag, den das 2002er Gesetz mit ermöglicht hat, 
überhaupt nicht ein, sondern greifen für ihre gesetzgeberischen Vorschläge auf 
Argumentationsmuster zurück, die für die massiven Anfragen und / oder Bedenken der jeweils 
anderen Seite überhaupt keinen Raum lassen und die genau so 2002 bereits polarisiert hatten (Nr. 
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17-20). Von den damals mit diesem Effekt vorgetragenen Gründen muss insbesondere das 
gewichtige Argument der strikten Lebensschützer1, dass menschlichem Leben ab der Fertilisation in 
vollem Umfang Menschenwürde und Lebensrecht zukommen, nochmals sorgfältig geprüft werden 
(Nr. 21). Träfe es in der behaupteten Unausweichlichkeit zu – was m.E. nicht der Fall ist – (Nr. 21), 
wäre auch kein Kompromiss möglich. Die Entwürfe Röspel und Hinz2 bemühen sich dagegen mit 
unterschiedlichen Akzentsetzungen, das 2002er Gesetz mit der gegenwärtig (allerdings 
unterschiedlich) wahrgenommenen und beurteilten Situation abzugleichen (Nr. 22-25).  
Allein der Umstand, dass unveränderte Argumentationsmuster aus der ersten deutschen 
Stammzelldebatte präsentiert werden, zeigt, dass weiterhin ein tiefgreifender Dissens in der 
deutschen Gesellschaft in der Beurteilung der Forschung mit hES-Zellen besteht und es sozial- und 
veantwortungsethisch notwendig bleibt, eine gehaltvolle Kompromisslinie zu suchen. Daher können 
aus der Perspektive einer Sozialethik, die einen gehaltvollen Kompromiss als einen moralisch zu 
würdigenden Ertrag in sich selbst sieht, unter den vier eingebrachten Gesetzentwürfen nur die 
Entwürfe Röspel und Hinz als der gegenwärtigen Situation angemessen gewürdigt werden (Nr. 22). 
Sie divergieren darin, auf welche Art und Weise dem 2002er Entwurf und seinem Geist entsprochen 
werden kann: Muss der Wortlaut des Gesetzes bewahrt werden (Hinz) oder entspricht man dem 
Gesetz am ehesten, wenn man begründbare Veränderungen gegenüber dem Wortlaut vornimmt 
(Röspel)?  
Meine Schlussfolgerung: Wenn (und ich versuche zu zeigen: da) ein Kompromiss nur dann seinen 
ursprünglichen Geist wahren kann, wenn de facto die befriedeten konfligierenden Grundintentionen 
angesichts der jeweiligen (von ihnen selbst akzeptierten) Zumutungen weiter verfolgt werden 
können, entspricht unter Real- und nicht unter Idealbedingungen allein der Entwurf Röspel dem 
Geist des 2002er-Kompromisses. Der Entwurf Hinz berücksichtigt den Aspekt des Kompromisses, 
nach dem Forschung mit hES-Zelllinien begrenzt erlaubt ist und bleiben muss, nicht adäquat (Nr. 
23). Nach dem Entwurf Röspel kommt es dagegen weder zu einer Ausweitung des 
Embryonenverbrauchs, so dass der restriktive Grundcharakter des 2002er-Gesetzes gewahrt bleibt, 
noch wird die Forschung an hES-Zellen de facto unterbunden, wie es beim Hinz-Entwurf zu 
erwarten ist.  
 
 
Im Einzelnen:  
 
(1) (vorrangig zu FRAGE 3 + 2) Die Intention des Stammzellgesetzes (StZG) hat sich – 
sozialethisch betrachtet – bewährt. Bei aller Kritik im Einzelnen (s. Nr. 3) ist es ihm gelungen, 
weltanschaulich und politisch zutiefst divergente Positionen in der strittigen Verhältnisbestimmung 
fundamentaler Rechtsgüter (vgl. § 1 StZG: Menschenwürde und Recht auf Leben [frühesten 
menschlichen Lebens und gegenwärtiger und zukünftiger Patienten] sowie Forschungsfreiheit) zu 
einem fairen Ausgleich zu bringen. Mit dem StZG wurde eine rechtliche Regelung geschaffen, die 
in einem wissenschaftlich und gesellschaftlich hoch dynamischen Feld für einige Jahre erheblichen, 
ja, man muss fast feststellen: erstaunlichen gesellschaftlichen und Rechtsfrieden bewirkt hat.  
 
(2) Möglich war dies – und dies ist auch bei der Bewertung der eingebrachten Gesetzesentwürfe (s. 
FRAGE 2) konstitutiv zu beachten –, weil nach einer streitbaren öffentlichen Debatte alle zum 
Kompromiss bereiten Seiten erhebliche Zugeständnisse gemacht haben. 3 Die Gruppe derjenigen, 

                                                 
1 Mit den in diesem Text benutzen Personen- und Tätigkeitsbezeichnungen sind, auch wenn sie aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
nur in einer Form auftreten, beide Geschlechter gemeint. Die Bezeichnung ‚(strikte) Lebensschützer’ folgt dem umgangssprachlichen 
Gebrauch, der diejenigen so tituliert, die für den Schutz menschlichen Lebens ab der Fertilisation (s. zur Problematik der anderen 
Formulierung „ab der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle“ Anm. 5) eintreten. Dass diejenigen, die sich zu diesem Punkt anders 
verhalten, keine Lebensschützer wären, ist mit dieser spezifischen Verwendung selbstverständlich nicht präjudiziert.  
2 Unter „Entwurf Hinz“ verstehe ich summarisch den Gesetzentwurf und Antrag dieser Gruppe. 
3 Zu weiteren Kriterien eines echten Kompromisses vgl. die Ausführungen unter Nr. 4-5.  
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die sich für die Forschung mit hES-Zellen eingesetzt haben, 4 hat hingenommen, dass 
Forschungsaktivitäten in Bereich der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen in 
Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern erheblich eingeschränkt und unter strenge Kontrolle 
gestellt werden würden. Sie ist damit das Risiko eingegangen, dass die deutsche Forschung in 
einem von vielen als Schlüsselforschung eingestuften Bereich nicht nur ins Hintertreffen, sondern 
sogar gänzlich ins Abseits geraten könne. Lebensschützer (jedenfa lls die, die dem Kompromiss 
zugestimmt haben) haben zumindest akzeptiert, dass überhaupt Stammzelllinien unter strengen 
Auflagen importiert werden durften. Für sie ist dieses Zugeständnis ja keineswegs 
selbstverständlich, sondern stellt bereits eine massive Infragestellung der eigenen Glaubwürdigkeit 
dar. Schließlich wurden auch bei diesen zugelassenen Stammzelllinien (bei der assistierten 
Reproduktion als „überzählig“ bestimmte) Embryonen zerstört – eine Handlung, die 
Lebensschützer an sich moralisch scharf verurteilen und mit der sie auch im Sinne einer 
Folgennutzung keine Kompromisse eingehen dürften. Erinnert werden muss an diese 
substantiellen Zugeständnisse, weil sie ein Indiz dafür sind, dass das mit dem StZG Erreichte 
nicht nur im Effekt ein politischer Erfolg war, sondern auch ein sozialethisch bedeutsames und 
deshalb zu würdigendes Ergebnis brachte. 
 
(3) Gerade der Rückgriff auf im Ausland „verfügbare“ „überzählige“ Embryonen wurde von allen 
Seiten, die diesen Kompromiss als „faulen“ zu diskreditieren suchten, scharf kritisiert: In 
Deutschland wolle man sich nicht „die Finger schmutzig“ machen, aber von den Früchten des 
gebrandmarkten, verbotenen Erkenntnisbaumes profitieren. Um die Tatsache, dass die gefundene 
Regelung tatsächlich ihre bedenklichen Seiten hat, sollte man gar nicht herumreden. Insofern es in 
Deutschland selbst aber (rechtlich, wenn auch nicht faktisch5) zum Zeitpunkt der Erarbeitung des 
StZG fast keine sog. „überzähligen“ Embryonen gab (und immer noch nicht gibt), entsprechend 
hergestellte Stammzelllinien aber im Ausland existierten, entsprach diese Regelung dem 
Grundanliegen, die Zerstörung von Embryonen zum Zwecke der Erstellung von hES-Zelllinien 
möglichst gering zu halten. Insofern ist das gewählte Verfahren sozialethisch im Sinne der sozialen 
Befriedung nachvollziehbar. 
 
(4) Weil auch die zur Entscheidung stehenden Gesetzentwürfe 2008 sich an diesem Resultat 
(Rechtsfrieden durch fairen Ausgleich der unterschiedlichen Positionen und zur Debatte stehenden 
hochrangigen Rechtsgüter sowie Bewahrung der Handlungsfähigkeit) im Prinzip6 messen lassen 
müssen, sei an ethische Überprüfungskriterien erinnert, die einen moralisch akzeptablen 
Kompromiss in der politischen Arena auszeichnen und ihn so von einem 
„faulen“ Scheinkompromiss unterscheiden. Nötig erscheint diese kritische ethische Reflexion auch 
deshalb, weil in der Bundestagsdebatte vom 14.02.2008 mehrfach die These vertreten wurde, es 
gebe in der anstehenden strittigen Frage keinen Kompromiss.7 Diese These ist allein schon deshalb 
empirisch verwunderlich, weil in Deutschland ja seit 2002 das nach seinem Wortlaut um Ausgleich 
bemühte StZG existiert. Sinnvoll wird die These also nur dann, wenn sie normativ behaupten soll, 
dass es in der strittigen Frage keinen Kompromiss geben dürfe. Aber auch unter normativ-ethischer 
Perspektive erscheint diese Behauptung höchst fragwürdig. Impliziert sie doch ein moralisches 
Freund-Feind-Schema, das vermittelnde Handlungsoptionen ausschließt, resp. aberkennt, dass 

                                                 
4 Ich nenne diese Gruppe nicht generell „die Forschungsbefürworter“, weil nicht zu Unrecht darauf hingewiesen worden ist, dass 
viele Vertreter der Lebensschützer nicht von prinzipieller Forschungsfeindlichkeit geleitet sind. Sie lehnen allerdings (in 
unterschiedlichem Maße) bestimmte Forschungen ab.  
5 Zu Recht ist nämlich darauf hingewiesen worden, dass man nur durch einen juristischen „Trick“ die Zahl der überzähligen 
Embryonen in Deutschland gering hält. Bestimmte man nämlich ein Wesen bereits mit der Fertilisation, die nach der Enquete-
Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ der 14. Wahlperiode so treffend als eine „Kaskade“ (Bundestagsdrucksache 
14 / 7546, 54) zu bezeichnen ist, mit der Imprägnierung als einem dann autopoietisch ablaufender Prozess ohne weitere Einschnitte 
beginnt, müsste man auch bereits die große Zahl der kryokonservierten Vorkerne, die sich proportional in ihrer Zahl nicht von denen 
der kryokonservierten befruchteten Eizellen in anderen Ländern unterscheiden, berücksichtigen.  
6 Die Aussage gilt nur „im Prinzip“, weil es natürlich sein könnte, dass wissenschaftliche und / oder gesellschaftspolitische 
Veränderung der Grundintention gänzlich die Geschäftsgrundlage entzogen haben. Das wird zu prüfen sein.  
7 Vgl. Plenarprotokoll 16/142.  
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solche eine moralische Dignität haben. Nochmals anders formuliert: der Eröffnung von möglichst 
weiten Handlungsspielräumen und der Bewahrung gesellschaftlicher Stabilität wird kein intrinsisch 
moralischer Wert zuerkannt. Zumal so der Eindruck entsteht, Politiker – die sehr wohl wissen, dass 
ihre eigene Position nicht von einer starken Mehrheit getragen wird – kapitulierten an dieser Stelle 
vor einer gute Politik auszeichnenden Sachorientierung, die zugleich bemüht bleibt, in einer 
komplexen Angelegenheit konkurrierende Grundrechtsansprüche ausgle ichend zu behandeln. 
Zu einem ethisch akzeptablen Kompromiss bei politischen Entscheidungen von solcher 
fundamentaler Bedeutung zählen:8 
1. dass einigermaßen gleichrangige Güter strittig sind, 2. dass ihre Abwägung ernsthaft reflektiert 
und debattiert wurde, 3. dass eine Entscheidungsnotwendigkeit besteht, 4. dass das in Erwägung 
gezogene Ergebnis nicht einfach vom Durchsetzungsinteresse etablierter Machgruppen geprägt ist, 
5. dass die erwartbaren moralischen Zumutungen fair verteilt wurden (s.o.), 6. dass niemand 
persönlich9 zu Handlungen gezwungen wird, die er moralisch nicht vertreten kann und 7. dass das 
Ganze eine gewisse Zeit als einen Handlungsraum eröffnend und somit tragfähig erscheint und 
nicht quasi automatisch Verflachungen in die eine oder andere Richtung nach sich zieht. Umgekehrt 
ist ein Kompromiss prinzipiell revisionsfähig, aber auch -bedürftig, wenn sich seine Grundlage 
entscheidend geändert hat.  
 
(5) Neben diesen sieben notwendigen, verfahrensorientierten Mindestbedingungen sind auch notwendige 
fundamentale Rechtsgüter und Handlungsregeln bei einem ethisch akzeptablen Kompromiss zu beachten. 
Ansonsten könnten die sieben Verfahrensbedingungen auch unter Verletzung elementarer Rechtsgüter zum Zuge 
kommen. Allgemeinethisch, sozialethisch und verfassungsrechtlich unstrittig ist die zentrale Stellung der Achtung und 
des Schutzes der Menschenwürde, die diesen formalen Bedingungen die notwendige materiale Grundierung liefert.10 
Allerdings wird die Relevanz der Fundamentalnorm der Verfassung nicht nur mit Blick auf den Status frühesten 
menschlichen Lebens, sondern auch mit Blick auf den grundrechtlich garantierten Gesundheitsschutz und mit Blick auf 
die Forschungsfreiheit, die nur in Kollision mit anderen Grundrechten oder Rechtsgütern mit Verfassungsrang 
eingeschränkt werden darf, eingeklagt. Bei materialiter so unterschiedlichen Beanspruchungen des Menschenwürde-
Axioms genießt im Sinne der Objektformel der abwehrrechtliche Aspekt Vorrang , so dass zunächst die 
fundamentale Handlungsregel beachtet werden muss: Ein Menschenwürdeträger darf nicht zu hochrangigen 
anderen Zwecken (beispielsweise Gesundheitsschutz) total instrumentalisiert werden. In anderen Worten: Eine Ethik 
des Heilens (aufruhend auf moralischen und rechtlichen Anspruchsrechten) kann nicht unter Umgehung der 
elementaren Abwehrrechte eines Menschenwürdeträgers umgesetzt werden. Ob dies im anstehenden Fall jedoch 
zutrifft, ist strittig (vgl. Nr. 21) 
 
(6) Wie ist das 2002er Gesetz mit Blick auf diese ethisch notwendigen Kriterien eines moralisch 
akzeptablen Kompromisses zu beurteilen? Die 2002 zum Kompromiss bereit gewesenen 
Teilgruppen aus den Forschungsbefürworten und den Lebensschützern sahen damals die 
notwendigen Verfahrensbedingungen eines ethisch akzeptablen Kompromisses erfüllt (Nr. 4). Wie 
stand es um das Kriterium der Menschenwürdegarantie (Nr. 5)? Die Frage, wie mit der Garantie 
von Menschenwürdeschutz und -achtung umzugehen ist, muss aus der Sicht der zum 
Kompromiss bereiten hES-Zellen-Forschungsbefürworter mit Blick auf zwei Unterfragen 
beantwortet werden: a) Wird die über die Geistesfreiheit wiederum aus der Menschenwürde 
ableitbare Forschungsfreiheit hinreichend beachtet? b) Muss der in-vitro-Embryo als 
Menschenwürde- und Grundrechtsträger angesehen werden? 
zu a) Einer gewissen Einschränkung der nur bei Kollision mit anderen Grundrechten oder 
Rechtsgütern mit Verfassungsrang begrenzbaren Forschungsfreiheit konnten die zum Kompromiss 

                                                 
8 Vgl. dazu den Beitrag des katholischen Sozialethikers Gerhard Kruip, der diese Kriterien an der Beobachtung der 
Stammzellimportgesetzgebung im Jahre 2002 und der ihr vorangehenden Debatte entwickelt hat. Kruip kommt aufgrund des 
Umstandes, dass er alle Kriterien erfüllt sieht, zu dem Ergebnis, dass das 2002er Gesetz sozialethisch zu würdigen sei, obwohl es 
seiner eigenen moralischen Position nicht entspräche; vgl. G. Kruip, Gibt es moralische Kriterien für einen gesellschaftlichen 
Kompromiss in ethischen Fragen? Zugleich ein Kommentar zur getroffenen Regelung des Imports von embryonalen Stammzellen, 
in: B. Goebel, ders. (Hg.), Gentechnologie und die Zukunft der Menschenwürde. Münster 2003, 133-149. 
9 Über im weitesten Sinne indirekte schuldhafte Mitwirkungen (hier als Bürger des Staates oder der EU), die in den Bereich 
„struktureller Sünde“ (J. Galtung) fallen, sollte an dieser Stelle nicht weiter debattiert werden. 
10 Diese Fundamentalnorm wird in der Regel durch Menschen- und Grundrechte oder auch die Gewährleistung sog. capabilities 
hindurch entfaltet. Die Menschenwürde selbst stellt kein Grundrecht dar, sondern Grund und Grenze der Grundrechte. 
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bereiten hES-Zellen-Forschungsbefürworter zustimmen, weil in ihrer Perspektive mit den z.T. in 
Einzelgesetze gegossenen hohen Schutzstandards im Umgang mit in-vitro-Embryonen, aber auch 
durch die Judikatur zum Abtreibungsrecht das früheste menschliche Leben weitgehend als ein 
Rechtsgut mit Verfassungsrang – in welcher exakten Form auch immer – angesehen wird, das 
gegenüber völliger Forschungsfreiheit einen limitierenden Effekt ausübt.  
zu b) Dass für sich das früheste menschliche Leben im gleichen Sinne Träger von Menschenwürde 
und Lebensschutzrecht sei wie ein geborener Mensch, entspricht nicht ihrer Sicht. Dessen 
Lebensschutz war daher für sie kein direkt zu beachtendes subjektives Grundrecht, sondern nur ein 
indirekt zu beachtendes Rechtsgut mit Verfassungsrang, das eben über einfach gesetzliche 
Regelungen geschützt wird.11  
Die Gruppe der zum Kompromiss bereiten Lebensschützer konnte zwar nicht leugnen, dass in 
der Vergangenheit im Rahmen einer anderen Handlung (IVF) als Menschenwürde-Träger 
angesehenen Embryonen aus ihrer Sicht verbotenerweise „überzählig“ „produziert“ wurden, die 
dann im Rahmen der Herstellung von Stammzelllinien zerstört wurden. Aber sie konnten die 
begrenzte und streng kontrollierte Verwendung dieser Embryonen als eine aus ihrer Sicht in sich 
moralisch verwerfliche Handlung hinnehmen, wenn garantiert würde, dass kein zusätzlicher Anreiz 
für weiteren Embryonenverbrauch durch die Nutzung bereits existierender Stammzelllinien in 
Deutschland ausgehen würde. Wenn dies garantiert sei, dann – aber erst auf dieser zweiten Ebene 
und nicht schon an sich – könnte die gute Intention einer Ethik des Heilens  – wenn auch unter 
starken moralischen Bedenken – als Hintergrund Beachtung finden, warum aus einer moralisch an 
sich verwerflichen Handlung doch Nutzen gezogen werden könne.12 Denkbar wird aus der Sicht 
dieser kompromissbereiten Lebensschützer diese Möglichkeit überhaupt nur deshalb, weil die 
Alternativhandlung, die sog. „überzähligen“ Embryonen dauerhaft kryokonserviert zu verwahren 
oder einfach zu vernichten, moralisch ebenfalls nicht unproblematisch ist.13 Für diese Gruppe stellte 
umgekehrt die Limitation der Forschungsfreiheit aufgrund der skizzierten, aus der Sicht dieser 
Position evidenten Kollision mit den elementaren Grundrechten des Embryos keine Verletzung des 
Grundrechtes auf Forschungsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) dar.  
 
(7) Der Ausgleich zwischen den genannten Rechtsgütern und den ihre Verhältnisbestimmung so 
divergent beurteilenden, aber doch kompromissbereiten Gruppen wurde erzeugt, weil das StZG von 
einem mit Erlaubnisvorbehalt versehenen Verbotsprinzip (nicht jedoch von einem reinen 
Verbotsprinzip!)14 ausgeht (vgl. § 1, Nr. 1 + 3 StZG). Es ist mit strafrechtlichen Normen und 

                                                 
11 Ohne mich allzu weit auf fremdes Terrain zu wagen, dürfte es m.W. verfassungsrechtlich strittig sein, ob mit den Regelungen des 
ESchG und des StZG unmittelbar subjektive Grundrechte geschützt werden, ob also Embryonen also selbst Grundrechtsträger sind. 
Gesetze und Rechtssprechung wahren bisher eine gewisse Uneindeutigkeit, die es ermöglicht, einerseits einen hohen Schutzstandard 
für in-vitro-Embryonen zu garantieren. Andererseits stellt sich die Frage, ob mit dieser gesamtrechtssystematisch eher als „muddling 
through“ (Charles E. Lindblom) zu bezeichnenden Pragmatik dem Gesichtspunkt Genüge getragen wird, dass die Forschungsfreiheit 
nur im Falle einer Kollision mit anderen Grundrechten eingeschränkt werden darf. Hier kann der Verfasser, der kein Jurist ist, sich 
kein Urteil erlauben, vielmehr nur moralischen Überzeugungen und ethischen Reflexionen Stimme geben, die in so fundamentalen 
Fragen selbstverständlich ins Verfassungsrecht hinein koppeln. Wie dies dort jedoch de facto geregelt wird, steht auf einem anderen 
Blatt (vgl. auch Nr. 20).  
12 In der Perspektive einer evangelischen Ethik, die insbesondere von Dietrich Bonhoeffer inspiriert ist, wird der Einsicht Raum 
gegeben, dass es Handlungsverkettungen gibt, bei der die Verfolgung jeder möglichen Alternative Schuld auf sich nimmt. 
Bonhoeffer schreibt: „Wer in Verantwortung Schuld auf sich nimmt – und kein Verantwortlicher kann dem entgehen – der rechnet 
sich selbst und keinem anderen diese Schuld zu und steht für sie ein, verantwortet sie.“ (ders., Ethik, 1992, 283) 
13 Auch hier muss man nicht leugnen, dass an sich sehr wohl ein moralischer Unterschied zwischen Tun (hier: aktive Zerstörung) und 
Unterlassen (hier: „auftauen“ = sterben lassen) besteht. Unterlassungen (außer Unterlassenshandlungen) wirken sich in der Regel 
nicht so stark auf die Identität des Handelnden aus, wie dies für aktives Tun gilt. Da aber alle Handlungen mit kryokonservierten 
„überzähligen“ Embryonen Folgehandlungen einer außerhalb ihrer Intention bereits erfolgten und moralisch problematischen 
Handlung sind, ist hier auch das Sterbenlassen oder das Verwahren in der Kryokonservierung bereits von der moralischen 
Problematik kontaminiert. Folglich kann nicht behauptet werden, diese beiden Handlungen stellten im Unterschied zum 
„Verbrauchen“ moralisch einwandfreie Handlungen dar.  
14 Das ist wichtig, um nicht den Eindruck zu erwecken, das Gesetz wolle an sich die Forschung mit hES-Zellen in Deutschland 
verunmöglichen. Vgl. die Stellungnahme der Bioethik-Kommission Bayern vom 18. Dezember 2007 „Novellierung des 
Stammzellgesetzes (StZG) aus ethischer Sicht“: „Die Intention des StZG ist also nicht ein Verbot der Forschung mit humanen ES-
Zellen. Seine Absicht liegt vielmehr darin, diese gerade – freilich unter kontrollierbaren Bedingungen – zu ermöglichen, ohne den 
hohen Standard des Lebensschutzes in Deutschland preiszugeben.“ 
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Sanktionen versehen und von sehr rigiden Kontrollverfahren und Bedingungen durchzogen. Sein 
wichtigstes Mittel zur Durchsetzung dieses restriktiven Grundcharakters findet es in der Einführung 
eines Stichtages, bis zu dem im Ausland Stammzelllinien unter Verwendung sog. 
„überzähliger“ Embryonen produziert sein mussten, die dann importiert werden durften (zugleich 
eine Antwort zu FRAGE 3). Strittig ist, ob dieser Stichtag zum „Wesen“ des (Geistes) des Gesetzes 
hinzugehört oder ob er als ein gewichtiges, aber eben nicht konstitutives Mittel verstanden wird, 
diesen Geist effektiv umzusetzen (vgl. Nr. 25). Unstrittig jedoch erscheint, dass die Bedeutung des 
Stichtages sich am Zweck des Gesetzes orientieren muss.  
 
(8) Das erreichte Problemniveau musste deshalb so ausführlich dargestellt werden, weil sich nur vor diesem 
Hintergrund die Abweichungen und Fortschreibungen der aktuellen Gesetzentwürfe sozialethisch beurteilen lassen. 
Dies gilt jedenfalls unter der Prämisse, dass bei Beachtung der genannten elementaren formalen und materialen 
Mindestbedingungen die Befriedung so divergierender Positionen einen moralisch akzeptablen Kompromiss darstellt. 
 
(9) Zu den Verfahrensbedingungen des moralisch akzeptablen Kompromisses zählte auch (vgl. Nr. 4), zu überprüfen, 
ob Situationen oder Bedingungen eingetreten sind, die seine integrierende Gesamtintention aushebeln. 
Interessanterweise haben sowohl die nicht zum Kompromiss bereiten hES-Zellen-Forschungsförderer als auch die nicht 
zum Kompromiss bereiten strikten Lebensschützer solche Umstände reklamiert. (damit wird FRAGE 1 in den Blick 
genommen): 
 
(10) Diejenigen, die sich für eine weitgehende oder zumindest eingeschränkte Nutzung von 
Forschung mit hES-Zelllinien in Deutschland aussprechen, sehen gegenüber 2002 eine 
grundlegend veränderte Situation, die zu einer Korrektur der bisherigen Stichtagsregelung sowie 
der Regelungen zur Strafandrohung nötigt. Die Gründe sind bekannt: Die Zahl der im Rahmen der 
alten Stichtagsregelung verfügbaren, zudem wissenschaftlich als minderwertig angesehenen Linien 
hat sich deutlich verringert, neue, bessere, standardisierte Stammzelllinien, die zudem 
forschungsökonomisch anreizstärker erscheinen, weil sie nicht mehr unter die 
Patentierungseinschränkungen und die MTA der alten hES-Zelllinien fallen, sind in erheblich 
größerer Anzahl auf dem Forschungsmarkt frei erhältlich. Zudem wachsen der Forschung mit hES-
Zellen durch toxikologische Prüfungen und die Erforschung krankheitsspezifischer Zelllinien neue 
Felder zu, die durch das bisherige Gesetz nicht abgedeckt seien. Schließlich kommt die (zumindest 
in der Wahrnehmung der Forschenden) unklare Gesetzeslage einem faktischen Forschungsverbot 
gleich, sofern die an internationalen Kooperationen – und das ist die Regel – beteiligten Forscher 
sich dem Risiko einer Mittäterschaft bei einer oder Beihilfe zu einer Straftat aussetzen, wenn dabei 
auf Ergebnisse von Stammzelllinien zurückgegriffen würde, die nicht den deutschen Regelungen 
entsprächen. 
 
(11) Die Gegner der Forschung mit hES-Zelllinien verweisen auf die bahnbrechenden Erfolge bei 
der Herstellung von Stammzellen, die ohne Embryonenverbrauch gelang: die neuen Verfahren der 
induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS).15 Sie führe dazu, dass die Forschung mit hES-
Zelllinien nicht mehr notwendig sei und man sie daher (jedenfalls auf dem Gebiet der Gültigkeit des 
Grundgesetzes) gänzlich verbieten sollte (vgl. Antrag Hüppe). 
 
(12) Gleichzeitig kritisieren die strikten Lebensschützer die ihrer Auffassung nach von der hES-
Zell-Forschung herbei inszenierte Dringlichkeit einer Stichtagsverschiebung. Gegen diese These 
bringen sie vor: Die hES-Zell-Forschung habe entgegen langjährigen Versprechungen keine 
therapeutischen Erfolge vorzuweisen; mit den alten hES-Zelllinien könne man wie bishe r 
Grundlagenforschung betreiben; den neuen Forschungszielen mangele es an Hochrangigkeit oder 
Alternativlosigkeit.  

                                                                                                                                                                  
(http://www.bioethik-kommission.bayern.de/stellungnahmen/stellungnahme7.htm) 
15 Allerdings müsste bei dieser geforderten Änderung der Stammzellforschung beachtet werden, dass noch unklar ist, ob durch diese 
Methode nicht doch totipotente Zellen entstehen könnten, aus denen sich ein Mensch entwickeln könne – ein schwerwiegender 
Einwand gegen den Vorschlag, allein auf die iPS-Zellen zu setzen. 
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(13) Bei der Beurteilung dieser Kontroverse (zugleich eine Antwort auf FRAGEN 1, 6, 9) spielt die 
jeweilige Einschätzung des Wissenschaftsbetriebes im Ganzen eine entscheidende Rolle. 
Prinzipiell schwierig ist sie nämlich, weil Politiker, Ethiker, Juristen und z.T. ja selbst die 
Naturwissenschaftler aus benachbarten Disziplinen schlussendlich Laien sind, wenn es darum geht, 
hochgradig spezialisierte Aussagen von Kollegen zu beurteilen. Wie ist mit dieser Schwierigkeit 
verantwortlich umzugehen? Grundsätzlich sollten sich die jeweilig Urteilenden zunächst fragen, ob 
sie einem jeweiligen Wissenschaftsfeld, seinen Ergebnissen und den Forderungen der beteiligten 
Wissenschaftler (nach mehr Geld, nach besserer Forschungsinfrastruktur etc.) in der Tendenz 
wohlwollend begegnen oder alles in der Tendenz mit Generalverdacht versehen. Dann gilt es über 
solche selbstkritisch-hermeneutischen Reflexionen auf die eigene Einstellung hinaus im konkreten 
Einzelfall zu prüfen, ob das prägende Vorurteil durch den tatsächlichen Sachverhalt bestätigt oder 
wohl eher in Frage gestellt wird. Zu diesem Zwecke ist es für die jeweiligen Laien hilfreich und 
notwendig, die unterschiedlichen Kommunikationswege des strittigen Wissenschaftssektors genau 
zu beobachten. Review-Artikel auf den unterschiedlichsten Genre-Ebenen sind wahrzunehmen und 
zu vergleichen sowie Experten kontinuierlich zu befragen. Gerade wer eine Verdachtshermeneutik 
verfolgt, wird dabei legitimerweise auf Experten zurückgreifen, die dem strittigen Fachgebiet nahe 
stehen und doch von seiner durch mögliche Entscheidungen erwartbaren Marginalisierung 
besonders profitieren könnten. In unserem Fall wäre an Forscher zu denken, die mit adulten 
Stammzellen oder iPS-Zellen arbeiten. Ihnen könnten ja frei werdende Forschungsmittel und 
Anerkennung zufließen. Das Abzählen von Artikeln (sei es mit Blick auf ein einzelnes 
Forschungsgebiet, sei es mit Blick auf wechselseitige Beeinflussung verschiedener 
Forschungszweige) allein kann jedenfalls für die Beurteilung der Gesamtlage einer 
Forschungsdisziplin aus Laiensicht sicher nicht hinreichend sein, schließlich könnten 
unterschiedliche Zeitdimensionen, unterschiedliche Ziele und subkutane Beeinflussungen zwischen 
den einzelnen Disziplinen (hier hES-Forschung und Forschung an adulten Stammzellen) die Regel 
sein. 
Folgt man diesem aufgefächerten Rezeptionsverfahren, das im Gerichtswesen im Umgang mit 
gutachterlichen Stellungnahmen gang und gäbe ist, wird man zunächst eine überwältigende 
Einschätzung nahezu aller Stammzellexperten anzuerkennen haben: Auch die vordergründig so 
ethisch unproblematische adulte Stammzellforschung mit ihrem therapeutischen Potential und ihren 
bisherigen Anwendungserfolgen, kam und kommt nicht ohne hES-Zell-Forschung aus und wird es 
auf absehbare Zeit nicht tun.  
Auch die sicher als bahnbrechend zu bezeichnenden Forschungen von Yamanaka, Thompson, 
Daley u.a. zu iPS-Zellen ändern an dieser nahezu einmütigen Beschreibung aus den Fachkreisen 
nichts, insofern das Wissen um die Zelldifferenzierungen und Reprogrammierungspfade noch zu 
beschränkt ist, als dass man zu einer umfassenden und systematischen und nicht nur von einzelnen 
Erfolgen voran getriebenen Nutzung von adulten oder iPS-Zellen vorgedrungen wäre. Folglich 
benötige man sämtliche Methoden komplementär. Wer hier die Spezifika (Therapienähe) der einen 
gegen die Spezifika der anderen Forschungsrichtung auszuspielen gedenkt oder wer ständig nur 
nach dem therapeutischen Effekt der Stammzellforschung fragt, sieht nicht die hochgradige 
Interdependenz der verschiedenen Forschungsstrategien (vgl. FRAGEN 10-12). Zu diesem 
Ergebnis kommen nicht nur die DFG-Stellungnahme, die von den strikten Lebensschützern als 
tendenziös zurückgewiesen wurde, sowie jüngste Überblicksartikel in Science und Nature16, 
sondern eben auch die von den strikten Lebensschützern als Kronzeugen angerufenen iPS-Zell-
Forscher selbst (so etwa international anerkannte Forscher aus dem Bereich der adulten 
Stammzellforschung wie der Heidelberger Hämatologe und Onkologe Anthony D. Ho). Der 
besonderen Beachtung wert erscheint es, dass der gepriesene Yamanaka in einem vor kurzem 

                                                 
16 Vgl. Science Vol. 319 (1 February 2008), 560f., 563; Nature Vol. 451 (14 February 2008), 855ff.  
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veröffentlichen Interview gestand, dass er Japan wegen seiner rigiden Forschungsauflagen beinahe 
verlassen hätte.17  
 
FAZIT zu diesem Punkt: Wenn eine so überwältige Zahl von Wissenschaftlern, auch derjenigen, 
die von einer Marginalisierung der Forschung mit hES-Linien theoretisch profitieren könnten, trotz 
heterogenener und kompetitiver Ziele zu einer derartig eindeutigen Einschätzung kommt, halte ich 
es für vermessen, aus Laienperspektive Gegenteiliges zu behaupten. 18  
 
(14) Schwieriger wird es, von außen zu beurteilen, ob die notwendige  Grundlagenforschung nicht 
weiterhin mit den vorhandenen hES-Zelllinien durchgeführt werden kann (zugleich Antwort auf 
FRAGE 5). Theoretisch könnte man behaupten: Das sei weiterhin im Prinzip möglich. In der Sache 
und in der Werbung für eine Veränderung des StZG federführende Forscher haben sich ja selbst 
entsprechend geäußert.19 Bei der Beurteilung dieser Frage muss man sich m.E. jedoch die intensive 
Vernetzung der Forschungsgruppen vor Augen halten, die für dieses Forschungsfeld konstitutiv ist. 
Die Validität und Reliabilität einzelner Ergebnisse steigt erheblich, wenn vergleichbares Material 
zur Verfügung steht. Dass dies mit einer ausschließlichen Nutzung von Stammzelllinien gelingen 
könnte, die weder dem allerneuesten noch dem auf viele Jahre absehbaren Standard mehr genügen, 
erscheint doch schwer vorstellbar. Im Gegenteil, die deutsche Forschung wird bei Beschränkung 
auf die bisher für sie legal nur verfügbaren hES-Zelllinien in ein wissenschaftliches Abseits geraten, 
wenn denn Forschungsdaten, die auf dem Feld der Stammzellforschung eben immer methoden- und 
materialabhängig sind, ausgetauscht und verglichen werden müssen. Wenn man nicht durch die 
Realität nicht gedeckten, abstrakten Szenarien über ein einsames Labor ohne Kontakte in die 
scientific community nachhängt, wird man – nach allen unterschiedlichen Darstellungen der 
beteiligten Forscher und ihrer Kollegen aus den anderen Bereichen der Stammzellforschung – sich 
eingestehen müssen, dass eine dynamische Forschung mit den hES-Zelllinien, die vor dem jetzigen 
Stichtag produziert worden sind, kaum mehr möglich sein wird.  
 
(15) Die Rechtsunsicherheit im Umgang mit strafbewehrten Normen des StZG hat zudem viele 
Forscher von weiteren Kooperationen mit Kollegen aus der internationalen scientific community 
abgehalten (zugleich eine Antwort zu FRAGE 1). Hier muss entsprechend Rechtssicherheit 
geschaffen werden. Notwendiges wurde dazu in der Anhörung von Sachverständigen im Ausschuss 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vom 9. Mai 2007 gesagt.20 Die 
Notwendigkeit einer rechtlichen Klarstellung wird von den Gruppen Röspel, Hinz und Flach 
gesehen, wobei die ersten beiden ihren Regelungsvorschlag im Rahmen der Grundintention des 
2002-er Gesetzes halten.  
 
(16) FAZIT zu diesem Punkt (zugleich Fazit zur FRAGE 1): Tatsächlich hat sich nach fast 
übereinstimmender Ansicht kundiger Experten die wissenschaftliche Situation seit 2002 so 
tiefgreifend geändert, dass aus der Sicht der Forschung dem Kompromiss von 2002 die Grundlage 
entzogen worden ist. Die Forscher jedenfalls können de facto mit den vorhandenen Stammzelllinien 
nicht mehr in den hochgradig vernetzten Forschungen mitwirken. Die bahnbrechenden Erkenntnisse 
im Bereich der iPS heben diese Bewertung aus den genannten Gründen (s. Nr. 13) nicht auf 
(zugleich eine Antwort auf FRAGE 4). Folglich bestehen tatsächlich sowohl Reflexionsbedarf 
als auch Revisionsbedarf bezüglich der vorhandenen Gesetzgebung. 
 

                                                 
17 Vgl. Science Vol. 319 (1 February 2008), 562. 
18 Einzelne Ausnahmen in dieser Einschätzung lassen sich nicht leugnen, bestätigen als solche aber geradezu die skizzierte Tendenz. 
19 Daraus zu schließen, dass die gesamte Forschung mit den vorhandenen Linien erfolgreich möglich wäre, oder aus dem Umstand, 
dass ein Forscher, der die gegenwärtige Regelung des StZG kritisiert, bei der ZES einen Antrag stellt, zu schließen, dass er damit 
performativ zu erkennen gebe, dass die vorhandenen Linien quantitativ und qualitativ ausreichen würden, geht völlig an der Sache 
vorbei. 
20 Vgl. Deutscher Bundestag. Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung Protokoll 16/34. 
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(17) Die vorliegenden Gesetzentwürfe21 müssen nach den bisherigen Darlegungen unter zwei 
Gesichtspunkten bewertet werden: a) Können sie die durch das 2002-er StZG erreichte, 
gesellschaftlich bedeutsame, sozialethisch tragfähige und rechtspolitisch sinnvolle Befriedung 
fortsetzen? b) Gehen sie auf die erheblichen wissenschaftlichen Veränderungen gegenüber dem 
Stand (des Stichtages) von 2002 ein oder nicht?  
 
(18) (zugleich Beantwortung der zentralen FRAGE 2 durch die nun folgenden Nr. 18-25)Die 
Entwürfe Flach und Hüppe gehen auf den gesellschaftlich wichtigen und ethisch verantwortlichen 
Ertrag, den das 2002er Gesetz mit ermöglicht hat, überhaupt nicht ein, sondern greifen für ihre 
gesetzgeberischen Vorschläge schlechterdings auf Argumentationsmuster zurück, die für die 
massiven Anfragen und / oder Bedenken der jeweils anderen Seite überhaupt keinen Raum lassen 
und die genau so 2002 bereits polarisiert hatten. Angesichts des Umstandes, dass die Diskussion um 
embryonale Stammzellforschung über die forschungspolitische Bedeutung ganz offensichtlich den 
Charakter einer mehrfach aufgeladenen Symboldebatte besitzt22 und bereits 2001/2002 zu hoch 
emotionalen Auseinandersetzungen geführt hat, die z.T. in Form und Inhalt auch jüngst wieder in 
Erscheinung getreten sind, halte ich dieses Vorgehen – vor allem, wenn man berücksichtigt, dass 
das StZG allgemein-ethisch verantwortbar und auch verfassungsrechtlich solide erscheint (wobei 
ich auf zwei entscheidende Einwände, die ich mir bewusst für die Bewertung der aktuellen 
Gesetzentwürfe aufgespart habe, weil sie m.E. die Sollbruchstelle der jeweiligen Argumentationen 
der Anträge Flach und Hüppe darstellen, noch eingehen werde) – für sozialethisch bedauerlich. 
Denn ein sozialethisch intrinsischer Wert, der hier auch durch geschichtliche Erfahrungen gedeckt 
wird, wird nicht berücksichtigt: die Wahrung eines befriedenden, gehaltvollen Kompromisses. Das 
kompromisslose Einbringen der alten Position durch die beiden Entwürfe zeigt aber auch, wie tief 
der Dissens in der Bewertung und im Umgang mit hES-Zelllinien ist und was die 2002er 
Gesetzgebung diesseits der veränderten Rahmenbedingungen geschaffen hatte, nämlich trotz dieser 
tiefgreifenden Divergenzen Rechtsfrieden für einige Jahre zu ermöglichen.  
 
(19) Nun werden die Vertreter dieser beiden Gesetzentwürfe – zunächst einmal – völlig legitim 
einwenden, dass ein Kompromiss keinen Selbstzweck darstelle und eben unter veränderten 
Umständen auch wieder aufgehoben werden könne – aus Sicht des Entwurfes Flach dann in 
Richtung auf eine Liberalisierung hin, aus Sicht des Entwurfes Hüppe in Richtung auf eine 
Verschärfung der gegenwärtigen Gesetzeslage hin. Dass m.E. für die letztere These kein sachlicher 
Grund vorliegt, habe ich oben (Nr. 13) ebenso begründet wie die Auffassung, dass das Gegenteil 
zutrifft (vgl. Nr. 13).  
Nun könnte man aber (im Sinne des Anliegens des Entwurfes Flach) fragen, ob nicht die 
Forschungsfreiheit inzwischen so eingeschränkt wird, dass ein StZG, das nicht die 
Stichtagsregelung und die Strafbewehrung aufhebt, verfassungswidrig erscheint. Wird nämlich der 
in-vitro-Embryo formaljuristisch nicht als Grundrechtsträger angesehen, könnte diese 
forschungsfreundliche Position die These vertreten, dass kein konfligierendes Grundrecht betroffen 
ist, das die grundrechtlich gesicherte und nur in Kollision mit anderen Grundrechten beschränkbare 
Forschungsfreihe it aufheben dürfe. Umgekehrt könnten die hinter dem Entwurf Hüppe 

                                                 
21 Ich lasse damit außen vor, ob nicht andere im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens diskutierte Optionen vorzugswürdig 
erscheinen könnten.  
22 Umstritten ist, worin der symbolische Wert besteht. Die einen sehen darin eine Stellvertreterdebatte, bei der konservative Kreise, 
allen voran die katholische Kirche, ihren Relevanzverlust in vielen anderen Bereichen zu kompensieren suchen. Andere machen den 
Symbolcharakter daran fest, dass sich bereits im Umgang mit der verletzlichsten und schutzlosesten Form menschlichen Lebens 
zeige, wie man mit anderen vulnerablen Gruppen umgehe. In jedem Fall handelt es sich bei symbolischen Debatten nie „nur“ um 
symbolische Debatten, denn sie wollen nicht weniger als das, was vordergründig auf dem Spiel steht, sondern mit ihm noch mehr 
(mehr oder minder explizit) thematisieren. Dass Debatten um eine spezifische Fragestellung diesen symbolischen Zug erhalten, lässt 
sich nicht verhindern und ist einerseits gesamtgesellschaftlich betrachtet förderlich, weil auf diese Art und Weise sehr grundsätzliche 
Problemkonstellationen einen Anker finden, um diskutiert zu werden. Andererseits gilt es, insbesondere auf Seiten des Gesetzgebers 
darauf zu achten, dass die in der strittigen Frage (also diesseits ihrer symbolischen Bedeutung davon) Betroffenen nicht für diese 
allgemein wertvolle Debattenkultur instrumentalisiert werden. Hier muss – gerade vom Gesetzgeber – wieder der Rückschritt auf die 
Sachebene geebnet werden.  
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versammelten Parlamentarier die These aufstellen, dass nicht nur aufgrund, aber angesichts der 
neueren Entwicklungen im Bereich der iPS-Zellen sich erneut und dringlich die Frage nach der 
Verzwecklichung frühesten menschlichen Lebens, folglich die Statusfrage des in-vitro-Embryos 
stelle.  
Interessanterweise spitzen beide (!) Positionen die Debatte wiederum auf die strittige und – da muss man kein Prophet 
sein – strittig bleibende Frage nach dem moralischen und rechtlichen Status des menschlichen Embryos  zu. Von 
daher ist es – auch aus der hier vorgetragenen sozialethischen Position, die auf die Sensibilisierung für die besondere 
Bedeutung des erzielten Kompromisses abzielt – unumgänglich, dazu einige Worte zu verlieren. Dabei will ich zeigen, 
dass die hinter dem Entwurf Flach stehende Vermutung, die Forschungsfreiheit werde nicht durch ein konfligierendes 
Grundrecht oder Rechtsgut mit Verfassungsrang, limitiert, rechtsethisch höchst problematis ch vorgeht (vgl. Nr. 20). 
Gegenüber dem Haupteinwand der strikten Lebensschützer, hier würden evidenterweise Grundrechtsträger total 
instrumentalisiert, werde ich dagegen methodologische Bedenken vorbringen, die zeigen, dass diese Argumentation 
denkbar, aber nicht zwingend ist (vgl. Nr. 21). 
 
(20) Zu der skizzierten These, dass das Verfassungsrecht und auch die höchstrichterliche Rechtssprechung bisher keine 
eindeutig positive Aussage zum Status des in-vitro-Embryos bereit halte (und folglich keine grundrechtliche Kollision 
gegenüber der grundrechtlich geschützten Forschungsfreiheit vorliege), kann ich mich selbstverständlich nicht 
juristisch, sondern nur bescheiden rechtsethisch äußern. Auf dieser Ebene will ich aber zu bedenken geben, dass die 
bisherige Zurückhaltung des Gesetzgebers und des höchsten Gerichtes, hier eine definitive Festlegung vorzunehmen, 
wohlüberlegt und klug erscheint. Dies- und jenseits empirischer Identifikationen – auf deren argumentativen Status 
noch zurückzukommen ist (vgl. Nr. 21) – eignet gerade in lebensweltlicher Wahrnehmung dem Beginn menschlichen 
Lebens eine Geheimnishaftigkeit, wobei sich eben das Geheimnis im Unterschied zum Rätsel dadurch auszeichnet, 
dass es als solches nicht gelöst, sondern in dieser eigentümlichen Form geachtet werden soll. Die gesetzgeberische und 
Recht sprechende Zurückhaltung in der definitiven Festlegung des Lebensanfangs und damit des Anfangs von 
Menschenwürdezuschreibungen zeichnet damit ein hohes rechtskulturelles Niveau aus. Denn es wird ein Bereich im 
Prinzip empirisch bestimmungslos gelassen, der sich lebensweltlich nicht eindeutig definieren lässt und der auch in den 
unterschiedlichen Weltanschauungen und Religionen zu ganz unterschiedlichen Festlegungen Anlass geboten hat.  
Gleichzeitig zeigen aber diverse einzelgesetzliche Regelungen sowie Folgerungen aus anderen Rechtsfällen („Wo 
menschliches Leben ist, kommt ihm Würde zu“), dass jenseits der Frage, ob der in-vitro-Embryo als Grundrechtsträger 
zu definieren ist oder nicht oder ob man ihn nur aufgrund von behaupteten Vorwirkungen der dem geborenen Menschen 
zukommenden Menschenwürde einen gewissen Schutzanspruch zukommen lässt (der in seiner Wirkung sogar höher 
sein kann als der von in-vivo-Embryonen), die Rechtskultur in Deutschland dem in-vitro-Embryo einen hohen 
Schutzstatus  zuerkennt.  
Aus dieser gut begründeten Zurückhaltung in Blick auf die Festlegung einer verfassungsrechtlichen 
Grundrechtsträgerschaft nun ein formaljuristisches Argument zu konstruieren, um eine sehr liberale Forschungsfreiheit 
durchzusetzen, halte ich aus rechtsethischer Sicht daher für problematisch. Ob dieses Anliegen am Ende im Übrigen 
contra intentionem ausgehen könnte, sei zudem zu bedenken gegeben.  
 
(21) Die eben angesprochene Zurückhaltung in der verfassungsrechtlichen Beurteilung des Grundrechtsträgerstatus des 
in-vitro-Embryos muss selbstverständlich auch für die Beurteilung des Entwurfes Hüppe gelten. Der in diesem Entwurf 
kommunizierte Anspruch, dem Embryo komme ab der Fertilisation volle Menschenwürde und voller Lebensschutz zu, 
kann daher nur aus ethischer Sicht reflektiert werden. Aber auch aus dieser Perspektive, selbst in theologisch-ethischer 
Zuspitzung, sind gewichtige kritische Anmerkungen, vor allem was den methodologischen Status der Argumente 
betrifft, anzubringen.  
Trotz in jüngster Zeit in Kirche und Theologie – im Übrigen quer zu einer eindeutig konfessionellen Zuordnung – neu 
aufgebrochenen Dissensen herrscht ein breiter Konsens zwischen den christlichen Debattenbeiträgen, dass 
menschliches Leben in keiner Phase vollständig instrumentalisiert werden darf, folglich „von allem Anfang an“ zu 
schützen sei – diese These vertreten nicht nur diejenigen, die, wie die Gruppe Hüppe, von Menschenwürde- und 
Lebensschutzbeginn ab Fertilisation ausgehen. Als strittig erweist sich dagegen die emipirische Bestimmung des 
Anfangs. Für die Gruppe der traditionellen Lebensschützer ist völlig klar: Die Zeit - und Sachangabe „von allem 
Anfang an“ wird geradezu analytisch notwendig mit dem Satz: „Schutz von der Verschmelzung von Ei- und 
Samenzelle an“ identifiziert. Hier entstehe ein neues individuelles Genom, das sich bei nicht widrigen Bedingungen als 
(nicht: zum) Mensch(en) entwickele.  
Zwar muss m.E. aus sachlichen Gründen diese Angabe präzisiert und ersetzt werden durch die Angabe „von der 
Fertilisation an“23. Theoretisch ist es zunächst einmal kohärent und plausibel, von diesem Punkt an vom Beginn eines 
schützenswerten Menschseins zu sprechen. Und doch stellen sich Rückfragen: 1. was den methodologischen Status 
dieser These, 2. was ihre konkordante praktische Bewährung im Verhältnis zu benachbarten Kontexten und 3. was den 
sehr speziellen konkreten Umgang mit sog. „überzähligen“ Embryonen – denn nur um diesen geht es im StZG – 
anbetrifft.  

                                                 
23 Vgl. die Anm. 5. 
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zu 1.: Die Forderung „von Anfang an zu schützen“ benennt ein normativ-ethisches Kriterium; die Aussage „der Anfang 
des Menschseins ist die Befruchtung“ ist dagegen ein Urteil, das beschreibende und bewertende Elemente mit 
zahlreichen, in der Regel nicht explizierten Vorannahmen enthält: Im Spiel sind Vorstellungen davon, was einen 
Menschen zum Menschen macht, was Menschsein auszeichnet und wie man als Einzelner diese Auszeichnung erlangt: 
Sind es bestimmte Eigenschaften wie Vernunft, Selbstbewusstsein oder Moralfähigkeit, die den Menschen adeln? Ist es 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe? Ist diese Zugehörigkeit notwendig oder hinreichend durch Annahme 
der anderen Mitglieder bedingt oder erklärt sie sich notwendig oder hinreichend allein aus der biologischen 
Zugehörigkeit zu einer Spezies? Wie wird aber diese Zugehörigkeit zur Spezies ermittelt? Welche methodischen 
Hintergrundannahmen (wie Verständnisse von Möglichkeit und Wirklichkeit etc.) sind bei diesen Festlegungen mehr 
oder minder wirksam? Wo setzt welche Form von Individualität ein? Ist wirklich schon mit der Fertilisation das 
individuelle Genom endgültig ausgeprägt? Wie ist das Verhältnis von Gameten, Vorkernen, Morula, Blastozyste, 
Embryo und Fetus sachlich und terminologisch zu bestimmen? All dies sind je für sich und in ihrem Verhältnis 
zueinander strittige Fragen, die nicht nur durch analytisches Erklären, sondern auch viele wertgebundene 
Deutungsschritte geprägt sind.  
Ohne dies im Einzelnen darstellen zu können, ergibt sich aus diesen methodologischen Erwägungen bereits: Die 
normativ -ethische Forderung „von Anfang an zu schützen“ und die beschreibende und bewertende Aussage „der 
Anfang des Menschseins ist die Befruchtung“ zusammen zu denken und zu schlussfolgern „der Mensch ist von der 
Fertilisation an ein Menschenwürde- und Grundrechtsträger“, stellt keine analytische Folgerung  dar, sondern ein 
synthetisches Urteil, einen kombinatorischen Akt zweier unterschiedlicher Argumentationsebenen. Kurzum: Es ist 
unredlich zu behaupten, dass der empirische Identifikator „Fertilisation“ willkürfrei, alle anderen empirischen Angaben 
dagegen willkürbehaftet seien. Sinnvoll ist bestenfalls die Formulierung Wolfgang Hubers, die Fertilisation sei eine 
„möglichst willkürarme Grenzziehung“24, wann menschliches Leben beginnt. Wenn man aber nicht – und Huber tat dies 
– deutlich macht, dass das Entscheidende in diesen Debatten nicht die Festlegung auf einen empirischen Anfang 
darstellt, sondern die Wahrung und Achtung der Geheimnishaftigkeit des Anfangs des Lebens bleibt, das in sich selbst 
ein Geheimnis ist, vertauscht man wissentlich oder unwissentlich Argumentationsebenen. 
Dass sich das eigene Urteil aus einem synthetischen Akt unterschiedlicher Argumentationsebenen bildet, mag den 
traditionellen Lebensschützer nicht von seiner Position abbringen. Aber es könnte ihn (oder zumindest diejenigen, die 
er zu überzeugen sucht) zu der Anschlussfrage veranlassen: Sind dann vielleicht auch andere synthetische Urteile 
keineswegs völlig willkürlich, irrtümlich oder gar böse? Und so dürfte es sich verhalten. Dass die 
Schutzkriteriumsangabe „von Anfang an“ mit anderen empirisch benennbaren Zeitpunkten zusammengedacht werden 
kann, wird man aufrichtigerweise nicht gänzlich bezweifeln können: Bei denen, die den Menschen vorrangig von seiner 
Beziehungshaftigkeit und nicht primär von seinen biologischen Bedingungen her begreifen, wird z.B. häufig der zu 
schützende Anfang des Lebens empirisch mit der Einnistung des Embryos in die mütterliche Gebärmutter identifiziert. 
Sicher, man wird nicht völlig willkürlich Schutzkriterium und empirische Anfangsangabe kombinieren dürfen, in jedem 
Fall wird der empirische Identifikator von der prägenden Vorstellung, was den Menschen zum Menschen macht, her 
bestimmt.  
Warum lohnt es sich, eine solche distanzierte, auf Methoden achtende Beobachterperspektive einzunehmen, selbst wenn 
man damit eigene Überzeugungen relativiert? Offensichtlich gilt es zum einen für ein aufrichtiges ethisches Urteil, das 
sich nicht in moralischem Dekretieren erschöpft, zu verstehen, warum in Sache und Argumentation ernsthaft und 
engagiert argumentierende Menschen zu so unterschiedlichen Folgerungen kommen und was dies für die anstehende 
Entscheidung bedeutet. Zum anderen kann man aber auch Spannungen in den eigenen moralischen und 
anthropologischen Überzeugungen wahrnehmen. Ich komme damit zum 2. Punkt: 
zu 2.: Einerseits erscheint es theoretisch am kohärentesten, den Schutz von allem Anfang an mit dem Beginn eines 
genetisch neuen Individuums zu identifizieren, ohne deshalb einem Genetizismus aufsitzen zu müssen. Andererseits 
muss man aber auch (selbst bei den traditionellen Lebensschützern) gewisse lebensweltliche und theoretische 
Diskrepanzen im Umgang mit frühestem menschlichen Leben feststellen – Diskrepanzen, die trotz dieser theoretisch 
konsistenten Position auftreten: Unsere Gesellschaft rettet eben nicht unter allen Umständen jedes frühe menschliche 
Leben, wie wir uns darum bei geborenen Menschenwürdeträgern bemühen25, und wir könnten medizinisch deutlich 
mehr, wenn wir wollten. Auf das immer wieder zitierte Beispiel nidationshemmender Kontrazeptiva will ich gar nicht 
mehr rekurrieren.  

                                                 
24 W. Huber, Was ist heute noch heilig?, in: epd-Dokumentation 9/2002, 55-59: 57 (Kursivierung PD, um anzuzeigen, dass auch 
Huber zu verstehen gibt, dass diese Festlegung einen Akt und nicht einfach eine Wahrnehmung darstellt). 
25 Es hilft natürlich überhaupt nicht, wenn man – um diesem Argument zu begegnen – plötzlich das Konstrukt einer 
„differenzierte[n] Identitätsthese“ einführt, wie es der katholische Theologe F.-J. Bormann tut. Danach gelte die strikte 
Gleichbehandlung von Embryonen und geborenen Menschenwürdeträgern nur mit Blick auf negative Abwehrrechte bzw. 
Unterlassungspflichten (also den Schutz, getötet zu werden), während beim Recht auf positive Hilfeleistungen (wie die hier 
angesprochenen Heilbehandlungen) entwicklungsbedingte Unterschiede eingezeichnet werden dürften; vgl. ders., Embryonen, 
Menschen und die Stammzellforschung. Plädoyer für eine differenzierte Identitätsthese in der Statusfrage, Theologie und Philosophie 
77 (2000) 216-232. Insofern es jedoch beide Male um Leben oder Tod eines nach diesem Ansatz als Menschenwürde- und 
Grundrechtsträger anzusehenden Menschen geht, greift diese Unterscheidung nicht. Vielmehr verdankt sie selbst sich einem von den 
strikten Lebensschützern heftig kritisierten, hier nur subtil versteckten Gradualismus. 
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zu 3.: Die Duldung der „Produktion“ „überzähliger“ Embryonen im Rahmen der IVF-Behandlung und ihr folgliches 
Vorhandensein (auch wenn man dies in Deutschland kaschiert, indem man sie juristisch „korrekt“ als sog. Vorkerne 
kryokonserviert) muss auch im Zusammenhang der in Frage gestellten Glaubwürdigkeit aller Beteiligten (auch vieler 
sog. strikter Lebensschützer) thematisiert werden. Eine moraltheoretisch in sich konsistente Position nimmt man nur 
ein, wenn man die Reproduktionsmedizin komplett verbieten oder so beschränkt sehen will, dass bei jeder 
Hormonstimulation nur eine Eizelle befruchtet wird (was die Erfolgsaussichten der IVF gegen Null gehen lässt oder die 
Frau durch die Notwendigkeit serieller Hormonstimulationen schweren gesundheitlichen Risiken aussetzt) oder darauf 
hofft, dass demnächst unbefruchtete Eizellen kryokonserviert werden. Alle anderen Alternativen (incl. Single-Nuclear-
Transfer) sind bereits jenseits der theoretischen Konsistenzschwelle angesiedelt und dürften sich dem (vor allem vom 
katholischen Lehramt) vertretenen Vorwurf ausgesetzt sehen, sie bewerteten oder instrumentalisierten menschliches 
Leben. Wer dies nicht so sieht, muss sich fairerweise eingestehen, dass er nicht mehr zur Partei der konservativen 
Lebensschützer, die den schützenswerten Anfang des Lebens mit der Fertilisation identifizieren, zählt. 
Aber selbst wenn man sich für die Zukunft überzeugen lassen wollte, keine „Produktion“ „überzähliger“ Embryonen 
mehr zuzulassen, muss man sich immer noch mit der nun einmal vorhandenen Existenz von Abertausenden von 
kryokonservierten, sog. „überzähligen“ Embryonen auseinandersetzen, die es aus dieser strikten moralischen Sicht nicht 
geben sollte, deren Vermehrung man aus dieser Sicht begrenzen sollte, die aber mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht mehr alle implantiert werden können. Dass hier auch das Sterbenlassen nicht einfach ein 
Sterbenlassen im Sinne des Diktums „Der Natur ist ihr Lauf zu lassen“ darstellt, wurde bereits erwähnt.26 Wenn hier 
sozial und auch biologisch geradezu als tot zu bezeichnende Wesen (ergänzen wir noch: unter Zustimmung der 
biologischen Eltern und ohne weitere Anreize) im Sinne von Organspendern genutzt werden, dann ist ein solches 
Vorgehen nicht einfach mit einer Totalinstrumentalisierung von geborenen Menschenwürde- und Grundrechtsträgern zu 
identifizieren. Man muss keineswegs leugnen, dass aus ethischer Perspektive dieser Handlung ein problematisches 
Moment eignet, aber dieses setzte bereits vorher (nämlich bei der Produktion sog. „überzähliger“ Embryonen) ein und 
alle Handlungen („Sterben lassen“, „Kryokonserviert halten“27 und „Verbrauchen“) sind davon kontaminiert. Bis auf 
dieses, aber alle Handlungen berührende schuldhafte Moment ähnelt eine solche Handlung der „Organspende“ bei 
hirntoten Kindern, die ja auch nur durch Zustimmung der Eltern vonstatten gehen kann. Auch hier würde man nicht von 
einer Totalinstrumentalisierung sprechen, weil das Kind keine einsichts- und entscheidungsfähige Zustimmung geben 
konnte und auch der natürliche Wille nicht erkennbar war. 
 
FAZIT dieses Punktes: Menschenwürdeschutz und Lebensschutz von in-vitro-Embryonen lassen sich theoretisch 
kohärent begründen, praktisch aber nur mit großen Diskrepanzen und zum Teil schwierigen Konsequenzen realisieren. 
Die behauptete Evidenz, dass der unstrittige Schutz „von allem Anfang an“ mit der Fertilisation eindeutig identifiziert 
werden kann, trifft nicht zu. Auch diese Zuschreibung ist eine Zuschreibung und nicht frei von Willkür, wie es keine 
Zuschreibung in diesem Falle ist. Daraus folgt: Was moralisch in persönlicher Auffassung vertretbar und achtbar ist und 
den Einzelnen auch im höchsten Maße binden kann, lässt sich in einer pluralistischen Gesellschaft weder auf der Ebene 
des öffentlichen Vernunftgebrauchs noch im Verfassungsrecht so eindeutig generalisieren, dass ein solcher Standpunkt 
keine nachvollziehbaren Alternativpositionen zulassen dürfte. Gegenteilige Behauptungen verletzen das 
Geltungsgefälle ihrer Argumentation: Entsprechend ist zwar aus ethischen Gründen die Behauptung, dass jedem 
Menschen von allem Anfang an Würde zukommen muss, weil es keinen Übergang von etwas zu jemand gibt,28 
geradezu zwingend, nicht aber, ob dieser Anfang in empirischer Hinsicht notwendig mit der Fertilisation 
identifiziert werden muss. Wenn in jedem Fall bei dieser Festlegung die Strittigkeit höher ist als bei einem 
analytischen Urteil im Sinne von 1 + 1 = 2, dann sind zumindest die folgenden Schlussfolgerungen nicht völlig 
willkürlich:  
Man kann eine abweichende Position vertreten, ohne deshalb bestreiten zu müssen, dass menschlichem Leben von 
allem Anfang an Schutz gebührt. Mann kann angesichts dieser Strittigkeit der empirischen Identifikation des „von allem 
Anfang an“ mit der Fertilisation sehr wohl eine – auch das sei eingestanden, gilt aber für alle eingebrachten 
Alternativen: konfliktbeladene – Güterabwägung vornehmen zwischen dem Schutz frühesten menschlichen Lebens 
(wobei eben unsicher ist, ob ihm subjektive Grundrechte zukommen [sollen]) und den Erwartungen von schwer 
kranken, auf Heilung wartenden, geborenen Grundrechtsträgern, die auf den Fortschritt in der Medizin hoffen.29 Es geht 
dabei nicht um die völlig zu Recht abzulehnende Abwägung zwischen dem Lebensrecht eines Grundrechtsträgers und 
den Heilungschancen eines anderen (vgl. Nr. 5), sondern ethisch möglich wird dieses Abwägen eben erst dann, wenn 
der Grundrechtsträgerstatus bei einem der beiden Wesen unklar ist. 

                                                 
26 Vgl. Anm. 13. 
27 Zu diesem möglichen und so vielfach betriebenen Vorgehen hat der Abgeordnete Peter Hintze in der Debatte vom 14.02.2008 zu 
Recht angefragt, ob es nicht auch einer Menschenwürdeverletzung gleichkäme (vgl. Plenarprotokoll 16/142, 14921). 
28 Vgl. R. Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen ‚etwas’ und ‚jemand’. Stuttgart 1996. 
29 Nun könnte die strikte Lebensschützerposition im Sinne einer ethischen Vorsichtsposition (Tutiorismus) argumentieren, dass 
man im Zweifelsfalle („Ist der in-vitro-Embryo ein Grundrechtsträger oder nicht?“) die sicherere Variante wählen sollte. Dafür 
spricht in solchen Grundsatzentscheidungen mit dieser erheblichen Tragweite vieles, aber nicht alles. Zum einen handelt es sich bei 
einer solchen Option um einen weiteren Methodenschritt, der sich nicht analytisch notwendig aus dem Schutz der Menschenwürde 
ergibt, zum anderen könnte man auch argumentieren, dass gerade der Gesundheitsschutz der kranken, geborenen Grundrechtsträger 
die sichere Variante darstelle.  
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(22) Nachdem in den vorangegangenen Punkten gezeigt werden konnte, dass die Gesetzentwürfe 
Flach und Hüppe einerseits nicht auf verfassungsrechtlich alternativlosen Forderungen aufruhen, 
zum anderen den angesichts des tiefgreifenden Dissenses gesellschaftlich wertvollen Kompromiss 
überhaupt nicht suchen und, damit das moralisch wertvolle Gut der gesellschaftlichen Befriedung 
aufs Spiel setzen, gilt es im Folgenden, die beiden anderen Entwürfe zu betrachten. Beide bemühen 
sich mit unterschiedlichen Akzentsetzungen, das 2002er Gesetz mit der gegenwärtig (allerdings 
unterschiedlich) wahrgenommenen und beurteilten Situation abzugleichen. Aus sozialethischer 
Sicht muss diese Einstellung auch deshalb gewürdigt werden, weil ihre Anwälte, statt sich 
vorbehaltlos für die Grundrechte der Forschungsfreiheit oder des Lebensschutzes zu engagieren, 
eine vermeintlich weniger hochrangige Sache verteidigen – „nur“ einen Kompromiss. Dabei 
rechnen sich viele ihrer Vertreter mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst eher einer der beiden 
Gesinnungsgruppen zu. Forschungspolitisch oder moralisch „voll zufrieden“ lässt sie der unter 
Zugeständnissen eingegangene Kompromiss entsprechend wohl kaum zurück. Zu alledem riskieren 
sie, von den Parteigängern der kompromisslosen Seiten als Verräter oder „lau“ (Offb 3,16) 
diskreditiert zu werden. Und doch stellen sie ihre eigene Gesinnung zurück und befürworten den 
Kompromiss um des gesellschaftlichen Friedens willen. Solcher Rechtsfrieden ist ihnen ein Gut in 
sich. Als solches ist er ihrer Auffassung nach auch unter den veränderten Bedingungen zu 
verteidigen. Dieser Ansatz – sofern er, wie gezeigt, keine Grundrechte per se verletzt – ist in einem 
solchen Grundsatzstreit aus sozialethischer Perspektive zu würdigen, allerdings auf seine mögliche 
Umsetzung hin zu befragen.  
Der Gesetzentwurf Röspel einerseits und der Gesetzentwurf und Antrag Hinz andererseits 
divergieren darin, auf welche Art und Weise dem 2002er Entwurf und seinem Geist entsprochen 
werden soll: Der Gesetzentwurf Hinz sieht den Geist des 2002er StZG genau dann umgesetzt, wenn 
dem Wortlaut gefolgt wird; der Entwurf Röspel spricht sich für eine einmalige 
Stichtagsverschiebung und eine rechtliche Klärung bei der Strafbewehrung von Straftatbeständen 
im Inland aus.  
 
(23) Teilt man die Prämisse, dass ein nach den oben beschr iebenen Merkmalen (vgl. Nr. 4+5) 
ethisch gehaltvoller Kompromiss nur dann seinen Charakter wahrt, wenn die Zumutungen und 
„Gewinne“ fair verteilt sind und bleiben, dann kann m.E. der Entwurf Hinz nicht überzeugen. Denn 
– wie oben dargestellt und von den naturwissenschaftlichen Stellungnahmen sicher nochmals klarer 
belegbar – werden der deutschen Forschung mit hES-Zelllinien, auch wenn sie geprüft hochrangig 
und alternativlos ist, durch die festgeschriebenen Regelungen spätestens mittelfristig die 
Grundlagen entzogen. Ausdrücklich war aber eine Intention des Gesetzes, solche Forschung (nicht 
jede, aber solche) zuzulassen. Folglich gibt der Entwurf Hinz diesen Aspekt der Grundintention auf 
und findet nicht den Ausgleich, den er im Unterschied zu den Entwürfen Flach und Hüppe vorgibt 
zu suchen. 
 
(24) Bleibt zu fragen, ob es dem Entwurf Röspel gelingt, den Ausgleich zwischen a) dem 
Lebensschutz frühesten menschlichen Lebens und b) der Forschungsfreiheit zum Ziele der 
Verbreitung solchen Wissens, das langfristig wichtigem therapeutischem Nutzen dienen soll, 
herzustellen (zugleich Antwort auf FRAGE 3).  
zu a) Mit Blick auf den Punkt „Lebensschutz“ ist in vielen Stellungnahmen – auch bei der letzten 
Anhörung – schon vielfach darauf hingewiesen worden, dass die Annahme, von einer einmaligen 
Verschiebung des Stichtages in Deutschland ginge ein Anreiz aus, nun Embryonen explizit für die 
Forschung zu produzieren, zwar theoretisch denkbar, aber praktisch völlig überzogen ist. 1. spielt 
die deutsche hES-Forschung eine quantitativ proportional betrachtet bescheidene Rolle, 2. soll ja 
auf bereits existierende Stammzelllinien zurückgegriffen werden, 3. träfe der worst case ein, man 
spekulierte nun im Ausland auf einen rollenden oder demnächst gänzlich aufgehobenen Stichtag, 
gilt weiterhin das oben erwähnte, im Prinzip als betrüblich zu bewertende, aber auch nicht mehr 
rückgängig zu machende Faktum der großen Zahl von sog. „überzähligen“ Embryonen. Kurzum: 
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De facto wird eine einmalige Verschiebung des Stichtages der restriktiven Hauptintention des 
2002er StZG nicht schaden.  
zu b) Weil auch die Forschungsfreiheit durch andere Grundrechtsansprüche und Rechtsgüter von 
Verfassungsrang begrenzt werden darf und weil ein gewichtiger Teil der Bevölkerung der 
Auffassung ist, hier seien solche Fragen von Verfassungsrang – wie der Lebensschutz frühesten 
menschlichen Lebens – betroffen, die eine solche Begrenzung gegenüber der Forschungsfreiheit 
erfordern, sucht der Entwurf Röspel ja den Kompromiss. Mit dem neuen Stichtag wird der Zugriff 
auf weit über 100 der ca. 500 weltweit bisher etablierten hES-Zelllinien ermöglicht, die teilweise 
unter qualitativ völlig anderen Bedingungen hergestellt worden sind als die bis zum Stichtag 2002. 
Die neuen etablierten Linien sind nach Auskunft der Fachleute deutlich stabiler. Auch wenn diese 
Stammzelllinien nicht völlig xenobioticfree sind (obwohl die benutzen neueren feeder geringe 
Störeffekte ausüben sollen), werden sie auf Jahre den Standard der Forschung bilden. In jedem Fall 
bände die Möglichkeit ihrer Nutzung die deutsche Forschung in völlig anderer Art und Weise in die 
weltweit operierende scientific community ein, als es gegenwärtig erlaubt ist. 
Wenn sich neue Einsatzfelder wie die embryotoxische und teratogene Testung für die hES-
Zellforschung aufdrängen (dies als Hinweis zur FRAGE 8), sind sie nach eben den Kriterien, mit 
denen bisher die ZES die Anträge überprüft, zu begutachten, ohne dass deshalb das Gesetz geändert 
werden muss – so sieht es ja offensichtlich auch der Entwurf Röspel, indem er sich zu diesem Punkt 
ausschweigt und damit den üblichen Regelmechanismus greifen sieht. 
 
(25) Wenn der Entwurf Röspel als einziger den gehaltvollen Kompromiss des StZG von 2002 unter 
den geänderten Umständen fortschreibt, weil er keine Ausweitung des Embryonenverbrauchs 
befürchten lässt, aber doch in restriktiven und kontrollierten Bahnen Forschung mit den hES-Zellen 
ermöglicht, bleibt doch ein strittiger Punkt (weiter Antwort auf FRAGE 3), der immer wieder – in 
verschiedenen Varianten – als Gegenargument aufgeführt worden ist: Kommt eine Verschiebung 
eines Stichtages nicht einer Art Tabubruch gleich: wer einmal aufhebt, hebt immer auf. Die Dignität 
eines Stichtages wahre man nur, wenn man ihn so zementiert, wie er einmal festgelegt wurde.  
M.E. ist dieses rhetorische Argument zunächst einmal sehr ernst zu nehmen. Man kann sogar 
eingestehen, dass eine Verschiebung des Stichtages in der Außenwirkung unglücklich erscheint. 
Und doch: Die Argumentation stilisiert den Stichtag zum Selbstzweck. Ohne Zweifel war und 
ist er das wichtigste (vor allem symbolisch zu verstehende) Instrumentarium, die Grundintention 
des Gesetzes umzusetzen. Er muss aber nicht wie das Gesetz der Meder und Perser verteidigt 
werden, wenn sich nachweislich die Geschäftsgrundlage der Grundintention des Gesetzes mit 
seinen zwei Aspekten (grundsätzliches Verbot mit Erlaubnisvorbehalt) verändert hat. Primär muss 
es darum gehen, die Grundintention des Gesetzes zu wahren, nicht aber ein Instrumentarium. 
Haben sich die Rahmenbedingen verändert, dann ist selbstverständlich auch das symbolisch 
wichtige Instrumentarium anzupassen. Aber wer legt denn fest, dass zwangsläufig weitere 
Verschiebungen kommen müssen? Wer erlaubt sich jetzt bereits, Augurenäußerungen über 
Entscheidungen künftiger Parlamentarier von sich geben zu wollen? Warum sind nicht auch 
Änderungen in eine restriktivere Richtung denkbar? 
In der Logik dieser flexiblen und zugleich dem Grundsatz treuen Vorgehensweise liegt es nämlich 
auch, wenn sich – wider Erwarten – derartig revolutionäre Entwicklungen in der 
Stammzellforschung ereigneten, die die hES-Zellforschung als vollständig ersetzbar erscheinen 
ließen, dafür Sorge zu tragen, dass man dann entsprechend auch auf sie in Deutschland gänzlich 
verzichten müsste. Dazu müsste man im Übrigen gar nicht das Gesetz ändern, sondern nur die 
zuständige Kommission konsequent arbeiten lassen, die eben feststellen würde, dass die hES-Zell-
Forschung nicht mehr alternativlos sei. 
Unter den vor der Gesetzgebung diskutierten Möglichkeiten stellt m.E. die einmalige Verschiebung 
des Stichtages sicher nicht die einzige Möglichkeit dar, die bipolare Grundintention des 2002er 
StZG umzusetzen. Gegenüber der völligen Freigabe wahrt sie aber den Vorrang des 
Verbotsprinzips. Bei der einmaligen Verschiebung des Stichtages dreht sich im Unterschied zum 
rollenden Stichtag nicht die Beweislast zwischen Restriktion und Erlaubnis. Dies geschieht de facto 
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bei dieser Regelung, weil bis auf die zeitliche Verschiebung ein steigender Bedarf kalkulierbar 
wäre. Die strenge Einzelfallprüfung auf der Grundlage von Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt 
hätte womöglich dieselbe Wirkung erzielt wie die einmalige Verschiebung des Stichtages und sich 
nicht dem prognostizierten Vorwurf ausgesetzt, demnächst werde wieder zügig verschoben. Aber 
jene Regelung hätte die größere Gefahr einer schleichenden Aufweichung des grundsätzlich 
restriktiven Charakters des 2002er Gesetzes geboten. 
Es ist zwar realistischerweise nicht auszuschließen, aber vorerst nicht absehbar, dass die 
Wissenschaftler in einigen Jahren wieder zu einer Verschiebung oder Aufhebung des Stichtages 
drängen. Aber – selbst wenn eingestandenermaßen, aber angesichts der Dynamik des gesamten 
Feldes doch auch nachvollziehbar – die Stichtagsregelung ihre Unschuld verloren hat, muss doch 
auch von Seiten der Lebensschützer anerkannt werden, dass sie deutlich restriktiver wirkt als die 
anderen gerade skizzierten Alternativmodelle. Sollte doch wieder eine Verschiebung diskutiert 
werden, tragen die Wissenschaftler eine schwere Beweislast. Eine Ausweitung des 
Embryonenverbrauchs auf Vorrat auf diese denkbare Situation hin – eine rein spekulative 
Möglichkeit – braucht bei der vom Entwurf Röspel vorgeschlagenen Regelung nicht befürchtet zu 
werden. 30  
 
FAZIT: Ohne die gewisse Problematik einer einmaligen Stichtagsverschiebung leugnen zu müssen, 
ist doch festzuhalten, dass der Gesetzentwurf Röspel den schonendsten Ausgleich zwischen den 
verschiedenen Grundanliegen des 2002er StZG unter den gegenwärtig veränderten 
Rahmenbedingungen bietet. Er vermittelt auf diese Weise auch zwischen den Positionen, die im 
Vorfeld des 2002er Gesetzes bereits im Dissens gegeneinander standen und auch 2008 wieder 
aufeinander geprallt sind.  
 
(26) Außerhalb dieser Argumentationsfolge nur eine kurze Antwort zu FRAGE 13: 
Wenn man dem hier unter den vier Gesetzentwürfen aus sozialethischer Sicht präferierten Entwurf Röspel folgt, stellt 
sich das Problem der Eizellgewinnung  nicht, weil der Stichtag für bereits existierende Stammzelllinien in der 
Vergangenheit liegt und dafür keine Eizellen benötigt werden. Auch darüber hinaus leuchtet mir der Zusammenhang 
mit der Gesetzgebung bestenfalls ein, wenn man eine völlige Freigabe von hES-Zell-Forschung inklusive der 
„Herstellung“ von Embryonen allein zum Forschungszwecke in Erwägung zieht. Dass bestimmte biopolitische 
Entwicklungen Risiken und Gefahren – auch die Ausnutzung asymmetrischer Machtverhältnisse, was auch immer das 
im Einzelnen bedeuten mag – mit sich bringen können, muss sorgsam beobachtet werden. Dabei dürfen allerdings 
verfassungsrechtliche Standards nicht missachtet werden und eine allgemeine Verdachtshermeneutik in 
unverhältnismäßige Gebotsforderungen transformieren. Deshalb zitiere ich für diesen Zusammenhang, der m.E. von der 
eigentlichen zur Entscheidung anstehenden Fragestellung unnötig wegführt, aus einer von mir mitverantworteten 
Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer zum „Forschungsklonen mit dem Ziel 
therapeutischer Anwendungen“, die sich mit dem Komplex der Einzellgewinnung beschäftigt und das folgende ethische 
Stufenmodell jenseits eines reinen Alarmismus vorgeschlagen hat: „Eine Abstufung lässt sich ferner für die Frage der 
Eizellgewinnung angeben. 

1. Aus dem Blickwinkel des Selbstbestimmungsrechts potenzieller Eizellspenderinnen ist das Forschungsklonen 
mit dem Ziel therapeutischer Anwendungen immer dann unvertretbar, wenn der Bedarf an Eizellen nicht auf 
dem Weg informierter und freiwilliger Entscheidungen der Spenderinnen gedeckt werden kann. Insbesondere 
muss jede Ausnutzung wirtschaftlicher Not oder von sozialer oder kultureller Abhängigkeit ausgeschlossen 
sein.  

2. Weniger problematisch ist die Eizellgewinnung, wenn eine auf der Basis angemessener Information getroffene 
Entscheidung zur freiwilligen Eizellspende vorliegt und lediglich eine materielle Kompensation erfolgt. 
Während manche mit der Gewährung jeder Art von Vorteilen für die Eizellspende und damit auch mit der 
Kompensation von Nachteilen die Gefahr des Ausnutzens von Abhängigkeiten und des Entstehens von 
‚Eizellmärkten’ sehen, sind andere der Auffassung, dass es gerade umgekehrt unvertretbar ist, die 
Eizellspenderin nicht wenigstens für ihren Aufwand zu entschädigen. Hier wie bei jeder anderen Form der 
Eizellspende müsste aber verhindert werden, dass die Spenderin einem unangemessenen medizinischen Risiko 
- etwa durch zu starke hormonelle Stimulation - ausgesetzt wird.  

                                                 
30 Einen Schatten auf manche Position der strikten Lebensschützer wirft die Aussage, statt den Stichtag einmal zu verschieben, solle 
man doch so ehrlich sein, ihn ganz aufzugeben. Das kann doch aus dieser Position heraus nicht ernstlich erwogen werden. Wer 
wirklich jeden in-vitro-Embryo für einen Menschenwürde- und Grundrechtsträger hält, dem muss doch daran gelegen sein, möglichst 
wenig Schaden zu dulden, d.h. er kann nicht, wenn die eigene Position sich nicht vollständig durchsetzen lässt, einem dialektischem 
Gegenschlag das Wort reden, nur um die von ihm als verwerflich beurteilte Handlung als solche zu demaskieren.  
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3. Noch weniger problematisch ist die Eizellgewinnung, wenn die Eizellen ohne zusätzlichen körperlichen 

Eingriff und ohne direkte Gegenleistung, z.B. aus für die IVF entstandenen und nicht verwendeten Eizellen 
oder auch aus Eierstöcken, die aus therapeutischen Gründen entnommen wurden, gewonnen werden.  

4. Die Bedenken gegen die diskutierten Varianten 1 bis 3 könnten ausgeräumt werden, wenn die Herstellung 
künstlicher Eizellen (‚Kulturschalen-Eizellen’) gelänge und diese für die Zwecke des "Forschungsklonens" 
verwendbar wären.“31 

                                                 
31 http://www.zentrale-ethikkommission.de/page.asp?his=0.1.19 oder Deutsches Ärzteblatt 103 (2006), A645-649. 
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Sehr geehrte(r) Abgeordnete(r) des Deutschen Bundestages, 
 
in wenigen Wochen werden Sie über eine Änderung des Stammzellgesetzes abstimmen. Um 
Ihre Entscheidung auf eine möglichst solide Basis zu stellen, haben Sie Sachverständige für 
die Anhörung am 3. März 2008 eingeladen. Da ich der einzige Sachverständige bin, der 
tatsächlich an embryonalen Stammzellen arbeitet und als einziger national und international 
anerkannter Stammzellexperte in dem geladenen Gremium gelte, habe ich mir trotz der 
kurzen Zeit sehr viel Mühe mit der Beantwortung der Fragen gemacht. Ganz besonders auch 
deshalb, weil ich mir der hohen Verantwortung für die Stammzellforschung in Deutschland 
bewusst bin. Ich hoffe, dass ich in meinen Antworten das wiedergebe, was meine 
Kolleginnen und Kollegen in Deutschland bewegt. 
 
Wie die letzten Wochen gezeigt haben, ist das Parlament in dieser Frage in viele Lager 
gespalten – und das über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Das ist auf den ersten Blick 
verständlich. Denn viele Menschen haben bei dem Thema intuitiv ein ungutes Gefühl: Sie 
wollen sich nicht schuldig machen, indem sie durch eine Zustimmung zur 
Stammzellforschung indirekt zur Zerstörung menschlicher Embryonen beitragen.  
 
Was viele Deutsche jedoch nicht wissen ist, dass diese Angst bei genauer Betrachtung 
unbegründet ist. Bereits heute gibt es weltweit mehr als 500 Kulturen von embryonalen 
Stammzellen. Da sich solche Zell‐Linien nahezu unbegrenzt im Labor vermehren lassen, 
könnten deutsche Forscher – würde der bisher geltende Stichtag abgeschafft – ebenso 
Ableger dieser Zellen nutzen wie Wissenschaftler in anderen Ländern. Es würde daher von 
Deutschland auch kein Anreiz ausgehen, neue Zell‐Linien aus menschlichen Embryonen 
herzustellen. Gleichzeitig deutet heute vieles darauf hin, dass es eines Tages gelingen wird, 
mit Hilfe embryonaler Stammzellen Therapien für bislang unheilbare Krankheiten zu 
entwickeln. Dass gerade deutsche Wissenschaftler dazu einen wichtigen Beitrag leisten 
können, zeigt eine Vielzahl exzellenter Forschungsergebnisse, die hierzulande in den 
vergangenen Jahren gewonnen wurden. 
 
Um effektive und vor allem sichere Therapien entwickeln zu können, ist es jedoch 
unerlässlich, die Eigenschaften embryonaler und so genannter reprogrammierter 
Stammzellen noch gründlicher zu erforschen. Das aber ist nur möglich, wenn man für diese 
Untersuchungen zum Vergleich auch intakte embryonale Stammzellen zur Verfügung hat. 
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Eines wird dabei leicht vergessen: In keinem anderen Land der Welt findet die Forschung an 
menschlichen embryonalen Stammzellen unter so strengen Auflagen statt wie in 
Deutschland. Und sobald die erste Therapie verfügbar sein wird, werden auch deutsche 
Patienten – zu Recht – darauf dringen, sie zu erhalten. 
 
Wer die Suche nach neuen Zell‐Therapien bis dahin anderen Ländern überlässt, in denen die 
Stammzellforschung vielfach rechtlich nicht geregelt ist, geschweige denn kontrolliert wird, 
umgeht daher keine ethischen Fragen. Er muss sie sich vielleicht sogar noch dringlicher 
stellen. 
 
Dass die Forscher an humanen embryonalen Stammzellen Probleme mit der alten 
Stichtagsregelung haben, erkennen Sie daran, dass von den 17 Antragsstellern 16 mit den 
alten Stammzelllinien nicht zufrieden sind. Ein Antragssteller konnte in der Schnellumfrage 
nicht erreicht werden. 
 
Ich wollte aber auch von namhaften deutschen Forschern und Klinikern auf dem Gebiete der 
adulten Stammzellforschung wissen, ob sie die folgende Aussage, die ich für die Anhörung 
vorbereitet habe, unterstützen: 
 
“Ich bin der festen Überzeugung, dass man sowohl embryonale als auch adulte Stammzellen 
untersuchen muss, um zu einem vollständigen biologischen Verständnis zu gelangen. 
Weiterhin bin ich davon überzeugt, dass das therapeutische Potential beider nur begrenzt 
ausgeschöpft werden kann, wenn man sich in der Forschung nur auf embryonale oder auf 
adulte Stammzellen konzentriert. Ein sowohl – als auch war in der Vergangenheit 
stimulierend und wichtig und wird es auch in Zukunft sein.”    
 
Magdalena Götz, Axel Haverich, Anthony Ho, Wieland Huttner, Gerd Kempermann, Albrecht 
Müller, Gustav Steinhof und Peter Wernet haben mir sofort geantwortet, dass sie diese 
Aussage unterstützen. Mit Hilfe von Google werden Sie sofort ersehen, um welche 
großartigen Forscher und Kliniker es sich hierbei handelt. Und ich bin sicher, dass die Liste 
noch länger würde, wenn ich noch etwas mehr Zeit hätte.  
 
Ein zusätzlicher Ansporn ist für mich, dass sich auch Patientenverbände wie die Deutsche 
Multiple Sklerose Gesellschaft für Liberalisierung des Stammzell‐gesetzes einsetzen. 
 
Ich möchte Sie bitten für eine Abschaffung des Stichtags zu stimmen und hoffe, dass meine 
Antworten zu den 14 Leitfragen Sie überzeugen dies zu tun. Bitte verzeihen Sie mir, dass 
wegen der Kürze der Antwortzeit manche Formulierung nicht so geschliffen ist, wie sie es 
eigentlich sein sollten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Professor Dr. Hans R. Schöler  
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1.Welche neuen ethischen, rechtlichen oder wissenschaftlichen Aspekte haben 
sich seit 2002 ergeben, die eine Änderung des StZG begründen? 
 
Aus der DFG Stellungnahme von 2006, Pkt 3.1 Vorbemerkung: ‚Viele Urteile der 
angewandten Ethik und der mit dieser begründeten Rechtspolitik bedürfen einer 
Überprüfung, wenn sich relevante Fakten ändern oder wenn sich neue Erkenntnisse 
über theoretische Argumente, reale Konsequenzen oder zusätzliche 
Handlungsoptionen ergeben. So muss eine Aktualisierung ethischer Überlegungen 
nicht Ausdruck einer Prinzipienvergessenheit oder Wegbereiter opportunistischer 
Positionen sein. 
 (...) In der Stammzellforschung haben sich seit der letzten DFG-Stellungnahme von 
2001 einige Aspekte verändert oder erst entwickelt, die für eine ausgewogene 
ethische Beurteilung durchaus von Bedeutung sein können.’ 
 
Hierzu gehören unter anderem: 
 
A. die in den Kapiteln 2.2.1 bis 2.2.4 dargelegten Nachteile derjenigen HES-Linien, 
die vor dem geltenden Stichtag (1. Januar 2002) und damit mittels inzwischen 
veralteter Kultivierungsmethoden angelegt wurden. Die Qualität der Linien ist 
schlecht. Das zeigt sich daran, dass nur einzelne Zellen nach ihrem Auftauen 
heranwachsen (1 Zelle von 10.000 Zellen), und dass sie sich wegen Kontaminationen 
von Mycoplasmen und wegen genetischer und epigenetischer Veränderungen infolge 
sub-optimaler Kultivierungsbedingungen oftmals schlecht vermehren lassen 
(Literatur: z.B. Ware 2006). Diese Veränderungen haben zur Folge, dass sie eine 
verschiedene Differenzierbarkeit zeigen; die ursprüngliche Annahme, dass alle 
Linien gleich sind, ist heute widerlegt. 
 
Fazit: Neue und stabilere Linien ergeben besser reproduzierbare Ergebnisse 

B. die gegenwärtig eher skeptisch beurteilte Plastizität adulter Stammzellen, die 
damit, aus medizinisch-naturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet, in der 
Stammzellforschung zumindest vorläufig als Ergänzung, nicht aber als Ersatz für 
HES-Zellen zu sehen sind (siehe Kapitel 2.1.1 bis 2.1.3). Der Einsatz von 
Blutstammzellen in der Myokardinfarkt-Behandlung ist wissenschaftlich zunehmend 
mehr als fragwürdig. 
 
C. unterschiedliche Ansätze zur Gewinnung von HES-Zellen, die ohne eine 
Zerstörung totipotenter Entitäten auskommen (siehe Kapitel 2.4.1 bis 2.4.6). 
 
D. die sich deutlich abzeichnende Benachteiligung der deutschen 
Stammzellforschung durch das geltende Stammzellgesetz (siehe Kapitel 4.2). 
 
Weitere Anmerkungen: 
 
Im Jahre 2002 ging man davon aus, dass laut NIH-Register 69 originäre 
Stammzelllinien für den Import nach Deutschland zur Verfügung stehen würden. 
Diese Zahl hat sich inzwischen auf 21 Zelllinien verringert, die zudem 
Alterserscheinungen wie Mutationen aufweisen und durch tierische Zellprodukte 
oder Viren verunreinigt sind, so dass mit ihnen die anstehenden biologischen und 
medizinischen Fragen nicht beantworten werden können. 
 
Insbesondere seit 2006 wurden neue Stammzelllinien etabliert, die frei von 
Verunreinigungen sind, und erstmalig 36 humane embryonale Stammzelllinien 
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geschaffen, die Erbanlagen für 18 humangenetische Erkrankungen aufweisen und 
diese damit erforschbar machen. Diese Zelllinien dürfen jedoch von Forschern in 
Deutschland aufgrund der geltenden Rechtslage nicht importiert und verwendet 
werden. 
 
Bei der Durchführung von Forschungsprojekten kommt es immer öfter zu zeitlichen 
Verzögerungen aufgrund der Qualität der bislang importierbaren Zelllinien. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass die alten Zellen nach dem Auftauen oftmals nicht mehr 
anwachsen oder viele Mutationen aufweisen. Die geringe Überlebensrate der Zellen 
führt dazu, dass dann erneut bestellt werden muss. Dabei besteht eine große 
Abhängigkeit von im Wesentlichen 4 Lieferanten, davon drei in den USA, die diese 
Zelllinien nur unter strengen patentrechtlichen Auflagen weitergeben und in der 
Regel die qualitativ noch besten Zellen für sich behalten. 
 
Die Strafbewehrung im StZG ist in der Praxis zu komplex und missverständlich. Die 
unklare Lage aufgrund verschiedener juristischer Meinungen zur Auslegung der 
Strafbarkeit im StZG verunsichert viele Wissenschaftler und hält sie damit von 
internationalen Kooperationen fern. Die geringe Präsenz deutscher Forschergruppen 
in EU-Projekten unterstreicht dieses Bild. 
 
Ausländische Forschergruppen, die eigene Zelllinien haben, wollen natürlich mit 
diesen arbeiten. Dadurch wird eine Teilnahme deutscher Forscher schwierig, wenn 
diese nur mit alten Zellen arbeiten können. Es stellt sich zudem die Frage nach der 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse, sofern ein Team überhaupt einwilligt, dass der 
deutsche Partner mit anderen Zellen eine bestimmte Fragestellung untersucht, 
während alle anderen Partner mit der neuen Zelllinie arbeiten. 
 
Mittlerweile werden mit deutschen Steuergeldern auch EU-Projekte zur 
Stammzellforschung finanziert an denen deutsche Wissenschaftler aufgrund des 
StZG nicht teilnehmen dürfen. 
 
Anmerkung zur Argumentationslinie des Abgeordneten Hüppe:  
Der Abgeordnete Hüppe verdreht die Fakten, wenn er behauptet, dass es im 
Gegenteil mehr Stammzelllinien geworden seien, da Anfangs nur eine verfügbar war, 
während es später mehr wurden. Die Grundannahme bei der Verabschiedung des 
StZG war, dass 69 Linien zur Verfügung stünden und nicht lediglich 1 oder 16. Bei 
einer solch geringen Zahl wäre die Debatte 2002 wohl anders verlaufen. Selbst wenn 
Sie seiner Argumentation folgen möchten, so würden dennoch die oben genannten 
Gründen gelten, und es stünden nur mehr Linien zur Verfügung, die schlecht sind. 
 
 
2. Wie bewerten Sie die vorliegenden Gesetzentwürfe und Anträge zur Änderung 
bzw. Beibehaltung des Stichtages insbesondere im Hinblick auf die 
Grundintention des StZG? 
 
Aus der Stellungnahme zur Novellierung des Stammzellgesetzes (Bioethik-
Kommission Bayern) 
 
 http://www.bioethik-kommission.bayern.de/stellungnahmen/stellungnahme7.htm 
 
‘Die Intention des StZG ist (…) nicht ein Verbot der Forschung mit humanen ES-
Zellen. Seine Absicht liegt vielmehr darin, diese gerade – freilich unter 
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kontrollierbaren Bedingungen – zu ermöglichen, ohne den hohen Standard des 
Lebensschutzes in Deutschland preiszugeben.  
 
Wenn man an diesem grundlegenden Anliegen festhalten möchte, kann und muss 
dennoch von Zeit zu Zeit überprüft werden, ob das Gesetz die in ihm selbst 
formulierte Zielsetzung angesichts der inzwischen u. U. erheblich veränderten 
Außenbedingungen zu erreichen erlaubt. Dies ist ja offensichtlich einer der Gründe 
für die im StZG selbst enthaltene Berichtspflicht (§15). Falls sich im Zuge dieser 
Überprüfung herausstellen sollte, dass das nicht mehr der Fall ist, dass also im 
Gesetz festgelegte Einschränkungen de facto wie oder ähnlich wie ein generelles 
Verbot wirken, besteht Novellierungsbedarf.’ 
 
Von Deutschland wird im Falle einer Stichtagsverschiebung auch zukünftig kein 
Anreiz für die Herstellung von HES-Zell-Linien ausgehen. Dies ist zum einen 
ohnehin durch das ESchG verboten. Zudem ist die Vorstellung, dass im Ausland in 
Erwartung einer gegebenenfalls erneuten Verschiebung des Stichtags vorsorglich 
HES-Zell-Linien für den späteren Export nach Deutschland hergestellt werden, 
geradezu abenteuerlich weltfremd und zeugt von vollständiger Unkenntnis des 
(personellen und materiellen) Aufwandes, der für die Etablierung und 
Charakterisierung solcher Zell-Linien betrieben werden muss. Kein Forscher würde 
diesen Aufwand nur angesichts eines möglicherweise vielleicht und potentiell zu 
erwartenden Bedarfes außerhalb seines Labors betreiben. Insofern besteht keine 
Veranlassung anzunehmen, dass eine Stichtagsverschiebung der Intention des StZG, 
die Menschenwürde und das Recht auf Leben zu achten und zu schützen, 
zuwiderlaufen würde. Andererseits würde eine Beibehaltung des Stichtags die 
Intention des StZG, die Freiheit der Forschung zu schützen, grob zuwiderlaufen.  
 
Der Entwurf Flach/Reiche (Aufhebung Stichtag und Strafbarkeit) stellt den 
konsequentesten Vorschlag dar und ist aus meiner Sicht die Ideallösung. Das 
Instrument „Erlaubnisvorbehalts“ wechselt, nicht aber die Grundarchitektur des 
Gesetzes. Den berechtigten Interessen der Wissenschaft und den Gegnern einer 
uneingeschränkten HES-Forschung werden weiterhin als Kompromiss begegnet. Ein 
unkontrollierter Massenimport von HES-Zellen ist nicht zu befürchten, da jeder 
Import weiterhin zu beantragen ist und vom Robert Koch-Institut und der Zentralen 
Ethik-Kommission für Stammzellenforschung nach den strengen Vorgaben des StZG 
geprüft bzw. genehmigt werden müsste.  
 
Der Entwurf Röspel/Aigner (Änderung Stichtag / Begrenzung Strafbarkeit auf das 
Inland) In diesem Entwurf soll die Intention des Beschlusses von 2002 gewahrt 
bleiben und gewissermaßen parlamentarisch aktualisiert werden. Er stellt einen 
Zwischenschritt dar, da dadurch neuere Stammzelllinien importiert werden können 
und Rechtssicherheit für Wissenschaftler hinsichtlich der Teilnahme an 
Forschungsarbeiten im Ausland geschaffen wird. Allerdings ist zu Bedenken, dass 
im Verlauf der weiteren Forschungsarbeit davon auszugehen ist, dass im Ausland 
noch bessere Linien etabliert werden mit denen dann international geforscht werden 
wird. Die Frage nach dem Import neuerer Linien könnte in Zukunft wieder auf der 
Tagesordnung stehen. 
 
Der Entwurf Hinz/Klöckner (Stichtag unverändert / Begrenzung der Strafbarkeit auf 
das Inland) greift zu kurz, da er nur das Problem der Strafbarkeit, nicht aber der 
alten, zunehmend unbrauchbaren Stammzelllinien aufgreift. In der Praxis würde die 
Arbeit innerhalb Deutschlands im internationalen Vergleich noch weiter 
zurückfallen. So gesehen, käme das StZG dann einer Aufforderung zum Forschen im 
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Ausland gleich. Durch den unveränderten Stichtag könnten ja weiterhin nur die alten 
Zellen importiert werden. Bei Projekten, in denen neuere Zellen verwendet werden, 
könnte der Wissenschaftler dann zwar im Ausland teilnehmen, nicht aber von seinem 
eigenen Labor aus mitarbeiten, da die Zellen weiterhin nach Deutschland nicht 
importiert werden dürften. 
 
Der Entwurf Hüppe (HES-Forschung ganz verbieten) ist völlig indiskutabel, da er 
einen Rückschritt noch vor das Gesetz von 2002 bedeuten würde. Es wäre das Ende 
der embryonalen Stammzellforschung in Deutschland. Wir würden uns international 
von einem sehr dynamischen Forschungszweig abkoppeln. Wissenschaftler hätten 
hierzulande keine Perspektive mehr und müssten abwandern. Der Hüppe-Entwurf 
kommt einem Berufsverbot gleich. 
 
Zusätzliche Gesichtspunkte: 
 
Es wird in der Diskussion oftmals hervorgehoben, dass die Entwürfe Flach/Reiche 
und Hüppe zwei Extrempositionen darstellen. Dies gilt zwar für den Hüppe-
Entwurf, nicht aber für den von Flach/Reiche. Eine Extremposition wäre gegeben, 
wenn man beantragen würde, dass die überzähligen Embryonen in deutschen 
Fruchtbarkeitskliniken für „eigene“ Stammzelllinien verwendet werden sollten. 
Vielleicht ist es hilfreich, wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass dies kein 
Stammzellforscher in Deutschland gefordert hat. Mir persönlich sind die Gespräche 
mit Margot von Renesse in guter Erinnerung, in dem es um die Bedeutung des 
gesellschaftlichen Friedens im Zusammenhang mit der Debatte im Jahre 2002 ging. 
Allen Stammzellforschern in Deutschland, die ich kenne, ist der gesellschaftliche 
Frieden wichtig und sie möchten in Einklang mit der Gesellschaft leben.  
 
Dass eine Forderung nach „eigenen“ Stammzelllinien selbst bei wenigen 
überzähligen Embryonen nicht aus der Luft gegriffen wäre, erkennen Sie, wenn Sie 
nach Spanien blicken. Dort haben nämlich 2003 die Konservativen (und nicht die 
Sozialisten, wie manchmal irrtümlich gemeint wird) im Parlament ein- und 
durchgebracht, dass in Spanien eigene humane embryonale Stammzelllinien 
abgeleitet werden. Inzwischen gibt es in Spanien sieben eigene Linien. Meine 
Erkundigungen bei einem Besuch vor drei Wochen in Spanien ergaben, dass man 
von etwa fünf Embryonen eine Linie erhalten hat. Somit sind in Spanien etwa 35 
überzählige Embryonen für die Linien verwendet worden und somit deutlich weniger 
als die Zahl, die man in Deutschland an überzähligen Embryonen vermutet. Meine 
Erkundigungen ergaben übrigens auch, dass seit 2003 selbst das Ableiten von 
Stammzelllinien von der katholischen Kirche in Spanien nicht mehr thematisiert 
wurde. Die einmütige Aussage der Stammzellforscher dort war: „Nein, dass ist hier 
in Spanien überhaupt kein Thema.“ 
 
 
3. Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung im StZG mit Blick auf das GG: 
Schafft die aktuelle Regelung heute wie 2002 einen verfassungsgemäßen 
Ausgleich zwischen den verschiedenen zu schützenden Grundrechtspositionen 
(Menschenwürde, Recht auf Leben, Forschungsfreiheit)? Inwiefern würde sich 
dieser Ausgleich durch eine Änderung des Stichtages verändern? 
 
Diese Frage werden sicherlich die Verfassungsjuristen im Detail beantworten. Hier 
jedoch meine Sicht: 
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Der mit dem StZG von 2002 angestrebte verfassungsgemäße Ausgleich hat sich in 
den vergangenen Jahren zu Lasten der Forschungsfreiheit verschoben. Durch die 
Abnahme der importierbaren Zelllinien und die praktischen Auswirkungen der 
Strafandrohung werden die Möglichkeiten für Wissenschaftler in Deutschland, 
Forschung an hES-Zellen zu betreiben zunehmend schlechter bzw. unmöglich. 
 
Eine Änderung des StZG in Form einer Aufhebung bzw. Neufestsetzung des 
Stichtages verbunden mit einer Abschaffung der Strafbarkeit bzw. klaren 
Begrenzung auf das Inland würde das entstandene Ungleichgewicht beheben. Es 
würde aber auch keine Verschiebung zu Lasten der Menschenwürde bzw. dem Recht 
auf Leben geben, da auch die nach einer Änderung des StZG dann importierfähigen 
hES-Zellen den strengen Vorgaben des StZG entsprechen müssten. 
Eine parlamentarisch autorisierte Anpassung des Stichtages ist keine „ethische 
Wanderdüne“ sondern einziges Mittel, um den verfassungsgemäßen Ausgleich 
herzustellen. Der Entwurf Flach/Reiche (Aufhebung von Stichtag und Strafbarkeit) 
umgeht dies, indem der Aufsichtsbehörde eine Einzelfallentscheidung unter strengen 
Auflagen übertragen wird. 
 
 
4. Hat sich und falls ja, in welchen Punkten, seit der Anhörung von 
Sachverständigen im Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung vom 9. Mai 2007 die wissenschaftliche, ethische und 
gesellschaftliche Debatte über die Stammzellforschung verändert und wie ist dieser 
Wandel gegebenenfalls zu bewerten? 
 
Zum Teil ist ein Wandel in der Debatte zu beobachten gewesen. So gab es durch 
manche Bundestagsabgeordnete, wie Herrn Hüppe, eine deutliche Polarisierung 
adulter versus embryonaler Stammzellforschung.  Dass die Stammzellforscher in 
Deutschland sich gegen eine solche Polarisierung aussprechen, ersehen Sie u.a. an 
der Unterstützung meiner Aussage in der Einleitung zu den Fragen. 
 
Die alternativen Strategien, wie etwa das iPS  Verfahren, haben sich rasant weiter 
entwickelt. Aber, wie oftmals hervorgehoben, brauchen diese exzellente humane 
Stammzelllinien als Goldstandard, die eine Messlatte vorgeben, an der wir Forscher 
uns orientieren. Trotzdem muss man betonen, dass diese Strategien neue 
Entwicklungen darstellen. Es ist bisher nicht gezeigt worden, dass iPS Zellen ES 
Zellen ersatzlos ersetzen können. Im Gegenteil, bei einigen Publikation zeigt sich, 
dass iPS Zellen heterogen sind, manche iPS Zellen keine neurale Differenzierung 
zeigen (Yu, J et al., Science 21 Dez 2007). Außerdem muss sich zeigen, ob sich die 
Viren, die für die Generierung der iPSe verwendet wurden, ersetzen lassen. Aber es 
gibt auch jüngere Ergebnisse der hES-Zell-Forschung selbst, z.B. die neuesten 
Ergebnisse im Tierexperiment (Ratte: Schlaganfall; Maus: Diabetes). 
 
Es gibt keine unabhängigen Umfragen in der Bevölkerung aus den letzten zwei 
Jahren. Die in letzter Zeit häufig zitierte Ablehnung der ES-Zellforschung durch 60% 
der Bevölkerung wurde vom Institut „TNS infratest“ im Januar 2008 für die konkrete 
Frage ermittelt: 
 

 „Zur medizinischen Forschung können sowohl menschliche embryonale 
Stammzellen verwendet werden als auch adulte Stammzellen, die jedem 
erwachsenen Menschen entnommen werden können. Heilungs- und 
Therapieerfolge sind bisher nur mit adulten Stammzellen erzielt worden. Vor 
kurzem haben Forscher einfache menschliche Hautzellen so umprogrammiert, 
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dass sie sich wie embryonale Stammzellen verhalten. Es gibt aber auch 
Forscher, die sich Erfolge von der Forschung an embryonalen Stammzellen 
erhoffen. Um embryonale Stammzellen zur Forschung zu gewinnen, müssen 
menschliche Embryonen erzeugt und zerstört werden. Was befürworten Sie?“ 

 
Diese Suggestivfrage erfüllt nicht die Kriterien für eine objektive Meinungsumfrage 
sondern ist klar dem Umstand geschuldet, dass der Auftraggeber dieses Zerrbildes 
der „Bundesverband Lebensrecht“, Berlin, an einem entsprechenden Ausgang der 
Befragung interessiert war. 
 
 
5. Welche neueren Forschungsergebnisse (Stichwort: Reprogrammierung / iPS-
Zellen) machen die Forschung an und embryonalen Stammzellen verzichtbar? 
 
Keine der neuen Forschungsergebnisse machen Forschung an und mit embryonalen 
Stammzellen verzichtbar. Im Gegenteil, diese faszinierenden Ergebnisse wären ohne 
ES-Zellforschung nicht denkbar. In diesem Zusammenhang möchte ich aus dem 
Interview von J. Thomsons vom 30.11.2007 zitieren: 
 

 “It’s been about 10 years since we derived the first 2 embryonic stem cell 
lines, and at least this storm of controversy has lasted all the way up until 
today. And I believe that these new results, while they don’t eliminate that 
controversy, it’s probably the beginning of the end to that controversy because 
I think more and more labs will pursue a reprogramming task to get 
pluripotent cells rather than deriving them from embryos. This does not mean 
that it’s the end of human embryonic stem cell research. If for no other reason 
we need a gold standard to which to compare these new cell lines. But I do 
believe that over time these new cells will be used by more and more labs and 
embryonic stem cells will be gradually used by fewer and fewer labs. (1:50-
2:35) 
 
Now that doesn’t mean that human embryonic stem cells are not important. 
These new cell lines would definitely not have been derived if it had not been 
for the last decade or so of human embryonic stem cell research. We needed to 
understand what the cells are like, we needed to understand the culture 
conditions, and both our work and Dr. Yamanaka’s would not have succeeded 
without that research. I do nonetheless think that the world has changed 
because of this new result. (2:36-2:59)” 

 
Unabhängig von ihrer Rolle als Goldstandard möchte ich betonen, dass HES-
Zellforschung auch künftig ihre eigenständige Bedeutung hat. 
 
- es ist nicht klar, inwiefern Identität zu HES-Zellen besteht 

(Genexpressionsprofile, vor allem Epigenom, etc.) 
- ihr Differenzierungspotential ist nicht klar 
- Probleme, die durch Gentransfer in die reprogrammierten Zellen gesetzt werden, 

sind unklar 
- unklar, ob iPS wirklich als unverfälschtes Modell für Aspekte der menschlichen 

Embryonalentwicklung genutzt werden können wie HES-Zellen 
 
Zwar ähneln die induzierten pluripotenten Stammzellen den HES-Zellen, aber sie 
sind eben nicht gleich. Die iPS unterscheiden sich in ca. 1.000 von 30.000 
untersuchten Genen, wenn man die alten embryonalen Stammzellen verwendet. Was 
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ist, wenn man sie mit neuen Linien vergleicht? Werden die Unterschiede größer sein, 
gleich oder kleiner?  
 
Da nach heutigem Wissensstand nicht abzusehen ist, ob sich HES-Zellen oder iPS-
Zellen letztendlich besser für therapeutische Zwecke eignen werden, sollte die 
Forschung daher auch zukünftig alle Typen von Stammzellen umfassen. 
 
 
6. In welchem Umfang kann mit den in Deutschland zugelassenen embryonalen 
Stammzellen Grundlagenforschung betrieben werden? 
 
Grundlagenforschung mit den stichtagskonformen ES-Zelllinien ist eingeschränkt 
möglich. Mit den bisherigen importfähigen embryonalen Stammzellen lassen sich 
einige Fragen in der Grundlagenforschung untersuchen. Allerdings weisen diese 
HES-Zellen Alterserscheinungen wie Mutationen auf und sind durch tierische 
Zellprodukte, Mycoplasmen oder Viren verunreinigt, so dass mit ihnen die 
anstehenden biologischen und medizinischen Fragen nur sehr eingeschränkt 
beantwortet werden können. So ist nicht bekannt, wie sich beispielsweise veränderte 
Karyotypen (Beschaffenheit aller Chromosomen) auf Forschungsergebnisse 
auswirken. Bei unerwarteten Ergebnissen steht man vor der Frage: Ist man von einer 
falschen Hypothese ausgegangen oder hat man die „falschen Zellen“ verwendet? 
Erhält man bei therapeutischen Ansätzen in Tiermodellen einen Tumor: Ist das 
Differenzierungsverfahren noch nicht ausgereift oder hat man die „falschen Zellen“ 
verwendet? usw. 
 
Die Forschung mit diesen alten Linien hat eigentlich völlig an Relevanz verloren, da 
Ergebnisse mit alten Linien nicht vergleichbar mit den Ergebnissen sind, die mit den 
international gebräuchlichen, neueren, Linien gewonnen wurden. Ergebnisse mit 
neuen Linien sind fundierter und breiter überprüfbar, da ES-Zellen nicht an 
Alterungserscheinungen und artifiziellen Kulturbedingungen leiden.  
 
Übrigens ist nicht bekannt, welche Forschungsvorhaben gar nicht erst bei der 
Zentralen Ethik-Kommission für Stammzellenforschung beantragt worden sind, weil 
Zweifel an der Qualität und Eignung der NIH-Linien bestehen. 
 
Im Ausland werden wir Stammzellforscher übrigens wie die armen Verwandten 
betrachtet. Während unsere Kollegen mit dem Auto fahren, strampeln wir mit dem 
Fahrrad hinterher. 
 
 
7. Sind die nach 2002 entwickelten neuen embryonalen Stammzellen für den 
therapeutischen Einsatz bei Menschen geeignet? Kann davon ausgegangen 
werden, dass sich diese embryonalen Stammzellen genau wie die vor 2002 
entwickelten Stammzellen epigenetisch/genetisch verändern – und, falls ja, in 
welchem Zeitraum wir dies geschehen? […] 
 
Dies ist schwierig zu beantworten, weil die Fragen Zellen betreffen, mit denen wir 
nicht arbeiten dürfen. Ehe an einen therapeutischen Einsatz von embryonalen 
Stammzellen gedacht werden kann, wird noch viel Zeit vergehen. Jetzt geht es 
primär um Fragen der Grundlagenforschung für die jedoch neue Stammzellen 
ebenfalls benötigt werden, um bestmögliche Forschungsergebnisse zu erzielen. Es 
muss dabei sichergestellt sein, dass zum Beispiel eine bestimmte Funktion auf die 
natürliche Funktionsweise einer Stammzelle und nicht auf die Auswirkungen einer 
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Mutation zurückzuführen ist. 
 
Etablierungs- und Kulturbedingungen sind wesentlich verbessert worden, so dass 
eine höhere genetische und epigenetische Stabilität erreicht wird. Ob dies zukünftig 
noch weiter verbessert werden wird ist nicht definitiv vorhersagbar. Man kann aber 
sagen, dass durch bessere und vorausschauende Expansionsstrategien und 
Kryokonservierungen junge Chargen der verwendeten ES-Zellen über einen deutlich 
längeren Zeitraum verfügbar gemacht werden können. Dies erlaubt ein nachhaltiges 
Arbeiten mit neuen ES-Zelllinien. 
 
Bislang gibt es erst noch wenige humane embryonale Stammzellen, die unter 
standardisierten Bedingungen und frei von tierischen Zellen und Seren kultiviert 
werden. Aber all diese sind nach dem Stichtag des StZG etabliert worden und stehen 
deutschen Forschern somit nicht zur Verfügung. 
 
 
8. Entsprechen aus Ihrer Sicht neuere Forschungsziele der embryonalen 
Stammzellforschung – z.B. toxische toxische (es sollte wohl toxikologische 
Prüfung heissen) Prüfung von Medikamenten – der Intention des StZG 
hinsichtlich der Alternativlosigkeit und der Hochrangigkeit des Forschungszieles 
gegenüber dem Embryonenschutz? 
 
Die toxikologischen Prüfungen mit ES-Zellen hat per se nichts mit biologischer und 
therapeutischer HES-Zellforschung zu tun.  
 
Allerdings würden toxikologischen Prüfungen mit ES-Zellen das Zulassungs-
verfahren neuer Medikamente deutlich sicherer machen. Das Problem der adverse 
drug effects (in US-Kliniken eine der häufigsten Todesursachen) erfordert dringend 
bessere Systeme zur Toxizitätstestung. Spezies-Effekte können nur an menschlichen 
Zellen gefunden werden (ein Beispiel hierfür ist Thalidomid). Tierversuche oder 
Versuche an tierischen Zellen sind vielfach nur beschränkt aussagefähig (selbst bei 
Primaten, besonders im neurologischen Bereich, gibt es große Unterschiede; auch 
Leberstoffwechsel sind vielfach spezies-spezifisch). Primäre menschliche Zellen 
stehen für toxikologische Untersuchungen meist nicht zur Verfügung. Tumor-Zell-
Linien entsprechen vielfach (z.B. Leber) nicht primären Zellen. Fazit: Eine 
Verbesserung der Arzneimittelsicherheit könnte als ein hochrangiges Ziel von 
größter Relevanz angesehen werden. 
  
In der Frage ist meines Erachtens fälschlicherweise vom Schutze von Embryonen die 
Rede. Die toxikologischen Prüfungen würden nämlich an bestehenden Zellen und 
nicht an Embryonen durchgeführt. 
 
 
9. Inwieweit halten Sie die embryonale Stammzellforschung, insbesondere mit 
neueren Stammzellen, als vergleichende Forschung für alternative Methoden der 
Stammzellforschung für notwendig, z.B. hinsichtlich der Frage, ob die 
Eigenschaften von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) denen von 
humanen embryonalen Stammzellen entsprechen? Welche Erkenntnisse sind 
hierbei von besonderer Bedeutung? 
 
Die neuen, durch „Reprogrammierung“ gewonnenen Stammzellen müssen erst noch 
charakterisiert und erprobt werden. Dabei ergibt sich eine Reihe von Fragen und 
Problemen, so zum Beispiel die Verwendung von Retroviren bei der Einschleusung 
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der Gene, was einen therapeutischen Einsatz der Zellen beim Menschen aufgrund 
von Tumorrisiken ausschließt. 
 
Wir wissen momentan einfach zu wenig über iPS Zellen, besonders über humane iPS 
Zellen. Hier muss die Wissenschaft in den nächsten Jahren beantworten, wieviel 
Pluripotenz sie tatsächlich besitzen und wie nah sie am Original, den ES-Zellen, sind. 
Die iPS unterscheiden sich in ca. 1.000 von 30.000 untersuchten Genen von echten 
embryonalen Stammzellen. Dazu werden allerdings von den bereits etablierten HES-
Zelllinien die besten, neuen Zelllinien als „Goldstandard“ benötigt. Andererseits 
muss sichergestellt sein, dass iPS Zellen wirklich das volle Differenzierungs-
spektrum von HES-Zellen abdecken.  
 
Für die iPS-Forschung wird ein verlässlicher Standard benötigt und das sind die 
besten verfügbaren HES-Zelllinien. Denn welcher Patient würde, aufgrund von 
falschen Standards, zweitrangiges Zellmaterial transplantiert bekommen wollen?  
 
Fazit: Die Forschung muss auch zukünftig alle Typen von Stammzellen umfassen, 
da nach heutigem Wissensstand nicht abzusehen ist, ob sich letztendlich für 
therapeutische Zwecke eher HES-Zellen oder iPS-Zellen besser eignen werden. 
 
 
10. Welches sind aus Ihrer Sicht die bedeutendsten Ergebnisse der embryonalen 
Stammzellforschung, die für die Nutzbarmachung adulter Stammzellen in 
heutigen und künftigen Therapien eine zentrale Rolle spielen? 
 
Einer der wenigen Wissenschaftler, der betont, in seiner Forschung an adulten 
Stammzellen nie auf Erkenntnisse aus der embryonalen Stammzellforschung 
zurückgegriffen zu haben, ist Prof. McGuckin. Meines Wissens haben alle 
Parlamentarier die Mitteilung des BVL erhalten, der eine Publikation McGuckins (in 
Cell Proliferation, 2005) beigefügt war. In seinen Publikationen spricht McGuckin 
aber immer wieder von Zellen mit embryonalen Eigenschaften. „Production of stem 
cells with embryonic characteristics from human umbilical cord blood” (in Cell 
Proliferation, 2005) oder “Potential for access to embryonic-like cells from human 
umbilical cord blood” (in Cell Proliferation, 2008). Um festzustellen, ob 
Stammzellen aus dem Nabelschnutblut embryonale Eigenschaften haben, verwendete 
er u.a. den ‘Embryonic stem cell marker sample’ kit (Chemicon, Temecula, CA, 
USA). Auch wenn es sich bei ihm um nicht-hochrangige Publikationen handelt, so 
sollte man sie sich ansehen und fragen, wieso man die derartig absurde Behauptung 
aufstellen kann, man könne Forschung an adulten Stammzellen betreiben ohne 
Erkenntnisse aus der embryonalen Stammzellforschung. Denn nach Ansicht dieser 
Publikationen ist selbst einem Laien ersichtlich, dass der Kronzeuge für solche 
Behauptungen in der Praxis ganz offensichtlich aus der Forschung an embryonalen 
Stammzellen partizipiert.   
 
Eine solide Forschung vergleicht übrigens nicht Äpfel mit Birnen wie er dies tut. Da 
sich humane HES-Zellen und HES-Zellen der Maus in einer Reihe von Markern 
unterscheiden, hätte er eigentlich humane HES-Zellen verwenden müssen, wenn er 
im Titel des Artikels von Zellen mit embryonalen Eigenschaften spricht und im 
Untertitel der Veröffentlichung fragt: EMBRYONIC STEM CELLS FROM 
UMBILICAL CORD BLOOD? Übrigens, das REWRITING THE STEM CELL 
RULES, wie er meint den Artikel aus dem Jahr 2008 abschließen zu können, ist auf 
der Grundlage seiner Daten barer Unsinn und wäre auf der Grundlage der gezeigten 
Ergebnisse nicht in einer hochrangigen Zeitschrift möglich gewesen. Überhaupt ist 
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McGuckin die Publikation in einer hochrangigen Zeitschrift bislang noch nicht 
gelungen. 
 
Ich finde es ausgesprochen schade, dass nicht einer der wirklich namhaften Experten 
auf dem Gebiete der adulten Stammzellforschung eingeladen wurde. Einige 
Kandidaten werden in meiner Einleitung aufgelistet. Herr Hüppe hat übrigens dem 
tatsächlich renommierten Nabelschnurblut-Stammzellexperten Prof. Wernet per 
Telefax eine ähnliche wie die obige Frage gestellt. Ich vermute, dass Prof. Wernet 
eingeladen worden wäre, wenn er geantwortet hätte, dass die embryonale 
Stammzellforschung keine Rolle spiele. Er hat aber gegenteilig geantwortet. 
 
 
 
11. Im Zusammenhang mit der Debatte um die Forschung an und mit 
embryonalen Stammzellen wird immer wieder ihre Bedeutung für die Therapie 
von Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, 
Diabetes oder Herzkrankheiten hervorgehoben. Welchen Stellenwert hat die 
embryonale Stammzellforschung im Vergleich zu anderen Forschungsansätzen, 
bei denen Therapien für die Behandlung dieser Krankheiten entwickelt werden? 
 
Zum einen gibt es nur für eine begrenzte Anzahl von Zelltypen tatsächliche adulte 
Stammzellquellen. ES-Zellen sind die einzigen bisher bekannten Zelltypen, die alle 
Zellen des Körpers bilden können. Eventuell sind iPS Zellen vollwertige 
Alternativen zu ES-Zellen, aber bisher ist dies nur andeutungsweise gezeigt worden. 
Die biomedizinische Forschung muss mit allen Zellquellen gleichberechtigt forschen, 
denn es bleibt bis heute unklar, welches der beste Weg ist. 
 
Die Forschung befindet sich in der Grundlagenforschung. Therapie-Ansätze werden 
entwickelt und derzeit in verschiedenen Tiermodellen erprobt. Im Übrigen möchte 
ich auf klinische Studien mit neuralen Stammzellen des Menschen hinweisen, die 
ethisch auch nicht unbedenklich sind (Herkunft aus abgetriebenen Föten). Dennoch 
gibt es in Deutschland keinen Aufruf, ihre Verwendung in der Forschung nun 
einzuschränken oder gar zu verbieten, nur weil es bislang keine Therapien mit ihnen 
gibt (mit Ausnahme der ambivalenten Transplantationen ganzer fötaler Hirnregionen 
bei Parkinson-Patienten). 
 
Wie in der Frage ‚adulte versus embryonale Stammzellforschung’ sollte auch hier 
keine Polarisierung in ein ‚Entweder / Oder’ vorgenommen werden. Anders gesagt, 
auch bei der Erforschung o.g. Krankheiten sollten die verschiedenen Wege verfolgt 
werden, da heute noch nicht abzusehen ist, welche Erkenntnisse letztendlich eine 
Therapie oder gar Heilung ermöglichen werden.  
 
Der Abgeordnete Hüppe misst übrigens bei seinen Stellungnahmen mit zweierlei 
Maß. Was für iPS ‚recht und billig’ ist (Hannah et al 2007) ist bei ihm für ES-Zellen 
unzureichend (Ridout et al., 2002). Beide Male wurden aus pluripotenten Zellen 
adulte Stammzellen zur Transplantation gewonnen. 
 
 
12. Bitte bewerten Sie die Entwicklungsperspektiven der embryonalen 
Stammzellforschung sowie der therapeutisch ausgerichteten Stammzellforschung 
insgesamt in Deutschland unter Bezugnahme auf die unterschiedlichen 
Regelungsvorschläge. 
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Der Entwurf Flach/Reiche (Aufhebung Stichtag und Strafbarkeit) würde die klarsten 
Voraussetzungen für die Forschung und damit für die Entwicklungsperspektiven 
dieses Forschungszweiges in Deutschland schaffen (aus meiner Sicht die 
Ideallösung). Der Forschungsstandort Deutschland würde deutlich konkurrenzfähiger 
und attraktiver. Zudem würde sich zukünftig nicht die Frage nach einer erneuten 
Änderung oder Abschaffung des Stichtages stellen, wenn der Bedarf nach neueren 
Zelllinien erwächst. 
 
Der Entwurf Röspel/Aigner (Änderung Stichtag / Begrenzung Strafbarkeit auf das 
Inland) würde eine deutliche Verbesserung zur jetzigen Gesetzeslage im Hinblick auf 
internationale Kooperationen und die Konkurrenzfähigkeit des Forschungsstandortes 
Deutschland bedeuten. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Frage des 
Stichtages in einigen Jahren wieder auf die politische Tagesordnung kommt. Denn 
im Verlauf der kommenden Jahre werden im Ausland weitere neue Stammzelllinien 
etabliert, die dann im Hinblick auf Charakterisierung usw. ‚State of the Art’ sein 
werden. Dieser Entwurf kann also sozusagen nur als ein Zwischenschritt gesehen 
werden. Allerdings besteht aus der Sicht des Parlaments der Vorteil darin, dass man 
„das Heft auch weiterhin in der Hand behält“, wie mir ein Abgeordneter erklärt hat. 
  
Der Entwurf Hinz/Klöckner (Stichtag unverändert / Begrenzung der Strafbarkeit auf 
das Inland) würde zwar die Möglichkeit für die Teilnahme an internationalen 
Kooperationen verbessern, nicht aber die Konkurrenzfähigkeit des 
Forschungsstandortes Deutschland. Aufgrund des unveränderten Stichtages wären 
deutsche Gruppen nur bedingt zur Teilnahme an internationalen Projekten in der 
Lage, wenn mit HES-Zellen gearbeitet wird, die jüngeren Datums sind. Die 
Begrenzung der Strafbarkeit auf das Inland würde ihnen zwar die Möglichkeit zur 
Teilnahme im Ausland ermöglichen, sie könnten die HES-Zellen aber nicht nach 
Deutschland importieren, um von hier aus arbeitsteilig zu forschen und einen Beitrag 
zu leisten.  
 
Der Entwurf Hüppe (HES-Forschung ganz verbieten) würde die embryonale 
Stammzellforschung in Deutschland beenden. Deutschland würde sich international 
isolieren. International würde sie aber weitergehen, so dass davon ausgegangen 
werden kann, dass die Erkenntnisse und die eventuell später einmal entwickelten 
Therapien und Medikamente nach Deutschland importiert würden. Wenn man den 
Entwurf konsequent umsetzt, dann müssten natürlich auch die Ergebnisse einer 
verbotenen Forschung verboten sein. Es ist aber unrealistisch zu glauben, dass den 
Patienten in Deutschland z.B. mittels HES-Zellforschung entwickelte Medikamente 
aus dem Ausland dann vorenthalten würden. 
 
 
13. Medienberichte schildern, dass in einigen Ländern wie USA, Südkorea, 
Großbritannien oder Spanien inzwischen Stammzellforscher möglichst frische 
Eizellen und Embryonen für ihre Forschungszwecke bevorzugen, was unter 
anderem dazu geführt hat, dass Frauen zum Teil finanzielle Anreize erhalten, 
damit diese ihre Eizellen für die Stammzellforschung zur Verfügung stellen. Wie 
bewerten sie diese geschilderten Entwicklungen aus ethischer Sicht und welchen 
Einfluss könnte eine Änderung der Stichtagsregelung im StZG darauf haben? 
 
Dies ist eine vollkommen andere Fragestellung und ist eine unzulässige 
Vermischung von zwei verschiedenen Problemen. Es geht bei in Deutschland 
verwendeten HES-Zellen nur um Linien aus überzähligen IVF-Embryonen, die nicht 
für Forschungszwecke hergestellt wurden. Ob in bestimmten IVF-Kliniken in der 
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Vergangenheit mehr Embryonen als für Fortpflanzungszwecke benötigt hergestellt 
worden sind, um Forschungsembryonen zur Verfügung haben, ist mir nicht bekannt. 
Wenn dies tatsächlich so wäre, wäre dies ethisch unvertretbar. Im Übrigen: Worauf 
bezieht sich die Fragestellung? Es geht doch bei den bislang bekannten Medien-
Berichten aus Rumänien und Spanien vor allem darum, dass man „gute“ Spender-
Eier für die IVF (also nicht für die Forschung) bekommt und deswegen 
hyperstimuliert. 
  
 
14. Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen 
europäischen Ländern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem Vergleich 
die deutsche aktuelle Regelung? 
 
Im internationalen Vergleich gehört das deutsche StZG zu den restriktivsten 
Regelungen. Europaweit geht der Trend in Richtung Liberalisierung, wie es z.B. in 
Großbritannien, Schweden, Spanien und Frankreich der Fall ist. 
 
Meines Wissens sind in allen Forschungsnationen der EU, mit Ausnahme von Italien, 
die Regelungen zum Import von HES-Zellen liberaler als in Deutschland, wenn nicht 
gar deren Herstellung erlaubt ist (Schweden, Finnland, Dänemark, Großbritannien, 
Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Griechenland). Keine Regelung gibt es in 
Österreich, Italien hat relativ strikte Importbedingungen. In Tschechien wird HES-
Zellforschung und Ableitung von Zell-Linien betrieben. Irland, Polen und einige 
baltische Staaten haben die Forschung verboten, dort gibt es aber ohnehin keine 
kompetitive Stammzellforschung. Die Schweiz hat ein liberales Forschungsgesetz. 
Israel hat äußerst liberale Regularien in Bezug auf Stammzellforschung. 
 
Angesichts dieser Situation ist davon auszugehen, dass deutsche Forscher bei 
unveränderter Gesetzeslage zunehmend von EU-Projekten ausgeschlossen werden. 
 
Die Aussage des Abgeordneten Hüppe, wonach Deutschland bei den Projekten und 
Forscherteams zahlenmäßig gut aufgestellt ist, muss relativiert werden. In 
Deutschland sind seit Inkrafttreten des StZG 25 Projekte genehmigt worden, die von 
17 Gruppen durchgeführt werden. In Frankreich, unserem direkten Nachbarn,  
hingegen sind im Zeitraum von 2005 – 2007 bereits 42 Genehmigungen erteilt 
worden und die Zahl der involvierten Arbeitsgruppen ist fast doppelt so groß wie in 
Deutschland.  
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I. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Ausgangspunkt einer verfassungsrechtlichen Beurteilung ist – anders als in der Ethik – nicht die 
Frage, was erlaubt ist, sondern was der Staat verbieten darf. Mit dem Stammzellgesetz schränkt 
der Staat die Forschungsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG ein. Die Forschungsfreiheit unterliegt keinem 
Gesetzesvorbehalt, darf also nur wegen konfligierender Verfassungsgüter eingeschränkt werden1. 
Ethische Bedenken rechtfertigen eine Einschränkung der Forschungsfreiheit nicht. 

Die Forschungsfreiheit ist nach ganz überwiegender Auffassung auch nicht von vornherein durch 
Rechte anderer beschränkt. Vielmehr muss im Kollisionsfall ein Ausgleich zwischen den verschiede-
nen Rechten gefunden werden. Wäre dies anders, könnte es beispielsweise die „Forschungsklauseln“ 
der Datenschutzgesetze nicht geben, wonach ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung durch Verwendung personenbezogener Daten ohne Einwilligung des Betroffenen dann zu 
Forschungszwecken erlaubt ist, wenn die Forschungsinteressen erheblich überwiegen, die Forschung 
nicht auf andere Weise (durch Verwendung anonymisierter Daten) durchgeführt werden kann und 
eine Einwilligung nicht mit zumutbarem Aufwand eingeholt werden kann. 

                                                 
1 BVerfGE 28, 243, 261 (allgemein zu uneinschränkbaren Grundrechten) 
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Ein Eingriff in die Forschungsfreiheit muss zudem dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen: 
Er muss also geeignet, erforderlich und angemessen im Hinblick auf einen legitimen Schutzzweck 
sein. Dabei sind auch bereits bestehende konkurrierende Einschränkungen der Forschungsfreiheit, 
die demselben Schutzzweck dienen, in die Betrachtung einzubeziehen.  

 

II. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Stammzellgesetz wie folgt dar: 

1. Die humanen embryonalen Stammzellen, um deren Einfuhr und Verwendung es geht, genie-
ßen als solche unstreitig keinen Menschenwürde- und Lebensschutz. Ihrem Schutz dient das 
Stammzellgesetz unstreitig nicht.  

2. Als problematisch werden denn auch in der Gesetzesbegründung lediglich die Umstände der 
Herkunft der Zellen bezeichnet2. In der Tat stammen die Zellen (bisher) aus Embryonen, die zum 
Zwecke der Gewinnung der Stammzellen verbraucht wurden. Die Doktrin von den „Früchten des 
verbotenen Baumes“, die in der ethischen Debatte von großer Bedeutung ist, hat als solche in einer 
verfassungsrechtlichen Argumentation um mögliche Einschränkungen der Forschungsfreiheit jedoch 
keinen Platz. Gelegentlich wird zwar vertreten, es gehe um den postmortalen Menschenwürde-
schutz der Embryonen, also um einen „postmortalen Menschenwürdeschutz pränatalen Lebens“. In 
der Tat hat das Bundesverfassungsgericht einen postmortalen Menschenwürdeschutz als solchen in 
mehreren Entscheidungen anerkannt. Dieser Schutz knüpft aber daran an, dass der Betreffende in 
der menschlichen Gemeinschaft („unter uns“) gelebt und gewirkt hatte. Es geht also im Kern um das 
Andenken an jemanden, der Teil einer sozialen Gemeinschaft war. Dieser Gedanke kann auf Embry-
onen in vitro jedoch nicht übertragen werden.  

Auch ein „Recht auf körperliche Unversehrtheit“ kommt einem Verstorbenen unstreitig nicht zu – 
schon deshalb nicht, weil der Verstorbene nicht Rechtsträger sein kann. Erst recht liegt in der Ver-
wendung vom Körper bereits getrennten Materials keine Verletzung eines Rechts auf körperliche 
Unversehrtheit: Wer den herausoperierten Blinddarm für Forschungszwecke verwendet, verletzt 
nicht den „Körper“ desjenigen, dem der Blinddarm einmal früher zugehörte. Zwar bleibt vom Körper 
getrenntes Material dem ursprünglichen Träger in bestimmtem Umfang rechtlich zugeordnet, und 
zwar über das allgemeine Persönlichkeitsrecht, bei verstorbenen Menschen über das so genannte 
postmortale Persönlichkeitsrecht. Aber dieses – nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts eng mit der Menschenwürde verbundene und demgemäß auch in Art. 1 GG verankerte – 
Recht ist ebenfalls wie die Menschenwürde auf den sozialen Achtungsanspruch der früher unter uns 
Lebenden über ihren Tod hinaus gegründet. Auch ein postmortales Persönlichkeitsrecht kann damit 
nicht für Embryonen in vitro zur Geltung gebracht werden.  

Ganz unabhängig davon können die nächsten Angehörigen eines Verstorbenen unstreitig Eingriffe in 
den Leichnam erlauben; wenn man deshalb trotz der vorstehenden Ausführungen für Embryonen in 
vitro dieselben Rechtsgrundsätze zur Anwendung bringen wollte, wie sie für geborene Menschen 
gelten, dann erlangt jedenfalls aus diesem Blickwinkel die Zustimmung der Gametenspender zur 
Verwendung „ihrer“ Embryonen für die Herstellung von Stammzellen Bedeutung. Eine Verletzung 

                                                 
2 Siehe BT-Drs. 14/8394, S. 7: „In ethischer Hinsicht können embryonale Stammzellen nicht wir jedes andere 

menschliche biologische Material angesehen werden. Das Gesetz trägt vielmehr der Tatsache Rechnung, 
dass zur Gewinnung embryonaler Stammzellen Embryonen verbraucht werden müssen.“ 
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von „Rechten“ des Embryos ist damit in der Verwendung der aus dem Embryo früher ent-
nommenen Stammzellen in keinem Fall gegeben (jedenfalls dann, wenn – wie stets vorausge-
setzt – die Einwilligung der Gametenspender zur Verwendung der Embryonen gegeben ist). 

Von Bedeutung ist auch, dass selbst das strenge Embryonenschutzgesetz nicht das Vernichten 
von Embryonen an sich verbietet. Sofern Embryonen – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
zu Fortpflanzungszwecken auf eine Frau übertragen werden können, besteht kein Gebot, sie zu er-
halten. Sie dürfen also unstreitig verworfen werden. Es darf bezweifelt werden, ob das Verwerfen 
allein deshalb zu einer Menschenwürdeverletzung wird, weil die Embryonen nicht „nur“ verworfen, 
sondern zusätzlich zur Gewinnung von Stammzellen verwendet werden. Ein „verächtliches Herab-
würdigen“ gemäß der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann darin schwerlich gesehen 
werden. Dies gilt unabhängig von der umstrittenen Frage, ob man Embryonen in vitro überhaupt (und 
wenn ja in welcher Intensität) Menschenwürdeschutz zuspricht. Das Stammzellgesetz wiederum er-
laubt allenfalls den Import und die Verwendung von Stammzellen aus solchen Embryonen, die – weil 
sie nicht auf eine Frau übertragen werden konnten – ohnehin keine reale Lebenschance hatten. Da 
somit schon der Ursprungshandlung – vorsichtig formuliert – die Rechtswidrigkeit nicht auf die 
Stirn geschrieben steht, muss erst recht bezweifelt werden, ob die Verwertungshandlung, also die 
Verwendung von embryonalen Stammzellen, rechtlich missbilligt werden kann. 

Anzumerken ist schließlich, dass eine staatliche Rechtsordnung nicht in gleicher Weise für den Schutz 
im Ausland belegener Rechtsgüter verantwortlich ist wie für inländische. Das ist ein wesentlicher Un-
terschied zwischen Recht und Moral: Während Moral und Ethik universal orientiert sind, ist das 
Recht (abgesehen vom Völkerrecht) auf den Gedanken staatlicher Souveränität bezogen. Das 
schließt einen Schutz universaler Rechtsgüter nicht aus. Auch sind die Staaten gehalten, die Verlet-
zung von Rechtsgütern, die in allen Kulturstaaten anerkannt sind, unabhängig vom Territorium und 
der Nationalität des Täters zu verfolgen (Weltrechtsprinzip) und ist das Völkerrecht auf weltweite 
Geltung angelegt. Ein „common sense“ der Weltrechtsgemeinschaft über den angemessenen Schutz 
von Embryonen in vitro existiert jedoch nicht. In vielen Staaten der Welt, darunter Kulturnationen 
und Verfassungsstaaten, ist die Gewinnung von Stammzellen aus Embryonen vielmehr erlaubt, und 
auch im Völkerrecht hat sich diesbezüglich keine, schon gar nicht eine den restriktiven deutschen 
Regelungen entsprechende Rechtsüberzeugung durchgesetzt. Gleiches gilt im Übrigen für das Recht 
der Europäischen Union. Auch vor diesem Hintergrund kann nicht gesagt werden, dass ein im Aus-
land und ohne Bezug zum Inland erfolgter Verbrauch von Embryonen dazu zwingt, die nachfolgen-
de Verwendung der aus den Embryonen gewonnenen Stammzellen einschränkenden Vorausset-
zungen zu unterwerfen. 

3. Das Stammzellgesetz bezieht sich mit seinen Regelungen allerdings nicht nur auf den zurückliegen-
den Verbrauch von Embryonen im Ausland, sondern soll ausländische Embryonen davor schützen, 
dass ihr (zukünftiger) Verbrauch von Deutschland aus „veranlasst“ wird (§ 1 Nr. 2). Dieser Schutz 
soll mittelbar dadurch bewirkt werden, dass die Nachfrage nach embryonalen Stammzellen, die unter 
Verbrauch von Embryonen gewonnen wurden, beschränkt wird. Dem dient die Stichtagsregelung, 
wonach allenfalls embryonale Stammzellen eingeführt und verwendet werden dürfen, die vor dem 
1.1.2002 (also lange vor Inkrafttreten des Gesetzes) hergestellt wurden. Dem Schutz ausländischer 
Embryonen vor einem Verbrauch für inländische Forschungszwecke dient aber bereits das Embryo-
nenschutzgesetz (ESchG), und zwar unmittelbar: 
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Das ESchG verbietet jeden Verbrauch von Embryonen für die Forschung (§ 2  Abs. 1). Der 
Schutzbereich des ESchG ist zudem unstreitig nicht auf das Inland beschränkt. Nach § 2 ESchG in 
Verbindung mit den allgemeinen Normen des StGB ist strafbar nicht nur jeder Embryonenverbrauch 
im Inland, sondern auch 

-  jede von deutschem Territorium aus erfolgende Anstiftung zu einem Embryonenverbrauch im 
Ausland, selbst wenn die Gewinnung im Ausland nach dem dort geltenden Recht nicht strafbar 
ist (§ 9 Abs. 2 S. 2 StGB), 

- jede von deutschem Territorium aus erfolgende Mitwirkung an einem Embryonenverbrauch im 
Ausland, sei es in Form der Beihilfe, der Mittäterschaft oder der mittelbaren Täterschaft, selbst 
wenn die Gewinnung im Ausland nach dem dort geltenden Recht nicht strafbar ist (§ 9 Abs. 2 
S. 2, §§ 9 Abs. 1 Var. 1 i.V.m. 25 Abs. 1 Var. 2 bzw. 25 Abs. 2 StGB). 

- jeder von einem deutschen Amtsträger oder sonst für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichteten mit Beziehung auf seinen Dienst im Ausland vorgenommener Embryonenverbrauch, 
jede Mitwirkung daran oder jede Anstiftung dazu (§ 5 Nr. 12 StGB); für Ausländer, die im Sin-
ne des deutschen Rechts „Amtsträger“ oder „besonders Verpflichtete“ sind, gilt gleiches, wenn 
sie die Tat in ihrer Eigenschaft als Funktionsträger begehen (§ 5 Nr. 13 StGB).  

-  jeder Embryonenverbrauch im Ausland durch einen deutschen Staatsangehörigen als Alleintäter, 
Mittäter, mittelbarer Täter sowie jede Beteiligung daran als Anstifter oder Gehilfe, sofern die 
Tat auch nach dem Recht des Tatortes strafbar ist (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB). 

Damit verbietet bereits das ESchG in Verbindung mit den allgemeinen strafrechtlichen Normen jeden 
von Deutschland aus erfolgenden kausalen Beitrag zum Embryonenverbrauch im Ausland. Über den 
Schutz, den bereits das ESchG für ausländische Embryonen bewirkt, reicht der Schutz des StZG mit 
seiner Stichtagsregelung nur sehr geringfügig hinaus. Es verhindert nicht den Embryonenverbrauch im 
Ausland; insbesondere verhindert es nicht, dass für die weltweit bestehende Nachfrage nach embry-
onalen Stammzellen Embryonen im Ausland verbraucht werden. Es beseitigt lediglich den Anreiz für 
ausländische Forscher, embryonale Stammzellen in der Erwartung herzustellen, sie später gerade 
nach Deutschland exportieren zu können. Es darf jedoch bezweifelt werden, ob ein solcher Anreiz 
realistischer Weise überhaupt besteht. Da weltweit eine Nachfrage nach embryonalen Stammzellen 
besteht und da aus einer bestehenden Stammzelllinie beliebig viele embryonale Stammzellen gewon-
nen („abgezweigt“) werden können, ist kaum anzunehmen, dass ausländische Forscher (ohne eine 
nach dem ESchG strafbare „Bestellung“ der Herstellung von embryonalen Stammzellen von Deutsch-
land aus) solche Stammzellen gerade für Deutschland letztlich „auf Vorrat“ herstellen. Damit ist ein 
kausaler Beitrag zum Embryonenverbrauch im Ausland gerade durch eine Nachfrage aus Deutsch-
land äußerst unwahrscheinlich und damit die Erforderlichkeit der Stichtagsregelung mehr als 
zweifelhaft.  

4. Verbindlich kann über die Verfassungsmäßigkeit des Stammzellgesetzes nur das Bundesverfas-
sungsgericht entscheiden. Stimmen aus der Rechtswissenschaft können nur eine gewisse Indizfunkti-
on haben. Insoweit ist allerdings bemerkenswert, dass sich in der juristischen Literatur eindeutig die 
Stimmen derjenigen mehren, die das Stammzellgesetz in seiner jetzigen Form wegen Verstoßes ge-
gen die Forschungsfreiheit für verfassungswidrig oder jedenfalls an die Verfassungswidrigkeit heran-
reichend halten. Die Bedenken richten sich insbesondere gegen die Stichtagsregelung, und zwar 
um so mehr, je stärker diese durch zunehmende Abkoppelung der deutschen Forscher vom interna-
tionalen Fortschritt – entgegen den Intentionen auch des Stammzellgesetzes – an ein völliges Verbot 
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der inländischen Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen heranreicht. Verstärkt wird die 
Gefahr der Abkoppelung durch die erheblichen Unsicherheiten, in welchem Ausmaß die Strafbar-
keitsregelung des Stammzellgesetzes internationale Kooperationen auf dem Gebiet der Stammzell-
forschung erfasst und damit verbietet,  

 

III. Beantwortung der Leitfragen, soweit sie in die Kompetenz eines Juristen fallen 

Frage 1: Welche neuen rechtlichen Aspekte haben sich seit 2002 ergeben, die eine Ände-
rung des Stammzellgesetzes begründen? 

Eine rechtliche Regelung kann nicht nur bei ihrer Einführung gegen die Verfassung verstoßen; sie 
kann auch durch spätere Veränderungen des Umfeldes (insbesondere in dem geregelten Bereich) 
verfassungswidrig werden. Deshalb trifft den Gesetzgeber die Pflicht, die (sich ggf. verändernden) 
Auswirkungen seiner Regelungen zu beobachten. 

Im Laufe der vergangenen Jahre sind die tatsächlichen Auswirkungen der Stichtagsregelung gra-
vierender geworden. Die importierbaren und verwendbaren Stammzelllinien werden immer älter. Es 
ist in zahlreichen Stellungnahmen dargestellt worden, dass die Forschung mit ihnen immer weniger 
dem Stand der Wissenschaft entspricht. Dies führt dazu, dass die Stichtagsregelung faktisch immer 
stärker an ein Forschungsverbot heranreicht. Dies wiederum führt dazu, dass immer weniger von 
einem angemessenen Ausgleich zwischen den verschiedenen Verfassungsgütern gesprochen werden 
kann. 

Die Auswirkungen der Strafrechtsregelung des Stammzellgesetzes sind von der Rechtswissen-
schaft erst nach Erlass des Stammzellgesetzes eingehend untersucht worden. Erst dabei hat sich ge-
zeigt, welch hohes Strafbarkeitsrisiko von § 13 StZG ausgeht. Die rechtswissenschaftlichen Erkennt-
nisse zu den Wirkungen des Gesetzes haben sich also verändert. 

Entwicklungen auf dem Gebiet der adulten Stammzellen und die Tatsache, dass die Forschung mit 
embryonalen Stammzellen bisher nicht zu konkreten Therapien geführt hat, nötigen nicht dazu und 
erlauben auch nicht, den Import und die Verwendung von embryonalen Stammzellen völlig zu 
verbieten. Die Forschungsfreiheit ist nicht wegen der Entwicklung möglicher medizinischer Thera-
pien geschützt, sondern um ihrer selbst willen. Die konkrete Entwicklung von Therapien kann ledig-
lich (wegen der betroffenen Grundrechte der Kranken) zusätzliches Gewicht bei der Abwägung ent-
falten. Zudem ist es das Wesen von Forschung, dass ihre Ergebnisse nicht vorhersagbar sind. Auch 
die Tatsache, dass es in Deutschland bisher nur wenige Projekte auf dem Gebiet der embryonalen 
Stammzellforschung gibt, führt zu keiner anderen Bewertung: Die Forschungsfreiheit schützt auch die 
Betätigung von einzelnen Forschern und die Betätigung auf kleinen Forschungsfeldern.  

Im Übrigen haben die Forschungen mit embryonalen Stammzellen in der Vergangenheit immer wie-
der wesentliche Impulse für die von vielen als ethisch unproblematisch angesehene Forschung mit 
adulten Stammzellen gegeben. 

 

Frage 2: Wie bewerten Sie die der vorliegenden Gesetzentwürfe und Anträge zur Änderung 
bzw. Beibehaltung des Stichtages insbesondere im Hinblick auf die Grundintention des 
Stammzellgesetzes? 
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a) Verbot des Imports und der Verwendung von embryonalen Stammzellen  

Ein völliges Verbot des Imports und der Verwendung von embryonalen Stammzellen (BT-Drs. 
16/7983)  widerspricht eklatant der Intention des Stammzellgesetzes, einen angemessenen Ausgleich 
zwischen Forschungsfreiheit und Menschenwürde sowie Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit von kranken Menschen einerseits und Menschenwürde sowie Recht auf Leben von Embry-
onen andererseits herbeizuführen. Vielmehr werden die (angenommenen) Schutzrechte von Embryo-
nen absolut gesetzt.  

b) Veränderung der Stichtagsregelung 

Eine Verschiebung des Stichtages (BT-Drs. 16/7981) entspricht in vollem Umfang der Grundinten-
tion des Stammzellgesetzes, einerseits die gezielte Herstellung von Stammzellen für deutsche For-
schung zu verhindern und andererseits die Forschung mit embryonalen Stammzellen in Deutschland 
nicht völlig zu unterbinden. Sie entspricht auch der im Stammzellgesetz zu Recht zum Ausdruck 
kommenden Auffassung, dass Verwertungshandlungen anders als Ursprungshandlungen zu bewerten 
sind und das in der Vergangenheit liegende (angenommene) Unrecht durch ein Verbot der Verwer-
tungshandlung nicht ungeschehen gemacht, also wieder aus der Welt geschafft werden kann. Eine 
mögliche Revision des Gesetzes etwa durch Verschiebung des Stichtages ist zudem im Gesetz selbst 
angelegt. Denn die Berichtspflicht, die in § 15 StZG der Bundesregierung auferlegt wird, kann keinen 
anderen Sinn haben als den, die Erfahrungen bei der Durchführung des Gesetzes ggf. in Diskussionen 
über eine Änderung des Gesetzes einfließen zu lassen. Denn sonst müsste der geforderte Bericht 
nicht dem Deutschen Bundestag erstattet werden, der allein für die Änderung des Gesetzes zuständig 
ist. 

Eine ersatzlose Streichung des Stichtages (BT-Drs. 16/7982 [neu]) liegt nicht in der Logik des Ge-
setzes (ist aber verfassungskonform, dazu Frage 3). Der Grundintention des Stammzellgesetzes ent-
spräche es eher, wenn als Ersatz für die Stichtagsregelung eine Einzelfallprüfung vorgesehen würde, 
ob die Herstellung der Stammzellen im Ausland kausal vom Inland aus veranlasst wurde (so der 
Vorschlag des Nationalen Ethikrates). 
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c) Einschränkung des Anwendungsbereichs des Gesetzes und der Strafvorschrift auf im 
Inland befindliche Stammzellen (BT-Drs. 16/7981 und BT-Drs. 16/7984) 

Es kann erstens angenommen werden, dass die inzwischen erkannten Unsicherheiten, inwieweit Aus-
landshandlungen und grenzüberschreitende Kooperationen vom Stammzellgesetz erfasst und in Ver-
bindung mit den allgemeinen Normen des Internationalen Strafrechts strafbar sind, bei Erlass des 
Gesetzes nicht in ihrer vollen Tragweit überblickt wurden. Es kann ferner angenommen werden, dass 
man die inzwischen erkannten weit reichenden Strafbarkeitsrisiken nicht gewollt hat. Drittens kann 
angenommen werden, dass unter „Verwenden“ von vornherein die Verwendung im Inland gemeint 
war. Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen daher der Grundintention des Stammzellgeset-
zes, neben dem Import die Verwendung von Stammzellen im Inland zu regeln. 

d) Aufhebung der Strafbarkeitsbestimmung (BT-Drs. 16/7982 [neu]) 

Normen, gegen die sanktionslos verstoßen werden kann, gelten als wenig wirksam. Der Grundinten-
tion des Stammzellgesetzes, bestimmte Dinge „sicherzustellen“, entspräche es eher, einen Verstoß 
gegen das in ihm enthaltene Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, also das Verbot, etwas ohne vorherige 
verwaltungsrechtliche Genehmigung zu tun, seinem Charakter als Verwaltungsunrecht entsprechend 
als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. 

Eine Aufhebung der Strafbarkeitsbestimmung des StZG führt allerdings nicht dazu, dass dem Bund 
für den „Rest“ des Gesetzes nun die Gesetzgebungskompetenz fehlte. Denn die Gesetzgebungskom-
petenz folgt dann zwar nicht aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG (Strafrecht), sondern (weiterhin) aus Art. 
74 Abs. 1 Nr. 26 GG. Nach den vorstehenden Ausführungen unter II. 3. soll das Stammzellgesetz 
Embryonen, die im Wege der medizinisch unterstützen Erzeugung menschlichen Lebens (so Art. 74 
Abs. 1 Nr. 26 GG)  hergestellt wurden, schützen. Wenn man dies anders sieht, sagt man offen, dass 
das Stammzellgesetz keinen Embryonenschutz bewirken soll. Dass das StZG nicht die Erzeugung 
selbst reglementiert, sondern an die Erzeugung bestimmte Konsequenzen knüpft, ändert nichts daran, 
das noch das „Gebiet“ (so die Eingangsformulierung von Art. 74 Abs. 1 GG) der medizinisch unter-
stützten Erzeugung menschlichen Lebens betroffen ist. Soweit Stammzellen auf Menschen übertragen 
werden sollen und Forschung zu diesem Zweck betrieben wird, geht es um Regelungen zur „Trans-
plantation von Zellen“ gemäß Art. 74 Nr. 26 GG. 

 
Frage 3. Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung im Stammzellgesetz mit Blick auf 
das Grundgesetz: Schafft die aktuelle Regelung heute wie 2002 einen verfassungsgemäßen 
Ausgleich zwischen den verschiedenen zu schützenden Grundrechtspositionen (Menschen-
würde, Recht auf Leben, Forschungsfreiheit)? Inwiefern würde sich dieser Ausgleich durch 
eine Änderung des Stichtages verändern? 

Die Beantwortung ergibt sich aus der vorstehenden Darstellung: Ein Verbot des Imports und der 
Verwendung von Stammzellen ist verfassungswidrig. Dasselbe gilt nach Auffassung namhafter Juris-
ten für die Beibehaltung des bisherigen Stichtags.  

Die Verschiebung des Stichtags auf ein jüngeres Datum entschärft das Problem. Wenig überzeugend 
ist es allerdings, einen relativ weit zurückliegenden Stichtag (1.5.2007) zu wählen. Es kann doch nicht 
ernsthaft angenommen werden, im Ausland sei in den vergangenen Monaten eine einzige Stammzellli-
nie deshalb hergestellt worden, weil in Deutschland im Mai 2007 über eine Veränderung des Stamm-
zellgesetzes diskutiert wurde und deshalb eine Verschiebung oder Aufhebung des Stichtages im Be-
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reich des Möglichen lag. Erstens dürfte auch für jeden ausländischen Forscher offenkundig sein, dass 
eine Diskussion in einem Ausschuss des Deutschen Bundestages nicht automatisch zu einem Gesetz 
führt – noch dazu angesichts äußerst kontroverser Auffassungen innerhalb und außerhalb des Aus-
schusses. Und zweitens dürfte die Bedeutung des deutschen Marktes (wie die geringe Zahl der hier 
bisher durchgeführten Forschungsprojekte zeigt) nicht so groß sein, dass davon ein relevanter Anreiz 
zum Herstellen von embryonalen Stammzelllinien im Ausland ausgeht. Von daher bleibt erneut zu 
betonen, dass die Verfassungswidrigkeit um so greifbarer ist, je weiter der Stichtag zurückliegt oder 
zwar verschoben wird, aber immer noch in der Vergangenheit liegt. 

Die Streichung des Stichtages stellt angesichts der Ausführungen unter I. und II. auf jeden Fall eine 
verfassungskonforme Regelung dar.  

 

Frage 4: Hat sich und falls ja, in welchen Punkten, seit der Anhörung von Sachverständigen 
im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vom 9. Mai 2007 die 
wissenschaftliche, ethische und gesellschaftliche Debatte über die Stammzellforschung 
verändert und wie ist dieser Wandel gegebenenfalls zu bewerten? 

Die bisherige Stichtagsregelung sowie die Strafdrohung des Stammzellgesetzes, verbunden mit den 
Unklarheiten in der territorialen Reichweite des Gesetzes, werden zunehmend als gravierende Prob-
leme des Gesetzes angesehen.  

 

Frage 6: In welchem Umfang kann mit den in Deutschland zugelassenen embryonalen 
Stammzellen Grundlagenforschung betrieben werden? 

Der Umfang der zulässigen Forschung ist deutlicher daran sichtbar, welche Grundlagenforschung 
nicht betrieben werden kann: 

- Keine Forschung mit „neuen“ Stammzelllinien. 

- Keine Forschung mit krankheitsspezifischen Stammzellen, etwa aus Embryonen, die nach einer 
PID nicht auf die Frau übertragen, vielmehr verworfen werden. Sie entsprechen nicht den Bedingun-
gen des § 4 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) StZG, wonach keine Anhaltspunkte dafür vorliegen dürfen, dass die 
Nicht-Verwendung für die Herbeiführung einer Schwangerschaft aus Gründen erfolgte, die an den 
Embryonen selbst liegen. Der Ausschluss derartiger Stammzellen aus der in Deutschland legitimen 
Forschung ist um so erstaunlicher, weil Embryonen, bei denen im Rahmen einer PID eine Schädigung 
festgestellt wurde, beim besten Willen keine realistische Lebenschance haben. Während man bei 
nicht geschädigten Embryonen theoretisch (aber auch nur theoretisch) argumentieren könnte, dass für 
sie, die nicht auf die Mutter übertragen werden können, eine andere Frau gefunden werden könnte, 
kann bei bekannt geschädigten Embryonen von  vornherein nicht angenommen werden, dass irgend-
eine Frau gerade sie bewusst aufnehmen würde. Sie sind also diejenigen, von denen sicher feststeht, 
dass sie verworfen werden. 

- Keine Forschung mit Stammzellen aus intrakorporal (durch Insemination oder intratubaren Game-
tentransfer) erzeugten Embryonen, die vor der Nidation im Wege uteriner Lavage dem Willen der 
Mutter gemäß wieder entnommen wurden. Nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) StZG muss zur Überzeu-
gung der Genehmigungsbehörde feststehen, dass die Embryonen, aus denen die Stammzellen ge-
wonnen wurden, im Wege der medizinisch unterstützten extrakorporalen Befruchtung zum Zwecke 
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der Herbeiführung einer Schwangerschaft erzeugt worden sind. Eine plausible Begründung dafür, 
dass derartige Embryonen unter Beachtung der übrigen Vorgaben des Stammzellgesetzes nicht für 
die Gewinnung von Stammzellen verwendet werden dürfen, ist nicht erkennbar.  

 

Frage 8: Entsprechen aus Ihrer Sicht neuere Forschungsziele der embryonalen Stammzell-
forschung – z.B. toxische Prüfung von Medikamenten – der Intention des Stammzellgeset-
zes hinsichtlich der Alternativlosigkeit und der Hochrangigkeit des Forschungszieles ge-
genüber dem Embryonenschutz? 

Die toxische Prüfung von Medikamenten gehört zu den „hochrangigen Forschungszielen für den wis-
senschaftlichen Erkenntnisgewinn im Rahmen der Grundlagenforschung oder für die Erweiterung 
medizinischer Kenntnisse bei der Entwicklung diagnostischer, präventiver oder therapeutischer Ver-
fahren zur Anwendung bei Menschen“ (§ 5 Nr. 1). Sonst müsste man argumentieren, dass die Ent-
wicklung von Medikamenten kein hochrangiges Forschungsziel in dem genannten Sinne sei. Hinzu 
kommt, dass die toxische Prüfung von Medikamenten Versuche mit lebenden Menschen zum Teil 
überflüssig macht; sie vermeidet damit, dass geborene Menschen bewusst – wenn auch mit ihrer 
Zustimmung – einem toxischen Risiko ausgesetzt werden. Auch eine dahin gehende Risikovermei-
dung gehört zu den genannten hochrangigen Forschungszielen. 

Zur Frage, inwieweit diese Forschungsziele „gegenüber dem Embryonenschutz“der Intention des 
Stammzellgesetzes entsprechen, ist folgendes zu sagen. Der Embryonenschutz ist bereits durch die 
Stichtagsregelung oder eine alternative Lösung, wonach keine Veranlassung zum Embryonen-
verbrauch vom Inland ausgegangen sein darf, vor allem aber durch das Embryonenschutz sicherge-
stellt. Zu Recht stellt denn auch das Stammzellgesetz die hochrangigen Forschungsziele nicht dem 
„Embryonenschutz“ „gegenüber“. 

 

Frage 13. Medienbericht schildern, dass in einigen Ländern wie USA, Korea, Großbritan-
nien oder Spanien inzwischen Stammzellforscher möglichst frische Eizellen und Embryonen 
für ihre Forschungszwecke bevorzugen, was unter anderem dazu geführt hat, dass Frauen 
zum Teil finanzielle Anreize erhalten, damit diese ihre Eizellen für die Stammzellforschung 
zur Verfügung stellen. Wie bewerten Sie diese geschilderten Entwicklungen aus ethischer 
Sicht und welchen Einfluss könnte eine Änderung der Stichtagsregelung im Stammzellge-
setz darauf haben? 

Die Tatsache, dass Forscher möglichst frische Eizellen zur Verfügung haben möchten, hat als solche 
nichts mit der Frage von finanziellen Anreizen zu tun.  

Das Stammzellgesetz verbietet ausdrücklich den Import von Stammzellen, wenn für die Überlassung 
der Embryonen zur Stammzellgewinnung ein Entgelt oder sonstiger geldwerter Vorteil gewährt oder 
versprochen wurde (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 lit. c]). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern eine Veränderung des 
Stichtages hieran etwas ändern soll. 

Soweit es um finanzielle Anreize für das Zurverfügungstellen von (unbefruchteten) Eizellen geht, ist 
deutlich zu sagen, dass es im deutschen Recht kein entsprechendes Verbot gibt. § 17 des Transplan-
tationsgesetzes, der das einzige „Kommerzialisierungsverbot“ bezogen auf menschliche Organe und 
Gewebe enthält, erfasst nur Organe und Gewebe, die einer Heilbehandlung eines anderen zu dienen 
bestimmt sind. Da es nicht einmal ein entsprechendes Verbot der Kommerzialisierung von Eizellen, 
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die für Forschungszwecke verwendet werden sollen, in Deutschland gibt, kann auch die Stichtagsre-
gelung oder eine Veränderung der Stichtagsregelung keinen Einfluss auf derartige finanzielle Anreize 
haben.  

Schließlich: Dem Stammzellgesetz liegt der Gedanke zugrunde, dass der in der Vergangenheit liegen-
de, von manchen als Unrecht angesehene Verbrauch von Embryonen im Ausland durch ein Verbot 
der Forschung mit embryonalen Stammzellen in Deutschland nicht rückgängig gemacht werden kann. 
Dieser Gedanke gilt gleichermaßen für die (ggf. zu missbilligende) in der Vergangenheit liegende Ge-
währung von finanziellen Anreizen für das Zurverfügungstellen von Eizellen im Ausland, die ebenfalls 
durch ein Verbot der Forschung in Deutschland nicht aus der Welt geschaffen werden kann.  

Insgesamt: Eine Änderung der Stichtagsregelung hat keinen Einfluss auf die Gewährung von finanziel-
len Anreizen für das Zurverfügungstellen von befruchteten oder unbefruchteten Eizellen. 
 
 
 
(Prof. Dr. Jochen Taupitz) 
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Anhörung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-

schätzung des Deutschen Bundestages am 03.03.2008 

 
Ergänzung: Beantwortung der Leitfrage 14 gemäß A-Drs. 16(18)335-DE 

 

Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen europäischen Län-
dern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem Vergleich die deutsche aktuelle Re-
gelung? 

1. Ein Überblick über die Regelung des Umgangs mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen 
Ländern kann immer nur eine Momentaufnahme sein. Gerade dieses Rechtsgebiet ist in hohem Maße 
von Veränderungen betroffen. Die nachfolgenden Angaben beruhen auf Hinweisen in der Literatur, 
Internet-Recherchen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiteren Informationen. Wegen 
der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit kann nur ein grober Überblick gegeben werden. Anzu-
merken ist zudem, dass die Rechtslage in einigen Ländern, in denen keine speziellen Regelungen exis-
tieren, unsicher ist. Unter den daraus folgenden Vorbehalten ist folgendes zu sagen: 

 

Es gibt nur wenige europäische Länder, in denen die Gewinnung humaner embryonaler Stammzel-
len explizit oder implizit verboten ist: 

Deutschland, Irland, Italien, Litauen, Österreich, Polen, Slowakei. 

Direktoren: 
Prof. Dr. Jochen Taupitz 
(Geschä ftsführender Direktor) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Thomas Hillenkamp 
Prof. Dr. Lothar Kuhlen 
Prof. Dr. Eibe Riedel 
 
 

Mannheim, den 4. März 2008 

 

Institut für Medizinrecht, Schloß, 68131 Mannheim 
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Die meisten europäischen Länder lassen die Gewinnung von Stammzellen aus überzähligen 
Embryonen zu: 

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Lett-
land, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn. 

Außereuropäisch seien beispielhaft Australien, Brasilien, China, Indien, Israel, Kalifornien, Kanada, 
Singapur, Südafrika, Südkorea genannt.  

In Belgien, Finnland, Großbritannien, Schweden und Spanien ist die Gewinnung von Stammzellen 
darüber hinaus auch durch therapeutisches Klonen zulässig. 

 

2. Die von der deutschen Rechtslage abweichende Lage in anderen Ländern zwingt nicht dazu, die 
eigene Regelung anzupassen. Andernorts gefundene Lösungen geben jedoch Anlass zu der 
selbstreflektiven Frage, ob die eigene Lösung noch überzeugend ist. Die Tendenz in der internationa-
len Rechtsgemeinschaft geht jedenfalls deutlich in Richtung auf die Zulässigkeit der Gewinnung huma-
ner embryonaler Stammzellen zumindest aus überzähligen Embryonen.  

 
 
 
 
(Prof. Dr. Jochen Taupitz) 
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Prof. Dr. Konrad Hilpert 
 
 

Stellungnahme zu: 
Leitfragen zur Anhörung am 03. März 2008  

zum Thema „Änderung des Stammzellgesetzes“ 
 
 

Vorbemerkung: In Anbetracht des Umstands, dass die mir zur Stellungnahme vorgelegten 
Leitfragen zur „Anhörung“ sich überwiegend auf naturwissenschaftliche Sachverhalte und 
Einschätzungen beziehen, erlaube ich mir als Ethiker und Theologe folgende Vorbemerkung 
zu machen: 

(1) Die zwei Fragen, um die es in den Vorschlägen zu Novellierung des Stammzellgesetzes 
geht, sind die Stichtagsregelung und das Strafbarkeitsrisiko. Während bezüglich des 
letzteren so gut wie Übereinstimmung herrscht, steht die Stichtagsregelung im Zentrum 
politischer und gesellschaftlicher Kontroversen. Als Initiative zur Veränderung des Gesetzes 
kann diese Diskussion m.E. redlich nur auf der Basis des 2002 gefundenen Kompromisses 
geführt werden. Die diesem Kompromiss vorausliegende grundsätzlichere Frage nach dem 
Status des extrakorporal entstandenen Embryos wird durch die Novellierung weder 
entschieden noch besteht eine zwingende Notwendigkeit, sie in diesem Zusammenhang neu 
aufzurollen. 

(2) Die Intention des Stammzellgesetzes von 2002 war es, die Forschung mit humanen ES-
Zellen in Deutschland zu ermöglichen – allerdings nur unter streng kontrollierbaren 
Bedingungen und unter Wahrung des bestehenden ESchG. Wenn man an dieser 
grundlegenden Zielsetzung festhalten möchte, kann und muss doch in regelmäßigen 
Abständen überprüft werden, ob das Gesetz seine eigene Zielsetzung auch unter den jeweils 
veränderten Außenbedingungen weiterhin zu erreichen erlaubt. (Dies ist ja offensichtlich 
einer der Gründe für die im Gesetz selbst enthaltene Berichtspflicht [§ 15]). Wenn sich bei 
dieser Überprüfung herausstellt, dass die im Gesetz formulierten Einschränkungen im Laufe 
der Zeit ähnlich wie ein Verbot wirken, besteht Novellierungsbedarf. Die 
Novellierungsvorschläge sind daran zu messen, ob und inwieweit sie die Zielsetzung des 
Gesetzes verfolgen. 

(3) Die Stichtagsregelung ist nur eine, aber keineswegs die einzige Einschränkung, die der 
Gesetzgeber für die ausnahmsweise Einfuhr und Verwendung humaner ES-Zellen festgelegt 
hat. Der Sinn dieser speziellen Einschränkung war es, sicher zu stellen, dass nicht im 
Interesse deutscher Forschung die Zerstörung von Embryonen im Ausland veranlasst wird. 
Wenn dieses Ziel durch ein anderes Mittel ebenso gut oder besser erreicht werden kann, ist 
dagegen aus ethischer Sicht nichts einzuwenden. 

(4) Die Anerkennung der angeborenen Würde des Menschen als unantastbar (Art. 1 Abs. 1 
GG) ist ein notwendiger Bezugspunkt, aber keineswegs schon die hinreichende Quelle für 
die Bestimmung der gesetzlichen Normen, die den Umgang mit den humanen Zellen 
embryonaler Herkunft regeln. Essentiell für die Wahrung des Würdeschutzes ist in meinen 
Augen das Verbot, a) Embryonen, die aus einem Zeugungsakt hervorgegangen und im 
Begriff sind, sich im Leib der Mutter zu etablieren, zu Forschungen zu benutzen, die ihre 
Entnahme und Zerstörung implizieren, und b), Embryonen ausschließlich zu dem Zweck zu 
erzeugen, um sie anschließend zu beforschen (, weil hiermit der Vorgang des Ingangsetzens 
menschlichen Lebens von jeder noch so kleinen oder mittelbaren Chance von vornherein 
und definitiv ausgeschlossen wäre, Voraussetzung, Grundlage und Anfang für ein 
menschliches Subjekt sein zu können). Bei einer Beschränkung der Forschung auf 
überzählige bzw. verwaiste Embryonen, die andernfalls „entsorgt“ würden, ist jedoch - immer 
unter Zugrundelegung der Hochrangigkeit der Erkenntnis und der Alternativlosigkeit des 
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Weges zu ihr - ein Widerspruch zur Achtung und Verpflichtung zum Schutz der Würde nicht 
automatisch vorgegeben. 

(5) Nach dem Selbstverständnis der christlichen Kirchen und ihrer amtlichen Repräsentanten 
gehört es zu den genuinen Aufgaben der Kirche, die Entwicklungen der Gesellschaft 
aufmerksam zu begleiten, und die Verpflichtungen von Staat, Recht und Politik, die 
Menschenwürde, das Recht auf Leben und die Grundrechte zu achten und zu schützen, 
immer wieder in Erinnerung zu rufen. Die Beteiligung der Kirchen an der öffentlichen 
Meinungsbildung ist im Rahmen der demokratischen und pluralistischen Gesellschaft zu 
begrüßen.  

Die Übereinstimmung in den grundsätzlichen Positionen des Lebensschutzes kann aber 
m.E. nicht dazu führen,, in der Frage, mit welchem konkreten Instrument dieses Ziel am 
besten erreicht werden kann, einen bestimmten politischen Vorschlag, in diesem Fall 
„Stichtag belassen“, als den einzig vertretbaren darzustellen. Das Zweite Vatikanische Konzil 
rechnet bei bestimmten Lösungen für konkrete Situationen ausdrücklich mit der Möglichkeit, 
dass Gläubige „bei nicht geringerer Gewissenhaftigkeit über dieselbe Sache anders urteilen“, 
und qualifiziert diesen Fall als „legitim“ (Gaudium et spes nr. 43). 

 

1) Welche neuen ethischen, rechtlichen oder wissenschaftlichen Aspekte haben 
sich seit 2002 ergeben, die eine Änderung des Stammzellgesetzes begründen?  

In wissenschaftlicher Hinsicht hat sich zunächst einmal die Zahl der verfügbaren 
stichtagsgerechten Zelllinien gegenüber den damaligen Ankündigungen erheblich 
verringert. Im NIH-Register waren damals weit über 70 Linien eingetragen, so dass 
die Forscher von einer weit höheren Zahl verfügbarer Linien ausgegangen sind, als 
sich das im Nachhinein herausgestellt hat und gegenwärtig mit den 21 verfügbaren 
Linien der Fall ist. Darüber hinaus existiert inzwischen außerhalb Deutschlands eine 
Vielzahl neuer, qualitativ weit besserer Linien, die für die Forschung zur Verfügung 
stehen. Es zeichnet sich ab, dass die deutschen Forscher durch die Beschränkung 
auf die stichtagsgerechten Linien im Vergleich zu ausländischen Forschern, die 
vermehrt mit den neuen Linien arbeiten, ins Hintertreffen geraten, und im Verlauf der 
weiteren Entwicklung sich die Schwierigkeiten in der internationalen Zusammenarbeit 
verstärken. 

Rechtlich ist deutlicher als 2002 das Risiko erkannt, dass nach der derzeit geltenden 
Regelung deutsche Wissenschaftler, die im Rahmen von EU-Programmen oder 
bilateralen internationalen Programmen mit ausländischen Forschern kooperieren, 
wegen Anstiftung, Beihilfe oder Mittäterschaft belangt werden können. 

Aus ethischer Sicht verfügt man jetzt über mehr als fünf Jahre Erfahrung mit dem 
Gesetz und dem in ihm realisierten Kompromiss. Das Gesetz hat „gegriffen“: Es ist 
weder zu der damals von den Gegnern befürchteten Antragsflut noch zu einem 
Dammbruch beim Lebensschutz gekommen. Die in den jährlichen Tätigkeitsberichten 
der Bundesregierung dokumentierte Arbeit der Zentralen Ethikkommission für 
Stammzellenforschung zeigt, dass diese Institution jeden Antrag sorgfältig geprüft 
und nicht, wie damals unterstellt, „durchgewinkt“ hat. 

 

2) Wie bewerten Sie die vorliegenden Gesetzentwürfe und Anträge zur Änderung 
bzw. Beibehaltung des Stichtages insbesondere im Hinblick auf die 
Grundintention des Stammzellgesetzes?  

Die Grundintention des StZG ist es, im Blick auf das hohe medizinische Potenzial 
dieses Erkenntnisfeldes einen Weg zu finden, in Deutschland Forschung mit hES-
Zellen zu ermöglichen, ohne den hohen Standard des Lebensschutzes (ESchG) 
abzusenken. Das Ziel der Stichtagsregelung im Besonderen ist es zu verhindern, 
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dass von Deutschland aus die Zerstörung von Embryonen zum Zweck der 
Gewinnung von hES-Zellen veranlasst wird. 

Mit diesem doppelten Ziel ohne Einschränkung vereinbar sind – unter der 
Voraussetzung strenger Prüfung und Genehmigungsbedürftigkeit des Imports – unter 
den vorliegenden Anträgen jener, der vorsieht, den Stichtag zu verschieben, und der, 
der empfiehlt, den Stichtag zu streichen. Ob der Vorschlag, den Stichtag 
beizubehalten, im Augenblick noch dieser Zielsetzung entspricht oder aber schon 
faktisch eine verbotsähnliche Wirkung entfaltet, ist umstritten. Der vierte Vorschlag 
zielt erklärtermaßen auf die Beendigung dieser Art von Forschung. Das wäre 
sicherlich mit der Grundintention des Stammzellgesetzes nicht mehr vereinbar. 

 

3) Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung im Stammzellgesetz mit Blick 
auf das Grundgesetz: Schafft die aktuelle Regelung heute wie 2002 einen 
verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen den verschiedenen zu schützenden 
Grundrechtspositionen (Menschenwürde, Recht auf Leben, 
Forschungsfreiheit)? Inwiefern würde sich dieser Ausgleich durch eine 
Änderung des Stichtages verändern?  

Die aktuelle Regelung hatte zunächst einen Ausgleich zwischen den verschiedenen 
zu schützenden Grundrechtspositionen erreicht. Ein solcher Ausgleich wird in Zukunft 
nur dann weiterhin bestehen können, wenn die Forschung auf international 
vergleichbarem Niveau möglich bleibt. Dies kann angesichts der unter 1) 
beschriebenen Veränderungen aber nur durch eine Änderung der bisherigen 
Stichtagsregelung gewährleistet werden. 

 

4) Hat sich und falls ja, in welchen Punkten, seit der Anhörung von 
Sachverständigen im Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung vom 9. Mai 2007 die wissenschaftliche, ethische 
und gesellschaftliche Debatte über die Stammzellforschung verändert und wie 
ist dieser Wandel gegebenenfalls zu bewerten?  

Siehe Antwort zu Frage 5. 

 

5) Welche neueren Forschungsergebnisse (Stichwort: Reprogrammierung / iPS-
Zellen) machen die Forschung an und mit embryonalen Stammzellen 
verzichtbar? 

Mit der Einschränkung, dass ich als Ethiker und Theologe für die Beantwortung 
dieser Frage keine spezifische Kompetenzen habe, kann ich aufgrund meiner 
Kenntnis der Anträge an die ZES doch sagen, dass die Erfolge bei der 
Reprogrammierung somatischer Körperzellen zumindest im Augenblick und in der 
nächsten Zeit die Forschung mit ES-Zellen nicht verzichtbar machen. Außerdem 
könnte das Arbeiten mit solchen Zellen neue ethische Probleme aufwerfen 
(Klonierung). 

 

6) In welchem Umfang kann mit den in Deutschland zugelassenen embryonalen 
Stammzellen Grundlagenforschung betrieben werden?  

Mit stichtagsgerechten Linien konnten in den vergangenen Jahren und können 
gegenwärtig Fragestellungen der Grundlagenforschung bearbeitet werden. Es ist 
allerdings nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Fragestellungen wegen des 
mangelnden Differenzierungsvermögens der jeweils verfügbaren Zelllinien nicht oder 
nicht mit der gleichen Effizienz bearbeitet werden können. Darüber hinaus sind 
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Einschränkungen in der Aussagekraft der gewonnenen Erkenntnisse und bei den 
Möglichkeiten der internationalen Kooperation zu konzedieren. 

 

7) Sind die nach 2002 entwickelten neuen embryonalen Stammzellen für den 
therapeutischen Einsatz bei Menschen geeignet? Kann davon ausgegangen 
werden, dass sich diese embryonalen Stammzellen genau wie die vor 2002 
entwickelten Stammzellen epigenetisch/genetisch verändern – und, falls ja, in 
welchem Zeitraum wird dies geschehen? Inwiefern wirken sich die veränderten 
Kulturbedingungen auf die Stabilität der neueren Stammzelllinien aus? Wie 
hoch schätzen Sie die Zahl der unter standardisierten Bedingungen und frei 
von tierischen Zellen und Seren (xenobiotic-free) kultivierten humanen 
embryonalen Stammzelllinien, die vor dem 1. Mai 2007 gewonnen wurden und 
zugleich seitens ihrer Hersteller für den Bezug bereit stehen? 

Es wäre vermessen, wenn ich als Nicht-Naturwissenschaftler dazu prognostische 
Einschätzungen abgäbe. Was die Zahl der neuen Linien betrifft, die vor dem 
anvisierten neuen Stichtag 1.5.2007 hergestellt wurden und für den Bezug bereit 
stehen, wird von fachkundiger Seite immer wieder „etwa 500“ genannt. Es ist 
selbstverständlich, dass diese neuen Linien nur unter den im StZG § 4 und § 6 
formulierten Bedingungen für einen Import nach Deutschland infrage kommen. 

 

8) Entsprechen aus Ihrer Sicht neuere Forschungsziele der embryonalen 
Stammzellforschung – z.B. toxische Prüfung von Medikamenten – der Intention 
des Stammzellgesetzes hinsichtlich der Alternativlosigkeit und der 
Hochrangigkeit des Forschungszieles gegenüber dem Embryonenschutz? 

Forschungsarbeiten, die auf die Verwirklichung dieser Option (z.B. Toxizitätsprüfung 
von Medikamenten) abzielen, den Intentionen des StZG entsprechen, ist 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen eine Frage der Einzelfallprüfung auf 
der Grundlage der Anträge und der darin enthaltenen Ausführungen der 
Wissenschaftler. Geradezu zwingend scheint mir der Fall, dass die Prüfung – wie in 
einem von der ZES behandelten und befürworteten Antrag – der Verträglichkeit für 
den Embryo und Fetus in vivo gilt. Hätte eine derartige Prüfmöglichkeit schon früher 
bereitgestanden, hätte die mit dem Namen „Contergan“ verbundene Katastrophe 
möglicherweise verhindert werden können. 

 

9) Inwieweit halten sie die embryonale Stammzellforschung, insbesondere mit 
neueren Stammzellen, als vergleichende Forschung für alternative Methoden 
der Stammzellforschung für notwendig, z.B. hinsichtlich der Frage, ob die 
Eigenschaften von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) denen 
von humanen embryonalen Stammzellen entsprechen? Welche Erkenntnisse 
sind hierbei von besonderer Bedeutung?  

Nach aller Kenntnis, die ich über die Frage bei Fachleuten – darunter auch solchen 
Wissenschaftlern, die mit adulten Zellen forschen – erhalten habe, ist die Forschung 
an embryonalen Stammzellen nicht entbehrlich, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit. 
Die entscheidenden Fortschritte bei der Aufklärung der frühen Differenzierungs- und 
Steuerungsvorgänge sind nach meinem Kenntnisstand im Augenblick nur mit ES-
Zellen zu gewinnen. Darüber hinaus müssen die iPS-Zellen jetzt durch 
entsprechende vergleichende Forschungsarbeiten daraufhin untersucht werden, ob 
sie in ihren Eigenschaften den humanen embryonalen Stammzellen entsprechen. 
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10) Welches sind aus Ihrer Sicht die bedeutendsten Ergebnisse der embryonalen 
Stammzellforschung, die für die Nutzbarmachung adulter Stammzellen in 
heutigen und künftigen Therapien eine zentrale Rolle spielen? 

Zu diesem Punkt steht mir als Theologe und Ethiker eine belastbare Aussage nicht 
zu. Als sicher kann aber angenommen werden, dass die Erkenntnisse zur 
Reprogrammierung ohne die neuen Ergebnisse aus der Forschung mit humanen 
embryonalen Stammzellen nicht möglich gewesen wären. 

 

11) Im Zusammenhang mit der Debatte um die Forschung an und mit embryonalen 
Stammzellen wird immer wieder ihre Bedeutung für die Therapie von 
Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, Diabetes 
oder Herzkrankheiten hervorgehoben. Welchen Stellenwert hat die embryonale 
Stammzellforschung im Vergleich zu anderen Forschungsansätzen, bei denen 
Therapien für die Behandlung dieser Krankheiten entwickelt werden? 

Es besteht die Hoffnung, dass sich eines Tages therapeutische Ansätze für die 
Behandlung dieser Krankheiten ergeben, die degeneriertes Gewebe durch gesundes 
und individualgenetisch gleiches Gewebe ersetzen lassen, das deshalb nicht 
lebenslang mit Abstoßungsrisiken vom übrigen Gewebe belastet ist. 

 

12) Bitte bewerten Sie die Entwicklungsperspektiven der embryonalen 
Stammzellforschung sowie der therapeutisch ausgerichteten 
Stammzellforschung insgesamt in Deutschland unter Bezugnahme auf die 
unterschiedlichen Regelungsvorschläge.  

Mit der Verfügbarkeit neuer, standardisierter und reiner Stammzelllinien entsprechend 
der Vorschläge „Stichtag verschieben“ und „Stichtag streichen“ würde die 
Kooperationsfähigkeit deutscher Forscher wesentlich verbessert und die Effizienz und 
Qualität der Forschung gesteigert. Das geltende StZG beschränkt die Forschung auf 
Grundlagenforschung und Forschung zur Erweiterung medizinischer Kenntnisse, die 
bei der Entwicklung neuer diagnostischer, präventiver oder therapeutischer Verfahren 
eine Rolle spielen können. Aufgrund der geltenden Stichtagsbestimmung ist aber die 
Verwendung von hES-Zellen zur Erprobung medizinischer Verfahren am Menschen 
faktisch ausgeschlossen. Es ist anzunehmen, dass hier die Verwendung neuer Linien 
dazu beitragen würde, bestehende Hindernisse zu beseitigen. 

 

13) Medienberichte schildern, dass in einigen Ländern wie USA, Korea, 
Großbritannien oder Spanien inzwischen Stammzellforscher möglichst frische 
Eizellen und Embryonen für ihre Forschungszwecke bevorzugen, was unter 
anderem dazu geführt hat, dass Frauen zum Teil finanzielle Anreize erhalten, 
damit diese ihre Eizellen für die Stammzellforschung zur Verfügung stellen. Wie 
bewerten Sie diese geschilderten Entwicklungen aus ethischer Sicht und 
welchen Einfluss könnte eine Änderung der Stichtagsregelung im 
Stammzellgesetz darauf haben?  

Mir liegen keine belastbaren Informationen über die geschilderten Entwicklungen vor. 
In ethischer Sicht wären die geschilderten Praktiken im Ausland, ihre Richtigkeit 
vorausgesetzt, in mehrfacher Hinsicht bedenklich. Sie stünden nicht nur in 
offenkundigem Widerspruch zum deutschen ESchG, sondern könnten auch einen 
Trend in Gang setzen, Eizellen und Embryonen als dinglichen Rohstoff oder sogar als 
Ware anzusehen und zu behandeln. Das StZG beschränkt deshalb aus guten 
Gründen die importierbaren Linien auf solche, die aus Embryonen gewonnen wurden, 
die „im Wege der medizinisch unterstützen extrakorporalen Befruchtung zum Zwecke 
der Herbeiführung einer Schwangerschaft erzeugt worden sind ...“ und verlangt, dass 
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für deren Überlassung zur Stammzellgewinnung „kein Entgelt oder sonstiger 
geldwerter Vorteil gewährt und versprochen wurde“.  

M.E. kann aufgrund der deutschen Regelungen im Embryonenschutzgesetz und im 
Stammzellgesetz ausgeschlossen werden, dass eine Änderung der 
Stichtagsregelung im Stammzellgesetz einer solchen bedenklichen Entwicklung 
Vorschub leistet. 

 

14) Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen 
europäischen Ländern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem 
Vergleich die deutsche aktuelle Regelung? 

Im Rechtsvergleich ist die deutsche Regelung eine der strengsten in Europa. Nur 
wenige Länder, wie z.B. Österreich, Irland, Litauen, Polen, haben gesetzliche 
Regelungen, die die Gewinnung embryonaler Stammzellen im Land verbieten. Die 
Gesetzeslage in den meisten anderen Ländern ist liberaler, insofern hier die 
Gewinnung von hES-Zellen aus überzähligen Embryonen erlaubt ist.  
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Prof. Dr. Regine Kollek 

Antworten auf die Leitfragen zur Anhörung  
des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 

zum Thema „Änderung des Stammzellgesetzes“ 

am 3. März 2008 
 

 

1) Welche neuen ethischen, rechtlichen oder wissenschaftlichen Aspekte haben sich 
seit 2002 ergeben, die eine Änderung des Stammzellgesetzes begründen?  

Ethische Aspekte:  

Hinsichtlich medizinethischer Fragen sind seit 2002 keine neuen Sachverhalte bekannt ge-
worden, die eine erneute ethische Güterabwägung oder gar eine Änderung des StZG erfo r-
dern. Die Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen (hESC) bzw. deren funktional 
differenzierten Abkömmlingen befindet sich nach wie vor im Stadium der Grundlagenfo r-
schung. Eine Eignung von ESC und davon abgeleiteten Zellen für die Anwendung am Men-
schen ist derzeit nicht gegeben, und zumindest für das kommende Jahrzehnt auch nicht ab-
sehbar.  

Das Argument eines möglichen therapeutischen Einsatzes solcher Zellen ist heute also nicht 
schwerer zu gewichten als in 2002. Da sich die Gründe, die bei einer medizinethischen Ab-
wägung ins Feld geführt werden können, nicht geändert haben, ist aus medizinethischer Per-
spektive eine erneute Abwägung auch nicht erfo rderlich.  

Neue ethische Überlegungen sind eventuell notwendig hinsichtlich der Tendenzen zur Kom-
merzialisierung der Embryonenspende (siehe Antwort auf à Frage 13) und der Verwendung 
von hESC im Zusammenhang mit Toxizitätstests (siehe Antwort auf à Frage 8). 

Rechtliche Aspekte: 

Die Strafbarkeitsbestimmung des § 13 StZG hat offensichtlich zu Unsicherheiten geführt. 
Von daher ist eine Präzisierung des § 13 StZG sinnvoll. Die Strafbarkeitsbestimmung im 
StZG sollte auf Stammzellen begrenzt werden, die sich im Inland befinden. 

Wissenschaftliche Aspekte  

Vgl. dazu die Antworten auf die à Fragen 5 und 9. 

 

2) Wie bewerten Sie die vorliegenden Gesetzentwürfe und Anträge zur Änderung 
bzw. Beibehaltung des Stichtages insbesondere im Hinblick auf die Grundintent i-
on des Stammzellgesetzes?  

Zweck des Stammzellgesetzes (StZG) ist, die Menschenwürde zu schützen und die gleichzei-
tig die Forschungsfreiheit zu gewährleisten. Im Ergebnis stellt das Gesetz einen Kompromiss 
zwischen zwei – hinsichtlich der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen 
(hESC) – divergierenden Zielsetzungen dar.  

Ein Kernpunkt des Kompromisses ist die Setzung eines Stichtags. Damit will das StZG unter 
anderem „vermeiden, dass von Deutschland aus eine Gewinnung embryonaler Stammzellen 
oder eine Erzeugung von Embryonen zur Gewinnung embryonaler Stammzellen veranlasst 
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wird.“ (StZG §1). Der zweite Kernpunkt ist die Beschränkung der Forschung an hESC auf 
hochrangige Forschungsziele im Rahmen der Grundlagenforschung oder für die Erweiterung 
medizinischer Kenntnisse bei der Entwicklung diagnostischer, präventiver oder therapeut i-
scher Verfahren, die nicht mit anderen Methoden erreicht werden können (StZG § 5, Abs. 
1,2) 

Mit dieser Regelung hat der Deutsche Bundestag die normative Grundentscheidung des Emb-
ryonenschutzgesetzes grundsätzlich bestätigt. Eine Veränderung der im StZG festgelegten 
Stichtagsregelung wäre keine Fortschreibung des erreichten Kompromisses, sondern dessen 
substantielle Änderung. 

Dies gilt zum einen für eine einmalige Verschiebung des Stichtags auf den 1. Mai 2007 (Drs. 
16/7981). Eine solche Regelung ist deshalb unbefr iedigend, weil sie absehbar von kurzer 
Dauer und schon mittelfristig unhaltbar sein wird. Es ist vorauszusehen, dass immer wieder 
neue, und für bestimmte Forschungsfragen eventuell besser geeignete hESC erzeugt werden. 
Sie könnten dann mit vergleichbaren Argumenten, wie sie aktuell vorgebracht werden, für die 
Forschung reklamiert werden. Von daher würde die Forderung nach einer weiteren Stichtags-
verschiebung mit großer Sicherheit sehr bald wieder aktuell werden. 

Bei einem Wegfall des Stichtags (Drs. 16/7982 neu) müsste zum einen die Frage eines mögli-
chen deutschen Kausalbeitrags zur Vernichtung von Embryonen für die Erzeugung einer 
Stammzelllinie jeweils konkret wieder überprüft werden. Dies dürfte jedoch außerordentlich 
schwierig sein. Weiterhin würde die Verlagerung der Entscheidung auf den Einzelfall die bis-
herige normative Vorgabe zugunsten kasuistischer administrativer Entscheidungen ersetzen. 
Dies würde jedoch unweigerlich eine sehr unterschiedliche und deshalb diffuse Praxis be-
günstigen. Eine solche Regelung, die die Forschung an hESC zur administrativ entscheidba-
ren Normalität macht, wäre auch nicht mit der Intention des Stammzellgesetzes vereinbar, die 
Forschung mit hESC eher als Ausnahme und als Vorbereitung der Nutzung adulter Stammzel-
len zu betrachten. 

Eine Verschiebung oder Aufhebung des Stichtags läuft im Prinzip darauf hinaus, die Zerstö-
rung von Embryonen im Ausland billigend in Kauf zu nehmen und von Handlungen zu profi-
tieren, die im eigenen Land durch das Embryonenschutzgesetz untersagt sind. Der dem 
Stammzellgesetz zugrunde liegende Gedanke, dem nicht mehr zu verhindernden Unrecht kein 
neues hinzuzufügen, würde damit ad absurdum geführt und das Gesetz in seiner Substanz 
ausgehöhlt werden.  

 

3) Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung im Stammzellgesetz mit Blick 
auf das Grundgesetz: Schafft die aktuelle Regelung heute wie 2002 einen verfas-
sungsgemäßen Ausgleich zwischen den verschiedenen zu schützenden Grund-
rechtspositionen (Menschenwürde, Recht auf Leben, Forschungsfreiheit)? Inwie-
fern würde sich dieser Ausgleich durch eine Änderung des Stichtages verändern?  

 – keine Antwort –  

 

4) Hat sich und falls ja, in welchen Punkten, seit der Anhörung von Sachverständi-
gen im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vom 9. 
Mai 2007 die wissenschaftliche, ethische und gesellschaftliche Debatte über die 
Stammzellforschung verändert und wie ist dieser Wandel gegebenenfalls zu be-
werten?  

Ein entscheidender neuer Impuls für die wissenschaftliche, ethische und gesellschaftliche 
Debatte war die Veröffentlichung von Arbeiten, in denen nachgewiesen wurde, dass Hautze l-
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len aus erwachsenen Mäusen und Menschen durch die Einschleusung einiger Gene in indu-
zierte pluripotente Stammzellen (iPS) Zellen verwandelt werden können, die hESC äußerst 
ähnlich sind.1 Damit eröffnete sich die Möglichkeit, Zellen mit einem hESC-ähnlichen Proli-
ferations- und Differenzierungspotenzial ohne die Zerstörung von Embryonen gewinnen zu 
können. Zudem wurde gezeigt, dass die Reprogrammierung adulter, ausdifferenzierter 
menschlicher Zellen möglich und – da „nur“ vier Faktoren erfordernd – deutlich einfacher ist, 
als zunächst vermutet. 

Neben die hESC und die adulten Stammzellen ist nunmehr eine dritte Entwicklungslinie kon-
tinuierlich in vitro kultivierbarer und differenzierbarer humaner Stammzellen getreten. Insge-
samt hat sich seit Mai 2007 das Spektrum der Möglichkeiten hinsichtlich der Erzeugung von 
pluri- oder multipotenten Stammzellen noch einmal deutlich aufgefächert und erweitert – ein 
Trend, der sich in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit fortsetzen wird. Vor- und Nachteile 
der verschiedenen Stammzelltypen müssen sowohl in wissenschaftlicher wie in ethischer 
Hinsicht einzeln und vergleichend bewertetet werden.  

Hinsichtlich der gesellschaftlichen Debatte ist zusätzlich die im Januar 2008 durch das Mei-
nungsforschungsinstitut TNS Infratest im Auftrag des Bundesverbands Lebensrecht durchge-
führte repräsentative Umfrage „Wie denken die Deutschen über die Stammzellforschung?“ 
zu erwähnen. Im Ergebnis sprach sich eine klare Mehrheit der Deutschen (61 Prozent) dafür 
aus, dass Wissenschaftler sich auf die Forschung mit adulten Stammzellen und aus Hautze l-
len reprogrammierten Zellen (iPS-Zellen) konzentrieren sollen. Nur 26,9 Prozent der Befrag-
ten befürworten, dass außer an adulten auch mit menschlichen embryonalen Stammzellen 
geforscht werden kann. Bereits im Januar 2007 hatte eine vergleichbare Umfrage ähnliche 
Ergebnisse erbracht. Von daher sind die im Januar 2008 erhobenen Daten nicht als Moment-
aufnahme zu betrachten, sondern sie zeigen einen belastbaren Trend zur Ablehnung der For-
schung mit humanen embryonalen Stammzellen. 

 

5) Welche neueren Forschungsergebnisse (Stichwort: Reprogrammierung / iPS-
Zellen) machen die Forschung an und mit embryonalen Stammzellen verzicht-
bar? 

Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) wurden inzwischen umfassend charakterisiert und 
ihre Ähnlichkeit mit hESC bestätigt. Diese Ähnlichkeit bezieht sich u.a. auf die Expression 
von Markern die für hESC charakteristisch sind, auf das Differenzierungspotenzial und das 
Muster der Genexpression. Inzwischen haben nach den japanischen und US-amerikanischen 
Arbeitgruppen weitere Gruppen iPS Zellen herstellen können (vgl. Fußnote 10). 

Das bedeutet nicht, dass diese Zellen mit hESC vollständig identisch sind. Darüber hinaus 
wurden die Gene, die die Rückprogrammierung bewirken, mithilfe viraler Vektoren in die 
Zellen eingebracht. Ein klinischer Einsatz solcher Zellen wäre mit unkalkulierbaren Risiken 
verbunden. Da weltweit jedoch intensiv am Verständnis des Prozesses der Reprogrammie-
rung gearbeitet wird, ist absehbar, dass über kurz oder lang Methoden gefunden werden, ihn 
risikoärmer zu steuern.  

Aufgrund des weltweiten Wettlaufs im Bereich der Stammzellforschung kann dies unter Um-
ständen sehr bald geschehen. Aktuell behauptet die kalifornische Firma PrimeGen2, eine 

                                                 
1 Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, Narita M, Ichisaka T, Tomoda K, Yamanaka S. Induction of pluripotent 
stem cells from adult human fibroblasts by defined factors. Cell. 2007 Nov 30;131(5):861-72. Takahashi K, 
Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined 
factors. Cell. 2006 Aug 25;126(4):663-76. 
2 Vgl. http://www.primegenbiotech.com/pg08/index.php [Zugriff 28. Februar 2008] 
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Möglichkeit gefunden zu haben, adulte Stammzellen in iPS Zellen zu verwandeln, ohne dabei 
die problematischen retroviralen Vektoren für den Transfer der für die Reprogrammierung 
erforderlichen Gene verwenden zu müssen. Anstelle dieser Vektoren benutzte die Firma win-
zige Kohlenstoff-basierte Partikel, die mit der entsprechenden DNA beschichtet waren. Diese 
Partikel wurden von menschlichen Haut-, Nieren- und Retinazellen schnell aufgenommen. 
Nach ungefähr einer Woche formten sich Kolonien von iPS-ähnlichen Zellen. Nach Angaben 
der Firmenvertreter scheint diese Methode sehr viel schneller und effizienter zu funktionieren 
als die Yamanaka-Methode.3 Ob diese Ergebnisse stimmen und reproduzierbar sind, und ob 
die Zellen tatsächlich mit iPS und hESC vergleichbar sind, muss selbstverständlich in weite-
ren Untersuchungen genau geprüft werden. Trotzdem zeigt diese Meldung, dass methodische 
Entwicklungen zur Überwindung selbst schwieriger Hürden teilweise enorm schnell gehen 
können. Solche oder ähnliche Versuche und Ergebnisse könnten die die Bedeutung der For-
schung mit hESC über kurz oder lang deutlich reduzieren. 

Neuere Ergebnisse sind auch im Bereich derjenigen Forschungen an adulten Stammzellen zu 
verzeichnen, die nicht auf die Reprogrammierung ausdifferenzierter Körperzellen in iPS ab-
zielen. In vielen Fällen konnten multi- oder in einigen gar pluripotente Stammzellen isoliert 
werden, die sich in unterschiedliche Zelltypen differenzieren können. Viele – wenn nicht die 
meisten – dieser Arbeiten werden ohne einen Vergleich mit hESC durchgeführt. Beispielhaft 
genannt sei hier die Isolierung humaner Stammzellen aus Haut und Bauchspeicheldrüse, die 
sich in unterschiedliche Zelltypen aller drei Keimblätter differenzieren können. 4 Diese Er-
gebnisse, die aus der anwendungsorientierten Forschung kommen und auf den klinischen 
Einsatz von aus adulten Stammzellen gewonnen Zellen zielen, greifen überwiegend nicht auf 
hESC zurück. Nach Aussagen von an den entsprechenden Forschungen beteiligter Wissen-
schaftler ist ihr eigenes Interesse an der Verwendung von hESC im anwendungsnahen Be-
reich gering; solche Zellen seien zu aufwändig zu kultivieren und für die klinische Anwen-
dung zu schwer zu kontrollieren. 

Auch im Bereich der klinischen Anwendung humaner adulter Stammzellen werden Fort-
schritte gemacht. Es würde jedoch den Rahmen dieser Stellungnahme sprengen, diese Befun-
de hier dazustellen. Verwiesen sei beispielhaft auf eine gerade erschienene Übersichtsarbeit 
im Journal der American Medical Association, die die von 1997 bis Ende 2007 durchgeführ-
ten Studien mit Knochenmarksstammzellen zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen, 
Herz- und Gefäßerkrankungen zusammenfasst.5 Von den 926 publizierten Studien wurden 
323 weitergehend untersucht und bei 69 Studien wurde der klinische Nutzen für die Patienten 
genauer geprüft. Im Ergebnis zeigte sich, dass solche Stammzellen unter geeigneten Bedin-
gungen in bestimmten Patientengruppen die Symptome einiger Autoimmunkrankheiten (z.B. 
Multiple Sklerose) sowie kardiovaskulärer Krankheiten verbessern. Fortschritte gibt es auch 
im Bereich der Stammzellen aus Nabelschnurblut, die wie hESC oder iPS in der Lage sind, in 
Fettzellen, Knochen- und Knorpelstammzellen, Skelett- und Herzmuskelzellen, neuronale 
Zellen und Endothe lzellen zu differenzieren.  

 

                                                 
3 Aldhous, P. Stem cell breakthrough may reduce cancer risk. New Scientist, 27 February 2008. 
http://www.newscientist.com/article/dn13384-stem-cell-breakthrough-may-reduce-cancer-risk.html [Zugriff 28. 
Februar 2008] 
4 Kajahn J, Gorjup E, Tiede S, von Briesen H, Paus R, Kruse C, Danner S. Skin-derived human adult stem cells 
surprisingly share many features with human pancreatic stem cells. Eur J Cell Biol. 2008 Jan;87(1):39-46.  
5 Richard K. Burt; Yvonne Loh; William Pearce; Nirat Beohar; Walter G. Barr; Robert Craig; Yanting Wen; 
Jonathan A. Rapp; John Kessler: Clinical Applications of Blood-Derived and Marrow-Derived Stem Cells for 
Nonmalignant Diseases . JAMA. 2008; 299(8):925-936. 
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6) In welchem Umfang kann mit den in Deutschland zugelassenen embryonalen 
Stammzellen Grundlagenforschung betrieben werden?  

Laut StZG dürfen Forschungsarbeiten an hESC nur unter bestimmten Bedingungen und zu 
bestimmten Zwecken durchgeführt werden. Von daher beschränkt das Gesetz den Raum der 
rechtlich zulässigen Forschung. Nur hochrangige Forschungsziele für den wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinn oder für die Erweiterung medizinischer Erkenntnisse bei der Entwicklung 
diagnostischer, präventiver oder therapeutischer Verfahren, für die es keine Alternativen gibt, 
dürfen verfolgt werden. Das Stammzellgesetz legitimiert also nicht jede Art von Grundlagen-
forschung.  

Viele Fragen sollen und können zunächst mit embryonalen Stammzellen von Tieren bearbei-
tet werden. Wenn dies aus plausiblen Gründen nicht sinnvoll oder möglich ist, kann auf die 
in Deutschland importfähigen Stammzellen zurückgegriffen werden, die auch in neuesten 
internationalen Forschungen weiterhin zum Einsatz kommen (zu Details und zur Begründung 
siehe Antwort auf à Frage 9). 

Gegen den Einsatz dieser Zelllinien wird teilweise eingewandt, dass sie kontaminiert seien. 
Eine mögliche Quelle solcher Kontaminationen sind die Nährzellen der Maus, auf denen vie-
le hESC wachsen. Entsprechende Verunreinigungen konnten meines Wissens bislang jedoch 
nicht nachgewiesen werden. In einer Untersuchung der von Thomson et al. hergestellten Zell-
linien, die sich heute auch im NIH-Register befinden und demzufolge auch nach Deutschland 
importiert werden können, wurden beispielsweise keine Hinweise auf eine Infektion mit sol-
chen Viren gefunden. Zu der Gruppe, die diese Untersuchung vornahm, gehörten auch Wis-
senschaftler aus dem Robert Koch Institut, Berlin sowie der Leibniz Forschungslaboratorien 
der Medizinischen Hochschule Hannover.6  

Die Frage einer möglichen Infektion von hESC ist natürlich besonders dann relevant, wenn 
es um ihren therapeutischen Einsatz geht. Das ist jedoch in dem hier diskutierten Zusammen-
hang nicht der Fall. Eine für die Nutzung „alter“ und/oder „neuer“ hESC der in der Grundla-
genforschung relevante Frage ist jedoch, ob sich die „alten“ hESC im Muster ihrer Ge-
nexpression von den neuen unterscheiden. Wäre dies der Fall, könnte dies ggf. als ein Hin-
weis auf ihre geringere Eignung für die Grundlagenforschung gewertet werden.  

Einschlägig für diese Frage ist eine im Juli letzten Jahres erschienene Publikation der Interna-
tional Stem Cell Initiative, in der die Expressionsmuster von 59 hESC aus 17 verschiedenen 
Ländern untersucht und vergleichen wurden. 7 Sie zeigt, dass – trotz unterschiedlicher Geno-
typen und unterschiedlicher Techniken, die für die Gewinnung und Kultivierung der Zellen 
verwendet worden waren, – alle Zellen ein ähnliches Expressionsmuster für eine Vielzahl 
von verschiedenen Stammzellmarkern zeigten. Mindestens ebenso wichtig ist auch, dass in 
keiner der untersuchten Zelllinien Anzeichen für einen Kontamination mit Mycoplasmen, 
Bakterien oder Viren entdeckt wurde. Zu den untersuchten Zellen gehörten auch solche, die 
nach Deutschland importiert werden können. Auch aus dieser von der International Stem Cell 
Initiative durchgeführten Untersuchungen lässt sich also kein Argumente ableiten, dass für 
eine geringere Eignung „alter“ Stammzellen für die Grundlagenforschung spricht; das Ge-
genteil ist der Fall.  

                                                 
6 Amit M, Winkler ME, Menke S, Brüning E, Büscher K, Denner J, Haverich A, Itskovitz-Eldor J, Martin U.: 
No evidence for infection of human embryonic stem cells by feeder cell-derived murine leukemia viruses. Stem 
Cells. 2005 Jun-Jul; 23(6):761-71. 
7 International Stem Cell Initiative, Adewumi O, Aflatoonian B, Ahrlund-Richter L, Amit M, et al. Characteriza-
tion of human embryonic stem cell lines by the International Stem Cell Initiative. Nat Biotechnol. 2007 
Jul;25(7):803-16. 
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à Siehe auch Antwort auf Frage 9. 

 

7) Sind die nach 2002 entwickelten neuen embryonalen Stammzellen für den thera-
peutischen Einsatz bei Menschen geeignet? Kann davon ausgegangen werden, 
dass sich diese embryonalen Stammzellen genau wie die vor 2002 entwickelten 
Stammzellen epigenetisch/genetisch verändern – und, falls ja, in welchem Zeit-
raum wird dies geschehen? Inwiefern wirken sich die veränderten Kulturbedin-
gungen auf die Stabilität der neueren Stammzelllinien aus? Wie hoch schätzen 
Sie die Zahl der unter standardisierten Bedingungen und frei von tierischen Ze l-
len und Seren (xenobiotic-free) kultivierten humanen embryonalen Stammzellli-
nien, die vor dem 1. Mai 2007 gewonnen wurden und zugleich seitens ihrer Her-
steller für den Bezug bereit stehen? 

Das Feld der nach 2002 entwickelten Stammzellen ist vergleichsweise unübersichtlich. Klar 
ist, dass die meisten der entwickelten Zellen sich aufgrund der Tatsache, dass sie bei ihrer 
Entwicklung mit tierischen Produkten in Berührung gekommen sind, nicht für den therapeu-
tischen Einsatz am Menschen eignen.  

Aber auch die Zelllinien, bei denen das nicht der Fall war, die also frei von xenobiotischen 
Verunreinigungen sind, sind deshalb nicht automatisch für den Einsatz am Menschen geeig-
net. Vielmehr sind sie dies nur dann, wenn sie auch unter cGMP (current good manufacturing 
practice) Bedingungen erzeugt und kultiviert worden sind. Dies beinhaltet eine Fülle von An-
forderungen, denen zurzeit – wenn überhaupt – nur äußerst wenige Zelllinien genügen dürf-
ten.  

Wenn der Stichtag – wie in Drs. 16/7981 gefordert – tatsächlich auf den 1. Mai 2007 ver-
schoben werden soll, sollte zuvor sicher gestellt werden, dass Zelllinien mit den gewünschten 
Eigenschaften tatsächlich vorhanden sind und für den Import zur Verfügung stehen. Das 
scheint mir angesichts der relativ schwierig zu überschauenden internationalen Situation und 
der vielen Zelllinien nicht ganz trivial zu sein.  

Beispielsweise wird von Wobus in einer Veröffentlichung von 2007 erwähnt 8, dass in naher 
Zukunft 8 Zelllinien der Firma ES Cell International (ESI, Singapur) zugänglich gemacht 
werden sollen, die nach einer Pressemitteilung der Firma vom 27. Juli 2006 unter cGMP-
Bedingungen erzeugt worden sind. Forscht man jedoch in der einschlägigen Literatur nach, 
sind diese Zellen nirgendwo zu finden. Auf der Homepage der Firma ist der Hinweis auf die 
Pressemeldung vom 27. Juli 2006 zwar noch vorhanden („ESI first in the world to create 
embryonic stem cells for clinical use“)9, die Meldung selber ist aber gelöscht. Gibt es die Ze l-
len nun oder nicht? Und wo sie sie erhältlich?  

 

8) Entsprechen aus Ihrer Sicht neuere Forschungsziele der embryonalen Stamm-
zellforschung – z.B. toxische Prüfung von Medikamenten – der Intention des 
Stammzellgesetzes hinsichtlich der Alternativlosigkeit und der Hochrangigkeit 
des Forschungszieles gegenüber dem Embryonenschutz? 

Nein. Toxizitätsprüfungen von Medikamenten müssen, um sinnvoll zu sein, an standardisier-
ten und für solche Prüfungen zugelassenen Zellen bzw. Systemen erfolgen. Soll ein solches 
System auf humanen embryonalen Zellen basieren, ist seine Entwicklung über die Grundla-
                                                 
8 Löser P, Wobus A: Aktuelle Entwicklungen in der Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen. Natur-
wissenschaftliche Rundschau 2007, 60(5):229-237. 
9 http://www.escellinternational.com/whatsnew/inthenews.htm [Zugriff 27. Februar 2008]. 
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genforschung hinaus bis hin zu einem standardisierten und breit einsetzbaren Testsystem er-
forderlich. Eine solche Entwicklung wird wiederum ohne umfangreiche Investitionen und 
demzufolge ohne wirtschaftliche Anreize kaum möglich sein. D.h., der Einsatz von hESC im 
Bereich der Toxizitätsprüfung ist nahezu zwangsläufig mit ihrer Kommerzialisierung ver-
bunden. Erste Schritte in Richtung der Entwicklung solcher kommerzialisierbarer Testsyste-
me wurden bereits gemacht.10 

Die Europäische Gruppe für Ethik (EGE) hat in ihrer am 12. Juli 2007 veröffentlichten Stel-
lungnahme zur ethischen Bewertung von durch das 7. Forschungsrahmenprogramm geförder-
ten Projekten, bei denen humane embryonale Stammzellen verwendet werden11, auf die mit 
der Kommerzialisierung von hESC verbundenen ethischen Probleme hingewiesen. Die 
Gruppe vertritt die Auffassung, dass der Respekt vor der Menschenwürde nicht gewährleistet 
ist, wenn wenn hESC als System für Toxizitätstests eingesetzt werden. Dies ist nach Auffas-
sung der der EGE ganz besonders dann nicht der Fall, wenn es dabei um Untersuchungen von 
industriell oder kommerziell produzierten Chemikalien, um die von Kosmetika oder um den 
Einsatz solcher Zellen als Ersatz für Tierversuche handelt (S. 39).  

Es ist davon auszugehen, dass bei der Kommerzialisierung von hESC Konflikte zwischen 
wirtschaftlichen Zielen und der Befolgung ethischer Standards entstehen. Aufgrund der Be-
schränkung der Einfuhr- und Verwendungszwecke von hESC im StZG und der Existenz von 
veritablen Alternativen dürften Toxizitätstests an hESC und vor allem die Entwicklung ent-
sprechender kommerzieller Testsysteme mit dem StZG kaum vereinbar sein. 

 

9) Inwieweit halten sie die embryonale Stammzellforschung, insbesondere mit neue-
ren Stammzellen, als vergleichende Forschung für alternative Methoden der 
Stammzellforschung für notwendig, z.B. hinsichtlich der Frage, ob die Eigen-
schaften von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) denen von hu-
manen embryonalen Stammzellen entsprechen? Welche Erkenntnisse sind hier-
bei von besonderer Bedeutung?  

Ein Argument, mit dem die Einfuhr von neuen, nach dem 1. Januar 2002 hergestellten hESC 
gefordert wird lautet, dass diese neuen Zellen als Vergleich für die Arbeiten mit adulten 
Stammzellen benötigt werden.  

Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist der Sachverhalt, dass auch die neu-
esten, Ende 2007 oder im Januar bzw. Februar 2008 veröffentlichten Arbeiten, die über die 
Herstellung neuer iPS berichten, für den Vergleich solcher Zellen mit hESC auf humane 
embryonale Stammzellen zurückgreifen, die im Register der US-amerikanischen National 
Institutes of Health (NIH) stehen.12  

                                                 
10 Adler S, Pellizzer C, Hareng L, Hartung T, Bremer S. First steps in establishing a developmental toxicity test 
method based on human embryonic stem cells. Toxicol In Vitro. 2008 Feb;22(1):200-11. 
11 The European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission. Recommen-
dations on the ethical review of hESC FP7 research projects. Opinion No 22. 20 June 2007. 
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/activities/docs/opinion23_en.pdf 
12 Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, Narita M, Ichisaka T, Tomoda K, Yamanaka S. Induction of pluripotent 
stem cells from adult human fibroblasts by defined factors. Cell. 2007 Nov 30;131(5):861-72. Yu J, Vodyanik 
MA, Smuga-Otto K, Antosiewicz-Bourget J, Frane JL, Tian S, Nie J, Jonsdottir GA, Ruotti V, Stewart R, Sluk-
vin II, Thomson JA. Induced pluripotent stem cell lines derived from human somatic cells. Science. 2007 Dec 
21;318(5858):1917-20. Nakagawa M, Koyanagi M, Tanabe K, Takahashi K, Ichisaka T, Aoi T, Okita K, Mo-
chiduki Y, Takizawa N, Yamanaka S. Generation of induced pluripotent stem cells without Myc from mouse and 
human fibroblasts. Nat Biotechnol. 2008 Jan;26(1):101-6. Lowry WE, Richter L, Yachechko R, Pyle AD, Tchieu 
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Dabei handelt es sich um Zellen, die vor dem 1. Januar 2002 etabliert wurden, und die auch 
in Deutschland importfähig sind. 

Die avanciertesten Forschergruppen in der internationalen Stammzellforschung scheinen es 
also nicht für zwingend notwendig zu halten, für den Vergleich neuere hESC zu verwenden. 
Häufig wurde für diesen Zweck die Zelllinie H9 benutzt, die auch in 17 von den 25 in 
Deutschland genehmigten Projekten eingesetzt wird. Bislang gibt keinen konkreten Hinweis 
darauf, dass diese oder andere auch in Deutschland einsetzbaren hESC mit Viren oder ande-
ren Mikroorganismen kontaminiert sind. Die Tatsache, dass sie auf unterstützenden feeder-
Zellen der Maus wachsen und sich in den zur Kultivierung solcher Zellen verwendeten Seren 
beispielsweise Proteine aus Rindern befinden, macht sie zwar für den klinischen Einsatz am 
Menschen ungeeignet, aber nicht für die Grundlagenforschung.  

Die Verwendung von H9 oder anderen vor dem 1. Januar 2002 etablierten Zelllinien als Ver-
gleich ist kein Zufall oder Einzelfall. Vielmehr liegt der Grund dafür, dass die Linien von 
vielen Gruppen in der Stammzellforschung aktuell genutzt werden, darin, dass beispielsweise 
H9 zu den mit am besten charakterisierten hESC gehört. Sie ist quasi zu einem Standard ge-
worden, mit dem neue Erzeugnisse der Reprogrammierungsforschung – wie die iPS – vergli-
chen werden.  

iPS hätten also auch in Deutschland mit den gleichen Methoden, den gleichen Zellen und mit 
den gleichen Ergebnissen ohne irgendwelche Restriktionen entwickelt werden können.  

Hinsichtlich des Arguments, dass für den Vergleich neuere hESC benötigt werden, ist wei-
terhin zu fragen, welche der verfügbaren Zelllinen mit welchen Gründen als guter Vergleich 
gelten soll. Von den mehreren Hundert nach 2001 hergestellten Stammzelllinien sind nur ver-
gleichsweise wenige wirklich gut charakterisiert. Obwohl sie alle ähnliche Stammzelleigen-
schaften zeigen, können sie hinsichtlich ihres Differenzierungspotenzials außerordentlich un-
terschiedlich sein.13 D.h., es ist nicht gesichert, dass sich unter denjenigen, die bis zum 1. Mai 
2007 hergestellt wurden, Vergle ichszelllinien finden, die den Ansprüchen der Stammzellfor-
scher genügen. Demzufolge könnte das Argument der unzureichenden Qualität oder Ver-
gleichbarkeit schon in kurzer Zeit mit ähnlichen Gründen wie heute erneut artikuliert werden. 

Eine der Grundintentionen des StZG ist, den Import von hESC zuzulassen, damit anhand ih-
rer Untersuchung das Verständnis der Differenzierung und De-Differenzierungprozesse in 
adulten Stammzellen verbessert werden kann. Solche Untersuchungen sind zum einen – wie 
oben ausgeführt – auch mit den importfähigen Stammzellen möglich. Zum anderen ist jedoch 
auch nach dem Ziel des Vergleichs zwischen adulten und embryonalen Stammzellen zu fra-
gen. Grundsätzlich handelt es sich dabei um zwei völlig unterschiedliche Zellsysteme. Emb-
ryonale Stammzellen existieren im Organismus nur vorübergehend während einer kurzen 
Entwicklungsphase. Nach der Differenzierung der Blastozyste in die Keimblätter sind sie de-
finitionsgemäß nicht mehr vorhanden. In diesem Sinne stellen permanent in Kultur gehaltene 
embryonale Stammzellen außerordentlich artifizielle Systeme dar. Adulte Stammzellen ha-
ben per definitionem nicht die gleichen Eigenschaften wie hESC. Anders als embryonale 
Stammzellen sind sie von Geburt bis zum Tod im Körper vorhanden; sie bilden eine in er-
wachsenen Organismen tatsächlich existierende Population. Selbst wenn sie also nicht die 
gleichen Eigenschaften zeigen wie hESC, bedeutet das nicht, dass sie für wissenschaftliche 
oder therapeutische Anwendungen weniger geeignet sind.  

                                                                                                                                                         
J, Sridharan R, Clark AT, Plath K. Generation of human induced pluripotent stem cells from dermal fibroblasts. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Feb 26;105(8):2883-2888. 
13 Osafune K, Caron L, Borowiak M, Martinez RJ, Fitz-Gerald CS, Sato Y, Cowan CA, Chien KR, Melton DA. 
Marked differences in differentiation propensity among human embryonic stem cell lines. Nat Biotechnol. 2008 
Feb 17; [Epub ahead of print]. 
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Grundsätzlich handelt es sich bei all diesen Fragen um wissenschaftsinterne Methodenprob-
leme, für die die Stammzellforschung eine Lösung finden kann und wird. Nach der Dynamik, 
die das Feld der Stammzellforschung bestimmt, dürfte die Lösung nicht allzu weit sein.  

Siehe auch Antwort auf à Frage 5. 

 

10) Welches sind aus Ihrer Sicht die bedeutendsten Ergebnisse der embryonalen 
Stammzellforschung, die für die Nutzbarmachung adulter Stammzellen in heut i-
gen und künftigen Therapien eine zentrale Rolle spielen? 

Siehe Antwort auf à Frage 6. 

 

11) Im Zusammenhang mit der Debatte um die Forschung an und mit embryonalen 
Stammzellen wird immer wieder ihre Bedeutung für die Therapie von Krankhe i-
ten wie zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, Diabetes oder 
Herzkrankheiten hervorgehoben. Welchen Stellenwert hat die embryonale 
Stammzellforschung im Vergleich zu anderen Forschungsansätzen, bei denen 
Therapien für die Behandlung dieser Krankheiten entwickelt werden? 

Bei jeder der aufgezählten Krankheiten gibt es Forschungsansätze, die viel versprechend und 
teilweise schon weiter fortgeschritten sind als die zur Zeit diskutieren Behandlungsansätze 
mit embryonalen Stammzellen oder daraus abgeleiteten Zellen. Zu nennen sind im Fall Alz-
heimer Impfstrategien, im Fall Parkinson elektronische Implantate oder neue medikamentöse 
Strategien. Bei multipler Sklerose hat in einer Reihe von Fällen die Transplantation adulter 
Stammzellen bereits zu signifikanten Verbesserungen geführt, bei Herzkrankheiten gibt es 
erste interessante Ergebnisse aus klinischen Versuchen mit adulten Stammzellen und bei Di-
abetes mellitus zeigen besonders präventive Ansätze gute Erfolge.  

Grundsätzlich ist zu unterstreichen, dass embryonale Stammzellen bei den aufgezählten und 
anderen Krankheiten keineswegs die einzige Option für einen therapeutischen Fortschritt dar-
stellen. Im Falle der Alzheimer-Krankheit, bei der – anders als bei Parkinson – das gesamte 
Gehirn von dem degenerativen Prozess betroffen ist, ist die Transplantation von Stammzellen 
vermutlich überhaupt keine sinnvolle therapeutische Option. 

Weiterhin stellt sich die Frage nach den ethischen Implikationen, wenn hESC basierte Strate-
gien zu stark in den Vordergrund rücken. Eine solche Prioritätensetzung involviert selber ei-
ne ethische Entscheidung – implizit auch die gegen andere Ansätze, denn die jeweils zur Ver-
fügung stehenden Mittel sind begrenzt. Die Kriterien und Argumente, die solchen Entsche i-
dungen zugrunde liegen, müssen begründet und offen gelegt werden. Eines der Kriterien, das 
bei solchen Entscheidungen berücksichtigt werden muss ist, ob die Entwicklung des Verfah-
rens selber ethisch vertretbar ist. Ein zweites Kriterium ist die Gerechtigkeit beim Einsatz 
eines solchen Verfahrens. Hier muss die Balance zwischen individuellen Ansprüchen auf ei-
ne angemessene Versorgung im Krankheitsfall ins Verhältnis gesetzt werden zu den Rechten 
anderer Anspruchberechtigter. Das bedeutet, hESC-basierte Therapien können nicht aufgrund 
von Hoffnungen oder Versprechungen gegenüber anderen priorisiert werden; vielmehr müs-
sen sie sich anhand von definierten Kriterien im Vergleich mit anderen Ansätzen bewähren.  

 



 10 

12) Bitte bewerten Sie die Entwicklungsperspektiven der embryonalen Stammzell-
forschung sowie der therapeutisch ausgerichteten Stammzellforschung insgesamt 
in Deutschland unter Bezugnahme auf die unterschiedlichen Regelungsvorschlä-
ge.  

Seit Etablierung des StZG sind von Wissenschaftspolitik und durch Mittelgeber wichtige Im-
pulse zur Förderung der Forschung mit adulten Stammzellen ausgegangen. Dies hat dazu ge-
führt, dass Deutschland zu den im Bereich der Stammzellforschung führenden Nationen 
zählt. Fakt ist allerdings, dass aufgrund der Bestimmungen des StZG in Deutschland mit be-
stimmten hESC nicht gearbeitet werden kann. Diese Festlegung auf bestimmte ethisch-
politische Grundpositionen hat Konsequenzen: Vor dem Hintergrund der deutschen Gesetz-
gebung ist zwar eine Führungsrolle im Bereich der adulten, nicht jedoch in dem der mensch-
lichen embryonalen Stammzellen möglich. Mit der teilweise angestrebten Verschiebung oder 
Streichung des Stichtags soll jedoch die Voraussetzung dafür geschaffen werden, mit der in-
ternationalen Entwicklung Schritt zu halten, ohne den moralischen Preis dafür zu zahlen. 
Dies ist jedoch kaum möglich, ohne den mit dem Stammzellgesetz verbundenem Anspruch 
zum bloßen Lippenbekenntnis werden zu lassen.  

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung ist darüber hinaus absehbar, dass die humanen embry-
onalen Stammzellen nicht unbedingt die Ressource sein werden, die in der regenerativen 
Medizin in Zukunft die wichtigste Rolle spie len wird. Die vorderste Forschungsfront wird 
heute zweifelsohne durch die Untersuchungen zur Reprogrammierung adulter Stammzellen 
bzw. die IPS-Forschung markiert. Absehbar erreicht werden kann dadurch nicht nur ein ver-
bessertes Verständnis von Zelldifferenzierungs- und Regenerationsprozessen, sondern auch 
die Identifikation von Faktoren, die an diesen Prozessen beteiligt sind; ein Wissen, dass un-
mittelbar in die Entwicklung neuer medikamentöser Wirkstoffe einfließen kann. Angesichts 
der rasanten Fortschritte bei der Herstellung aussichtsreicher Stammzellen, die nicht auf der 
Zerstörung menschlicher Embryonen basieren, scheint die Forderung nach einer Verschie-
bung des Stichtags oder seiner Aufhebung fast schon überholt.  

 

13) Medienberichte schildern, dass in einigen Ländern wie USA, Korea, Großbritan-
nien oder Spanien inzwischen Stammzellforscher möglichst frische Eizellen und 
Embryonen für ihre Forschungszwecke bevorzugen, was unter anderem dazu ge-
führt hat, dass Frauen zum Teil finanzielle Anreize erhalten, damit diese ihre Ei-
zellen für die Stammzellforschung zur Verfügung stellen. Wie bewerten Sie diese 
geschilderten Entwicklungen aus ethischer Sicht und welchen Einfluss könnte ei-
ne Änderung der Stichtagsregelung im Stammzellgesetz darauf haben?  

Zur Frage der „frischen“ Embryonen bzw. Eizellen14 

Stammzellenforscher wie Austin Smith (UK) und Miodrag Stojkovic (Spanien) deutlich ge-
macht, dass „frische“ Embryonen aus der in-vitro-Befruchtung eher für die Herstellung hu-
maner embryonaler Stammzelllinien geeignet seien, als kryokonservierte, „überzählige“ Emb-
ryonen, bei denen die Erfolgsrate für die Gewinnung einer Stammzellkultur weiterhin sehr 
gering ist.15 Selbst wenn Paare ihre kryokonservierten Embryonen für Forschungszwecke 

                                                 
14 Grundsätzlich ist bei dieser Frage analytisch zu differenzieren zwischen a) „frischen“ Embryonen aus 
IVF_Behandlungen (sog. „frische“, „überzählige“ Embryonen) und b) frischen Eizellen. In der Praxis sind alle r-
dings zum Teil fließende Übergänge zu verzeichnen. Beispielsweise werden heute teilweise (überzählige“ Eize l-
len aus der IVF-Behandlung für die Herstellung von parthenogenetischen Stammzellen genutzt. Vgl. u.a. Cheng 
L. More new lines of human parthenogenetic embryonic stem cells. Cell Res. 2008 Feb;18(2):215-7. 
15 Vgl. Vogel, Gretchen 2006: Picking Up the Pieces After Hwang. In: Science, vol. 312: 516-517 



 11 

freigeben, sind diese Embryonen oft wenig robust, häufig mit suboptimalen Gefrierlösungen 
behandelt und überstehen größtenteils nicht einmal den Auftauprozess. „If we thawed 10.000 
embryos, we would get 100 or so that are viable blastocysts“ schätzt Barry Behr, Leiter des 
IVF-Labors der Stanford Universität und vier weiteren kalifornischen IVF-Zentren. 16 

Aus diesem Grunde werden von Stammzellforschern frische Embryonen (oder Eizellen), die 
unmittelbar aus dem Behandlungszusammenhang einer in vitro-Fertilisation stammen, für die 
Isolierung von Stammzelllinien bevorzugt. 

Zur Frage der finanziellen Anreize:  

Die Spende frischer Embryonen (bzw. Eizellen) ist jedoch keine Routinehandlung, die sich 
nahtlos in die Praxis der Reproduktionsmedizin einfügt. Vielmehr verändert sie deren Praxis 
und Rahmenbedingungen in signifikanter Weise. Beispielsweise wurden zum Zwecke der 
Gewinnung von Eizellen für die Forschung in Großbritannien und Spanien so genannte „egg-
sharing-Programme“ etabliert, bei denen Frauen einen erheblichen Preisnachlass auf ihre IVF-
Behandlung erhalten, sofern sie bereit sind, frische, „überzählige“ Embryonen (oder Eizellen) 
aus ihrer eigenen IVF-Behandlung für die Stammzellen-Forschung abzugeben. Im „Egg-
sharing“ Programm, das 2007 im Glasgow Centre for Reproductive Medicine 2007 gestartet 
wurde, erhalten die Frauen für die Eizellspende einen Preisnachlaß von fast 2000 Pfund.17  

Die britische Fortpflanzungsbehörde HFEA änderte im Februar 2007 ihre Regeln, und erlaub-
te dabei einerseits die Eizellspende für Frauen, die sich selbst keiner IVF-Behandlung unter-
ziehen (sog. “non-patients“), und erhöhte andererseits die Aufwandsentschädigung für ei-
zellspendende Frauen auf £250; hinzu kommt der Ersatz von anderen Ausgaben, wie Reise-
kosten. 18 Mit der gleichen Maßnahme änderte die HFEA ihre “Egg-sharing“ Politik. Frauen, 
die sich einer IVF unterziehen, können jetzt Eizellen und Embryonen an Stammzellforscher 
spenden, und die Entschädigungssumme wurde erhöht: sie erhalten jetzt einen 50-prozentigen 
Rabatt auf ihre IVF-Behandlung, die durchschnittlich 1.500 Pfund (rund 2.300 Euro) kostet.19  

Ein vom spanischen Parlament im Juni 2007 verabschiedetes Gesetz erlaubt die Nutzung von 
frischen Eizellen, die explizit für die Stammzellenforschung, insbesondere das therapeutische 
Klonen (SCNT - Somatic Cell Nuclear Transfer), abgegeben werden. 20 Eine „Entschädigung“ 
für Spenderinnen ist vereinbar mit dem bisherigen spanischen Fortpflanzungsgesetz, das eine 
Kompensation für Auslagen sowie für physische Beeinträchtigungen erlaubt.21 In der Praxis 

                                                 
16 Kolata, Gina Researchers say, embryos in labs aren’ t available. A stem cell conundrum, in: New York Times, 
26.8. 2001. Zur Kontroverse der Verwendung “frischer” Embryonen aus IVF-Behandlungen für die (Stammzell-
)Forschung vgl. u.a. Canada. The Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology. 2007. 
Ninth Report of the Committee. Verfügbar unter: http://www.parl.gc.ca/39/1/parlbus/commbus/senate/com-
e/soci-e/rep-e/rep09feb07-e.htm [Zugriff 28. Februar 2008]; und Canadian Institutes of Health Research. 2007. 
11th Meeting of the Stem Cell Oversight Committee (SCOC). Verfügbar unter: http://www.cihr-
irsc.gc.ca/e/33704.html [Zugriff 28. Februar 2008].  
17 http://www.gcrm.co.uk/EggShareDonor.htm 
18 Campbell, Denis 2007: Women will be paid to donate eggs for science, in: Observer, February 18, 2007; 
Watchdog gives all clear to charitable egg donors, Guardian, February 21, 2007, 
http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,,2018207,00.html#article_continue 
19 Britische Regierung setzt Anreize für Eizellspender, 20.09.2007, 
http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=29886, siehe auch http://www.hfea.gov.uk.  
20 Ley de investigación biomedica, art. 32 
21 Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida 2006: art. 5.3 
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bedeutet dies, dass Frauen eine Zahlung von rund 1000 € für die Abgabe von Embryonen oder 
von Eizellen erhalten. 22  

Ethische Bewertung: 

Embryo- und Egg-sharing-Programme setzen finanzielle Anreize zur Abgabe von IVF-
Embryonen und Eizellen. Sie sprechen daher vor allem ökonomisch unterprivilegierte Frauen 
an, die sich ansonsten keine IVF-Behandlung leisten können. Dies kann als Ausnutzen einer 
ökonomischen Notlage betrachtet werden. Frauenorganisationen sprechen von einer Ausbeu-
tung von Frauen und ihrer Degradierung zu „Rohstofflieferantinnen“ für die Stammzellenfor-
schung. 23 

Außerdem besteht die Gefahr, dass Ärzte Frauen gezielt stärker hormonell stimulieren, um 
mehr Eizellen oder Embryonen zu gewinnen. Dies setzt Frauen jedoch einem höheren Risiko 
aus, ein Überstimulationssyndrom24 zu erleiden, das mit erheblichen gesundheitlichen Ge-
fährdungen assoziiert ist.25  

Diese Entwicklungen weisen darauf hin, dass der Embryo- und Eizellbedarf der Stammzellen-
forschung in die Praxis der Reproduktionsmedizin eingreift und diese sowohl in technischer 
wie auch in ethischer Hinsicht überformt und verändert26. So kann der Bedarf an „frischen“ 
Eizellen und Embryonen dazu führen, dass nach einem IVF-Zyklus weniger Embryonen kry-
okonserviert werden und beim Scheitern einer Schwangerschaft weniger für einen zweiten 
Zyklus der Embryo-Übertragung zur Verfügung zu stehen. 27 Eine solche Praxis widerspricht 
dem traditionellen Arzt-Patientinnen-Verhältnis und dem Ethos der Fürsorge, das allein das 

                                                 
22 Vgl. Schneider, Ingrid: Oocyte donation for reproduction and research cloning – the perils of commodification 
and the need for European and international regulation. In: Law and the Human Genome Review, (25) 2006, Jul-
Dec, pp. 205-241. 
23 Siehe: Stellungnahme zum Handel mit menschlichen Eizellen, Juni 2005, www.reprokult.de; Hands off mani-
festo 2006: Keep your hands off our ovaries! Campaign launched 8 March 2006, 
http://www.handsoffourovaries.com/manifesto.htm; Should scientific researchers be allowed to ask women to 
provide their eggs for disease research? A statement of concerns in response to the current HFEA public consul-
tation: Donating eggs for research: safeguarding donors. December 
2006,http://www.cesagen.lancs.ac.uk/events/eventsdocs/HFEA_sourcing_eggs.pdf; 
24 Vgl. die Information des Royal College of Obstetricians and Gynaecologists September 2006: women “should 
be informed that mild forms of OHSS are common, affecting up to 33% of in vitro fertilization (IVF) cycles and 
that 3 – 8% of IVF cycles are complicated by moderate or severe OHSS” 
(http://www.rcog.org.uk/resources/Public/pdf/green_top_5_management_ohss_a.pdf).  

„Curiously, an inspection of the Newcastle Fertility Centre in May 2004 revealed that a 29 year-old woman had 
44 eggs collected following superovulatory hormonal treatment, whilst another young woman had 29 eggs col-
lected. Apparently, 23 embryos were created for research using the eggs obtained from these patients, yet only 8 
embryos were frozen for future use by the patients. On the other hand, Professor Adam Balen at Leeds General 
Hospital (whom the HFEA consulted as an authority on OHSS) has described how production of as many as 40 
eggs is evidence that a patient was being hyper-stimulated by a clinic and her health was being put at risk 
(http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1764680,00.html).“(Cobbe, Neville: Briefing Concerning Hu-
man Cloning at Newcastle, Februar 2007).  
25 Beeson, Diane/ Lippman, Abby 2006: Egg harvesting for stem cell research: medical risks and ethical prob-
lems. RBM online vol. 13. No. 4.  
26 Vgl. Schneider, Ingrid 2002: Überzählig sein und überzählig machen von Embryonen: die Stammzellfor-
schung als Transformation einer Kinderwunscherfüllungs-Technologie, in: Brähler, Elmar/Stöbel-Richter, Y-
ve/Hauffe, Ulrike (Hg.) 2002: Vom Stammbaum zur Stammzelle – Reproduktionsmedizin, Pränataldiagnostik 
und menschlicher Rohstoff, Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 111-158 
27 Craft, Ian: 2001: Sources of Embryos for Cloning., The Lancet 357, 1368 
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beste Interesse der behandelten Frau bzw. des unfruchtbaren Paares in den Mittelpunkt 
stellt.28  

Das zentrale, zumeist jedoch verdeckte ethische Problem der Stammzellforschung ist also, 
dass bei der Aquisition von (frischen) Embryonen (oder Eizellen) für die Gewinnung von 
hESC ein Spannungsverhältnis zwischen den Interessen der Frau/des Paares und denen der an 
der Rekrutierung von Forschungsembryonen beteiligten Ärzten bzw. Wissenschaftlern ent-
steht. Je größer der Bedarf an solchen Embryonen oder Eizellen wird, desto größer wird auch 
die Gefahr, dass dieses Spannungsverhältnis zuungunsten der Frauen gelöst wird.  

Das unter der Rhetorik der „Aufwandsentschädigung“ inzwischen in einigen Ländern ge-
schaffene Anreizsystem zur Embryonenspende und die darin enthaltene Tendenz zur Kom-
merzialisierung der Embryonenspende widersprechen weiterhin dem besonderen Status 
menschlicher Embryonen. Wenn an dem Vorsichtsargument festgehalten werden soll, dass 
durch diesen besonderen Status den menschlichen Embryos gegenüber allen anderen Zellen 
begründet ist, ist es nicht zu rechtfertigen, die derzeitige Ausnahmeregelung für den Import 
von hESC durch die (absehbar zu wiederholende) Verschiebung oder Streichung des Stichtags 
zum Normalfall zu machen. 

Einfluss einer Stichtagsänderung auf die Aquisition von Embryonen und Eizellen: 

Für das deutsche Stammzellgesetz bedeutet dies, dass bei einer Änderung des derzeitigen 
Stichtags unter Umständen Stammzelllinien zum Einsatz kommen, die unter ethisch zweifel-
haften Bedingungen gewonnen und hergestellt wurden – unter anderem dadurch, dass Frauen 
gegen Geld („Aufwandsentschädigung“) ihre Embryonen oder Eizellen zur Verfügung gestellt 
haben. Für Frauen ist dies insofern nachteilig, als diese Embryonen ihnen nicht mehr – u.U. 
kryokonserviert – für die eigene Kinderwunschbehandlung zur Verfügung stehen und damit 
ihre Chancen auf eine Schwangerschaft mindern. Dabei kann es darüber hinaus zur Ausnut-
zung finanzieller oder psycho-sozialer Notlagen kommen: der unerfüllte Kinderwunsch kann 
Frauen bzw. Paare zu einer vulnerablen Gruppe machen und dazu führen, dass diese anfällig 
werden für von ihnen nicht zu überblickende und nicht zu steuernde Kollisionen zwischen 
IVF und Stammzellenforschung.  

Dies ist möglicherweise einer der Gründe dafür, dass Frauen die embryonale Stammzellfor-
schung kritischer beurteilen als Männer. Wie die unter Frage 4 zitierte Infratestumfrage zeigt, 
ist die Ablehnung der Forschung mit embryonalen Stammzellen unter Frauen deutlich stärker 
(75,2 Prozent) ausgeprägt als bei Männern (54,4 Prozent).  

Durch die Zugänglichkeit von mit „frischen“ Embryonen produzierten Stammzelllinien wür-
den deutsche Forscher abermals von einer Rechtspraxis in anderen Ländern profitieren, die 
mit den im ESchG gesetzten Standards bricht und eklatant kollidiert. Das ESchG ist vom E-
thos durchdrungen, allein die Kinderwunschbehandlung zum Ausgangspunkt medizinischen 
Handelns zu machen und das Entstehen „überzähliger“ Embryonen schon durch eine mög-
lichst schonende hormonelle Stimulation der Eizellreifung under damit verbundenen Begren-
zung der Zahl „überzähliger“ Eizellen zu verhindern. Außerdem verbietet das ESchG eine 
finanzielle Entlohnung und den Handel mit Embryonen. 

Mit einer Importerlaubnis für neue embryonale Stammzelllinien würden (erneut) Doppelstan-
dards für Embryonen im In- und Ausland zu akzeptablen Handlungsregeln erklärt und ethisch 
zweifelhafte Praxen, die unter anderem in Großbritannien sehr kritisch und kontrovers disku-
                                                 
28 Vgl. Magnus, David/Cho, Mildred K. 2005: Issues in Oocyte Donation for Stem Cell Research. Science 308: 
1747-1748; Magnus, David/Cho, Mildred K. 2006: A Commentary on Oocyte Donation for Stem Cell Research 
in South Korea. The American Journal of Bioethics 6(1): W23. 
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tiert werden, durch ein „Abnehmerverhalten“ und eine rechtlich legitimierte Nutzung sanktio-
niert.29  

 

 

14) Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen europäi-
schen Ländern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem Vergleich die 
deutsche aktuelle Regelung? 

 – Keine Antwort –   

 

                                                 
29 Ein davon zu unterscheidender Bereich ist die Verwendung von finanziell „entschädigten“ bzw. „bezahlten“  
Eizellspenden für die therapeutische Klonforschung (SCNT): Hier gibt es ebenfalls große Konfliktpotentiale. 
Diese sind jedoch im Rahmen eines neuen Stichtags 2007 bisher unerheblich. Denn bisher gibt es noch keine 
glaubhaften wissenschaftlichen Veröffentlichungen, wonach aus einem geklonten Embryo eine Stammzelllinie 
hervorgegangen wäre. Daher wäre allenfalls bei einer gänzlichen Aufgabe der Stichtagsregelung Auswirkungen 
auf Deutschland zu erwarten. 
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Stellungnahme 
zum Fragenkatalog für die Anhörung am 9. Mai 2007 vor demAusschuss für 

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags 
zum Thema „Stammzellforschung“ 

 

I. 

Ich überspringe die zum „Themenblock 1“ gehörenden Fragen, da ich mich für deren Beant-
wortung nicht hinreichend zuständig fühle. Zwar bin ich seit langem ein recht gut informierter 
Zaungast des naturwissenschaftlichen Forschungsstands, nach dem hier gefragt wird. Aber die 
Expertise eines zuständigen Fachwissenschaftlers könnten meine Ausführungen nicht annä-
hernd beanspruchen; also mögen sie unterbleiben. 

 

II. Themenblock 2: Ethische Bewertung 

Frage 19: (1) „Wie bewerten Sie die im Stammzellgesetz (StZG) getroffene Entscheidung 
zum Umgang mit embryonalen Stammzellen in Deutschland auch im Hinblick 
auf die nationale und internationale Entwicklung?  
(2) Trifft das StZG eine ethisch angemessene Entscheidung im Hinblick auf die 
betroffenen Positionen (Menschenwürde, Recht auf Leben, Ethik des Heilens, 
Forschungsfreiheit)?“ 

Ich verstehe beide Fragen als Bitte um eine zwar knappe, aber doch generelle und grundsätzli-
che ethische Beurteilung der Regelungen des StZG und der von ihnen vorausgesetzten ethi-
schen Prinzipien. So etwas lässt sich in zwei, drei Sätzen nicht angemessen darlegen, wenn es 
nicht bloß ein persönliches Bekenntnis, sondern vor allem dessen Begründung enthalten soll. 
Daher bedarf es einer etwas weiter ausholenden Antwort. Sie sei im Folgenden so knapp wie 
möglich und so ausführlich wie nötig skizziert. Damit erhalten im übrigen auch die Antworten 
auf die meisten nachfolgenden Fragen ihre sachliche Grundlage. 



 2 

Zum Teil (1) der Frage: Nicht ganz deutlich ist mir, worauf die Formulierung „im Hin-
blick auf die nationale und internationale Entwicklung“ verweisen will: auf die neueren 
naturwissenschaftlich-empririschen Ergebnisse der Stammzellforschung oder auf die 
neueren Einsichten der weltweit geführten ethischen und rechtsethischen Diskussion 
dazu. Ich nehme in der folgenden Antwort die Frage (sozusagen sicherheitshalber) in 
beiderlei Sinn, jedenfalls jeweils dort, wo ich glaube, in der einen oder der anderen Hin-
sicht etwas von Belang sagen zu können. 

Die im StZG getroffene Grundentscheidung zum Umgang mit embryonalen Stammzellen ist 
gravierenden Einwänden ausgesetzt. Sie gründet (1.) auf ethischen Prämissen, die wenig über-
zeugend sind. Es ist (2.) auch nicht erkennbar, dass deren Verwirklichung im Gesetz wirklich 
konsequent angestrebt würde, ja dass sie dies – angesichts der kollidierenden Zielbestimmun-
gen des Gesetzes (Lebens-/Menschenwürdeschutz des Embryos vs. Forschungsfreiheit) – 
auch nur halbwegs schlüssig werden könnte. Daher ist (3.) die gesamte Regelung durchzogen 
von normativen Widersprüchen, die ihr im schlimmsten Fall und vor dem sozusagen 
ungnädigen Blick den Verdacht der Unehrlichkeit zuziehen können. 

Im Einzelnen: 

1. Als seinen vorrangigen Zweck nennt das Gesetz die Erfüllung der staatlichen Pflicht zum 
Schutz von Menschenwürde und Lebensrecht. Andererseits regelt es ausschließlich den Um-
gang mit embryonalen Stammzellen, also mit etwas, dem unstreitig weder Menschenwürde 
noch ein Recht auf Leben zukommt. Das nachdrückliche Anfangsbekenntnis kann daher nur so 
verstanden werden, dass zwar nicht für die Stammzellen selbst, wohl aber für deren unmittel-
bare Quelle – den in vitro erzeugten menschlichen Embryo in seinem frühesten Stadium – eine 
höchstrangige Schutzwürdigkeit vorausgesetzt wird, also eine, die in Gewicht und Reichweite 
der des Lebens und der Menschenwürde geborener Menschen vollkommen gleichwertig ist. 
Andernfalls wäre nicht verständlich, wie ein so entfernt mittelbarer oder sogar bloß postmor-
taler Schutz, wie ihn das Gesetz allenfalls gewähren kann, das Grundrecht auf Forschungsfrei-
heit, das von Art. 5 Abs. 3 GG formell vorbehaltlos gewährt wird, mit einem so weitreichen-
den Forschungsverbot sollte einschränken können. 

1.1. Das ist zunächst nur eine juristische Perspektive (dazu später). Der Zusammenhang des 
Gesetzes verdeutlicht aber zugleich ein ethisches Bekenntnis des Gesetzgebers. Denn die 
Ausnahmen vom grundsätzlichen rechtlichen Verbot, das aus jener höchstrangigen Schutzwür-
digkeit abgeleitet wird (§ 4 Abs. 1 StZG), werden von § 4 Abs. 2 und § 5 an eine Reihe von 
Voraussetzungen gebunden, deren kumulatives Vorliegen nicht nur eine rechtliche Erlaubnis 
nach sich zieht, sondern zugleich das gesetzliche Attest der „ethischen Vertretbarkeit“ (§ 6 
Abs. 4 Nr. 2) erhält. 

Nun ist der hervorgehobene Hinweis, eine ausnahmsweise erteilte rechtliche Erlaubnis 
beglaubige zugleich die „ethische Vertretbarkeit“ des erlaubten Handelns, im Text eines 
Rechtsgesetzes etwas sehr Ungewöhnliches, um nicht zu sagen Befremdliches. Ihm kann daher 
hier nur entnommen werden, dass es dem Gesetzgeber ein besonderes Anliegen war, neben 
dem rechtlichen Verbot nachdrücklich klarzustellen, dass dessen Gegenstand – die Einfuhr und 
forschende Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen (künftig: hES) ohne Erfüllung 
der Genehmigungsvoraussetzungen – auch ethisch „unvertretbar“, also verwerflich sei. Ein 
derart demonstrativer moralischer Überschuss in einer Gesetzesnorm liegt allerdings grundsätz-
lich außerhalb der Kompetenz und der Zuständigkeit des Gesetzgebers. (Halbwegs) verständ-
lich wird er hier nur dann, wenn man ihn ebenfalls auf die besondere Dignität dessen zurück-
führt, was die rechtliche Prämisse des Gesetzes ausmacht: die Menschenwürde als primärer 
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Schutzzweck der gesamten Regelung. Kurz: auch ethisch, nicht nur rechtlich, so ist das zu le-
sen, sei bereits der früheste Embryo im Entwicklungsstadium einiger weniger Zellen in genau 
gleichem Maße wie der später geborene Mensch zu achten und zu schützen, nämlich als In-
haber einer unantastbaren Menschenwürde. 

1.2. Das ist freilich in der seit Jahren weltweit geführten Diskussion der zuständigen Ethiker 
alles andere als ein konsens- oder auch nur mehrheitsfähiger Standpunkt. Im Gegenteil: die 
weit überwiegende Mehrzahl der Moralphilosophen in der internationalen Diskussion beurteilt 
unsere ethischen Pflichten gegenüber dem frühesten menschlichen Leben anders als gegenüber 
dem geborenen, nämlich als Pflichten erheblich geringeren Gewichts. So gut wie unbestritten ist 
dabei, dass wir sehr wohl solche Pflichten haben, dass also der Embryo ab Beginn seiner bio-
logischen Existenz nicht wie eine Sache behandelt werden darf. Doch können, so die große 
Mehrheit der Moralphilosophen, solche Pflichten aus genau angebbaren Gründen nicht als 
gleichgewichtig mit denen beurteilt werden, die wir gegenüber geborenen Menschen haben. 

1.3. Die zahlreichen Argumente, die auf beiden Seiten dieser Debatte entwickelt worden 
sind, müssen hier auf sich beruhen. Doch seien einige Bemerkungen zu den Grundlagen des 
Streits gestattet. Denn ohne deren genaueres Verständnis wird weder die offenkundige Unlös-
barkeit der Auseinandersetzung noch deren manchmal erbitterte Intensität verständlich. Erst 
dieses Verständnis ermöglicht im übrigen auch eine begründete Antwort auf die Frage, ob und 
in welcher Weise der demokratische Gesetzgeber in einer solchen ethischen Kontroverse mit 
zwangsrechtlichen Regelungen Partei nehmen darf. 

Der Umstand, dass die Kontroverse offensichtlich nicht beizulegen ist, hängt mit zwei prinzipiell 
verschiedenen Primärorientierungen in der Begründung ethischer Normen zusammen. Die eine 
Gruppe der Ethiker erachtet als entscheidend für eine solche Begründung allein (oder vorwie-
gend) die Übereinstimmung einer Handlung mit einem vorgegebenen Wert oder Ideal. 
Die andere dagegen (die der oben apostrophierten deutlichen Mehrheit) sieht als entscheidend 
die Frage an, welche Folgen eine Handlung für die Bedürfnisse der von ihr betroffenen 
Individuen voraussichtlich hat. Deshalb ist für die letztere Gruppe die weitere Frage von maß-
geblicher Bedeutung, ob ein von einer Handlung betroffenes Individuum dadurch verletzt wird 
oder nicht. Für die Ethiker der ersteren Gruppe (die Vertreter einer wert- oder idealorientier-
ten Ethik) ist die mögliche Verletzungsfolge einer Handlung dagegen nicht das entscheidende 
Kriterium. Nach dieser Auffassung kann sich vielmehr auch eine Handlung, die keine Verlet-
zungsfolge für andere hat, als ethisch verwerflich erweisen, wenn allein ihr Vollzug schon einem 
vorausgesetzten fundamentalen Wert oder Ideal widerspricht. 

1.3.1. Betrachtet man die Frage der verbrauchenden Embyronenforschung in jeder dieser 
Grundperspektiven, dann werden die prinzipiell unterschiedlichen Antworten verständlich. Die 
oben zweitgenannte Gruppe, die der „bedürfnisorientierten“ Ethiker, leitet aus ihrer Grundori-
entierung als ethische Fundamentalnorm das Verletzungsverbot ab („neminem laede“). Deshalb 
fragt sie zunächst, ob und in welcher Hinsicht ein früher Embryo, dem mit tödlicher Folge 
Stammzellen entnommen werden, dadurch überhaupt unmittelbar verletzt werden kann. Nun 
bedeutet „Verletzung“ in moralisch relevanter Hinsicht nicht einfach nur ein objektives Beschä-
digen oder Zerstören. Denn so etwas kann man auch mit Sachen tun; doch kann man diesen 
selbst dadurch offensichtlich keine „Verletzung“ im moralischen Sinn, also kein Unrecht zufü-
gen (allenfalls ihren Inhabern im Hinblick auf bestehende Eigentumsrechte). Vielmehr kommt 
es für die Frage eines moralischen Unrechts auf die subjektiv erlebbare Verletzung des von 
einer Handlung Betroffenen an. Eine solche „subjektive Verletzbarkeit“ setzt ihrerseits als Mi-
nimum voraus, dass das verletzte Wesen wenigstens irgendetwas subjektiv erleben kann. Die-
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se subjektive Erlebensfähigkeit fehlt dem frühesten Embryo jedoch unbestritten noch gänzlich. 
Salopp: zwar lebt er, aber er erlebt nichts. Daher kann er – so das Argument dieser Ethiker – 
nicht aktuell-gegenwärtig verletzt werden. Er kann die Beendigung seiner eigenen Existenz 
nicht als Schädigung/Verletzung erfahren, weil er von dieser Existenz selbst noch nichts erfah-
ren kann. Was ihm durch seine Zerstörung genommen wird, ist daher (allenfalls) seine Aussicht 
auf eine subjektiv erlebbare Zukunft (sofern bei ihm eine solche Aussicht besteht und nicht 
etwa – wie bei Embryonen mit Trisomie 16 – eine Entwicklung bis zur Geburt mit Sicherheit 
ausgeschlossen ist). 

Wohl ist auch die Zerstörung eines noch nicht erlebensfähigen Wesen, also die Verhinderung 
seiner Zukunft, prima facie moralisch falsch, bedarf also einer besonderen Rechtfertigung. 
Doch hat eine solche Zerstörung nicht annähernd das gleiche Gewicht wie eine Tötungshand-
lung, die ein erlebensfähiges Individuum aus seiner subjektiv bereits erfahrenen Existenz he-
rausreißt. Genau deshalb kann das „Verbrauchen“ eines frühen Embryos nicht annähernd mit 
dem Töten eines geborenen Menschen gleichgesetzt werden. Und genauso wenig können dies 
daher auch unsere Pflichten, die wir dem einen und dem anderen gegenüber haben. Vielmehr 
entspricht die prima-facie-Pflicht, dem frühesten Embryo nach Möglichkeit die Chance seiner 
Zukunft zu sichern, in Art und Umfang einer Pflicht zur mitmenschlichen Solidarität. Nicht da-
gegen ist sie die Pflicht eines echten (Lebens-)Verletzungsverbots. Solidaritätspflichten sind 
aber stets abwägbar gegen andere ethische Pflichten und gegen eigene gewichtige Interessen 
des Verpflichteten. Tötungs- (also Lebensverletzungs-)Verbote sind dies dagegen grundsätz-
lich nicht. 

Aus all dem ergibt sich für eine primär „bedürfnisorientierte“ Ethik: Der ethisch gebotene 
Schutz des frühesten Embryos wird mit den Kategorien „unantastbare Menschenwürde“ und 
„Lebensgrundrecht“ unrichtig bezeichnet. Wohl ist auch auf das früheste, noch gänzlich unbe-
wusste) menschliche Leben ein bestimmter Begriff der Menschenwürde anwendbar, aber nur 
in einem erheblich weiteren Sinn, den das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in mehreren 
Entscheidungen als „gattungsbezogene Würde“ bezeichnet hat. Die Achtung dieser Würde, die 
wir etwa auch menschlichen Leichnamen schulden und die (beispielsweise) im Hinblick auf das 
„genetische Erbe“ der gesamten Menschheit substantielle Keimbahnmanipulationen grundsätz-
lich verbietet, darf aber mit dem höchstrangigen individuellen Grundrecht auf Schutz der 
(„unantastbaren“!) Menschenwürde nicht verwechselt werden. Vielmehr kann jener Anspruch 
auf Achtung der „Gattungswürde“ stets gegen andere wichtige Bedürfnisse und Schutzbelange 
abgewogen werden, und zwar nicht nur ethisch, sondern vielfach auch im Recht. (Man erwäge 
beispielhaft die Vorschriften zur zulässigen Autopsie von Leichen zum Zweck der Verbre-
chensaufklärung.) 

Deshalb ist eine Abwägung des gebotenen Schutzes für den frühesten Embryo mit den sozial-
ethisch bedeutsamen Zielen der Stammzellforschung ethisch zulässig. Da diese Ziele, vor allem 
die therapeutisch orientierten, selbst großes ethisches Gewicht haben, ist eine solche Abwä-
gung aber zugleich ethisch geboten. Ihr Ergebnis kann mit guten, ja mit den deutlich vorzugs-
würdigen ethischen Gründen zugunsten der Forschung und gegen die Schutzbelange des Emb-
ryos ausfallen. Ein individueller Anspruch auf Schutz des Lebens und Achtung der Menschen-
würde wird dabei nicht verletzt und kann dies aus den oben skizzierten Gründen nicht werden. 

Beiläufig: Nur auf dem Hintergrund dieser ethischen Grundlagenargumente wird verständlich, 
warum inzwischen die deutliche Mehrheit der westlich orientierten, mit Deutschland vergleichba-
ren Rechtsstaaten die Gewinnung von und die Forschung mit embryonalen Stammzellen erlaubt. 
Alle diese Staaten sind selbstverständlich ganz genauso wie der deutsche primär dem Schutz von 
Leben und Menschenwürde verpflichtet. Wäre die Erlaubnis der Stammzellgewinnung aus frü-
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hen Embryonen ethisch tatsächlich als „Töten von gleichberechtigten Menschen allein zum Vor-
teil anderer“ qualifizierbar, so wäre es mehr als rätselhaft, wieso (z.B.) unsere europäischen 
Nachbarn offenbar außerstande wären, das extrem Verwerfliche, ja nachgerade Monströse 
ihrer entsprechenden gesetzlichen Erlaubnisse zu begreifen. Man setze, um sich das zu verdeut-
lichen, nur einmal probehalber statt „Embryonen“ eine beliebige Gruppe geborener (also zwei-
felsfrei Grundrechte innehabender) Menschen, z.B. „Asylbewerber“, und frage sich, wie wir 
wohl reagieren würden, wenn einige unserer Nachbarländer eine tödlich „verbrauchende“ For-
schung an diesen Menschen erlaubt hätten. Wer aber Embryonen für genau gleich schutz-
würdig wie geborene Menschen erklärt, müsste ihre „Tötung“ zu Forschungszwecken schon aus 
Gründen der Logik zum Anlass einer genau gleichen Empörung nehmen, wie man sie der 
staatlich geförderten massenhaften Tötung Geborener entgegenbrächte. Wer würde so etwas 
ernsthaft und vor allem glaubwürdig von sich behaupten wollen? Wie überzeugend ist aber dann 
die ethische Prämisse eines Gesetzes, aus der sich genau diese Inkonsistenz offen ergibt? 

1.3.2. Die oben zuerst genannte Gruppe, die der wert- oder idealorientierten Ethiker lehnt 
solche Überlegungen im Ganzen ab. Nicht auf subjektive Verletzbarkeit des frühesten Embry-
os komme es an, sondern allein darauf, dass auch er biologisch ein Mitglied der Species Ho-
mo sapiens sapiens sei. Zugunsten aller Mitglieder dieser Gattung gelte aber als objektiver 
Wert der eines absolut gleichen Lebens- und Würdeschutzes. Alles andere müsse im übrigen 
auch zur Erosion des Menschenwürdeschutzes insgesamt führen. Deshalb sei der Verbrauch 
lebender Embryonen für die Forschung einer Tötung geborener Menschen allein zum Vorteil 
anderer ethisch vollständig gleichwertig (nämlich von genau gleichem „Unwert“), also unter 
allen Umständen verwerflich.  

Diese Position entspricht den moraltheologischen Auffassungen der beiden großen christlichen 
Kirchen (wobei allerdings auch dort unterhalb der Führungsebenen nicht selten abweichende 
Meinungen formuliert werden). Für sie ist dabei der unbedingt verpflichtende Orientierungs-
wert vor allem ein göttliches Gebot. Die anderen in unserer Gesellschaft bedeutsamen Religio-
nen, Judentum und Islam, kommen dagegen in Fragen der Embryonenforschung zu anderen 
ethischen Grundsätzen. Diese entsprechen im Ergebnis, wenn auch nicht unbedingt im Modus 
der Begründung, weitgehend denen der „bedürfnisorientierten“ Ethiken. 

1.3.3. Das Pro und Contra der möglichen Argumente zu diesen Grundpositionen mag, über die 
bisherigen Andeutungen hinaus, hier dahingestellt bleiben. Es dürfte freilich deutlich geworden 
sein, dass ich persönlich die oben zweitgenannte, die „bedürfnis-“ und deshalb primär am Ver-
letzungsverbot orientierte Ethikbegründung für die erheblich besser begründete, überzeugende-
re, ehrlichere, kurz: die weitaus vorzugswürdige halte. Für die gegenwärtigen Überlegungen zu 
einer möglichen Reform des StZG scheinen mir vor dem skizzierten Hintergrund aber drei 
Anmerkungen wichtig: 

(1.) Wie immer man die hier nur knapp skizzierten ethischen Argumente für die Zulässigkeit 
der Gewinnung von – und a fortiori der Forschung an importierten – embryonalen Stammzel-
len im Ergebnis beurteilen mag: auch unter ihren Gegnern wird wohl niemand ernstlich behaup-
ten, sie seien einfach vollkommen abwegig (in der Ethik heißt das: hochgradig verwerflich) und 
ihre Vertreter deshalb jedenfalls objektiv moralische Schurken. Im Gegenteil: diese Argumen-
tation stimmt vollständig mit unseren tiefsitzenden, vermutlich universellen ethischen Intuitionen 
überein. Dass etwa der Schwangerschaftsabbruch, für wie verwerflich immer man ihn halten 
mag, jedenfalls nicht das gleiche Unrecht wie ein Mord verwirklicht, also ganz gewiss nicht mit 
lebenslanger Haft bedroht werden dürfte, wird niemand bestreiten. In der bioethischen Debat-
te um die Stammzellforschung kursiert seit längerem ein sog. Gedankenexperiment, das sehr 
gut geeignet ist, uns an einem anderen Beispiel die oben erwähnten universellen ethischen Intui-
tionen plastisch zu verdeutlichen. Ich selbst habe es vor Jahren in einem Zeitungsartikel in der 
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Hamburger „Zeit“ öffentlich zur Diskussion gestellt. Deshalb sei seine Wiederholung hiergestat-
tet: 

„In einem reproduktionsmedizinischen Labor bricht ein Feuer aus. In dem Labor befinden 
sich in der einen Ecke zehn am Vortag durch künstliche Befruchtung entstandene Embry-
onen, in der anderen der sechs Monate alte Sohn der Laborassistentin, der vom Rauch 
bereits tief bewußtlos ist. Ein Feuerwehrmann, der in letzter Sekunde in das Labor ein-
dringt, erkennt sofort (und zutreffend), dass er nur entweder den Säugling oder die Emb-
ryonen retten kann. – Wen soll er retten?“ 

Die Antwort liegt auf der Hand: unter allen denkbaren Umständen den Säugling, niemals die 
Embryonen, wiewohl mit deren Rettung eine zehnfache Überzahl an menschlichen Leben ge-
rettet würde (es dürfte im übrigen ohne weiteres auch eine hundertfache Überzahl sein). Diese 
den Retter unbedingt treffende Pflicht ist ganz unabhängig von seiner etwa bestehenden per-
sönlichen Beziehung zu den Embryonen – z.B. weil er deren biologischer Vater ist. Dem Ge-
dankenszenario wurden in der philosophischen Diskussion allerlei Einwände entgegengehalten. 
Keiner, das darf versichert werden, hat auch nur den Schatten irgendeiner Überzeugungskraft.  

Was das Beispiel deutlich macht, ist dies: In einem direkten und ausweichlichen Konflikt zwi-
schen dem Leben geborener Menschen und dem früher Embryonen würde niemand die Ret-
tung der Embryonen vor der der Geborenen ernsthaft auch nur in Erwägung ziehen, egal wie 
seine/ihre persönlichen Beziehungen zu der einen oder der anderen Gruppe wären. Das zeigt 
nachdrücklich den erheblichen Unterschied, den wir zwischen unseren ethischen Pflichten ge-
genüber ungeborenem und geborenem menschlichen Leben machen. Die oben skizzierte Per-
spektive einer grundsätzlich „bedürfnisorientierten“ Ethikbegründung erklärt sofort und zwang-
los, warum: Der Säugling ist bereits subjektiv verletzbar (nämlich erlebensfähig), die frühen 
Embryonen sind dies nicht. Die wert- oder idealorientierte Ethikbegründung mit ihrer Behaup-
tung eines ethisch genau gleichen Status von Embryonen und geborenen Menschen hat dage-
gen auf das Problem unseres Gedankenexperiments keine Antwort, oder allenfalls eine offen-
sichtlich inakzeptable, nämlich die, dass der Retter in unserem Szenario ein Wahlrecht habe 
oder gar eine Pflicht zur Rettung der größeren Zahl, also der Embryonen. 

(2.) Aus all dem folgt im Hinblick auf eine Novellierung des StZG etwas entscheidend Wich-
tiges, nämlich dies: 

Über die Erfüllung seiner (grund-)rechtlichen Schutzpflichten hinaus ist es dem Gesetzgeber 
verwehrt, in einer weltweit umstrittenen Frage der Ethik einer der vertretenen Positionen zu 
deren Durchsetzung mittels zwangsrechtlicher Verbote zu verhelfen. Das gilt umso mehr 
dann, wenn diese Position – wie die im StZG erkennbar vorausgesetzte – von einer weltweit 
großen Mehrheit der zuständigen Moralphilosophen für irrig gehalten wird, in wirklichen Kon-
fliktfällen nicht konsistent durchzuhalten ist und überdies im klaren Widerspruch zu den be-
gründeten ethischen Überzeugungen der großen Mehrheit der Gesetzgeber in vergleichbaren 
Rechtsstaaten steht. 

Selbstverständlich beweisen alle diese Darlegungen nicht, dass die im StZG vorausgesetzten 
ethischen Prämissen – die eines gleichrangigen Würde- und Lebensschutzes für früheste Emb-
ryonen – falsch sind. (In der Ethik sind solche Beweise regelmäßig nicht möglich; denn das 
Ergebnis des ethischen Räsonnements hängt, wie dargelegt, von den zuletzt unbeweisbaren 
Fundamenten ab, auf die es sich gründet.) Was die vorstehenden Erwägungen aber zeigen, ist 
dies: 
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Das StZG verletzt die staatliche Pflicht zur neutralen Zurückhaltung in ethischen Fragen, die 
jenseits rechtlich gebotener Schutzpflichten liegen. Es bedarf insofern dringend der Korrektur. 
Diese Korrekturpflicht entstammt ihrerseits nicht etwa der Ethik, sondern dem Neutralitätsge-
bot des Verfassungsrechts. 

2. Aus den bisherigen Darlegungen zu den ethischen Grundfragen ergeben sich die weite-
ren Antworten auf „Frage 19“ nun ohne weiteres.  

2.1. Nach der verbalen Deklaration seiner ethischen Orientierung verfolgt das StZG das 
Anliegen einer Verwirklichung dieser ethischen Prämissen ersichtlich nicht weiter. Zwar ver-
langt § 6 Abs. 4 S. 2 als Voraussetzung für die Importgenehmigung eine „Stellungnahme“ der 
„zentralen Ethikkommission“ (§ 8). Damit suggeriert das Gesetz, es finde neben der behördli-
chen Prüfung der Importvoraussetzungen nach den §§ 4 und 5 auch eine ethische Überprüfung 
der jeweils geplanten Forschungsvorhaben statt. Diese Suggestion ist indessen unrichtig. Denn 
nach § 6 Abs. 4 Nr. 1 und 2 muss die Genehmigung erteilt werden, wenn die allein von der 
Behörde zu prüfenden Voraussetzungen gem. § 5 erfüllt sind. Werden diese Voraussetzungen 
bejaht, dann sei, so sagt das Gesetz (ein wenig sibyllinisch), das Vorhaben „in diesem Sinne 
ethisch vertretbar“. Darüber hinaus hat die Ethikkommission keinerlei ethisches Veto, also 
auch kein substantielles ethisches Prüfungsrecht. Das Gesetz sollte daher die irreführende Sug-
gestion, es gebe jenseits der behördlichen Prüfung tatsächlich noch eine unter ethischen Ge-
sichtspunkten und durch ein Ethikgremium, schon aus Gründen der legislativen Redlichkeit 
beseitigen. 

Im übrigen erklärt das Gesetz ein Forschungsvorhaben „in diesem Sinne“ – nämlich in dem von 
§ 5 rein wissenschaftlich umrissenen Sinn – bereits dann für „ethisch vertretbar“, wenn es 
„hochrangigen Forschungszielen“ (etc.) dient, und „nach dem anerkannten Stand von Wissen-
schaft und Technik“ im Tierversuch vorgeklärt sowie alternativlos ist (§ 5, Nr. 1 – 2 b). Keine 
dieser Voraussetzungen (von vorherigen Tierversuchen vielleicht abgesehen), kann von der 
Behörde in der Sache, also über die schlüssige Behauptung des Antragstellers hinaus, über-
prüft werden. Auch auf Seiten der Behörde findet also nicht die Spur einer wirklichen „ethi-
schen Prüfung“ statt, die das anschließende Attest „ethisch vertretbar“ im Sinne der in § 1 em-
phatisch formulierten Prämissen auch nur ansatzweise zu beglaubigen vermöchte. 

2.2. Wichtiger ist aber das Folgende: Auch wenn sie einer echten Sachprüfung seitens der 
Behörde zugänglich wären, könnten die in § 5 genannten Voraussetzungen eine „ethische Ver-
tretbarkeit“ der Forschung ganz gewiss nicht begründen, wenn deren importierte biologische 
Substanzen wirklich von grundrechts- und menschenwürdewidrig getöteten Personen stamm-
ten. Man verdeutliche sich das an der bizarren Vorstellung eines Imports z.B. der Organe von 
Menschen, die unter offenkundiger Verletzung ihres Rechts auf Leben und ihrer Menschen-
würde im Ausland getötet worden sind – also etwa anhand von Verträgen deutscher Kliniken 
mit dem chinesischen Staat über die Lieferung von Nieren und Lebern der in China nach den 
dortigen Gesetzen hingerichteten Personen. Selbstverständlich wäre ein solcher Import nicht 
bloß ethisch keinesfalls gerechtfertigt, selbst wenn er hochrangigen Forschungszielen, ja sogar 
der unmittelbaren Lebensrettung durch Organtransplantation zu dienen bestimmt wäre und 
wenn außerdem sichernde Vorkehrungen jede Anreizwirkung dieser Verträge auf die Hinrich-
tungspraxis in China ausschlössen. Er wäre ohne Zweifel auch rechtlich nicht legitimierbar. 

3. Mit seiner Berufung auf Menschenwürde- und Lebensgrundrecht suggeriert § 1 StZG 
nach allem bislang Dargelegten aber eine Verwerflichkeit der Entnahme von Stammzellen aus 
Embryonen, die ethisch der einer (zustimmungslosen) Entnahme von Organen hingerichteter 



 8 

Menschen entspricht. Dem Gesetzgeber sei mit Nachdruck nahegelegt, sich diese unvermeidli-
che Implikation des § 1 StZG deutlich zu machen. Freilich regelt dann eine halbe Seite später 
§ 4 Abs. 3 Satz 2 das Folgende: Der Umstand, dass nach Deutschland ggf. zu importierende 
Stammzellen „aus menschlichen Embryonen gewonnen wurden“, dürfe von der Genehmi-
gungsbehörde nicht als etwas behandelt werden, das „offensichtlich im Widerspruch zu tra-
genden Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung erfolgt ist“ (§ 4 Abs. 3 Satz 1) und somit 
zur Versagung der Genehmigung führen muss. Beide Paragraphen zusammen und im Klartext: 
Das Gewinnen von Stammzellen aus menschlichen Embryonen verletzt deren Menschenwürde 
und ihr Grundrecht auf Leben, also die beiden Rechtsgüter, deren Schutz in Deutschland das 
Fundament der Verfassung bildet; es steht aber nicht „offensichtlich im Widerspruch zu tra-
genden Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung“. 

Ich kann aus vielfacher Erfahrung versichern, dass diese offensichtliche Inkonsistenz in einem 
staatlichen Gesetz bei Ethikern wie bei zuständigen Forschern des Auslands regelmäßig ein 
geradezu konsterniertes Kopfschütteln auslöst. Nähme man das ethische Bekenntnis in § 1 
StZG tatsächlich ernst, dann wäre nicht zu sehen, wie die Ermöglichung von Stammzellimpor-
ten (unter welchen Bedingungen immer) überhaupt schlüssig begründet werden könnte. Denn 
wäre die Gewinnung von hES wirklich das, was § 1 implizit behauptet: eine gravierende Ver-
letzung der fundamentalsten Menschenrechte, so käme ein Import der unmittelbaren „Früch-
te“ solchen schwerkriminellen Verhaltens ethisch unter keinen Umständen in Betracht (von 
dem offen demonstrierten Selbstwiderspruch des Gesetzes im nachfolgenden § 4 Abs. 3 nicht 
zu reden). 

3.1. Dieses Inkonsistenzargument wird manchmal bestritten, aber mit Unrecht. Nicht alle 
„Früchte verbotener Bäume“, so wird gesagt, seien selber verbotswürdig. Gestützt wird das 
meist mit dem Hinweis, es liege auf der Hand, dass mögliche künftige, aus hES entwickelte 
Therapiemittel gegen schwere Krankheiten auch in Deutschland angewandt würden, ja werden 
müssten. Das ist ganz gewiss richtig. Aber es trifft unser Problem nicht. Die Frage einer „mora-
lischen Hehlerei“, einer illegitimen „Komplizenschaft“ mit dem (abgeschlossenen) verwerflichen 
Handeln anderer ist abhängig von der zeitlichen und vor allem der normativen Nähe des An-
schlussverhaltens an die verwerfliche Vortat. Besteht dieses „profitable“ Anschlussverhalten 
nur darin, dass die Endprodukte langer, zeitlich ausgedehnter und vielfach verzweigter Ent-
wicklungsketten, die an etwas Verwerfliches anknüpfen, schließlich in einem anderen Lebens-
zusammenhang angenommen werden, so bedeutet es ethisch etwas ganz anderes als das un-
mittelbare und symbolisch eng verbundene Kooperieren mit den Tätern eines verwerflichen 
Tuns. Die internationale ethische Diskussion hat für ein solches Kooperieren den Begriff der 
„complicity“. Er bezeichnet genau das, was ich oben moralische Hehlerei genannt habe. Die 
bloß verbale Distanzierung von fremdem Vorverhalten, an das gleichwohl direkt gewinnbrin-
gend angeknüpft wird, ändert daran nichts. Nach allgemein geläufigen Kriterien der Zurech-
nung signalisiert ein solches kooperierendes Anschlussverhalten bei gleichzeitiger Verwerfung 
des Vorverhaltens eine „expressive Dissonanz“ (Dieter Birnbacher). Dieses moralisch disso-
nante Verhalten ist selbst verwerflich. 

Zur Verdeutlichung: Gewiss beruht der gegenwärtige Stand medizinischer Möglichkeiten nicht 
zuletzt auf mancherlei Entwicklungen der Vergangenheit, die wir heute als gravierende Men-
schenrechtsverletzungen beurteilen. Selbst die schwerverbrecherischen Menschenversuche der 
Nazis haben im Gesamtprozess des medizinischen Fortschritts einzelne Spuren hinterlassen, 
deren Wirkung unaustilgbar geblieben ist. Der erreichte Stand der Medizin beruht in diesem 
Sinne nicht unerheblich auf dunklen Fundamenten. Das macht die jetzige Inanspruchnahme 
seiner Möglichkeiten selbstverständlich nicht illegitim. Aber daraus folgt keineswegs, dass auch 
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heute um des medizinischen Fortschritts willen an geschehenes Unrecht direkt angeknüpft 
werden dürfte. (Das obige Beispiel einer Verwendung der Organe von Hinrichtungsopfern 
illustriert das drastisch.) Ob man einem solchen Anknüpfen das Attest der „expressiven Disso-
nanz“, also des moralisch widersprüchlichen, ggf. sogar unehrlichen Verhaltens, ausstellen 
muss oder nicht, hängt entscheidend von vier Kriterien ab, nämlich diesen: 

(1.) in welchem Ausmaß,  
(2.) zu welchem Zeitpunkt, 
(3.) in welcher Unmittelbarkeit und  
(4.) in welcher Gleichsinnigkeit bzw. Komplementarität der Zielorientierung  

sich das nachträgliche Anknüpfen an das vorgängige (behauptete) Fehlverhalten anschließt. Je 
enger unter diesen vier Gesichtspunkten die objektive Kooperation des nachträglichen 
„Komplizen“ mit dem Handeln des vorherigen „Haupttäters“ erscheint, desto unglaubwürdiger 
und irrelevanter sind alle Beteuerungen des späteren Akteurs, er distanziere sich vom Verhal-
ten des früheren, an das er anknüpft. 

Es liegt auf der Hand, dass eine Forschung an hES, die zuvor allein zum Zweck eben einer 
solchen Forschung erzeugt worden sind, die der Erwerber direkt vom Erzeuger bezogen hat 
und die er allein zum Zweck der Fortsetzung von dessen Forschungszielen nun auf eigene 
Faust verwendet, die genannten Kriterien der objektiven „conspiracy“ und der „expressiven 
Dissonanz“ exemplarisch erfüllt. Der Gesetzgeber möge den schwer abweisbaren Eindruck 
einer objektiven Unehrlichkeit, den das StZG in diesem Punkt jedem genaueren Betrachter 
nahelegt, ebenfalls genau bedenken. Ich darf erneut aus eigener Erfahrung versichern, dass 
auch diese gravierende ethische „Dissonanz“ zu den Gründen einer gewissen dauerhaften Ver-
legenheit des deutschen Ethikers gegenüber seinen ausländischen Kollegen in Sachen Stamm-
zellforschung gehört, und zwar ganz unabhängig von der Frage, welche ethische Beurteilung 
dieser Forschung nun die richtige ist. 

3.2. Vor dem bislang erläuterten Hintergrund ist das Folgende entscheidend: Der dargelegte 
gesetzliche Selbstwiderspruch dürfte aus den oben (unter 1.) entwickelten Gründen keinesfalls 
so bereinigt werden, dass nun ein Totalverbot des Stammzellimports verfügt würde. Seine 
mögliche und zulässige Lösung besteht vielmehr allein in der weitgehenden, ggf. kontrollierten 
Freigabe des Imports – freilich bei gleichzeitiger Streichung der in einem Gesetz verfehlten 
ethischen Eingangsdeklaration, die diesen Import notwendig ins falsche Zwielicht einer Profit-
macherei aus schwerem Unrecht rückt und ihn (grundlos) als „moralische Hehlerei“ schäbigster 
Provenienz desavouiert. 

Zum Teil (2) der Frage 19: 

Nein, nach allem Dargelegten trifft das StZG keine „ethisch angemessene Entscheidung im 
Hinblick auf die betroffenen Positionen“. Vielmehr sind die entsprechenden Entscheidungen 
des Gesetzes durchzogen von inneren Widersprüchen. Diese resultieren aus der anfänglichen 
Deklaration einer wenig einleuchtenden ethischen Grundhaltung, deren logische Konsequenzen 
in den nachfolgenden Regelungen umgangen werden und die mit den Mitteln des Rechts zu 
erzwingen der Staat des Grundgesetzes im übrigen ohnehin nicht berechtigt ist. 

Nicht zweifelhaft ist dabei, dass ein gattungsbezogener Würdeanspruch früher menschlicher 
Embryonen wie auch deren Leben rechtlich nach Möglichkeit und in bestimmten Grenzen zu 
schützen sind. Beide Schutzgüter dürfen aber mit den in Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 GG 
geschützten fundamentalen Grundrechtsgütern nicht verwechselt oder gleichgesetzt werden. 
Vielmehr sind sie Schutzgüter des einfachen Rechts, insbesondere des § 2 Embryonenschutz-
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gesetz (ESchG). Ethisch wie rechtlich sind sie gegen die hochrangigen Ziele der Forschung an 
hES abwägbar.  

Der Gesetzgeber sollte sich zu dieser gebotenen – und uneingestanden längst stattfindenden – 
Abwägung bekennen. Er sollte aber vor allem deren bisheriges (klandestines) Ergebnis in der 
rechtlich gebotenen Weise korrigieren. Das würde bedeuten: (1.) eine kontrollierte, aber sach-
lich weitreichende Freigabe des Imports von hES; und (2.) die Streichung eines ethisch nicht 
überzeugenden Bekenntnisses aus einer gesetzlichen Regelung, in der es jedenfalls fehl am 
Platz ist. 

 

Frage 20: „Welchen ethischen Stellenwert messen Sie dabei jeweils einzelnen Rege-
lungskomponenten zu: Stichtagsregelung? Strafandrohung? Beschränkung der 
Einfuhr auf Forschungszwecke?“ 

Nach allem Dargelegten (und der international weit überwiegenden Auffassung in der Moral-
philosophie) ist keine dieser Regelungskomponenten ethisch berechtigt. Man muss sich aber 
dieser Auffassung keineswegs anschließen, um zu erkennen, dass der Staat jedenfalls nicht 
berechtigt ist, die gegenteilige ethische Position mit den Zwangsmitteln des Rechts durchzu-
setzen, also eine von der weltweiten Mehrheitsauffassung der Ethiker bejahte Forschungspra-
xis mit einem gesetzlichen Verbot zu belegen. In einer ausschließlich ethischen Perspektive ist 
im übrigen Folgendes zu antworten: 

1. Stichtagsregelung: Wer mit einem „ideal-orientierten“ oder einem christlich geprägten 
Ethikverständnis die Gewinnung von hES als höchstgradig verwerflich (menschenwürdewidrig) 
verurteilt, hat sehr wohl gute Gründe, jede „expressive ethische Dissonanz“, jede „complicity“ 
mit einer solchen Produktion von Stammzellen, zu vermeiden. Freilich müsste auch ein solcher 
Ethiker anerkennen, dass allein um dieser Vermeidung willen das formell unbeschränkte 
Grundrecht aus Art. 5 Abs. 3 GG nicht mit einem prinzipiellen gesetzlichen Verbot einge-
schränkt werden darf. Denn für die deutlich größere Zahl der anderen Ethiker wäre mit der 
Akzeptanz des Imports von hES keinerlei „expressive Dissonanz“ verbunden. In solchen Fäl-
len ist der Staat zur ethischen Neutralität verpflichtet. Was der ideal-orientierte Ethiker zuguns-
ten seiner eigenen Sicht vom Gesetzgeber daher allenfalls fordern könnte, wäre das Unterlas-
sen einer wirklichen Beteiligung an (nicht bloß einer symbolischen „complicity“ mit) dem Un-
recht des Verbrauchs von Embryonen im Ausland. Die direkte Beteiligung an einem solchen 
Verbrauch wird aber bereits von § 2 und § 6 des ESchG (i.V.m. den Beteiligungsregelungen 
der §§ 25 ff. StGB) untersagt. 

1.1. Was darüber hinaus die Möglichkeit einer kausalen Rückwirkung auf den ausländischen 
„Verbrauch“ durch die deutsche Importregelung angeht, so ist eine starre Stichtagsregelung, 
wie sie der geltende § 4 Abs. 2 Nr. 1 a) StZG festlegt, für den Ausschluss einer solchen 
Rückwirkung nicht erforderlich. In der Mehrzahl der technologisch entwickelten Staaten ist die 
Gewinnung von hES inzwischen erlaubt. Vor diesem Hintergrund ist die Annahme, ausländi-
sche Hersteller von hES würden auf die Erweiterung der Importmöglichkeiten in Deutschland 
mit einer Ausweitung ihrer Produktion reagieren, lebensfremd. Die Stichtagsregelung ist daher 
für den ihr zugedachten Zweck funktionslos. Sie übt aber eine absolute Verbotswirkung für 
jede hES-Forschung in Deutschland aus, die auf dem international inzwischen erreichten wis-
senschaftlichen Niveau betrieben würde. Das macht die Regelung nicht nur rechtlich, sondern 
auch ethisch illegitim. Sie sollte daher aufgehoben werden. 
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1.2. Wer die eben apostrophierte Lebenfremdheits-Annahme nicht unterschreiben wollte, 
wäre vor dem Hintergrund von Art. 5 Abs. 3 GG jedenfalls beweispflichtig für seine Befürch-
tungen. Aber selbst wenn der Nachweis einer Gefahr kausaler Rückwirkung auf die ausländi-
sche Stammzellproduktion gelänge (wofür nicht das Mindeste spricht), könnte einer solchen 
Gefahr immer noch hinreichend mit einer sog. „gleitenden Stichtagsregelung“ begegnet werden, 
die etwa den relevanten Stichtag der Herstellung einer Stammzell-Linie auf mindestens ein hal-
bes Jahr vor der deutschen Antragstellung datierte. Eine solche Regelung schlösse die Gefahr 
einer Rückwirkung deutscher Anträge auf die ausländische Produktion von hES bis weit unter 
die Schwelle jenes Minimums aus, das in rechtlicher Diktion „erlaubtes Risiko“ heißt. Weiter-
reichende staatliche Verbote zur Erzielung absoluter Sicherheit sind als Grundrechtseinschrän-
kungen nicht legitimierbar. Zur Vermeidung von Missverständnissen: Ich plädiere nicht für eine 
solche „gleitende Regelung“. Vielmehr halte ich auch sie weder für ethisch noch (und schon gar 
nicht) für verfassungsrechtlich begründbar. Doch selbst wenn man dem nicht folgen wollte, ist 
die derzeit geltende Regelung in § 4 Abs. 2 Nr. 1 a) StZG jedenfalls illegitim, und zwar nicht 
nur rechtlich, sondern auch ethisch. Eine „gleitende Regelung“ wäre daher als geringeres Übel 
immer noch erheblich vorzugswürdig. 

2. Strafandrohung: Aus all dem ergibt sich ohne weiteres, dass die Strafdrohungen des 
§ 13 StZG nicht zu begründen sind. Wissenschaftler, die an importierten hES zu moralisch 
hochrangigen Zwecken forschen, deren Forschung vielleicht sogar irgendwann mit dem No-
belpreis geehrt wird, handeln in keinem fassbaren Sinne sozialschädlich. Die weiteren Voraus-
setzungen einer legitimen staatlichen Strafdrohung können hier nicht ausbuchstabiert werden, 
müssen es aber auch nicht. Keine einzige davon wird durch das in § 13 pönalisierte Verhalten 
erfüllt. Die Regelung hält einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht stand. Einer ethischen aber 
ebensowenig, und zwar ganz unabhängig davon, welche ethische Grundlagenperspektive man 
für die richtige hält. 

Soweit die verwaltungsrechtlichen Verbote des StZG aufrechterhalten werden können, darf 
die Sanktion für einen dagegen etwa verstoßenden „Ungehorsam“ einzelner Forscher nur die 
eben für solchen Ungehorsam in unserer Rechtsordnung vorgesehene sein: die Androhung 
eines Bußgeldes wegen einer Ordnungswidrigkeit. Das ist ersichtlich ein juristischer Satz. In 
der Sache gilt seine Aussage aber für die Ethik genauso. 

3. Beschränkung der Einfuhr etc. auf Forschungszwecke: Der ethische Sinn, den diese 
Beschränkung (§ 4 Abs. 2 StZG) haben soll, ist nicht verständlich und ist es nie gewesen. Es 
handelt sich vermutlich um ein Versehen des Gesetzgebers. Wie § 5 Nr. 1 deutlich macht, 
gehört zu den „Zielen“, denen die zulässige Stammzellforschung „dienen“ soll, auch die künftige 
„Entwicklung diagnostischer, präventiver oder therapeutischer Verfahren“ zur Anwendung am 
Menschen. Eben diese Ziele werden aber zugleich von § 4 Abs. 2 als erlaubte Zwecke eines 
Imports oder einer forschenden Verwendung von hES ausgeschlossen. Daher produziert das 
Gesetz den normativen Widerspruch, dass die gesundheitsbezogene Verwendung von hES 
einerseits als förderungswürdiges „Ziel“ der Stammzellforschung ausdrücklich deklariert und 
andererseits als ihr Gegenstand verboten wird. 

Das bedeutet in der Sache, dass in Deutschland Forschung an legitim importierten hES zwar 
theoretisch bis hin zur Schwelle einer klinischen Anwendungsreife betrieben werden dürfte, 
aber deren weitere Klärung dann wieder vollständig an das Ausland zurückdelegiert werden 
müsste. Das ist nicht nur widersprüchlich, sondern ethisch verfehlt. Die potentielle klinische 
Anwendung zur Hilfe für schwerkranke, leidende Menschen ist der moralisch höchstrangige 
unter den Zwecken, die die Stammzellforschung überhaupt verfolgen kann und darf. Die Ver-
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folgung gerade dieses Zwecks zu untersagen, ist daher moralisch abwegig. Der in § 4 Abs. 2 
genannte Zweck der Forschung ist deshalb dringend um die gesundheitsbezogenen Zwecke zu 
ergänzen. 

 

Frage 21: „Ist eine Änderung des StZG aus ethischer Sicht für Sie notwendig bzw. haben 
sich seit der Verabschiedung des StZG Gründe für eine Veränderung ergeben? 
Wenn ja, welche Änderungen wären für Sie ethisch vertretbar? (Abschaffung 
des Stichtags, Nachlaufender Stichtag, Verschiebung des Stichtags – Abschaf-
fung der Strafandrohung; Begrenzung der Strafandrohung auf das Inland – Er-
weiterung des Einfuhrzwecks auf therapeutische, diagnostische Anwendun-
gen.)“ 

Die Antworten ergeben sich ebenfalls ohne weiteres aus dem bislang Gesagten. Ja, eine Ände-
rung des StZG ist aus ethischer Sicht dringend geboten. Verschiedene Umstände, die sich seit 
seiner Verabschiedung ergeben haben, bekräftigen dieses Gebot nachdrücklich. Zu ihnen ge-
hören zunächst die international erzielten Forschungsergebnisse. Sie haben zu einer weitgehen-
den Konzentration der gegenwärtigen Forschung auf Stammzell-Linien geführt, die erst nach 
dem in § 4 Abs. 2 StZG genannten Stichtag entstanden sind. Damit führt der prohibitive Effekt 
der Regelung inzwischen zu einem weitgehenden Ausschluss deutscher Wissenschaftler von 
der gesamten weltweiten Entwicklung auf diesem Gebiet. Das ist nicht nur im Hinblick auf die 
Forschungsfreiheit, die außer einem individuellen Freiheitsrecht auch ein sozialethisches Gut 
höchsten Ranges ist, ein schwer erträglicher Zustand. Es bedeutet außerdem, dass Deutsch-
land – gemessen an den im StZG propagierten eigenen ethischen Maßstäben – mehr und mehr 
in die potentielle Rolle eines moralischen „free riders“ gerät, eines „Schwarzfahrers“ der Ethik 
auf dem Zug der internationalen Entwicklung: Um der (vermeintlichen) Reinhaltung seiner mo-
ralischen Weste willen trägt es zu jener Entwicklung zwar nichts bei, wird und will aber später 
ganz gewiss von deren medizinischen Segnungen profitieren, sollten diese jemals Wirklichkeit 
werden. Auch das ist (objektiv) eine ethisch odiose Haltung. 

Bedeutsam ist weiterhin, dass die heute noch verfügbaren Stammzell-Linien aus der Zeit vor 
dem Stichtag, den § 4 Abs. 2 StZG festlegt, für eine sinnvolle Grundlagenforschung kaum 
noch und für jede anwendungsorientierte Forschung überhaupt nicht mehr brauchbar sind. Die 
Gründe dafür hat die DFG in ihrer Stellungnahme vom Oktober 2006 eindrucksvoll dargelegt. 
Die dortigen Feststellungen werden von der Stellungnahme des Präsidiums der „Deutschen 
Akademie der Naturforscher Leopoldina“ vom April 2007 nachdrücklich bestätigt. Auf beide 
Publikationen und die dortigen weiteren Nachweise zum dargelegten Sachstand darf hier ver-
wiesen werden. 

Die ethisch gebotenen Änderungen sind deshalb: Abschaffung der Stichtagsregelung; Beseiti-
gung der Strafdrohung; Erweiterung der Einfuhr- und Verwendungszwecke auf gesundheitsbe-
zogene Zwecke. 

 

Frage 22: „Welchen Stellenwert haben im Zusammenhang der Stammzelldebatte die 
unter anderem in der ‚DFG-Denkschrift zur guten wissenschaftlichen Praxis’ 
genannten ethischen und moralischen Werte wie zum Beispiel Aufrichtigkeit 
hinsichtlich der realen und virtuellen Nutzbarkeit von Forschungsergebnissen?“ 
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Die erwähnten moralischen Werte der DFG-Denkschrift haben selbstverständlich auch in der 
Stammzellforschung ihre ungeschmälerte Bedeutung. Generell lässt sich sagen: Im Maße der 
Zunahme des moralischen Gewichts von angestrebten oder erhofften Forschungszielen nimmt 
auch die moralische Bedeutung der Postulate „guter wissenschaftlicher Praxis“ auf dem Weg 
zu diesen Zielen zu. Für die Forschung an hES gilt das wegen ihrer mehrfachen und besonde-
ren moralischen Sensitivität in besonderem Grade. Das dürfte im übrigen den ethischen Intuiti-
onen der meisten Menschen entsprechen. Die weltweite öffentliche Erschütterung, die der im 
vergangenen Jahr aufgedeckte Betrug des koreanischen Stammzellforschers Hwang ausgelöst 
hat, belegt das durchaus eindrucksvoll. 

 

Frage 23: „Wie bewerten Sie aus ethischer Sicht die Perspektive der kommerziellen 
Nutzbarkeit der embryonalen Stammzellforschung.“ 

Wird die Stammzellforschung im Rahmen ihrer generellen ethischen Zulässigkeit betrieben, so 
ist ihre Kommerzialisierung so wenig ein eigenes ethisches Problem wie die Kommerzialisie-
rung jeder anderen zulässigen medizinischen Forschung, die das berechtigte Ziel der Hilfe für 
Kranke und zugleich das einer eigenen wirtschaftlichen Verwertbarkeit verfolgt. In unserem 
Kontext tauchen daher keine selbständigen oder gar singulären ethischen Fragen der Kom-
merzialisierung auf. Auch die später ggf. mögliche kommerzielle Nutzung von hES für thera-
peutische oder diagnostische Zwecke wirft kein Sonderproblem auf. Ihre ethische Legitimität 
wäre – als die einer (moderat) kommerziellen Verwendung menschlicher Biosubstanzen – 
selbstverständlich an die dafür geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden: aufgeklärte 
Einwilligung der Keimzell- bzw. Embryonenspender, Gewährleistung spezifischer Datensicher-
heit etc.  

Die Legitimität der Kommerzialisierung ist, ähnlich wie in vergleichbaren anderen Bereichen 
(etwa dem der Nutzung von Nabelschnurbanken), stets und nur als sekundäre begründbar: 
abgeleitet aus der primären Legitimität der Forschung selber. Als solche abgeleitete Berechti-
gung ist sie freilich nicht zu bezweifeln. Über die geläufigen Verstärkereffekte markttauglicher 
Forschungspraktiken oder –resultate mag sie sogar eine positive ethische Bedeutung erlangen. 
Die Grenzen der legitimen Kommerzialisierung, etwa bei der Frage von Patentierungen, wer-
fen ebenfalls keine spezifisch neuen, sondern die aus anderen Forschungsgebieten bekannten 
ethischen Probleme auf. Generell: die Patentierung neuer Verfahren des Umgangs mit mensch-
lichen Zellen ist möglich und ethisch bedenkenfrei; die der Zellen selber ist weder dieses noch 
jenes. Auch daraus entstehen keine Sonderprobleme. 

 

III. Themenblock 3: Rechtliche Bewertung 

Frage 24: „Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen euro-
päischen Ländern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem Vergleich 
die deutsche aktuelle Regelung?“ 

Nach meiner Kenntnis ist die Forschung an hES – einschließlich ihrer Gewinnung aus frühen 
Blastozysten – in der deutlichen Mehrheit der europäischen Länder inzwischen erlaubt. Ich 
verweise für genauere Belege auf die einschlägigen vergleichenden Publikationen von Taupitz, 
Rechtliche Regelung der Embryonenforschung im internationalen Vergleich (Springer Verlag 
2003), sowie Solter et al., Embryo Research in Pluralistic Europe (Springer Verlag 2003). 
Seither haben weitere europäische Länder (wie z.B. Frankreich und die Schweiz) die For-
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schung gesetzlich zugelassen. Eine weltweit vergleichende Studie zum „Status des extrakorpo-
ralen Embryos in interdisziplinärer Perspektive“, die 15 Staaten einschließt, hat vor zwei Jah-
ren das Max-Planck-Institut für Internationales Strafrecht in Freiburg erarbeitet. Ihre Ergebnis-
se sind noch nicht publiziert, liegen mir aber vor. Sie dokumentieren ebenfalls eine deutliche 
Mehrheit von Ländern, die eine Forschung an hES und deren Gewinnung rechtlich erlauben. 

Die vergleichende Bewertung der aktuellen deutschen Regelung ergibt sich ohne weiteres aus 
den bisherigen Ausführungen: Die deutsche Rechtslage ist in ihrer umfassend prohibitiven Er-
starrung, die sich aus der Kombination von ESchG und StZG ergibt, den differenzierenden 
Erlaubnisgesetzen der anderen Länder rechtlich wie ethisch deutlich unterlegen. Unterstrichen 
sei, dass diese Kritik nicht etwa sagen will, die deutschen Verbotsgesetze seien übertrieben 
moralisch, sondern im Gegenteil: sie blieben in ihrer unbegründeten Verhinderung potentiell 
segensreicher Forschungen unterhalb der Schwelle des moralisch Gebotenen. Unbeschadet 
des (nicht bezweifelten) subjektiven Anspruchs ihrer parlamentarischen Urheber, ethisch be-
sonders hochrangige Regelungen zu schaffen, sind die tatsächlich geschaffenen Regelungen 
objektiv unmoralisch. Damit ist auch ihre rechtliche Beurteilung angedeutet: Erhebliche Teile 
davon sind in ihrer Freiheits-, Forschungs- und im Ergebnis leider auch Therapiefeindlichkeit 
mit Vorgaben des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren (im einzelnen s. zu Frage 25). 

 

Frage 25: „Ist eine Änderung des StZG aus rechtlicher Sicht für Sie notwendig? Wenn 
ja, welche Änderungen des StZG wären aus rechtlicher Sicht im Hinblick auf 
die zu schützenden Schutzgüter vertretbar? (Abschaffung des Stichtags, Nach-
laufender Stichtag, Verschiebung des Stichtags – Abschaffung der Strafandro-
hung; Begrenzung der Strafandrohung auf das Inland – Erweiterung des Ein-
fuhrzwecks auf therapeutische, diagnostische Anwendungen).“ 

Ja, eine Änderung des StZG ist aus rechtlicher, insbesondere verfassungsrechtlicher Sicht drin-
gend geboten. Das ergibt sich (über das bislang Gesagte hinaus) aus den folgenden Erwägun-
gen: 

1. Art. 5 Abs. 3 GG (Schutz der Forschungsfreiheit) ist, wie bereits erwähnt, ein formell 
unbeschränkt gewährleistetes Grundrecht. Materiell schrankenlos ist es selbstverständlich 
gleichwohl nicht. Das BVerfG hält aber in ständiger Rechtsprechung daran fest, dass sich we-
gen der besonders intensiven („vorbehaltlosen“) Gewährleistung solche Schranken nur aus 
einer Kollision der Forschungsfreiheit mit anderweitigen Schutzgütern ergeben können, die 
ihrerseits ebenfalls spezifisch verfassungsrechtlich geschützt sind. Bloß einfachgesetzliche 
Schutzgüter kommen als Schranken der Forschungsfreiheit daher nicht in Frage. 

Gesetzliche Forschungsverbote sind, wie ohne weiteres ersichtlich, direkte Eingriffe in den 
Schutzbereich des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 3 GG. Als kollidierende Schutzgüter des StZG 
kommen nur Leben und Menschenwürde der (wirklichen oder potentiellen) Stammzellquellen 
in Betracht, also der dafür verwendeten oder zu verwendenden Embryonen. Deren Schutz ist 
jedoch, wie ebenfalls bereits ausgeführt, nicht Gegenstand des StZG. Er ist vielmehr im ESchG 
geregelt. Stammzellen selber, deren Import bzw. forschende Verwendung das StZG regelt, 
sind dagegen unbestritten keine Träger der Grundrechte auf Leben und Würdeschutz. Deshalb 
ist ihr Schutz nicht der eines Verfassungsgutes. Daher kann er nach der Rspr. des BVerfG die 
Forschungsfreiheit nicht legitim einschränken. Als Schranke kommt somit nur der Schutz der 
(ausländischen) Embryonen selbst in Betracht, aus denen die Stammzellen ursprünglich ge-
wonnen worden sind. 
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Vor diesem Hintergrund sind zwei verfassungsrechtliche Schutzgüter des StZG denkbar: (1.) 
das Leben ausländischer Embryonen; und (2.) die „postmortale Würde“ von nicht mehr leben-
den Embryonen, die – ohne kausalen Einfluss aus Deutschland – bereits zur Stammzellgewin-
nung im Ausland verwendet worden sind. Beide Schutzgüter können den prinzipiellen Ver-
botseingriff in die Forschungsfreiheit durch das StZG nicht legitimieren. Das ergibt sich aus 
folgendem: 

1.1. Das Leben ausländischer Embryonen soll über die Stichtagsregelung des § 4 Abs. 2 Nr. 
1 a) geschützt werden. Sie soll eine kausale Anreizwirkung verhindern, die der Stammzellbe-
darf in der deutschen Forschung möglicherweise auf die Tötung von Embryonen im Ausland 
haben könnte. Diese Erwägung und ihre zwangsrechtliche Umsetzung in einem Forschungsver-
bot begegnet zwei durchschlagenden Einwänden:  

1.1.1. Erstens ist der Lebensschutz ausländischer Embryonen, die aufgrund sorgfältiger ethi-
scher und rechtlicher Überlegungen in ihren eigenen Ländern nicht gegen ihre Verwendung zur 
Stammzellforschung geschützt sind, kein legitimes Anliegen des deutschen Gesetzgebers. Das 
ergibt sich aus allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts, vor allem dem grundsätzlichen Verbot 
der Einmischung (auch in legislativer bzw, justizieller Form) in innere Angelegenheiten fremder 
Staaten. Diese gesetzliche Einmischung seitens des StZG (ggf. i.V.m dem ESchG) kann über 
die Zurechnungsregeln der Mittäterschaft nach § 25 Abs. 2 StGB sogar zur Strafdrohung ge-
gen ausländische Forscher bei deren erlaubter Tätigkeit in ihren eigenen Heimatstaaten führen, 
nämlich dann, wenn sie dabei hinreichend eng mit deutschen Kollegen kooperieren, die ggf. 
gegen § 2 ESchG oder gegen das StZG verstoßen. Eine solche Expansion deutscher Rege-
lungsgewalt ins Ausland kann nicht anders denn als offen völkerrechtswidrig bezeichnet wer-
den. Das deutsche Recht ist aber nach Art. 25 GG an „die allgemeinen Regeln des Völker-
rechs“ gebunden; sie gehen den einfachgesetzlichen Regelungen des deutschen Rechts vor 
(Art. 25 S. 2 GG). Doch ist ganz unabhängig von solchen verfehlten Strafdrohungen gegen 
ausländische Wissenschaftler der Schutz ausländischer Embryonen im Widerspruch zu den 
Gesetzen in deren Herkunftsländern nicht legitim.  

1.1.2. Zweitens ist die Umsetzung dieses Schutzes, selbst wenn man ihn (irrig) für prinzipiell 
legitim halten möchte, über ein absolutes Forschungsverbot jedenfalls ein krasser Fall von Ü-
bermaß und Unverhältnismäßigkeit. Ein solches absolutes Verbot statuiert die Stichtagsrege-
lung aber im Hinblick auf alle hES-Linien, die erst nach dem 1. Januar 2002 gewonnen wor-
den sind – und das heißt: für jede Forschung, die dem international erreichten wissenschaftli-
chen Standard entspräche. Schon deshalb verstößt sie gegen Art. 5 Abs. 3 GG. Ich habe o-
ben auf das Lebensfremde der Befürchtung hingewiesen, eine Erlaubnis zum Import von 
Stammzell-Linien, die nach dem geltenden Stichtag entstanden sind, könnte eine Anreizwir-
kung auf die Herstellung von hES im Ausland haben. Solche Annahmen ohne jeden Nachweis 
ihrer wenigstens minimalen Plausibilität zur Grundlage massiver Einschränkungen fundamentaler 
Grundrechte zu machen, ist der Gesetzgeber nicht berechtigt. 

Ein solcher Nachweis dürfte in diesem Fall freilich nicht möglich sein. Mir ist aus zahlreichen 
Gesprächen bekannt, dass viele deutsche Verfassungsrechtler und Bioethiker die der Stich-
tagsregelung offiziell zugrundeliegende Befürchtung nicht nur nicht teilen, sondern auch Mühe 
haben, sie dem Gesetzgeber zu glauben. Überwiegend wird diese Regelung vielmehr als de-
monstrative ethische Geste aufgefasst. Als solche wäre der besonders gravierende Eingriff in 
die Forschungsfreiheit, den sie vornimmt, offensichtlich verfassungswidrig. Solange der Ge-
setzgeber seiner Mindestpflicht zur empirischen Glaubhaftmachung seiner Befürchtung nicht 
nachkommt, liegt diese Deutung freilich näher als jede andere.  
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1.1.3. Schließlich: selbst wenn man diese Befürchtung teilen wollte, wäre eine „gleitende Stich-
tagsregelung“, die jeweils eine halbjährige Karenzfrist zwischen das Datum der ausländischen 
Stammzellgewinnung und das des deutschen Importantrags legte, bei weitem ausreichend, um 
dem Schutzanliegen zu entsprechen. Das Risiko, dass bei Geltung einer solchen Regelung auch 
nur ein einziger ausländischer Embryo gerade für die deutsche Forschung verwendet würde, 
liegt nahe bei Null. Damit liegt es weit unterhalb der Schwelle des „erlaubten Risikos“ bei der 
Wahrnehmung grundrechtlicher Freiheiten. Diesen Bereich minimaler und deshalb rechtlich 
prinzipiell erlaubter Risiken auf Null reduzieren zu wollen und dabei die Forschungsfreiheit mit 
absoluten Verboten zu beschränken, ist dem Gesetzgeber nicht gestattet.  

1.2. Was das Schutzgut „postmortale Würde“ von Embryonen angeht, die im Ausland nach 
dem Stichtag des 1. Januar 2002, aber ohne kausale Veranlassung aus Deutschland zur Ge-
winnung von hES verwendet wurden, so ist dazu folgendes zu sagen: Das Postulat eines sol-
chen Würdeschutzes müsste sich, wäre es überhaupt haltbar, natürlich auch auf Stammzell-
Linien beziehen, die vor dem 2002 entstanden sind. Denn wann und auf wessen Veranlassung 
die dafür verwendeten Embryonen „getötet“ worden sind, wäre für die Frage, ob ihre 
postmortale Würde durch Untersagen der Forschungsverwendung zu schützen ist, ersichtlich 
ohne Bedeutung. Doch ist der Gedanke eines solchen Würdeschutzes bei frühesten Embryo-
nen insgesamt verfehlt. Ein solcher Schutz knüpft in unserer Rechtsordnung an individuelle Per-
sönlichkeitsmerkmale an, die ein verstorbener Mensch vor seinem Tod hatte. Die wichtigsten 
Beispiele solchen Schutzes sind die strafrechtlichen Verbote des „beschimpfenden Unfugs“ an 
einem Leichnam oder der „Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener“ (§§ 168 und 189 
StGB) sowie die gegen solche postmortalen Degradierungen zusätzlich gewährten zivilrechtli-
chen Unterlassungs- und Widerrufsansprüche von Hinterbliebenen (§ 823 Abs. 1 BGB). Alle 
diese Rechte setzen wenigstens Grundzüge individueller Personalität eines ehedem lebenden 
Menschen voraus. Auf früheste Embryonen sind sie (straf- und zivilrechtlich unbestritten!) nicht 
anwendbar. Eine solche Anwendung liefe auf die vollständige Sinnentleerung und damit Ent-
wertung dieser Schutzrechte hinaus. Daher wird von der weit überwiegenden Mehrheit der 
Juristen wie der Bioethiker schon die Möglichkeit eines „postmortalen Würdeschutzes“ frühes-
ter Embryonen mit Recht abgelehnt. 

Darüber hinaus besteht im Straf- wie im Zivilrecht nahezu Einigkeit, dass unmittelbares Schutz-
objekt des postmortalen Schutzes einer verstorbenen Person gerade nicht deren subjektives 
Grundrecht der Menschenwürde sein kann; denn für dieses existiert kein Subjekt mehr. Viel-
mehr besteht dieser Schutz in nachwirkenden „Schutzreflexen“ aus dem ehemaligen Grund-
recht, deren rechtliche Gewährleistung – als einfachgesetzlicher, nicht als grundrechtlicher 
Schutz! – primär zugunsten der Angehörigen und sekundär zugunsten des Pietätsempfindens 
aller anderen lebenden Menschen gewährt wird. Selbst wer die Möglichkeit eines postmorta-
len Würdeschutzes früher Embryonen bejahen wollte, müsste also einräumen, dass es dabei 
nicht um ein grundrechtsgeschütztes Gut geht. Daher käme es für eine legitime Einschränkung 
des Grundrechts auf Forschungsfreiheit ohnehin nicht in Betracht. 

2. Die Strafandrohung des § 13 ist, wie sich aus den bisherigen Ausführungen unschwer 
ergibt und oben (zur ethischen Frage) bereits hervorgehoben wurde, unter keinem Gesichts-
punkt legitim. Abstrakt gesprochen muss in einem auf freiheitlichen Grundrechten beruhenden 
Staat eine gesetzliche Strafandrohung drei legitimierenden Kriterien genügen: (1.) muss ein 
schutzwürdiges Rechtsgut vorhanden sein, (2.) muss zu seinem Schutz das Strafrecht geeignet 
und (3.) mangels Verfügbarkeit milderer Schutzmittel dafür auch erforderlich sein. 
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Schon die erste Voraussetzung ist, wie oben ausgeführt, nicht erfüllt: Das minimale (und des-
halb erlaubte) Risiko, es könnte nach einer Lockerung der Voraussetzungen des deutschen 
Stammzellimports auch nur ein einziger ausländischer Embryo gerade und nur wegen dieser 
Änderung zur Gewinnung von hES herangezogen werden, rechtfertigt kein staatliches Verbot, 
und erst recht nicht eines, das dem (vorbehaltlosen) Grundrecht auf Forschungsfreiheit eine 
absolute Schranke setzt. Die Durchsetzung eines solchen nicht legitimierbaren Verbots mit dem 
Strafrecht ist a fortiori, also zweifach unzulässig. Das gleiche gilt für die Behauptung eines 
„postmortalen Würdeschutzes“ für frühe Embryonen. Ein solcher Schutz ist (erstens) nach den 
Prinzipien unseres Rechts nicht konzipierbar; und er könnte sich, selbst wenn man etwas ande-
res annehmen wollte, (zweitens) nicht auf ein Grundrechtsgut beziehen. Nur der Schutz eines 
solchen Gutes darf nach dem BVerfG aber zur Einschränkung der Forschungsfreiheit herange-
zogen werden. Erneut a fortiori (doppelt) unzulässig ist es deshalb, diesen nicht legitimen 
Schutz mit einem strafbewehrten Forschungsverbot durchzusetzen. 

3. Dass die Erweiterung des Einfuhrzwecks auf therapeutische und diagnostische Anwen-
dungen rechtlich zweifelsfrei zulässig und damit zugleich geboten ist, liegt nach allem Ausge-
führten auf der Hand (zur Begründung auch oben unter 3. zu Frage 20.) 

 

Frage 26: Halten Sie die aktuelle Stichtagsregelung mit Blick auf den vom StZG inten-
dierten Embryonenschutz für notwendig? 

Nein, und zwar unbeschadet des oben ausführlich dargelegten Umstands, dass dieser Schutz 
ausländischer Embryonen gegen die Rechtsordnung in ihren eigenen Ländern ohnehin nicht 
begründbar ist. Aber selbst für diesen nicht legitimen Schutzzweck ist die starre Stichtagsrege-
lung des § 4 Abs. 2 StZG nicht erforderlich. Ihr liegt eine gänzlich lebensfremde Annahme 
über die Gepflogenheiten der internationalen Spitzenforschung zugrunde. Der Schutz über ei-
nen den jeweiligen Forschungsanträgen in Halbjahresdistanz „nachgezogenen“, „gleitenden“ 
Stichtag würde – wie oben ausgeführt – das Risiko für ausländische Embryonen, zugunsten der 
deutschen Forschung verbraucht zu werden, bis weit unter die Minimalschwelle des erlaubten 
Risikos drücken. Das weiterreichende absolute Verbot, das die gegenwärtige Stichtagsrege-
lung für die Forschung an neueren hES-Linien statuiert, ist daher unzulässig. 

 

Frage 27: „Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang den Gesetzentwurf derFraktion 
der FDP?“ 

Dem Entwurf ist in der Ziff. 1 seines Art. 1 (Abschaffung des Stichtags nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 
a) vollständig zuzustimmen. Das Motiv der Ziff. 2 des FDP-Antrags, die Strafbarkeitsrisiken 
für deutsche Forscher bei einer Kooperation mit ausländischen Kollegen zu beseitigen, ist zu 
begrüßen. Doch geht die Ziff. 2 des Antrags nicht weit genug: 

Die Strafbarkeitsrisiken werden durch die Einfügung des vorgeschlagenen neuen Abs. 3 in § 
13 StZG keineswegs vollständig beseitigt. Denn der von diesem Abs. 3 ggf. ausgeschlossene § 
9 Abs. 2 Satz 2 StGB bezieht sich nur auf die inländische Teilnahme (Anstiftung und Beihilfe) 
an ausländischen Haupttaten. Nicht dagegen erfasst er eine mittäterschaftliche Begehung, die 
in der Kooperation deutscher Stammzellforscher mit ausländischen Kolegen verwirklicht wer-
den könnte. Die strafrechtlichen Regeln zur Abgrenzung von Beihilfe und Mittäterschaft sind in 
vielerlei Hinsicht unklar und umstritten. Jede nur halbwegs wissenschaftlich profunde Mitwir-
kung eines deutschen Forschers wäre nach allgemeinen strafrechtlichen Regeln als Mittäter-
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schaft zu qualifizieren. Dann würde ihm aber, was immer er selbst dabei genau getan hätte, das 
Handeln seiner ausländischen Kollegen, insbesondere und ggf. auch die Gewinnung neuer hES, 
vollständig als eigenes täterschaftliches Verhalten zugerechnet (§ 25 Abs. 2 StGB). Damit 
bliebe gerade eine international kooperierende Spitzenforschung aus Deutschland strafbe-
droht. Denn sie dürfte in aller Regel den allgemeinen Kriterien der Mittäterschaft genügen 
(wenn man denn schon eine weltweit als segensreich angesehene und mit hohem Aufwand 
geförderte Forschung den Beurteilungskriterien für kriminelles Verhalten unterwerfen möchte, 
wie es § 2 ESchG und § 13 StZG bedauerlicherweise tun). 

Die richtige, verfassungsrechtlich gebotene Forderung lautet also nicht, die Strafdrohung des § 
13 StZG zu ergänzen, sondern sie als ganze zu streichen. Ein sog. „Verwaltungsungehorsam“ 
gegenüber weiterhin legitimierbaren Forschungskontrollen, die ein geändertes StZG enthalten 
dürfte und sollte, wäre über Bußgeldtatbestände zu sanktionieren. 

 

Frage 28: Wie beurteilen Sie den Vorschlag, nach fünf Jahren eine Evaluation der Aus-
wirkungen des StZG zwingend vorzusehen?“ 

Ich nehme an, dass sich diese Frage auf die Ziff. 3 in Art. 1 des Gesetzentwurfs der FDP 
vom 18.1.2006 bezieht. Freilich wird dort eine Evaluation nicht nur „der Auswirkungen 
des StZG“ gefordert, sondern auch eine Evaluation des internationalen wissenschaftli-
chen Forschungsstandes im Hinblick auf eine etwa daraus abzuleitende Notwendigkeit, 
das StZG zu ändern (Ziff. 3 S. 2 des FDP-Antrags). Ich gehe knapp auf beide Evaluati-
onen ein. 

1. Die Forderung, das StZG periodisch im ganzen auf seine Eignung, Berechtigung und 
Funktionalität als Instrument der Forschungsregulierung zu überprüfen (Ziff. 3 S. 1 des FDP-
Antrags), ist unbedingt zu begrüßen. Die Ergebnisse einer solchen Überprüfung müssten dann 
freilich jeweils in ein Gesetz eingefügt werden, das in seinen normativen Fundamenten geklärt 
ist und keine inneren normativen Widersprüche aufweist. Das gegenwärtige StZG genügt, wie 
ich oben ausgeführt habe, diesem Anspruch in mehrfacher Hinsicht nicht. 

2. Ziff. 3 S. 2 des FDP-Antrags ist Ausdruck des Umstands, dass eine verbrauchende 
Forschung an menschlichen Embryonen nach allgemeinen Rechtsprinzipien nur legitimierbar ist, 
wenn sie für die damit angestrebten Ziele erforderlich erscheint. „Erforderlichkeit“ heißt stets: 
ein gleichermaßen wirksames, aber weniger eingreifendes (oder doch „rechtlich weniger be-
denkliches“) Verfahren zur möglichen Erreichung der Ziele steht nicht zur Verfügung. Das ist 
im Hinblick auf die Forschung an hES heute nahezu unbestritten der Fall. Die DFG hat dies in 
ihrer Stellungnahme vom Oktober 2006 nachdrücklich bestätigt. 

Doch mag sich dies in Zukunft ändern. Daher ist die Ziff. 3 des FDP-Antrags in ihren still-
schweigenden Voraussetzungen zutreffend, ihr Inhalt deshalb unterstützungswürdig. Steht ir-
gendwann wissenschaftlich hinreichend sicher fest, dass die Forschung an adulten Stammzellen 
in keiner zielrelevanten Hinsicht der an hES unterlegen, ihr vielmehr in allen diesen Hinsich-
ten mindestens gleichwertig ist, so wird der Verbrauch von Embryonen zur Stammzellfor-
schung illegitim. Dann sollte auch der Import von hES nicht mehr gestattet sein. Freilich sind 
die wissenschaftlichen Verfahren zur hinreichend deutlichen und konsensfähigen Feststellung 
eines solchen Befundes sehr schwierig. Daher mögen dem Vorschlag der Ziff. 3 des Antrags 
praktische Gründe im Wege stehen. Auch mag für ein so komplexes, aus hunderttausendfa-
cher weltweiter Kooperation zusammengesetztes Geschehen, wie es die Forschung an hES ist, 
ein Zeitrahmen von jeweils 5 Jahren zu knapp erscheinen. Das müsste von zuständigen Fach-
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wissenschaftlern beurteilt werden. Jedenfalls müsste zusammen mit der Ziff. 3 des Antrags ein 
Verfahren geregelt werden, in dem die kompetente wissenschaftliche Klärung solcher Fragen 
gesichert und praktikabel gemacht würde. 

 

Frage 29: „Wie beurteilen Sie die aktuelle Stichtagsregelung mit Blick auf das Grundge-
setz: Schafft die aktuelle Regelung einen verfassungsgemäßen Ausgleich zwi-
schen den konfligierenden Grundrechten?“ 

Die Frage ist in meinen bisherigen Darlegungen bereits mehrfach beantwortet worden. Knapp 
zusammenfassend: Die Stichtagsregelung ist als Begründung eines partiell absoluten For-
schungsverbots (nämlich hinsichtlich jeder Forschung an hES-Linien, die nach dem Stichtag 
entstanden sind) verfassungswidrig. Sie schafft schon deswegen keinen „verfassungsgemäßen 
Ausgleich zwischen den konfligierenden Grundrechten“, weil solche auf der Seite des inten-
dierten Schutzes nicht im Spiel sind. Embryonale Stammzellen sind keine Grundrechtsträger; 
ausländische Embryonen in deren eigenen Entstehungs- bzw. Herkunftsländern und gegen 
die dort geltenden Gesetze zu schützen, ist keine legitime Aufgabe des deutschen Gesetzge-
bers – jedenfalls dann nicht, wenn das (vermeintliche) Unrecht, das ihnen in ihren Heimatlän-
dern widerfährt, nicht in einer Verletzung fundamentaler, weltweit gültiger Menschenrechte 
besteht. Von so etwas kann bei einer Forschung, die von der Mehrheit der westlich orientier-
ten Rechtsstaaten gutgeheißen und gefördert wird und die den Beifall einer international großen 
Mehrheit der zuständigen Ethiker findet, nicht ernsthaft die Rede sein. 

Selbst wenn man aber eine Schutzbefugnis des deutschen Gesetzgebers bejahen möchte, die 
den Normen und Intentionen ausländischer Gesetzgeber auf deren eigenem Territorium zuwi-
derlaufen dürfte, ginge es (wie ebenfalls oben dargelegt) im StZG dabei nicht um verfassungs-
geschützte Güter: Erstens ist unterhalb der Schwelle des minimalen „erlaubten Risikos“, das 
durch die Abschaffung des Stichtags allenfalls entstünde, ein Lebensschutz per Forschungsver-
bot nicht mehr zulässig. Und zweitens ist eine „postmortale Würde“ früher Embryonen recht-
lich nicht konzipierbar; wollte man dies dennoch behaupten, so wäre sie lediglich ein einfach-
gesetzlicher Schutzreflex, kein Grundrechtsgut (s. oben 1.2. zu Frage 25) 

 

Frage 30: „Welche Alternativen halten Sie rechtlich für vertretbar?“ 

Streichen jeder Stichtagsregelung. Mindestens geboten ist: eine „gleitende Regelung“ mit den 
jeweiligen Import- bzw. Forschungsanträgen halbjährig „nachlaufender“ Frist. 

 

Frage 31: „Wie beurteilen Sie das Risiko für deutsche Forscher, sich bei internationalen 
Kooperationen im Bereich der Stammzellforschung strafbar zu machen? Ist die 
Regelung des § 13 StZG diesbezüglich hinreichend bestimmt?“ 

1. Zur ersten Frage: Das Risiko ist nach dem Wortlaut der einschlägigen Gesetzesnormen 
(§§ 2, 6 Abs. 1 und 3 ESchG; § 13 StZG; §§ 9 Abs. 2 S., 26, 27 StGB; 25 Abs. 2 StGB) 
ausgesprochen hoch. Wie hoch es de facto in der Praxis der Strafverfolgungsbehörden ist 
bzw. wäre, ist schwer einzuschätzen. Auf dem Hintergrund des strafprozessualen Legalitäts-
prinzips (§§ 152 Abs. 2 und 170 Abs. 1 StPO) wäre freilich eine Berufung auf eine etwa nur 
geringe Verfolgungsneigung der Staatsanwaltschaften ohnehin nicht akzeptabel. Insbesondere 
das Risiko einer mittäterschaftlichen Haftung ist erheblich. Es würde durch die gesetzliche An-
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ordnung eines Ausschlusses des § 9 Abs. 2 S. 2 StGB, die etwa nach dem Vorschlag des 
FDP-Gesetzentwurfs in § 13 StZG eingefügt würde, nicht berührt, also nicht verringert. 

2. Zur zweiten Frage: Mit ist nicht ganz klar, worauf die Frage zielt: auf die „hinreichende 
Bestimmtheit“ des Risikos der Strafbarkeit, oder im Gegenteil auf die hinreichende Klarstel-
lung, dass ein solches Risiko bei einer Auslandskooperation deutscher Stammzellforscher 
nicht besteht. So wie sie formuliert ist, meint die Frage das erstere (hinreichende Bestimmtheit 
der Strafbarkeit). Ich vermute aber, dass sie eigentlich nach dem letzteren fragen will bzw. soll 
(hinreichende Sicherheit vor unangemessener Strafbarkeit). Das ist, da nur von Strafbarkeitsri-
siken die Rede ist und sein kann, nicht dasselbe. Doch lassen sich beide Varianten der Frage 
rasch beantworten: 

(1.) Ja, die Strafbarkeit einer solchen Kooperation ist in § 13 (i.V.m. den anderen oben 
genannten Normen) hinreichend bestimmt. Das gilt jedenfalls für eine mittäterschaftliche Ko-
operation. Umgekehrt ist also deren Straflosigkeit keinesfalls „hinreichend bestimmt“. 

(2.) Der Ausschluss einer Strafbarkeit bei bloßer Teilnahme (Anstiftung, Beihilfe), den man-
che Strafrechtswissenschaftler annehmen (Eser/Koch sowie Dahs/Müssig in Rechtsgutachten 
für die DFG), lässt sich gewiss schlüssig behaupten, wenn auch nicht ohne eine gewisse dog-
matische Anstrengung. „Hinreichend bestimmt“ ist ein solcher Ausschluss der Strafbarkeit von 
§ 13 StZG aber jedenfalls nicht. 

Ob umgekehrt die Strafbarkeit einer solchen Teilnahme hinreichend bestimmt ist, darüber 
mag man – unter Berufung auf die erwähnten Rechtsgutachten – streiten. Ich habe aber wenig 
Zweifel, dass man auch eine von Eser/Koch bzw. Dahs/Müssig abweichende Meinung 
schlüssig vertreten kann. (Das würden wohl auch die genannten Autoren nicht bestreiten.) Da-
her würde eine Strafverfolgung nach § 13 StZG wegen Beihilfe zu einer Forschung, bei der 
vom StZG proskribierte hES verwendet werden, schwerlich daran scheitern, dass irgendein 
deutsches Strafgericht (oder am Ende das BVerfG) die „hinreichende Bestimmtheit“ des § 13 
verneinen würde. 

 

Frage 32: „Welchen Regelungsbedarf sehen Sie für eine Strafandrohung in Abgrenzung 
zum Embryonenschutzgesetz?“ 

Die Frage ist mir nicht recht verständlich. Wenn ich sie in den verschiedenen Bedeutungen 
nehme, die sie mir undeutlich irgendwie nahezulegen scheint, dann brauche ich nur zu wieder-
holen, was ich bereits gesagt habe: Ich sehe allein den Regelungsbedarf einer Streichung jeder 
Strafdrohung aus dem StZG. (Allenfalls diskutabel wäre eine Strafnorm gegen das genehmi-
gungslose Einführen bzw. Verwenden von hES, die außerdem im offenen „Widerspruch zu 
tragenden Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung“ gewonnen wurden, was allein wegen 
ihrer Herkunft aus menschlichen Embryonen keinesfalls bejaht werden dürfte.) 

 

Frage 33: „Welche Alternativen zur Regelung des § 13 StZG wären für Sie rechtlich 
vertretbar (z.B. Abschaffung der Strafandrohung, Beschränkung auf das In-
land)?“ 

Die Antwort ergibt sich aus der zu Frage 32. Ich halte (mit der dort im letzten Satz angedeute-
ten einzigen möglichen Ausnahme) nur die Abschaffung der Strafdrohung des § 13 StZG für 
rechtlich vertretbar.  
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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, sehr geehrter Herr Abgeordneter,  

 

mit diesem Schreiben möchten wir uns als Repräsentanten der Helmholtz-

Gemeinschaft und einer grossen Gemeinde von Wissenschaftlern/innen in 

einer Angelegenheit an Sie wenden, welche für die biomedizinische 

Forschung am Standort Deutschland von entscheidender Bedeutung sein 

wird. Es handelt sich um die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 

Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen.  

 

In jüngerer Zeit hat kaum ein Gebiet so starken Einfluss auf die 

forschende Medizin und die Lebenswissenschaften erlangt wie die 

Stammzellforschung. Der Grund liegt darin, dass die Arbeit mit jungen, 

noch weit entwicklungsfähigen Zellen in fast alle Gebiete der Medizin und 

der Biologie ausstrahlt. Ein prominentes Beispiel ist die Regenerative 

Medizin, wo sich völlig neue Möglichkeiten für die Transplantation von 

Spenderzellen bei häufigen Leiden wie der Parkinson-Krankheit oder 

Diabetes eröffnen. Allerdings geht die Bedeutung dieses 

Forschungsfeldes weit darüber hinaus. In der Krebsforschung wurde 

mittlerweile die aufregende Endeckung gemacht, dass in menschlichen 

Krebsgeschwülsten einzelne Zellen in einem Stammzell-Stadium 

verharren. Diese Krebsstammzellen scheinen ganz entscheidend am 

bösartigen Verhalten vieler Tumoren beteiligt zu sein und erfahren  
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mittlerweile eine weltweite Aufmerksamkeit. International werden 

menschliche embryonale Stammzellen in zunehmendem Maße auch dazu 

genutzt, Entstehungswege wichtiger menschlicher Krankheiten zu 

entschlüsseln. Im Vergleich zu tierischen Zellen und Tiermodellen bieten 

sich hier ungeahnte Vorteile. Schließlich profitieren auch Felder wie die 

Gehirnforschung, das Studium von Entwicklungsvorgängen und 

Entwicklungsstörungen im menschlichen Organismus sowie die 

Erprobung neuer Arzneimittel enorm von der Stammzelltechnologie.  

 

In der Diskussion um die Möglichkeiten und Grenzen dieses 

Forschungsgebietes spielt traditionell das Verhältnis zwischen adulten 

Stammzellen aus erwachsenen Wechselgeweben und pluripotenten 

embryonalen Stammzellen eine wesentliche Rolle. Wissenschaftlich 

haben sich in diesem Bereich die Fakten nicht wesentlich verändert. Zwar 

findet man Stammzellen in zahlreichen Geweben des erwachsenen 

Organismus; trotz intensivster Forschungsanstrengungen ist es bislang 

allerdings nicht geglückt, diese Stammzellart in nennenswerter Form 

außerhalb des Körpers zu vermehren oder sie in Zellen anderer Gewebe 

ausreifen zu lassen. Mit ihrer unbegrenzten Vermehrbarkeit und ihrer 

Fähigkeit, noch in alle Gewebe und Organe auszudifferenzieren, haben 

pluripotente embryonale Stammzellen hier nach wie vor einen 

unschätzbaren Vorteil. Allerdings ist es in jüngerer Zeit gelungen, mit Hilfe 

von Erkenntnissen der embryonalen Stammzellforschung aus Geweben 

wie der Haut so genannte induzierte pluripotente Stammzellen zu 

gewinnen, welche Fähigkeiten von embryonalen Stammzellen 

wiedererlangen. Mittelfristig besteht durchaus Hoffnung, dass die intensive 

Charakterisierung menschlicher embryonaler Stammzellen es letztlich 

erlaubt, solche Alternativen für die Medizin einsetzbar zu machen. Die 

Wissenschaftlergemeinde ist davon überzeugt, dass Durchbrüche auf 

diesem zentralen Gebiet nur gelingen, wenn auch menschliche 

embryonale Stammzellen genutzt werden können. Dies betrifft sowohl den 

möglichen Einsatz von Stammzellen für die Transplantationsmedizin als 

auch die Entschlüsselung wichtiger Entstehungswege menschlicher 

Erkrankungen und die Entwicklung neuer Arzneimittel. In wie weit wir 
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schließlich auf alternative Stammzelltypen zurückgreifen können, muss 

die Zukunft zeigen.  

 

Der Deutsche Bundestag hat nach einer eindrücklichen Debatte am 25. 

Februar 2002 ein Stammzellgesetz  verabschiedet. Es ermöglicht unter 

strengen Auflagen den Import menschlicher embryonaler Stammzellen, 

welche vor dem 01. Januar 2002 gewonnen wurden. Aus der Sicht des 

Jahres 2008 sind die unter diesen Bedingungen verfügbaren Zelllinien 

allerdings veraltet und für moderne biomedizinische Forschung nicht mehr 

nutzbar. Der internationale Standard hat sich mittlerweile längst auf neu 

gewonnene Stammzelllinien konzentriert, welche ohne unterstützende 

Mauszellen gezüchtet werden können. Um auf diesem für die 

Gesundheitsforschung so entscheidenden Gebiet weiterhin an vorderer 

Front mitwirken zu können, halten wir es für unabdingbar, auch deutschen 

Wissenschaftler/innen Zugang zu neuen menschlichen embryonalen 

Stammzelllinien zu verschaffen. Nur so wird es möglich sein, dass unser 

Land auf diesem Feld eine wichtige Position behalten und aktiv an der 

Entwicklung möglicher Anwendungen mitwirken kann.  

 

Aus der Sicht der Wissenschaft wäre ein Verzicht auf einen Stichtag unter 

Beibehaltung des strengen und bewährten Prüfungsverfahrens für 

einzelne Forschungsprojekte die optimale Lösung. Dabei müsste 

gleichzeitig gewährleistet sein, dass der Antragsteller die Herstellung der 

Zellinien nicht mit veranlasst hat. Falls sich eine Mehrzahl der 

Abgeordneten mit einer solchen Regelung nicht einverstanden erklären 

kann, erscheint uns zuminderst eine Verschiebung des Stichtags auf den 

1. Mai 2007 absolut essentiell.  

 

Wir sind tief besorgt, dass im Falle des Scheiterns einer Gesetzesnovelle 

der Forschungs- und Gesundheitsstandort Deutschland irreparablen 

Schaden nähme. In einer Zeit, wo Maßnahmen wie die Exzellenzinitiative 

und neue Allianzen zwischen Universitäten und außeruniversitären 

Einrichtungen für eine einmalige Aufbruchstimmung in der 

Wissenschaftsgemeinde sorgen, wäre dies ein fatales Signal. Im Hinblick 
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auf mögliche spätere Anwendungen dieses Forschungsfeldes würden wir 

auch im internationalen Kontext absolut unglaubwürdig.  

 
Mit unserem Appell möchten wir Sie eindringlich um Ihre Unterstützung für 

eine Gesetzesnovelle bitten, welche uns Zugang zu neuen humanen 

embryonalen Stammzellinien ermöglicht. Gerne stehen wir Ihnen für 

weitere Informationen zur Verfügung.  

 

Mit besten Grüßen  

 

 

 
 

Prof. Dr. med. Otmar D. Wiestler 
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Betr. Sachverständigen-Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung am  

3. März 2008 im Deutschen Bundestag zur Änderung des Stamm-
zellgesetzte 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 
 
wunschgemäß komme ich Ihrem Anliegen gern nach, mich als Sachver-
ständiger zu den Leitfragen im Rahmen der Anhörung am 3. März 2008 
zum Thema „Änderung des Stammzellgesetzes“ zu äußern: 
 
1. Welche neuen ethischen, rechtlichen oder wissenschaftlichen As-

pekte haben sich seit 2002 ergeben, die eine Änderung des 
Stammzellgesetzes begründen? 
 

 
Die ethischen Aspekte haben sich im Grundsätzlichen seit 2002 nicht ge-
ändert. Unverändert begegnet die im Stammzellgesetz vorgesehene aus-
nahmsweise Einfuhr menschlicher embryonaler Stammzellen von im Aus-
land zur Stammzellgewinnung getöteten menschlichen Embryonen und ihre 
Verwendung zu Forschungszwecken in Deutschland dem Einwand, hierin 
komme die Achtung der Menschenwürde nicht im gebotenen Maße zum 
Ausdruck. Menschliches Leben beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und 
Samenzelle. „Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwür-
de zu“, hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Dies ist auch der 
Ausgangspunkt des Embryonenschutzgesetzes. Die Tötung menschlicher 
Embryonen ist ethisch nicht vertretbar und von der Verfassung missbilligt. 
Eine besondere Schutzpflicht des Staates gegenüber dem Embryo in vitro 
ergibt sich aus seiner prinzipiell schutzlosen Daseinsform. Die Zugehörig-
keit zur Menschheit und die damit verbundene Schutzwürdigkeit sind jeden-
falls nicht davon abhängig, in welchem Umfeld das Leben beginnt. 
 
Aus der Sicht des Grundgesetzes kommt dem menschlichen Embryo Men-
schenwürde zu, die der Staat zu achten und zu schützen hat. Dies gilt un-
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abhängig davon, ob der menschliche Embryo im Inland oder im Ausland lebt. Wo der an das 
Grundgesetz gebundene Deutsche Staat, etwa im Ausland, diesen Schutz nicht entfalten 
kann, ist er dennoch von der Achtung der Würde des Menschen nicht entbunden. Auch die 
postmortale Achtung der Würde der zum Zweck der Stammzellgewinnung getöteten embry-
onalen Menschen ist durch das Grundgesetz geboten. Die Würde des Mensche ist einer 
Abwägung nicht zugänglich.  
 
 
Wissenschaftliche und medizinische Aspekte 

 
2001 konnten wir in unserer Düsseldorfer Arbeitsgruppe weltweit erstmals zeigen, dass mit-
tels adulter Stammzellen, aus dem Knochenmark des Menschen autolog gewonnen, eine 
Therapieoptimierung des akuten Herzinfarktes erreicht werden kann. Dieses neue Therapie-
feld wird derzeit weltweit eingesetzt, in 3 großen Meta-Analysen (Abdel Latif et al. 2007, Li-
pinski et al. 2007 und Burt et al. 2008) konnte an mehreren tausend Patienten der kurative 
Effekt der adulten Stammzelltherapie beim akuten Herzinfarkt nachgewiesen werden, und 
zwar zusätzlich („on top“) zu allen anderen Therapieoptionen. Eine 2. Indikation betrifft den 
chronischen Herzinfarkt, d.h. die Summe der vielen Patienten in Deutschland, die im chroni-
schen Infarktstadium leben. Eine 3. Gruppe betrifft Herzmuskelerkrankungen, oft Zustand 
nach Myokarditis, oft junge Patienten, die eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion 
aufweisen und vor der Herztransplantation stehen. Hier konnten wir bislang 16 Patienten von 
der Warteliste zur Herztransplantation zurücknehmen und der konservativen Therapie zufüh-
ren. Schließlich konnte 4.) in 2007 erstmals gezeigt werden, dass auch der kardiogene 
Schock, das Endstadium eines Herzversagens, in der Regel mit einer Sterblichkeit bis zu 70 
% einhergehend, mittels intrakoronarer Stammzelltherapie erfolgreich behandelt werden 
kann. 

 
Neben diesen 4 genannten kardialen Indikationen, d.h. dem akuten Herzinfarkt, der chroni-
schen koronaren Herzkrankheit, der chronischen Herzmuskelerkrankung und Herzinsuffi-
zienz und dem kardiogenen Schock bietet die Therapie mit adulten Stammzellen aus dem 
Knochenmark des gleichen Patienten eine wirksame Maßnahme zur Behandlung der peri-
pheren Verschlusskrankheit der Arterien, bedingt durch Verkalkungen oder auch durch me-
tabolische Veränderungen bei Diabetes mellitus. 
 
Bei beiden Therapieformen werden die aus dem Knochenmark gewonnenen Knochenmark-
stammzellen dem Patienten am gleichen Tag in örtlicher Betäubung injiziert, das methodi-
sche Vorgehen ist klar definiert, bisher wurden in unserer Klinik ca. 500 Patienten erfolgreich 
behandelt, sowohl nach akutem Herzinfarkt, bei chronischer koronarer Herzkrankheit, bei 
Herzmuskelinsuffizienz, bei einem kardiogenen Schock und bei peripherer Verschlusskrank-
heit sowie bei diabetischem Fuß.  
 
Als an der klinischen Patientenversorgung und der therapeutischen Forschung engagierte 
Ärzte sind für uns die Erforschung und Bereitstellung tatsächlich wirksamer therapeutischer 
Konzepte für unsere Patienten die oberste Priorität. Diese Konzepte müssen nebenwirkungs-
frei bzw. nebenwirkungsarm, in den Belastungen des klinischen Einsatzes vertretbar, repro-
duzierbar und wirksam sein. Alle diese Kriterien treffen für die adulten Knochenmarkstamm-
zellen zu. Dadurch ist eine „Kausaltherapie“ im Nachhinein möglich, die mit anderen thera-
peutischen Eingriffen nicht erreichbar ist: Die Summe aller medikamentösen, rehabilitativen 
und gesundheitserzieherischen Maßnahmen ist zwar wirksam und wichtig im Hinblick auf die 
Infarktprävention und auch die Behandlung, allerdings wird erst mit der adulten Stammzell-
therapie am Menschen die Ursache der Herzschwäche beseitigt, d.h. das abgestorbene Ge-
webe wird regeneriert. Diese in der Herztherapie eingesetzten körpereigenen Knochenmark-
stammzellen haben keinerlei Tumorgenität, keine Immunabstoßung, weil sie autolog, d.h. 
wie eine Eigenbluttransfusion, vom eigenen Patienten injiziert werden. Dieses Verfahren 
kann bei Bedarf mehrfach wiederholt werden und wird mit heutigen therapeutischen Stan-
dardmethoden (Knochenmarkspunktion, Herzkathetertechniken) vorgenommen. 
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Neben den therapeutischen Erfolgen bei Herzerkrankungen konnte unsere Düsseldorfer Ar-
beitsgruppe zudem weitere therapeutische Erfolge und Neuerungen mit autologen Stamm-
zellen zeigen, darunter die Behandlung der arteriellen Verschlusskrankheit („Raucherbein“, 
„Schaufensterkrankheit“) und des diabetischen Fußes, einer multifaktoriell verursachten Ne-
krose der Zehen. Weitere große Therapiefelder mit autologen Stammzellen sind seit vielen 
Jahren fest etabliert und beziehen sich auf Autoimmunerkrankungen (z.B. Vaskulitiden, Lu-
pus erythematodes, rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn etc.) (sowie multiple Sklerose, sys-
temische Sklerose) sowie auch eine Reihe anderer Erkrankungen mit onkologischem und 
hämatologischem Hintergrund. Vielversprechende Therapieeinsätze existieren ferner bei 
Knochenerkrankungen sowie bei dermatologischen und ophthalmologischen Erkrankungen. 
 
Das weltweit bekannte Hauptfeld der adulten Stammzelltherapie betrifft hämatologische Er-
krankungen (z.B. Leukämien) bei Erwachsenen und auch bei Kindern, mit peripheren Blut-
stammzellen und auch mit Nabelschnurblutzellen, die seit vielen Jahren an tausenden von 
Patienten tagtäglich eingesetzt und mit Erfolg vorgenommen werden. 
 
Hingegen gibt es, entgegen den anfangs euphorisch geäußerten Erwartungen an das thera-
peutische Potential humaner embryonaler Stammzellen, bis heute keine einzige Therapie, 
weder an einem Patienten noch in Studien, die nachprüfbar und auswertbar publiziert wor-
den wäre. Dies hat mehrere Gründe, die sich seit 2002 zunehmend klarer abzeichnen, vor 
allem die unbeherrschte Tumorigenität der humanen embryonalen Stammzellen. Der Grund 
dieser Tumorigenität embryonaler Stammzellen scheint in ihrer Pluripotenz sowie ihrer e-
normen Vermehrungsfähigkeit zu liegen. Während die natürliche Umgebung des intakten 
Embryos die Differenzierung der embryonalen Stammzellen in den Aufbau eines Organis-
mus koordiniert, besitzen durch Zerstörung des Embryos gewonnene embryonale Stammzel-
len zunächst nur die Eigenschaft, unkoordiniert in alle Zelltypen zu differenzieren. Diese Ei-
genschaft ist Grundlage eines der wichtigsten und ersten Tests, ob embryonale Stammzellen 
überhaupt vorliegen: ob sie nämlich nach Injektion in ein Versuchstier einen Tumor (ein Te-
ratom) bilden können. Embryonale Stammzellen sind somit stets als potentielle Tumorzellen 
zu bezeichnen. 
 
 
Tumorigenität der humanen embryonalen Stammzellen:  
 
Eine Studie des Kölner Max-Planck-Institutes mit embryonalen Stammzellen der Maus hat 
gezeigt, dass bei „homologer“ Transplantation in 86 % der Mäuse Tumore gefunden wurden. 
Bei Transplantation von undifferenzierten embryonalen Stammzellen der Maus auf Ratten 
(„xenologe“ Transplantation) mit Hirninfarkten wurden bei den nach nur 3 Wochen getöteten 
Tieren Tumore in 9 % gefunden  (Erdö et al., 2003). Eine experimentelle Studie zur Therapie 
des Diabetes Typ I mit insulinproduzierenden Zellen, die aus embryonalen Stammzellen 
ausdifferenziert wurden, zeigt einen kurzfristigen therapeutischen Nutzen, der aber durch 
Teratome in 60 % der Versuchstiere wieder scheiterte (Fujikawa, Oh et al. 2005). Die Tera-
tome wiesen Zellen auf, die typische Marker für embryonale Stammzellen exprimierten, ob-
wohl diese vor der Transplantation nicht entdeckt worden waren. Eine mögliche Erklärung 
wäre eine Dedifferenzierung der transplantierten Zellen. Zu vermuten ist, dass in Tierstudien 
die Tumorigenität von humanen embryonalen Stammzellen allerdings nicht angemessen 
beurteilt werden kann. In der am 20. Februar 2008 veröffentlichten Studie (Firma Novocell) 
wurden aus menschlichen embryonalen Stammzellen insulinproduzierende Zellen gezüchtet, 
die in immunkompetente Mäuse mit Diabetes transplantiert wurden – also eine Xe-
notransplantation menschlicher Zellen auf Tiere (Kroon et al. 2008). Obwohl es sich um eine 
Xenotransplantation handelte, wurden bei 15 % der Mäuse Tumore gefunden. Möglicherwei-
se kam es nur deshalb nicht zur Abstoßung des Transplantates, weil ihr Empfänger immun-
kompetente Mäuse waren. Insbesondere zeigt die Studie nicht, dass die aus humanen emb-
ryonalen Stammzellen gezüchtete Zellen bei einem Empfänger mit intaktem Immunsystem 
überleben können und wirksam sind und bei einem menschlichen Patienten („homologe“ 
Transplantation) das Tumorrisiko überschaubar wäre.  
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Humane iPS-Zellen (reprogrammierte somatische Zellen) 
 
Von den bislang am meisten diskutierten Stammzelltypen: 
 

- Adulte Stammzellen (z.B. autologe aus dem Knochenmark): Klinisch wirksam und 
erprobt 
 

- Nabelschnurblutzellen (allogene Gewinnung): Klinisch wirksam und erprobt 
 

- Embryonale Stammzellen: Zellstörung von Embryonen, keine klinische Anwen-
dung 

 
sind Ende 2006/2007 die reprogrammierten pluripotenten Stammzellen (iPS) hinzugekom-
men: keine Zerstörung von Embryonen, keine klinische Anwendung, aber vielversprechender 
experimenteller Ansatz. 
 
Diese Zellen bieten, anders als die humanen embryonalen Stammzellen, keine ethischen 
Bedenken, da kein Embryonenverbrauch damit verbunden ist. Insbesondere ermöglichen sie 
auch Grundlagenforschung an patientenspezifischen Zellen, da sie Eigenschaften besitzen, 
die denen von embryonalen Stammzellen sehr ähnlich sind. Heute stehen unter wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten mindestens 40 charakterisierte humane iPS-Linien zur Verfü-
gung. Mindestens 124 humane iPS-Linien wurden bislang etabliert. Die Fortschritte mit iPS 
vollziehen sich in sehr raschem Tempo, eine vorläufige Literaturliste ist als Anhang beige-
fügt. 
 
 
Therapeutischer Einsatz adulter Stammzellen 
 
Wie dargelegt, hat die klinische Forschung und Therapie mit adulten Stammzellen, bei der 
Deutschland an der Weltspitze liegt, in den vergangenen 6 – 7 Jahren große Fortschritte 
aufzuweisen. Die seit 2001 in Deutschland entwickelte Therapie des Herzinfarktes mit pati-
enteneigenen adulten Stammzellen des Knochenmarks ist nachgewiesenermaßen therapeu-
tisch wirksam (Ablel-Latif et al. 2007, Burt et al. 2008, Lipinski et al., 2007) und wird mittler-
weile international eingesetzt. Wie ferner dargelegt, existieren eine Reihe von weiteren klini-
schen Indikationen, die alle als etablierte Therapieverfahren einzustufen sind (Übersicht bei 
Burt et a., 2008). Derzeit laufen (NIH-Register) weltweit über 1900 Studien mit adulten 
Stammzellen.  
 
 
Entwicklungen der embryonalen Stammzelltherapie 
 
Tatsächlich stehen heute der Deutschen Forschung erheblich mehr Linien embryonaler 
Stammzellen zur Verfügung, die dem geltenden Stichtag genügen, als zur Zeit der Verab-
schiedung des Stammzellgesetzes im April 2002. Damals war lediglich eine Zelllinie verfüg-
bar für den Versand (NIH-Embryonic Stem Cell Register). Am 6. 2. 2008 waren insgesamt 21 
der 78 aufgelisteten Zelllinien für den Versand verfügbar. 
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2. Wie bewerten Sie die vorliegenden Gesetzesentwürfe und Anträge zur Änderung 

bzw. Beibehaltung des Stichtages insbesondere im Hinblick auf die Grundintention 
des Stammzellgesetzes? 

 
 
Die Grundintention ist bereits der Bezeichnung des Gesetzes zu entnehmen. Sicherstellung 
des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher em-
bryonaler Stammzellen. In §1 („Zweck des Gesetzes“) verweist das Gesetz ausdrücklich auf 
die staatliche Verpflichtung, die Menschenwürde und das Recht auf Leben zu achten und zu 
schützen. Damit sind verfassungsimmanente Schranken vorgegeben, die die dort ebenfalls 
zitierte Freiheit der Forschung nicht grenzenlos gewährleisten lassen. 
 
 
3. Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung im Stammzellgesetz mit Blick auf 

das Grundgesetz? 
 

Schafft die aktuelle Regelung heute wie 2002 einen verfassungsgemäßen Ausgleich 
zwischen den verschiedenen zu schützenden Grundrechtspositionen (Menschenwür-
de, Recht auf Leben, Forschungsfreiheit)? Inwiefern würde sich dieser Ausgleich 
durch eine Änderung des Stichtages verändern? 

 
Die Beantwortung dieser Frage wird von den fachnahen Sachverständigen vorgenommen. 
 
 
4. Hat sich und falls ja, in welchen Punkten, seit der Anhörung von Sachverständigen im 

Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung von 9. Mai 2007 
die wissenschaftliche, ethische und gesellschaftliche Debatte über die Stammzellfor-
schung verändert und wie ist dieser Wandel ggf. zu bewerten? 

 
In der öffentlichen Wahrnehmung und Beurteilung der Forschung mit humanen embryonalen 
Stammzellen ist eine weitgehende Ernüchterung eingetreten. Es ist mittlerweile bekannt, 
dass die embryonalen Stammzellen potentielle Tumorzellen sind, dass dazu im Gegensatz 
die adulten Stammzellen als Zellen mit kurativer und therapeutischer Wirkung am Menschen 
zunehmend Anwendung finden. Das mit der embryonalen Stammzellforschung verknüpfte 
Wunschdenken mit möglichen Heilungserfolgen bei klinischen Erkrankungen hat sich nicht 
bewahrheitet. Besonders die Tumorigenität zeigt, dass embryonale Stammzellen für eine 
Anwendung am Patienten auch in ferner Zukunft nicht in Betracht kommen. Wenn es um 
eine reine Grundlagenforschung geht, wäre diese auch mit anderen Substraten denkbar. 
Besonders die Alternativen, die auch klinisch umsetzbar sind, wie die Therapieerfolge mit 
adulten Stammzellen zeigen, dass aus klinisch-therapeutischer Sicht ein Bedarf für embryo-
nale Stammzellen nicht existiert. Viele Patienten kennen in ihrem Umfeld Bekannte und 
Freunde sowie Verwandte, die von adulten Stammzellen profitiert haben, nicht hingegen von 
embryonalen Zellen. Kürzlich durchgeführte Umfrageergebnisse in der Bevölkerung haben 
gezeigt, dass die Forschung mit embryonalen Stammzellen bei ca. 2/3 der Befragten nicht 
gewünscht wird. 
 
 
5. Welche neuen Forschungsergebnisse (Stichwort: Reprogrammierung/iPS-Zellen) 

machen die Forschung an und mit embryonalen Stammzellen verzichtbar? 
 
Die Therapieresultate mit adulten Stammzellen bei einer Fülle von Erkrankungen, insbeson-
dere auch die neuen Therapieresultate beim Herzinfarkt, bei der chronischen koronaren 
Herzkrankheit, bei der Herzinsuffizienz und bei der peripheren Verschlusskrankheit sowie 
beim diabetischen Fuß zeigen, dass hier embryonale Stammzellen nicht benötigt werden. 
Wenn es zudem um reine Forschung geht, die mit embryonalen Stammzellen vorgenommen 
werden soll, so sind dafür nicht unbedingt menschliche Embryonen zu zerstören, denn diese 
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Forschung lässt sich auch an reprogrammierten/iPS-Zellen vornehmen. Daher sollte an die-
sen Zellen zunehmend geforscht werden. 
 
 
6. In welchem Umfang kann mit den in Deutschland zugelassenen embryonalen 

Stammzellen Grundlagenforschung betrieben werden? 
 
Weltweit arbeiten ca. 100 Forschergruppen mit embryonalen Stammzellen, in Deutschland 
sind es somit ca. 17 %. Diese 17 Gruppen haben 25 Importgenehmigungen. Damit lässt sich 
eine embryonale Zellforschung betreiben. Wenn man zudem bedenkt, dass die entscheiden-
den Forschungsergebnisse mit iPS an 1998 gezüchteten embryonalen Stammzellen gewon-
nen wurden, so wären, ausgehend von Menge und Qualität der verfügbaren Stammzellen, 
alle nur denkbaren Forschungsresultate auch in Deutschland realisierbar gewesen. Auch das 
Problem der sog. Verunreinigungen der kultivierten Zellen lässt sich methodologisch ent-
schärfen. Gerade das Beispiel mit iPS zeigt, dass auch in Deutschland diese Resultate hät-
ten erhoben werden können, wenn sich die embryonale Forschungs-Community diesem 
Problem zugewendet hätte. 
 
 
7. Sind die nach 2002 entwickelten neuen embryonalen Stammzellen für den therapeu-

tischen Einsatz beim Menschen geeignet? Kann davon ausgegangen werden, dass 
sich diese embryonalen Stammzellen genau wie die vor 2002 entwickelten Stammzel-
len epigenetisch/genetisch verändern – und falls ja, in welchem Zeitraum wird dies 
geschehen? Inwiefern wirken sich die veränderten Kulturbedingungen auf die Stabili-
tät der neueren Stammzelllinien aus? Wie hoch schätzen Sie die Zahl der unter stan-
dardisierten Bedingungen und frei von tierischen Zellen und Seren (xenobiotic-free) 
kultivierten humanen embryonalen Stammzelllinien, die vor dem 1. Mai 2007 gewon-
nen wurden und zugleich seitens ihrer Hersteller für den Bezug bereitstehen? 

 
Die nach 2002 entwickelten embryonalen Stammzelllinien sind genauso wie die älteren Li-
nien für den therapeutischen Einsatz ungeeignet. Eine Stammzelle ist eine potentielle Tu-
morzelle und therapeutisch nicht nutzbar. Das Alter der Linien spielt allerdings bei dieser 
Bewertung keine Rolle, da die Firma Geron ihr Therapiekonzept auf eine der ältesten 
Stammzelllinien setzt. Genetische sowie epigenetische Stabilität sind in Zelllinien bekannt 
und unabhängig von Datum ihrer Isolation. Einen wesentlichen Einfluss an xenofreien Kul-
turbedingungen auf die Stabilität von Zelllinien ist nicht zu erwarten (hier geht es ja um die 
Freiheit von Pathogenen). Vor allem die Tumorigenität wird eine unveränderliche (weil intrin-
sische) Eigenschaft von embryonalen Stammzellen sein. Daher muss nochmals mit Nach-
druck festgestellt werden, dass ein therapeutischer Einsatz von embryonalen Stammzellen 
am Patienten nicht existieren wird. 
 
 
8. Entsprechen aus ihrer Sicht neuere Forschungsziele der embryonalen Stammzellfor-

schung – z. B. toxikologische Prüfung von Medikamenten – der Intention des Stamm-
zellgesetzes hinichtlich der Alternativlosigkeit und der Hochrangigkeit des For-
schungszieles gegenüber dem Embryonenschutz? 

 
Nein. Sie sind nicht alternativlos. Für diese angeführten Forschungsziele können – ethisch 
unbedenklich – auch andere Zellen eingesetzt werden. Ethisch unproblematische puripoten-
te menschliche Stammzellen (Nabelschnurblut, Fruchtwasser, iPS) stehen heute zur Verfü-
gung. iPS sind genetisch und epigenetisch von embryonalen Stammzellen kaum zu unter-
scheiden. Meiner Meinung nach haben iPS den großen Vorteil der Individualisierbarkeit, was 
vor allem auch in toxikologischen Studien zum Tragen kommen könnte. Zudem sind iPS ver-
hältnismäßig einfach herzustellen, was auch durch die bereits jetzt große Verfügbarkeit an 
vorhandenen iPS-Linien dokumentiert wird. Dies hätte vor allem auch für die Pharmaindust-
rie große Vorteile, weil es hier immer wieder Schwierigkeiten mit Patentrechten und Lizensie-
rungsbedingungen der Zelllinien mit humanen embryonalen Stammzellen gibt, die bei iPS 
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entfallen. Die iPS kann sich die Industrie zu ihren jeweiligen Entwicklungsprojekten selber 
herstellen. 
 
 
9. Inwieweit halten Sie die embryonale Stammzellforschung insbesondere mit neuen 

Stammzellen als vergleichende Forschung für alternative Methoden der Stammzell-
forschung für notwendig, z. B. hinsichtlich der Frage, ob die Eigenschaften von indu-
zierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) denen von humanen embryonalen 
Stammzellen entsprechen? Welche Erkenntnisse sind hierbei von besonderer Bedeu-
tung? 

 
Jede vergleichbare Forschung ist interessant, nur fragt es sich seit jeher, ob diese „compara-
tive biology“ für die jeweilige individuelle Erkrankung weiterhilft. Ich kenne keine einzige auf 
der Basis adulter Stammzellen etablierte Therapie, die irgendwie auf Erkenntnissen aus der 
Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen angewiesen gewesen wäre. Bei jeder 
Zellforschung steht die zu beforschende Zelle individuell als Unikat im Vordergrund. Das aus 
früheren Jahrzehnten stammende Argument der Bedeutung der vergleichenden Forschung 
(vergleichende Thierphysiologie etc.) ist überholt. Wenn es darum geht, eine Zelle unter wis-
senschaftlichen, aber auch unter klinischen Gesichtspunkten zu analysieren, so ist stets die-
se Zelle als spezifisches Charakteristikum zu untersuchen: die Herzdynamik des Hundeher-
zens unterscheidet sich sehr wesentlich von der Herzdynamik des menschlichen Herzens; 
die Zellkontraktion der Herzmuskelzelle ist wesentlich anders als die Skelettmuskelzelle; da 
die Arrhythmogenität von Skelettmuskelmyoblasten im Vergleich zur Herzmuskelzelle gewal-
tig ist. All dies sind Charakteristika, die individuell analysiert werden müssen. Vergleiche sind 
zwar interessant, führen aber hier nicht weiter.  
 
Die iPS-Zellen werden sich sicherlich in vielen Gesichtspunkten von den üblichen humanen 
embryonalen Stammzellen unterscheiden. Dennoch zeigen die bisher vorliegenden Daten 
eine gute Zellqualifikation, die spezifisch für die iPS-Zellen intensiv und mit allen verfügbaren 
Methoden weiter abgeklärt werden muss. Nur so kann man erfahren, ob die gewünschten 
Forschungsdesiderate auch von diesen Zellen erfüllt werden. Die Verfügbarkeit embryonaler 
Stammzellen dafür ist meines Erachtens interessant, aber nicht erforderlich.  
 
 
10. Welches sind aus Ihrer Sicht die bedeutendsten Ergebnisse der embryonalen 

Stammzellforschung, die für die Nutzbarmachung adulter Stammzellen in heutigen 
und künftigen Therapien eine zentrale Rolle spielen? 

 
In unserer eigenen wissenschaftlichen und klinischen Arbeit mit adulten Stammzellen des 
Menschen haben wir keine Erkenntnisse aus der Forschung mit humanen embryonalen 
Stammzellen angewendet. Die Stammzellcharakteristik des Knochenmarks, die Zellisolie-
rung, die typischen adulten Stammzelleigenschaften, die Einsatzmöglichkeiten am Men-
schen, der Einsatz beim Infarkt etc. All diese Punkte waren primäre Fakten, die untersucht 
wurden, um die Therapie am Menschen spezifisch anwenden zu können. Ein Vergleich mit 
embryonalen Stammzellen ist hier nicht erfolgt und hätte möglicherweise in eine Sackgasse 
geführt. 
 
Wer dieses Argument verwendet, schuldet den Nachweis, welche „Ergebnisse“ aus der For-
schung mit humanen embryonalen Stammzellen im Bereich der therapeutisch orientierten 
Forschung mit adulten Stammzellen wesentlich sind. „Ergebnisse“ sind in der Wissenschaft 
nicht etwa Vermutungen oder Hoffnungen oder Spekulationen, sondern vielmehr valide pub-
lizierte und reproduzierbare Daten. Es ist verständlich, wenn die Gruppen mit humaner emb-
ryonaler Stammzellforschung bestrebt sind, ihre Forschungsprojekte durchzuziehen, wir als 
Kliniker und Ärzte müssen allerdings darauf bedacht sein, am Patienten auch therapeutisch 
umsetzbare Forschungsergebnisse zu finden, die es ermöglichen, im Sinne einer Translation 
zumindest kausal orientierte Therapien zu erreichen. Dem Forschungsdesiderat auf der ei-
nen Seite (humane embryonale Stammzellen) steht die klinische Anwendbarkeit und Nutz-
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barmachung auf der anderen Seite (adulte Stammzellen) gegenüber. Die adulte Stammzelle 
ist für die Klinik der Goldstandard, der durch eine therapeutisch wahrscheinlich ausweglose 
Therapieintention (embryonale Stammzellen) nicht verfälscht werden darf. 
 
 
11. Im Zusammenhang mit der Debatte um die Forschung an und mit embryonalen 

Stammzellen wird immer wieder ihre Bedeutung für die Therapie von Krankheiten wie 
z. B. Alzheimer, Parkinson, multiple Sklerose, Diabetes oder Herzkrankheiten hervor-
gehoben. Welchen Stellenwert hat die embryonale Stammzellforschung im Vergleich 
zu anderen Forschungsansätzen, bei denen Therapien für die Behandlung dieser 
Krankheiten entwickelt werden? 

 
Die Forschung mit embryonalen Stammzellen hat im Tierversuch, wie bekannt, einige thera-
peutische Ansätze hervorgebracht (vor allem in Versuchen an Mäusen), ist allerdings hier 
immer wieder mit dem Problem der hohen Tumorigenität behaftet. Längerfristig sind daher 
anhaltende therapeutische Erfolge sehr unwahrscheinlich, auch wegen der fehlenden Eigen-
schaft der asymmetrischen Zellteilung, da die aus embryonalen Stammzellen differenzierten 
Zielgewebe irgendwann natürlich zugrunde gehen und kein Zellpool von regenrativen adul-
ten Stammzellen dann mehr vorhanden wäre. 
 
 
12. Bitte bewerten Sie die Entwicklungsperspektiven der embryonalen Stammzellfor-

schung sowie der therapeutisch ausgerichteten Stammzellforschung insgesamt in 
Deutschland unter Bezugnahme auf die unterschiedlichen Regelungsvorschläge. 

 
Die Entwicklungsfähigkeit der deutschen Stammzellforschung unter den vorherrschenden 
Bedingungen ist als gut zu bezeichnen und, wie stets, von der Kreativität der entsprechen-
den Forscherpersönlichkeiten abhängig. Die größten Erfolge der Stammzellforschung der 
letzten Jahre, die Entwicklung der iPS, wäre auch in Deutschland möglich gewesen, und 
zwar mit den von Yamanaka und Thomson verwendeten, ältesten verfügbaren Stammzellli-
nien aus dem Jahre 1998.  
 
 
13. Medienberichte schildern, dass in einigen Ländern, wie USA, Korea, Großbritanien 

oder Spanien inzwischen Stammzellforscher möglichst frische Eizellen und Embryo-
nen für ihre Forschungszwecke bevorzugen, was unter anderem dazu geführt hat, 
dass Frauen z.T. finanzielle Anreize erhalten, damit diese ihre Eizellen für die 
Stammzellforschung zur Verfügung stellen. Wie bewerten Sie diese geschilderten 
Entwicklungen aus ethischer Sicht und welchen Einfluss könnte eine Änderung der 
Stichtagsregelung im Stammzellgesetz darauf haben? 

 
Hier liegen Stellungnahmen des fachnahen Sachverständigen vor. 
 
 
14. Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen europäi-

schen Längern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem Vergleich die deut-
sche aktuelle Regelung? 

 
Zu dieser Frage wird sich der fachnahe Sachverständige äußern. 
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Zusammenfassung: 
 
Die adulte Stammzelltherapie ist in der Klinik etabliert. Sie ermöglicht eine therapeutische 
Lebensverlängerung. Seit 2001 wurden insbesondere beim akuten Herzinfarkt, bei der chro-
nischen koronaren Herzkrankheit, bei der Herzinsuffizienz und bei peripherer Verschluss-
krankheit sowie beim diabetischen Fuß gewaltige Therapieerfolge mit adulten Knochenmark-
stammzellen bei vielen tausend Patienten erreicht. Mit dieser Zellform ist somit eine echte 
Translation vom experimentellen Versuch über die therapeutische Idee bis hin zum klini-
schen Einsatz realisiert worden, mit der bislang allein in Düsseldorf ca. 500 Patienten erfolg-
reich behandelt werden konnten. 
 
Die adulte Stammzelltherapie ist dennoch am Anfang ihrer therapeutischen Entwicklung, 
wenn auch bereits im klinischen Alltag etabliert. Ziel muss es künftig sein, die Mechanismen 
spezifisch und detailliert zu ergründen, um weitere Indikationen selektionieren zu können, bei 
denen es möglich sein dürfte, auch andere Erkrankungen wirksam zu behandeln. Therapie-
optimierungen stehen an. Die Perspektiven betreffen eine Fülle von wichtigen, für unsere 
Patienten lebensnotwendige Fragestellungen, insbesondere das Zellschicksal, die Entwick-
lung neuer Verfahren zur adulten Stammzellanwendung, die Aufklärung der Wirkmechanis-
men etc. 
 
Im Unterschied zur autologen adulten Stammzelltherapie gibt es für embryonale Stammzel-
len keine klinische Indikation. Die hohe Tumorigenität ist eine inhärente Eigenschaft dieser 
Zellen, die eine therapeutische Anwendung am Patienten unmöglich machen. Hinzu kom-
men Probleme der Abstoßung und die uns alle angehenden ethischen Probleme. Auch wenn 
hoffnungsvollerweise mit adulten Stammzellen eine Reihe von Krankheiten behandelbar 
sind, ganz im Sinne der regenerativen Medizin, so wird es hier naturgemäß auch eine Reihe 
von Erkrankungen geben, die in Bezug auf die Stammzelltherapie therapierefraktär sind. 
Dieses Eingeständnis wird zukünftig für alle Stammzelltypen zutreffen. Dennoch sollte, gera-
de für die klinische Forschung und für die Therapie unserer Patienten, die Forschung mit 
adulten Stammzellen intensiv genutzt und vorrangig gefördert werden. 
 
Für die künftige Stammzellforschung werden sich zunehmend iPS-Zellen anbieten und die 
humanen embryonalen Stammzellen methodisch verdrängen, da hier eine Zellpopulation 
verfügbar ist, die die vielen anstehenden Fragestellungen an die regenerative Medizin einer 
Beantwortung näher bringen kann, ohne den ethischen Grundpfeiler erschüttern zu müssen. 
 
 
Schließlich möchte ich aus meiner Sicht feststellen, dass die hohe Verantwortung aller Betei-
ligten in der Problematik adulter versus embryonaler Stammzellen und ihrer Anwendung und 
Forschung bedenken sollte, dass nicht alles, was machbar ist, auch gemacht werden muss 
und dass es allen Beteiligten gut anstünde, wenn ein spürbares Maß an Bescheidenheit und 
Respekt vor dem Leben abverlangt würde. Ich hoffe, dass sich alle Abgeordneten in 4 oder 5 
Jahren dieser jetzigen Verantwortung noch bewusst sind. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Bodo E. Strauer 
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Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung  „Änderung des Stammzellgesetzes“ 
am 03. 03.2008 in Berlin 
 
Sehr verehrte Frau Burchardt, 
sehr geehrte Mitglieder des Bundestages, 

 
erneut berufen Sie eine öffentliche Anhörung von Experten vor dem Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung ein, obwohl bereits im Mai 2007 
eine entsprechende Anhörung mit bemerkenswertem Erfolg stattgefunden hatte. Es 
bleibt zur Vorbereitung dieser Anhörung am 3. März 2008 für die Experten sehr wenig 
Zeit, sich auf die von Ihnen verschickten Leitfragen gemäß A-Drs. 16(18)335-DE 
angemessen vorzubereiten. Ich habe an umfangreichen Auseinandersetzungen mit 
den seit Jahren bestehenden naturwissenschaftlichen, ethischen und rechtlichen 
Problemen im Zusammenhang mit der Forschung an frühen embryonalen Entwick-
lungsstadien und an embryonalen Stammzellen teilgenommen und dazu zahlreiche 
Stellungnahmen in wissenschaftlichen Publikationen und öffentlichen Diskussionen 
abgegeben. Um in der Beantwortung der jetzt vorliegenden Leitfragen nicht ständig 
Wiederholungen dieser überwiegend grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vorlegen zu müssen, wäre es sinnvoll, wenn Sie die zwei in der Anlage beigefügten 
Veröffentlichungen als integralen Teil meiner heutigen Stellungnahme annehmen 
würden. 
 
Die vorliegenden Leitfragen überschneiden sich zum Teil in ihrer thematischen 
Substanz. Es kann daher nicht besonders zielführend sein, jede einzelne Frage 
ausführlich schriftlich zu beantworten. Aber aus Zeitgründen werden sich 
wahrscheinlich zahlreiche Teilnehmer der Anhörung gern an den Leitfragen wie an 
einem Ariadnefaden orientieren wollen.  
 
Grundsätzlich gebe ich bereits hier deutlich zu verstehen, dass für mich von den fünf 
vorgelegten Gruppenanträgen nur zwei zustimmungswürdig erscheinen: der Antrag 
gemäß Drucksache 16/7981 der Abgeordneten Röspel u.a. sowie der Antrag gemäß 
Drucksache 16/7982(neu) der Abgeordneten Flach u.a. 
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1) Welche neuen ethischen, rechtlichen oder wissenschaftlichen Aspekte haben sich 
seit 2002 ergeben, die eine Änderung des Stammzellgesetzes begründen?  

 
Seit 2002, als das Stammzellgesetz vom Bundestag der Bundesrepublik Deutschland 
beschlossen wurde, haben sich in erster Linie neue wissenschaftliche Aspekte in der 
Stammzellforschung ergeben, die einen deutlichen Fortschritt in unserem 
Wissenstand, insbesondere in grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen 
darstellen. Der bemerkenswerteste Erkenntnisfortschritt ist die deutlich sich 
abzeichnende Möglichkeit, in Zukunft menschliche pluripotente Stammzellen im 
Laboratorium herzustellen, ohne dafür menschliche frühe Embryonalstadien zu 
verwenden. Die neue zell- und molekularbiologischen Technik ermöglicht, essentielle 
Pluripotenz-Gene in adulte Körperzellen einzubringen. Die adulten Zellen werden in 
einen zellulären Differenzierungszustand zurückversetzt (reprogrammiert), der 
demjenigen von embryonalen Stammzellen gleicht (Methode nach Yamanaka et al. 
2006 und 2007, Thomson et al. 2007). 

 
Seit 2002 haben sich rechtliche Abwägungen ergeben, die inzwischen zahlreichen 
Verantwortungsträgern im Parlament und in der Wissenschaft deutlich gemacht 
haben, dass §2 und §13 des Stammzellgesetzes einer internationalen, insbesondere 
europäischen Zusammenarbeit mit deutschen Wissenschaftlern im Wege stehen. Im 
§2 und §13 wäre eine Klarstellung des Anwendungsbereichs  des Stammzellgesetzes 
auf das Inland vorzunehmen. Hierdurch würden Unbestimmtheiten und Unsicherheiten 
bezüglich der Reichweite der gesetzlichen Regelung beseitigt und dem verfassungs-
rechtlichen Bestimmtheitsgebot würde Rechnung getragen, wie bereits in der 
Anhörung am 9. Mai 2007 deutlich dargelegt worden ist. 

 
Seit 2002 sind nach meiner Einschätzung keine wesentlichen neuen ethischen 
Aspekte in die Diskussionen eingebracht worden. Es ist zu bedauern, dass die 
Auseinandersetzungen, insbesondere in den Medien und in öffentlichen 
Veranstaltungen, heftiger und emotionaler geworden sind. Weltanschaulich eifernd 
anmutende Angriffe einzelner Agenturen und Journalisten, die sich nicht scheuen das 
Terrain der Wahrheit zu verlassen, gegen einzelne Wissenschaftler, aber auch gegen 
die Wissenschaft im Allgemeinen haben dazu geführt, dass offene und diskussions-
freudige Wissenschaftler angesichts unangemessener Argumentationen und 
Diffamierungen nicht mehr bedingungslos bereit sind, an wichtigen öffentlichen 
Diskussionen teilzunehmen oder sie zu fördern. Das ist um so mehr zu bedauern, da 
die Vertreter unterschiedlicher wissenschaftlicher Fachdisziplinen, wie Zellbiologen, 
Embryologen, Philosophen, Theologen und Juristen sich mit wachsendem Respekt in 
spannenden Diskussionen begegnen. 
 
2) Wie bewerten Sie die vorliegenden Gesetzentwürfe und Anträge zur Änderung 
bzw. Beibehaltung des Stichtages insbesondere im Hinblick auf die Grundintention 
des Stammzellgesetzes?  
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Die jetzt vorliegenden Vorschläge zu einer möglichen Gesetzesänderung spiegeln die 
ethisch begründeten Haltungen der im deutschen Bundestag vertretenen Abge-
ordneten und zeigen unterschiedliche Wege zur Lösung der verschieden 
eingeschätzten Probleme. Es ergibt sich ein breites Spektrum von Möglichkeiten. 
Meine persönliche Einschätzung, wie unter Beachtung aller konkurrierender 
Interessen gemäß dem Grundgesetz eine Regelung in Deutschland gefunden werden 
könnte, entspricht den beiden Gruppenanträgen von MdB René Röspel et al. und MdB 
Ulrike Flach et al. Beide Anträge erkennen das Bestreben der deutschen Wissenschaft 
an, im internationalen Forschungswettbewerb ehrliche und leistungsstarke Beiträge 
liefern zu können. Als Voraussetzung hierfür wird auch anerkannt, dass die 
Arbeitsbedingungen in Deutschland so gestaltet werden müssen, dass  die in 
Deutschland tätigen Wissenschaftler für den internationalen Wettbewerb annähernd 
gleiche Ausgangsbedingungen haben.  
  

 
3) Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung im Stammzellgesetz mit Blick auf 
das Grundgesetz: Schafft die aktuelle Regelung heute wie 2002 einen 
verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen den verschiedenen zu schützenden 
Grundrechtspositionen (Menschenwürde, Recht auf Leben, Forschungsfreiheit)? 
Inwiefern würde sich dieser Ausgleich durch eine Änderung des Stichtages 
verändern?  

Jede grundgesetzgemäße Regelung in Deutschland sollte eine strenge gesetzliche 
Kontrolle der Forschung mit embryonalen Stammzellen sichern. Die vorerst auf einige 
weitere Jahre als Grundlagenforschung durchzuführende Forschung mit menschlichen 
embryonalen Stammzellen sollte im wissenschaftlich betrachteten Idealfall auf eine 
Stichtagsregel verzichten, folglich aber nur nach strenger Einzelfallprüfung durch die 
Genehmigungsbehörde RKI und die Zentrale Ethikkommission möglich sein. So ist es 
gegenwärtig bereits durch das Stammzellgesetz für die Ausnahmefälle für einen 
Import von stichtagsgemäßen Embryonalen Stammzelllinien festgelegt.  

 
Eine strenge Kontrolle der Wissenschaft durch nicht an dieser Forschung unmittelbar 
beteiligte Forscher würde in Deutschland ebenso wie in anderen europäischen 
Ländern (Großbritannien, Spanien, u.a.) einen verfassungsgemäßen Ausgleich 
zwischen den verschiedenen zu schützenden Grundrechtspositionen der Menschen-
würde, des Rechts auf Leben und der Freiheit der Wissenschaft ermöglichen.  
 
Nach meiner persönlichen Überzeugung  wird dieser verfassungsgemäße Ausgleich 
durch die Einzelfallprüfung und das stets strenge Abwägen für jedes neu formulierte 
und mit neuen Bedingungen geplante Forschungsprojekt verbessert, nicht aber durch 
einen Stichtag. Bei vergleichender Betrachtung des Embryonenschutzes in 
Großbritannien müssen wir anerkennen, dass das britische Embryonenschutzgesetz 
(Embryo Protection Act, 1990) eine sorgfältige und öffentlich überprüfbare Kontrolle 
durch die Human Fertilization and Embryology Authority, London, von Anfang an 
festgelegt hat. Die Arbeit dieser Kontrollinstanz und ihre Zusammensetzung, bei der 
verantwortungsbewusste Laien stets die Mehrheit haben, nötigt uns Wissenschaftlern 
hohen Respekt ab. Diese Arbeitsbedingungen der Kontrollinstanz garantieren bei 
sorgsamer Betrachtung und Abwägung in Großbritannien die gleiche Achtung der 
Menschenwürde und des Rechts auf Leben wie bei uns in Deutschland.  
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4) Hat sich und falls ja, in welchen Punkten, seit der Anhörung von Sachverständigen 
im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vom 9. Mai 2007 
die wissenschaftliche, ethische und gesellschaftliche Debatte über die 
Stammzellforschung verändert und wie ist dieser Wandel gegebenenfalls zu 
bewerten?  

Seit der Anhörung 2007 haben sich Stil und Angemessenheit der öffentlichen 
Diskussionen über eine mögliche Änderung des Stammzellgesetzes erheblich 
verändert (vgl. Antwort auf die 1. Frage). Die entschlossenen Gegner jeglicher 
Forschung an embryonalen Stammzellen haben offensichtlich den Eindruck 
gewonnen, dass mit der Anhörung vom 9. Mai 2007 überzeugende Argumente der 
Wissenschaftler, die an embryonalen Stammzelllinien auch in Deutschland arbeiten 
wollen, anerkannt worden sind. Gegen diese Anerkennung setzen die Gegner z.B. 
jetzt die Ergebnisse von Umfragen des Instituts „TNS infratest“ (Januar 2008), das 
angeblich eine mehrheitliche Ablehnung der Embryonalen Stammzellforschung bei der 
befragten Bevölkerung in Deutschland ergeben hatte. Die gestellten Fragen waren 
allerdings leider subjektiv und suggestiv formuliert. Umfragen können ein wichtiges 
Instrument der Meinungsforschung sein, jedoch muss eine sachgemäße Information 
vorausgehen und damit die Befragten in den Stand gesetzt werden, sachlich und 
relevant zu antworten. Eine tendenziös weltanschauliche Bahnung ist für Umfragen 
kontraproduktiv. Das Soziologische Institut der Universität Marburg hat 2006 mit einem 
sorgfältig erarbeiteten Questionaire zur Biotechnologie ein völlig anderes Ergebnis 
erhalten als jetzt das TNS infratest. 
 
Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der iPS-Forschung (induzierte 
pluripotente Stammzellen) haben kontinuierlich für positive Schlagzeilen gesorgt. Die 
erfreuliche Entwicklung und Perspektive, in absehbarer Zeit pluripotente humane 
Stammzellen herstellen zu können, ohne menschliche frühe Embryonalstadien 
verwenden zu müssen, verstärkt auch für die deutsche wissenschaftliche 
Grundlagenforschung das Argument, mit qualitativ exzellenten humanen embryonalen 
Stammzellen als Vergleichsstandard arbeiten zu müssen. Die Entwicklung der iPS-
Forschung ist ohne diese Vergleichsstandards nicht möglich, wie z.B. die Publikation 
von Yu et al., Science vom 21.Dezember 2007, gezeigt hat, denn die iPS-Zelllinien 
sind noch nicht homogen, wie erwünscht, sondern recht heterogen, indem einige 
Zellen beispielsweise keinerlei Potenz zur neuralen Differenzierung aufweisen können. 
 
 
 
5) Welche neueren Forschungsergebnisse (Stichwort: Reprogrammierung / iPS-
Zellen) machen die Forschung an und mit embryonalen Stammzellen verzichtbar? 

Vorerst ist die Forschung an und mit embryonalen Stammzellen nicht verzichtbar, wie 
in der Antwort zuvor, Frage 4, erwähnt. 
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6) In welchem Umfang kann mit den in Deutschland zugelassenen embryonalen 
Stammzellen Grundlagenforschung betrieben werden?  

Die Grundlagenforschung ist in Deutschland möglich, im internationalen Vergleich 
aber zunehmend weniger erfolgreich, da Spitzenforschung  im internationalen 
Vergleich auch vergleichbare Ausgangsbedingungen verlangt. In Deutschland sind 
von 2002 bis 2007 gemäß Stammzellgesetz 25 Forschungsprojekte genehmigt 
worden, die von 17 Arbeitsgruppen durchgeführt werden. Im internationalen Vergleich 
mit führenden Forschungsnationen, insbesondere auch europäischen, ist dies nicht 
sonderlich ermutigend. In Frankreich sind in der Zeit von 2005 bis 2007 bereits 42 
Forschungsgenehmigungen vergeben worden, wobei die Zahl der Arbeitsgruppen 
etwa 30 beträgt. 
 
Die verfügbaren embryonalen Stammzelllinien nach Import sind nicht entscheidend in 
ihrer verfügbaren Zahl vermindert worden, sondern in ihrer Qualität. Zahlreiche 
Genehmigungsempfänger in Deutschland klagen darüber, dass die importierten Zellen 
nicht oder nicht ausreichend wachsen bzw. sich miserabel differenzieren. Gerade die 
ältesten Zelllinien, die den deutschen Forschern allein zugänglich sind, sind genetisch 
und epigenetisch verändert. Das ist in hohem Masse frustrierend für diese Wissen-
schaftler, die im internationalen Wettbewerb beurteilt werden und von Beginn an im 
Nachteil sind. 

 
7) Sind die nach 2002 entwickelten neuen embryonalen Stammzellen für den 
therapeutischen Einsatz bei Menschen geeignet? Kann davon ausgegangen werden, 
dass sich diese embryonalen Stammzellen genau wie die vor 2002 entwickelten 
Stammzellen epigenetisch/genetisch verändern – und, falls ja, in welchem Zeitraum 
wird dies geschehen? Inwiefern wirken sich die veränderten Kulturbedingungen auf 
die Stabilität der neueren Stammzelllinien aus? Wie hoch schätzen Sie die Zahl der 
unter standardisierten Bedingungen und frei von tierischen Zellen und Seren 
(xenobiotic-free) kultivierten humanen embryonalen Stammzelllinien, die vor dem 1. 
Mai 2007 gewonnen wurden und zugleich seitens ihrer Hersteller für den Bezug bereit 
stehen? 

 
Es ist denkbar, dass sich die „xenobiotic-freien“ humanen embryonalen Stamm-
zelllinien für einen therapeutischen Ansatz in der Forschung eignen. Es ist indessen 
noch nicht zeitlich abzuschätzen, wann die ersten klinischen Studien beginnen 
können. Diese Leitfrage ist schwierig, ehrlicherweise gar nicht zu beantworten, weil sie 
dem Forscher oder auch dem wissenschaftlichen Experten Vorhersagen über Daten 
und Ergebnisse abverlangen, die noch nicht vorliegen. 

 
8)  Entsprechen aus Ihrer Sicht neuere Forschungsziele der embryonalen 
Stammzellforschung – z.B. toxikologische Prüfung von Medikamenten – der Intention 
des Stammzellgesetzes hinsichtlich der Alternativlosigkeit und der Hochrangigkeit des 
Forschungszieles gegenüber dem Embryonenschutz? 
 
Die Entwicklung neuer Anwendungsbereiche für embryonale Stammzellen ist noch 
lange nicht ausgeschöpft. Vorhandene humane embryonale Stammzelllinien werden  
 
 



 6 
 
 
 
 
 
sowohl in der internationalen Forschung als auch in eingen neuesten deutschen 
Projekten eingesetzt, um neue und besonders aussagekräftige toxikologische 
Analysen methodisch verlässlich zu etablieren. 
 
In besonderen Fällen, wie z.B. der toxikologischen Prüfung neuer Pharmaka für die 
Kardiologie, insbesondere für die Kinderkardiologie, halte ich diese neuen 
Forschungsziele für berechtigt und für geeignet, sie mit alternativlosen und 
hochrangigen Forschungsarbeiten und Forschungsmethoden zu verfolgen.  
 
 
9) Inwieweit halten sie die embryonale Stammzellforschung, insbesondere mit 
neueren Stammzellen, als vergleichende Forschung für alternative Methoden der 
Stammzellforschung für notwendig, z.B. hinsichtlich der Frage, ob die Eigenschaften 
von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) denen von humanen 
embryonalen Stammzellen entsprechen? Welche Erkenntnisse sind hierbei von 
besonderer Bedeutung?  

 

Es besteht keinerlei Zweifel in der internationalen Stammzellforschung, insbesondere 
unter den Spitzenforschern, dass die embryonale Stammzellforschung als 
vergleichende (Standards liefernde) Forschung unbedingt noch so lange erforderlich 
ist, wie die neuen Perspektiven der iPS-Forschung noch nicht harte Fakten, sondern 
noch immer begründete Hoffnungen darstellen. Die Stammzellforschung muß im 
übrigen in der Zukunft alle Stammzelltypen in den Fokus ihrer Bemühungen nehmen: 
embryonale Stammzellen, Stammzellen aus Nabelschnurblut und adulte Stammzellen. 
 
 
10) Welches sind aus Ihrer Sicht die bedeutendsten Ergebnisse der embryonalen 
Stammzellforschung, die für die Nutzbarmachung adulter Stammzellen in heutigen 
und künftigen Therapien eine zentrale Rolle spielen? 

 

Diese Frage ist wie die Frage 7 nicht hinreichend zu beantworten, weil sie 
Vorhersagen aus laufenden wissenschaftlichen Untersuchungen fordert, die ein 
ehrlicher Wissenschaftler nicht geben kann. Die Nutzbarmachung von adulten 
Stammzellen für künftige Therapien ist heute nicht vorherzusagen, denn die Gruppe 
der adulten Stammzellen, die in der Therapie eine verantwortbare Rolle spielt, ist die 
Gruppe der hämatopoetischen Stammzellen. Diese Gruppe ist vom Zelltypus und vom 
„Gewebetypus“ her gegenüber allen anderen adulten Stammzelltypen begünstigt, weil 
sie als mobile Zellen in ihrer natürlichen Umgebung vorkommen. 
 
Die bedeutendsten Ergebnisse embryonaler Stammzellforschung sind allseits 
bekannt: embryonale Stammzellen haben eine enorme Vermehrungsfähigkeit 
(Proliferationspotenz), eine hervorragende Differenzierungspotenz (Pluripotenz) sowie 
eine hohe Toleranz gegenüber der Gefrierkonservierung. 
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11)   Im Zusammenhang mit der Debatte um die Forschung an und mit embryonalen 
Stammzellen wird immer wieder ihre Bedeutung für die Therapie von Krankheiten wie 
zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, Diabetes oder Herzkrankheiten 
hervorgehoben. Welchen Stellenwert hat die embryonale Stammzellforschung im 
Vergleich zu anderen Forschungsansätzen, bei denen Therapien für die Behandlung 
dieser Krankheiten entwickelt werden? 

 
Die embryonale Stammzellforschung befindet sich im Stadium der Grundlagen-
forschung. Ich werde mich nicht an Spekulationen über Therapie-Ansätze oder –
Chancen der embryonalen Stammzellforschung beteiligen. Perspektiven aus 
wissenschaftlicher Grundlagenforschung zu diskutieren, ist gerechtfertigt, solange 
man nicht in unhaltbare Vorhersagen übergeht. 
 
 
12)     Bitte bewerten Sie die Entwicklungsperspektiven der embryonalen 
Stammzellforschung sowie der therapeutisch ausgerichteten Stammzellforschung 
insgesamt in Deutschland unter Bezugnahme auf die unterschiedlichen 
Regelungsvorschläge.  

 
Nur die beiden Änderungsvorschläge der Abgeordneten Flach et al. und Röspel et al 
sind in der Lage, eine Entwicklungsperspektive der embryonalen Stammzellforschung 
sowie der therapeutisch ausgerichteten Stammzellforschung insgesamt für 
Deutschland zu erlauben. Nur der Gruppenantrag  Flach et al. wird eine wirklich 
international vergleichbare wissenschaftliche Arbeit an deutschen Spitzen-
forschungsinstituten (Max-Planck-Instituten, DKFZ, EMBO-Lab u.a.) für die Zukunft 
garantieren. 

 
13)   Medienberichte schildern, dass in einigen Ländern wie USA, Korea, 
Großbritannien oder Spanien inzwischen Stammzellforscher möglichst frische Eizellen 
und Embryonen für ihre Forschungszwecke bevorzugen, was unter anderem dazu 
geführt hat, dass Frauen zum Teil finanzielle Anreize erhalten, damit diese ihre 
Eizellen für die Stammzellforschung zur Verfügung stellen. Wie bewerten Sie diese 
geschilderten Entwicklungen aus ethischer Sicht und welchen Einfluss könnte eine 
Änderung der Stichtagsregelung im Stammzellgesetz darauf haben? 

 

Diese Frage erscheint überholt, weil die Problematik „frische Eizellen“ lediglich für das 
Forschungsziel „therapeutisches Klonen“ eine Rolle zu spielen scheint. Da aber die 
internationale Spitzenforschung der embryonalen Stammzellforschung sich auf neuere 
Wege begibt, patientenspezifische pluripotente Stammzellen zu erhalten, sollte uns in 
Deutschland im Zusammenhang mit einer möglichen Änderung des Stammzellgesetze 
diese Frage wenig interessieren. In Deutschland ist das Klonen durch das 
Embryonenschutzgesetz verboten, so dass auch derartige Überlegungen für den 
Geltungsbereich des Stammzellgesetzes irrelevant sind.  
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14)     Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen 
europäischen Ländern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem Vergleich die 
deutsche aktuelle Regelung? 

 

Die aus meiner Sicht wünschenswerte Regelung wäre der gesetzlichen Kontrolle in 
Großbritannien anzunähern. Das 1990 in Großbritannien  verabschiedete Embryo-
nenschutzgesetz (Embryo Protection Act) stützt sich auf die von der Mehrheit der 
Warnock-Kommission formulierte Überzeugung, dass der in vitro gezeugte Embryo 
grundsätzlich den Schutz der Menschenwürde beansprucht, dass sein moralischer 
Status jedoch nicht absolut sei. Auch die embryonale Stammzellforschung fällt unter 
dieses Gesetz und deren Kontrollbehörde. Ganz besonders wirksam hat sich in 
Großbritannien diese mit dem Gesetz geschaffene Kontrollbehörde erwiesen, die 
Human Fertilization and Embryology Authority. Diese Behörde (Authority) übt eine 
starke Kontrolle über Ärzte und Forscher aus, weil sie Behandlungs- und 
Forschungslizenzen erteilt, und , was besonders wichtig ist, bei Verfehlungen 
folgenschwere Sanktionen verhängt.  

Kontrolle und Offenlegung der wissenschaftlichen Methoden und Technologien sollte 
Vertrauen in die Wissenschaft und in die Forscher schaffen. Da die Diskussion um die 
Forschung an und mit embryonalen Stammzellen inzwischen im weitesten Rahmen in 
der Öffentlichkeit geführt wird, wächst das Wissen der Laien. Es ist zu hoffen, dass mit 
dem Zugewinn an Wissen ein mehrheitlich getragenes Vertrauen in die Wissenschaft 
und in die Sozialverträglichkeit der biomedizinischen Forschung  in unserer 
pluralistischen Gesellschaft wächst. 

Vergleichsweise ist das deutsche Stammzellgesetz sehr restriktiv. Es stellt einen 
ethisch-moralischen Kompromiss dar, der zwar Grundlagenforschung in begrenztem 
Umfang ermöglicht, jedoch im Vergleich zu Großbritannien, Spanien, Schweden, 
Frankreich u.a. insgesamt als wissenschaftsfeindlich bezeichnet werden muss.  

 

 

Univ.Prof. em. Dr.med. Dr.rer.nat. Henning M. Beier 
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